
2. Deutscher Bundestag — 73. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 17. März 1955 	3949 

73. Sitzung 

Bonn, Donnerstag, den 17. März 1955. 

Nachruf für den verstorbenen Gesandten 
Professor Wohleb 	 	 3951 A 

Beurlaubte Abgeordnete (Anlage 1) . . 	 4014 A 

Urlaubsgesuche (Anlage 2) 	 4014 B 

Bewilligte Urlaubsgesuche vom 23. und 
24. Februar 1955 (Anlage 3) 	 4014 C 

Glückwünsche zu Geburtstagen der Abge-
ordneten Albers, Saßnick, Leonhard und 
Frau Dr. h. c. Weber (Aachen) . . . . 3951 C 

Geschäftliche Mitteilungen . . . . 3951 C, 3994 B 

Beschlußfassung des Bundesrats zu Ge-
setzesbeschlüssen des Bundestags . . 	 3951 C 

Mitteilung über Beantwortung der Kleinen 
Anfragen 142, 149, 151, 156, 153, 154, 155, 
159 (Drucksachen 1087, 1261; 1175, 1235; 
1179, 1206, 1227; 1196, 1238; 1204, 1239; 
1205, 1240; 1222, 1268)   3951 D 

Mitteilung über Vorlage der Übersicht über 
die über- und außerplanmäßigen Haus-
haltsausgaben im dritten Vierteljahr des 
Rechnungsjahres 1954 (Drucksache 1237) 3951 D 

Mitteilung über Zurückziehung des Ent-
wurfs eines Vorläufigen Besoldungs

-

rahmengesetzes (Drucksachen 959, 1243) 3952 A 

Wahl des Abgeordneten Kunze (Bethel) 
zum Mitglied des Kontrollausschusses 
beim Bundesausgleichsamt   3952 A 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über die Personalvertre-
tungen in den öffentlichen Verwaltungen 
und Betrieben (Personalvertretungs-
gesetz) (Drucksache 160 [neu]); Schrift-
licher Bericht des Unterausschusses Per-
sonalvertretung (Drucksache 1189, Um-
drucke 306 bis 309, 316) . . . 3952 A, 4014 C ff. 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): 
als Berichterstatter 	 3952 B 

Schriftlicher Bericht 	 4023  

als Abgeordneter. . . . 3955 D, 3957 D, 
3969 B, 3981 D, 3984 C, 3987 B, 3990 A, C, 

3995 D, 3996 D 

Ziegler (SPD) 	 3953 A, D, 3954 A, 
3980 A, 3983 C 

Sabel (CDU/CSU) .. . . 	 3953 B, 3954 D, 
3955 A, 3956 D, 3969 B, 3973 D, 3974 B, 
3976 D, 3978 B, 3980 D, 3981 B, C, D, 

3985 C, 3995 C, 3996 B, 3999 A 

Ludwig (SPD) 	 3955 A, 3985 B 

Odenthal (SPD) . . 3956 A, 3996 A, 3998 B, 
4000 A 

Becker (Hamburg) (DP) . . 3958 B, 3967 A, 
3974 B 

Arnholz (SPD). . 3959 A, 3962 A, 3963 A, B, 
3968 A, 3974 C., 3981 B, C, 3990 B, 3993 A, 

3998 D, 3999 B 

Kühn (Bonn) (FDP) . . . 3959 D, 3970 A, 
3978 C, 3986 B 

Schneider (Hamburg) (CDU/CSU) . . 3960 A, 
3965 C, 3978 D, 3997 A 

Kramel (CDU/CSU) . . . . 3961 B, 3964 C, 
3979 C 

Arndgen (CDU/CSU) . . . 3961 D,  3969 C 

Lulay (CDU/CSU) . . . . 3963 A, 3982 A 

Hübner (FDP) . . . 3967 C, 3983 A, 3992 C, 
3993 B, 3994 C 

Schröter (Wilmersdorf) (SPD) . . 	 3968 D 

Kortmann (CDU/CSU) 	 3971 A 

Krammig (CDU/CSU) 	 3971 D  

Kühlthau (CDU/CSU) 	 3972 C 

Unterbrechung der Sitzung . 	 3975 C 

Wienand (SPD) 	  3975 D 

Baur (Augsburg) (SPD) . . 3977 C, 3988 B 
3991 C, 3993 D 

Dr. Sornik (GB/BHE) . . . 3987 C, 3991 A 

Karpf (CDU/CSU) 	  3987 D 

Wolf (Stuttgart) (CDU/CSU) . . . . 3990 C 

Böhm (Düsseldorf) (SPD) 	 3993 B 

Dr. Dittrich (CDU/CSU) 	 3997 D 

Matzner (SPD) 	  3999 C 

Abstimmungen . . 3953 A, C, 3954 A, D, 3955 C, 
3963 B, 3964 A, 3975 B, 3977 C, 3978 C, 3981 D, 
3982 B, 3984 B, 3987 A, B, 3992 B, 3995 A, 

3998 A, D, 3999 B, C, 4000 B 

Namentliche Abstimmungen .. . . 3962 C, D, 
3969 D, 3975 A, B, 3986 D, 3987 A., 3994 C, 

4044 

Zweite Beratung des Entwurfs eines Ver-
kehrsfinanzgesetzes 1954 (Drucksachen 
573, 614); Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Finanz- und Steuerfragen 
(Drucksache 1252, Umdrucke 310 bis 315, 
317 bis 332)   4001 A, 4019 D ff. 

Krammig (CDU/CSU): 
als Berichterstatter 	 4001 A 



3950 	2. Deutscher Bundestag — 73. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 17. März 1955 

Schriftlicher Bericht 	 4034 

als Abgeordneter . . . . 4005 C, 4007 A 

Stücklen (CDU/CSU) 	 4004 C 

Körner (GB/BHE) 	 4004 D, 4008 C 

Seuffert (SPD): 
zur Sache 	  4005 B 

zur Geschäftsordnung . . . . 4008 B, C 

Hartmann, Staatssekretär im 
Bundesministerium der Finanzen 4005 C 

Müller-Hermann (CDU/CSU) . . . 4006 B, 
4007 B, 4011 A 

Neuburger (CDU/CSU) 	 4007 C 
Schäffer, Bundesminister der 

Finanzen   4007 C 
Dr. Dollinger (CDU/CSU) 	 4009 A 
Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister 

für Verkehr 	  4010 A 
Schmidt (Hamburg) (SPD) . . . 	 4012 B 
Dr. Horlacher (CDU/CSU) . . . 	 4013 D 

Abstimmungen . . . . 4003 C, 4007 D, 4013 C 

Weiterberatung vertagt 	  4013 D 

Nächste Sitzung 	  4014 C 

Anlage 1: Beurlaubte Abgeordnete . . 	 4014 A 

Anlage 2: Urlaubsgesuche 	  4014 B 

Anlage 3: Bewilligte Urlaubsgesuche vom 
23. und 24. Februar 1955 	 4014 C 

Anlage 4: Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD zum Entwurf eines Personal-
vertretungsgesetzes (Umdruck 306) . . 4014 C 

Anlage 5: Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD zum Entwurf eines Personal-
vertretungsgesetzes (Umdruck 307) . . 4015 A 

Anlage 6: Änderungsantrag der Abg. Dr. 
Dr. h. c. Müller (Bonn) u. Gen. zum Ent-
wurf eines Personalvertretungsgesetzes 
(Umdruck 308)   4015 C 

Anlage 7: Änderungsantrag der Abg. Sabel 
u. Gen. zum Entwurf eines Personalver-
tretungsgesetzes (Umdruck 309) . . . . 4017 A 

Anlage 8: Änderungsantrag der Abg. Sabel 
u. Gen. zum Entwurf eines Personalver-
tretungsgesetzes (Umdruck 316) . . . . 4017 C 

Anlage 9: Änderungsantrag der Fraktion 
des GB/BHE zum Entwurf eines Ver-
kehrsfinanzgesetzes 1954 (Umdruck 317) 4017 D 

Anlage 10: Änderungsantrag der Abg. Don-
hauser u. Gen. zum Entwurf eines Ver-
kehrsfinanzgesetzes 1954 (Umdruck 318) 4018 B 

Anlage 11: Änderungsantrag der Abg. Don-
hauser u. Gen. zum Entwurf eines Ver-
kehrsfinanzgesetzes 1954 (Umdruck 320) 4018 A 

Anlage 12: Änderungsantrag der Abg. 
Müller-Hermann u. Gen. zum Entwurf 
eines Verkehrsfinanzgesetzes 1954 (Um-
druck 321)   4018 D 

Anlage 13: Änderungsantrag der Abg 	 
Stücklen u. Gen. zum Entwurf eines 
Verkehrsfinanzgesetzes 1954 (Umdruck 
323) 	  4019 B 

Anlage 14: Änderungsantrag der Abg. Dr 
Dollinger u. Gen. zum Entwurf eines 
Verkehrsfinanzgesetzes 1954 (Umdruck 
326) 	  4019 C 

Anlage 15: Änderungsantrag der Abg 	 
Glüsing zum Entwurf eines Verkehrs-
finanzgesetzes 1954 (Umdruck 310) . . . 4019 D 

Anlage 16: Änderungsantrag der Abg. Heye 
u. Gen. zum Entwurf eines Verkehrs-
finanzgesetzes 1954 (Umdruck 311) . . . 4020 A 

Anlage 17: Änderungsantrag der Fraktion 
der SPD zum Entwurf eines Verkehrs-
finanzgesetzes 1954 (Umdruck 312) . . . 4020 C 

Anlage 18: Änderungsantrag der Abg. 
Mauk u. Gen. zum Entwurf eines Ver-
kehrsfinanzgesetzes 1954 (Umdruck 314) 4020 C 

Anlage 19: Änderungsantrag der Abg. Don-
hauser u. Gen. zum Entwurf eines Ver-
kehrsfinanzgesetzes 1954 (Umdruck 322) 4020 D 

Anlage 20: Änderungsantrag der Abg. 
Dr. Dollinger u. Gen. zum Entwurf eines 
Verkehrsfinanzgesetzes 1954 (Umdruck 
324) 4021 A 

Anlage 21: Änderungsantrag der Abg 	 
Donhauser u. Gen. zum Entwurf eines 
Verkehrsfinanzgesetzes 1954 (Umdruck 
325) 	  4021 C 

Anlage 22: Änderungsantrag der Fraktionen 
der CDU/CSU, SPD, FDP zum Entwurf 
eines Verkehrsfinanzgesetzes 1954 (Um-
druck 328)   4021 D 

Anlage 23: Änderungsantrag der Abg 	 
Kortmann u. Gen. zum Entwurf eines 
Verkehrsfinanzgesetzes 1954 (Umdruck 
329)   4021 D 

Anlage 24: Änderungsantrag der Abg 	 
Schlick u. Gen. zum Entwurf eines Ver-
kehrsfinanzgesetzes 1954 (Umdruck 330) 4022 C 

Anlage 25: Änderungsantrag der Abg. Dr. 
Atzenroth u. Gen. zum Entwurf eines 
Verkehrsfinanzgesetzes 1954 (Umdruck 
331)   4022 C 

Anlage 26: Schriftlicher Bericht des Unter-
ausschusses Personalvertretung über den 
Entwurf eines Personalvertretungs

-

gesetzes (Drucksache 1189) 	 4023 

Anlage 27: Schriftlicher Bericht des Aus-
schusses für Finanz- und Steuerfragen 
über den Entwurf eines Verkehrsfinanz-
gesetzes 1954 (Drucksache 1252)   4034 



2. Deutscher Bundestag — 73. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 17. März 1955 	 3951 

Zusammenstellung der namentlichen Ab-
stimmungen über die Änderungsanträge 
zum Entwurf eines Personalvertretungs-
gesetzes: 
1. zu den §§ 22, 26 und 76 (Umdruck 308 

Ziffern 1, 2 und 15) 
2. zu § 35 (Umdruck 308 Ziffer 4), 
3. zu § 37 (Umdruck 308 Ziffer 5), 
4. zu § 62 (Umdruck 308 Ziffer 9), 
5. zu den §§ 70 und 71 (Umdruck 308 

Ziffern 13 und 14) 	  4044 

Die Sitzung wird um 9 Uhr 1 Minute durch den 
Vizepräsidenten Dr. Jaeger eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung ist er-
öffnet. 

Meine Damen und Herren, bevor ich in die Ta-
gesordnung eintrete, habe ich eine traurige Pflicht 
zu erfüllen. 

(Die Abgeordneten erheben sich.) 

In der Nacht zum 13. März verstarb plötzlich im 
Alter von 66 Jahren der letzte Staatspräsident des 
Landes Baden, Gesandter Professor Leo Wohleb, in 
Frankfurt am Main. Er begleitete den portugiesi-
schen Handelsminister Dr. Cortes auf seinem 
Deutschlandbesuch. 

Altstaatspräsident Leo Wohleb wurde am 2. Sep

-

tember 1888 in Freiburg im Breisgau als Sohn 
eines Kirchensteuerverwalters geboren. Er stu-
dierte in seiner Vaterstadt und in Greifswald 
klassische Philologie. Von 1912 an war er im höhe-
ren Schuldienst tätig. Seine Laufbahn führte ihn 
nach Karlsruhe, Bruchsal, Donaueschingen und 
dann als Referent in das badische Unterrichts-
ministerium. Er gehörte von 1931 bis 1934 dem ba-
dischen Staatsrat an. Nach 1933 wurde er vom 
Dienst suspendiert. Später war er als Direktor des 
Gymnasiums in Baden-Baden tätig. Nach dem 
Zusammenbruch wurde er 1946 als Ministerialrat 
in das badische Kultusministerium berufen. Er 
gehörte zu den Mitbegründern der Badischen 
Christlich-Sozialen Volkspartei und damit der 
Badischen CDU, deren erster Vorsitzender 
er wurde. Nach seiner Wahl zum Präsidenten 
der Beratenden Landesversammlung wurde er 
im Dezember 1946 zum Präsidenten des Staats-
sekretariats der provisorischen Regierung in 
Baden berufen. Am 25. Juli 1947 wählte ihn der 
Landtag zum Staatspräsidenten. Im Februar 1949 
bestätigte ihn der Landtag in diesem Amt. 

Als Staatspräsident des Landes Baden hat er 
sich in besonderer Weise für die Wiederherstellung 
des alten Landes Baden eingesetzt und am Wieder-
aufbau der Bundesrepublik mitgearbeitet. In 
seinem ersten Anliegen hat ihm das Schicksal den 
Erfolg verweigert. Aber auch seine Gegner wissen 
die Lauterkeit seiner Motive zu schätzen. Als auf-
rechter Demokrat und als ein Mann von seltener 
humanistischer Bildung hatte er das Ohr aller, zu 
denen er sprach, auch das Ohr dieses Hohen 
Hauses, wenn er von der Bundesratstribüne aus 
hier das Wort ergriffen hat. Unter den Männern, 
die sich um den Wiederaufbau unseres deutschen 
Vaterlandes verdient gemacht haben, wird auch 
sein Andenken unvergessen bleiben. 

Sie haben sich zu Ehren des Verstorbenen erho-
ben. Ich danke Ihnen. 

Meine Damen und Herren, nach dem Tode for-
dert das Leben sein Recht. Ich habe die Freude, 
Glückwünsche auszusprechen: 

dem Abgeordneten Albers zum 65. Geburtstag am 
8. März, 

(Beifall) 

dem Abgeordneten Sassnick zum 60. Geburtstag 
am 10. März, 

(Beifall) 
dem Abgeordneten Leonhard zum 60. Geburtstag 
am 14. März; 

(Beifall) 

besondere Glückwünsche darf ich dem heutigen 
Geburtstagskind aussprechen, der Frau Abgeord-
neten Dr. Weber zum 74. Geburtstag. 

(Beifall.) 

Der Ausschuß für Gesamtdeutsche und Berliner 
Fragen sowie der Ausschuß für Besatzungsfolgen 
haben gebeten, im Verlaufe der Plenarsitzung 
Ausschußsitzungen abhalten zu dürfen. 

Die übrigen amtlichen Mitteilungen werden ohne 
Verlesung in den Stenographischen Bericht auf-
genommen: 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 4. März 1955 den 
nachstehenden Gesetzen zugestimmt bzw. einen Antrag gemäß 
Artikel 77 Abs. 2 des Grundgesetzes nicht gestellt: 

Gesetz betreffend die Vereinbarung vom 28. Mai 1954 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Belgien 
über eine gegenseitig zu gewährende Amtshilfe bei der 
An- und Abmusterung von Seeleuten; 

Gesetz betreffend das Übereinkommen Nr. 42 der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation vom 21. Juni 1934 über 
die Entschädigung bei Berufskrankheiten (Neufassung 
1934). 

Der Herr Bundesminister der Finanzen hat unter dem 
10. März 1955 die Kleine Anfrage 142 der Abgeordneten 
Dr. Atzenroth und Genossen betreffend Liquidation der STEG 
— Drucksache 1087 - beantwortet. Sein Schreiben wird als 
Drucksache 1262 vervielfältigt. 

Der Herr Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten hat unter dein 17. Februar 1955 die Kleine Anfrage 149 
der Abgeordneten Ruhnke, Schwann, Dr. Bartram, Geiger 
(München), Elsner, Dr. Elbrächter und Genossen betreffend 
Förderung der forstwirtschaftlichen Erzeugung — Drucksache 
1175 — beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 1235 
vervielfältigt. 

Der Herr Bundesminister des Innern hat unter dem 24. Fe-
bruar 1955 die Kleine Anfrage 151 der Abgeordneten 
Dr. Bucher, Dr. Hoffmann und Genossen betreffend Kirchliche 
Trauung vor der standesamtlichen Eheschließung — Druck-
sache 1179 — und die Kleine Anfrage 156 der Fraktion der 
SPD betreffend Verstoß gegen das Personenstandsgesetz 
— Drucksache 1206 — beantwortet. Sein Schreiben wird als 
Drucksache 1227 vervielfältigt. 

Der Herr' Staatssekretär des Auswärtigen Amts hat unter 
dem 2. März 1955 die Kleine Anfrage 153 der Fraktion der 
FDP betreffend Verhaftung eines deutschen Staatsangehörigen 
in Österreich — Drucksache 1196 — beantwortet. Sein Schrei-
ben wird als Drucksache 1238 vervielfältigt. 

Der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen hat unter 
dem 3. März 1955 die Kleine Anfrage 154 der Fraktion der 
SPD betreffend Sperrung der Förderungsmittel für den Saar-
bund e. V. — Drucksache 1204 — beantwortet. Sein Schreiben 
wird als Drucksache 1239 vervielfältigt. 

Der Herr Bundesminister des Innern hat unter dem 2. März 
1955 die Kleine Anfrage 155 der Fraktion der SPD betreffend 
Bundesgrenzschutz — Drucksache 1205 — beantwortet. Sein 
Schreiben wird als Drucksache 1240 vervielfältigt. 

Der Herr Bundesminister für Wirtschaft hat unter dem 
15. März 1955 die Kleine Anfrage 159 betreffend Geldmuseum 
der früheren Reichsbank — Drucksache 1222 — beantwortet. 
Sein Schreiben wird als Drucksache 1268 vervielfältigt. 

Der Herr Bundesminister der Finanzen hat auf Grund des 
33 Absatz 1 RHO am 1. März 1955 die Ubersicht Ober die 

Ober- und außerplanmäßigen Haushaltsausgaben im 3. Viertel-
jahr des Rechnungsjahres 1954 übersandt. Sein Schreiben wird 
als Drucksache 1237 vervielfältigt. 
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(Vizepräsident Dr. Jaeger) 
Die Bundesregierung hat unter dem 5. März 1955 den Ent-

wurf eines Gesetzes zur Sicherung des einheitlichen Gefüges 
der Bezüge im öffentlichen Dienst (Vorläufiges Besoldungs-
rahmengesetz) — Drucksache 959 — zurückgezogen. Ihr Schrei-
ben wird als Drucksache 1243 vervielfältigt. 

Ich rufe auf Punkt 1 der Tagesordnung: 

Wahl des Abgeordneten Kunze (Bethel) zum 
Mitglied des Kontrollausschusses beim Bun-
desausgleichsamt. 

Die Fraktion der CDU/CSU hat mitgeteilt, daß 
Herr Engelbrecht-Greve aus dem Kontrollausschuß 
ausscheidet. Die Fraktion der CDU/CSU benennt 
an seiner Stelle den Herrn Abgeordneten Kunze 
(Bethel). 

Gemäß § 313 des Lastenausgleichsgesetzes hat 
der Bundestag die Wahl vorzunehmen. Wer der 
Wahl des Abgeordneten Kunze (Bethel) zustimmt, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Herr Abge-
ordneter Kunze ist einstimmig gewählt. 

Ich rufe auf Punkt 2 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des Entwurfs 
eines Gesetzes über die Personalvertretun-
gen in den öffentlichen Verwaltungen und Be-
trieben (Personalvertretungsgesetz) (Druck-
sache 160 [neu]); 
Schriftlicher Bericht") des Unterausschusses 
Personalvertretung (Drucksache 1189, Um-
drucke 306 bis 309, 316). 
(Erste Beratung: 20. Sitzung.) 

Als Berichterstatter hat das Wort der Abgeord-
nete Dr. Kleindinst. 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Der Gesetz-
entwurf, der unserer Beschlußfassung heute we-
nigstens in zweiter Lesung unterliegt, hat bereits 
dem 1. Bundestag vorgelegen. Der 1. Bundestag 
hat ihn wegen Arbeitsüberlastung nicht verab-
schieden können. Wir haben ihn in dem aus den 
Ausschüssen für Arbeit und Beamtenrecht gebil-
deten Unterausschuß eingehend in zwei Lesungen 
beraten und in einem Redaktionsausschuß noch 
überarbeitet. Bei der Kompliziertheit des Gesetz-
entwurfs war es nötig, noch einige Änderungen 
vorzunehmen, deren Notwendigkeit in den An-
trägen von verschiedenen Seiten begründet worden 
ist, und Lücken auszufüllen. 

Wie Sie wissen und dem Schriftlichen Bericht 
entnehmen konnten, hat sich eine einheitliche Stel-
lungnahme des Ausschusses leider nicht erreichen 
lassen. 

(Anhaltende Unruhe.) 
Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 

Herren, ich darf Sie doch um etwas Ruhe und Auf-
merksamkeit für den Herrn Berichterstatter bitten. 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU), Berichterstatter: Wäh-
rend ich Ihnen bisher nur einstimmig gefaßte Ge-
setzesbeschlüsse vorzulegen hatte, ist das dieses 
Mal leider nicht der Fall. 

Hinsichtlich der Einzelheiten darf ich mich auf 
den Schriftlichen Bericht beziehen und nur vier 
Gesichtspunkte hervorheben, über die, wie ich un-
terstreiche, eine einheitliche Auffassung des Aus-
schusses vorgelegen hat. 

Zunächst sind die Bundesrichter nicht von dem 
Personalvertretungsgesetz erfaßt; wegen ihrer be

-

sonderen Stellung im Grundgesetz und wegen 
ihrer richterlichen Stellung an sich hat der Aus-
schuß es nicht unternehmen können, das Personal-
vertretungsgesetz auch auf die Richter der oberen 
Bundesgerichte auszudehnen. Wir haben damit 
auch einem Wunsch und einer Anregung ides Deut-
schen Richterbundes entsprochen. Dagegen er-
streckt sich das Gesetz auch auf die Staatsanwälte. 

Weiterhin wurde eingehend erwogen, ob neben 
den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften 
auch die Verbände mit zugezogen werden sollen in 
den Angelegenheiten, die vom Gesetz vorgesehen 
sind. Bei der großen Durchgliederung auch der 
öffentlichen Bediensteten in Verbände und Fach-
verbände erschien es uns unmöglich, diese Ver-
bände alle zu berücksichtigen, weil sonst wahr-
scheinlich mehr Verbandsvertreter als Mitglieder 
von Personalräten tätig werden würden. Wir 
geben aber zu, daß hinsichtlich einzelner Verbände, 
namentlich der Lehrerinnen und der Fürsorgerin-
nen, eine enge Verbindung mit dem öffentlichen 
Dienste stattfindet. Da diese Verbände aber mit 
der Landesverwaltung, d. h. mit der Schulverwal-
tung, mit der Wohlfahrtsverwaltung und der 
Jugendverwaltung, in Verbindung stehen, können 
wir darauf in einem Bundesgesetz nicht eingehen, 
sondern müssen die Regelung der Landesgesetz-
gebung überlassen. 

Es sind Zweifel entstanden, ob die gegenüber 
der ursprünglichen Formulierung „notwendigen 
Kosten", die die Dienststelle tragen muß, vorge-
nommene Streichung des Wortes „notwendigen" 
dazu führt, daß die Personalräte in der Ver-
ursachung der Kosten völlig freie Hand haben. 
Ich unterstreiche, daß das nicht der  Fall ist. Wir 
haben in der Vorschrift über Streitigkeiten unter 
§ 76 Abs. 1 Buchstabe c ausdrücklich eine Fassung 
gewählt, nach der die Zuständigkeit und die Ge-
schäftsführung der Personalvertretungen auch die 
Frage der Kosten in sich schließt und nach der 
unter die Streitigkeiten, die zu entscheiden sind, 
auch die Frage der verursachten Kosten fällt. 

Schließlich muß ich noch darauf hinweisen, daß 
infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts 
über die rahmengesetzlichen Vorschriften eine be-
deutende Lockerung der Rahmenvorschriften ein-
getreten ist. Diese wurde einmal notwendig, weil 
ein erschöpfendes Gesetz dem Grundgesetz nicht 
entsprechen würde, und weiterhin, weil die Län-
der die Möglichkeit haben müssen, das Personal-
vertretungsgesetz auf die reich gegliederte Ver-
waltung, die mit der Bundesverwaltung nicht 
gleich ist, anzuwenden. Wir haben infolgedessen 
auch die  Rahmenvorschriften nicht auf die Ge-
meinden erstreckt. 

Ich darf noch hervorheben — weil es mir der 
Ausschuß aufgetragen hat —, daß eine Gemeinde 
nach der Anschauung des Ausschusses als eine ein-
zige Dienststelle zu betrachten ist, so daß der 
Wechsel von Verwendungen in den einzelnen Ab-
teilungen, Ämtern, Behörden und Betrieben der 
Gemeinden nicht als Versetzung angesehen werden 
soll. Aber in die Rahmenvorschriften haben wir 
das nicht aufgenommen. 

Ich bitte nunmehr, zu dem Gesetzentwurf und 
zu den Änderungsvorschlägen Stellung zu nehmen. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. *) Siehe Anlage 26.  
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Wir treten in die zweite Beratung ein, die eine 

Einzelberatung ist. 
Ich rufe zur Einzelberatung auf die §§ 1, — 2, —

3,-4,-5,-6,-7,-8 und 9.— Wird hierzu 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Wer den aufgerufenen Bestimmungen zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Das ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf § 10 und mit ihm den Änderungs-
antrag der Fraktion der SPD auf Umdruck 306*) 
Ziffer 1. Das Wort hat der Abgeordnete Ziegler. 

Ziegler (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Im Auftrage meiner Fraktion habe ich 
Ihnen zum § 10 Abs. 1 Buchstabe b eine Änderung 
vorzuschlagen, die aber nur der Klarstellung dient. 
Im Buchstaben b soll es nach unserem Vorschlag 
lauten: „seit sechs Monaten einer Dienststelle der-
selben Verwaltung angehören,". Die eingefügten 
Worte „derselben Verwaltung" dienen der Klar-
stellung, daß bei Abordnungen, Versetzungen in-
nerhalb derselben Verwaltung, wenn alle Voraus-
setzungen für die Wählbarkeit erfüllt sind, keine 
neue Wartezeit beginnen muß. Durch diese Ände-
rung soll festgelegt werden, daß Bedienstete, die 
länger als drei Monate zu einer anderen Dienst-
stelle abgeordnet sind, nicht noch weitere drei 
Monate bei derselben Dienststelle tätig sein müs-
sen, um die Wählbarkeit zu erwerben. Das gleiche 
gilt für Bedienstete, die kurz vor der Wahl zu 
einer anderen Dienststelle versetzt werden, obwohl 
alle Voraussetzungen für die  Wählbarkeit erfüllt 
sind und sie manchmal schon 20 und 30 Jahre in 
derselben Verwaltung tätig sind. Solche Voraus-
setzungen würden zum Verlust der Wählbarkeit 
führen, wenn die Wahl innerhalb sechs Monaten 
nach der Versetzung stattfände. Ich möchte es mir 
ersparen, darauf einzugehen, welche Gründe oft 
zu solchen Versetzungen kurz vor 'der Wahl führen. 
Es sind nicht immer nur rein dienstliche Gründe. 
Ich bitte Sie deshalb, unserem Antrag auf Um-
druck 306 Ziffer 1 Ihre Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich glaube, wir müssen uns bei der 
Entscheidung über diesen Paragraphen einmal 
überlegen, was die Einschränkungen im § 10 für 
einen Sinn hatten. Zunächst einmal sollte die 
Wählbarkeit davon abhängig sein, daß der Betref-
fende seit einem Jahr in öffentlichen Verwaltungen 
oder in von diesen geführten Betrieben beschäftigt 
ist. Damit sollte sichergestellt werden, daß er von 
der öffentlichen Verwaltung praktisch etwas kennt 
und in der Lage ist, in seiner Funktion als Per-
sonalratsmitglied sachlich mitzuarbeiten. 

Weiterhin ist als Voraussetzung verlangt wor-
den, daß er seit sechs Monaten der Dienststelle an-
gehören soll. Dabei ging man davon aus, daß er 
über die Verhältnisse der Dienststelle etwas wis-
sen muß, wenn er diese ihm nun zu übertragende 
Funktion wirksam ausüben soll. Der Kollege Zieg

-

ler hat einen Änderungsantrag begründet. Diese 
Änderung des Paragraphen würde praktisch dazu 
führen, daß die Wählbarkeit in jedem Fall gegeben 
ist, wenn der Betreffende seit sechs Monaten einer 
Dienststelle derselben Verwaltung angehört. 
Nun wissen wir ja, daß wir bei einigen Verwal-

tungen damit rechnenmüssen, daß Bedienstete auf 
Grund ihrer Tätigkeit ihre Dienststelle wechseln 
und auch in einen Bereich kommen, wo sie über 
die Details, über die nähere Situation einer Dienst-
stelle nicht informiert sind. Ich persönlich kann 
mir nicht vorstellen, daß jemand, der nur kurze 
Zeit einer Dienststelle angehört, in der Lage sein 
soll, dort gleich die Funktion eines Personalrats-
mitglieds auszuüben. Der Antrag, den Kollege 
Ziegler begründet hat, würde also meines Erach-
tens das Anliegen, das im Ausschußbeschluß ent-
halten ist, unwirksam machen. Ich würde emp-
fehlen, es bei der vorliegenden Formulierung des 
Ausschusses zu belassen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird hierzu das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann kom-
men wir zur Abstimmung über Ziffer 1 des Ände-
rungsantrags der  Fraktion der SPD auf Um-
druck 306. Wer diesem Antrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Das letzte war die 
Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über § 10 in 
der Ausschußfassung. Wer ihm zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um  das Handzeichen. — Das 
ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe § 11 auf. — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer § 11 zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die Mehr-
heit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe § 12 und zugleich den Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD unter Ziffer 2 des Um-
drucks 306 auf. Wer wünscht, ihn zu begründen? — 
Herr  Abgeordneter Ziegler, bitte. 

Ziegler (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Im Namen meiner Fraktion habe ich 
Ihnen bei § 12 hinter Abs. 1 die Einfügung eines 
neuen Abs. 2 vorzuschlagen, der wie folgt lautet: 

Dienststellen mit in der Regel weniger als fünf 
Bediensteten werden von der zuständigen 
übergeordneten Dienststelle im Einvernehmen 
mit der Stufenvertretung einer benachbarten 
Dienststelle zugeteilt. 

Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3, der bisherige 
Abs. 3 wird Abs. 4. 

Es liegt im Wesen des öffentlichen Dienstes, daß 
vielfach selbständige Dienststellen mit weniger als 
fünf Arbeitnehmern bestehen. Ich denke dabei ins-
besondere an die zahlreichen kleinen Bahnhöfe, 
die selbständige Dienststellen sind, aber nur einen 
Personenkreis von drei, vier bis zu fünf Be-
diensteten aufweisen. Nach Mitteilung aus Fach-
kreisen dürfte die Zahl der so Wahlbehinderten 
etwa zwischen 30- bis 40 000 liegen. Obwohl alle 
diese Arbeitnehmer demselben Arbeitgeber ange-
hören, für den die Voraussetzungen zur Bildung 
von Personalvertretungen erfüllt sind, würden die 
Bediensteten zahlreicher Dienststellen sich nicht an 
der Wahl beteiligen können und folglich auch ohne 
Vertretung bleiben. Der neue Abs. 1 a soll diese 
Minderung der Rechte dieser Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst verhindern. Diese Regelung 
entspricht auch einem Rechtszustand, wie er bereits 
nach dem Betriebsrätegesetz vom Jahre 1920 
bestand. 

Ich darf weiter darauf hinweisen, daß auch für 
die Wahl der Stufenvertretungen im Ausschuß — 
wenn auch gegen unseren Willen, denn wir hatten *) Siehe Anlage 4. 
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damals an Stelle der Urwahl hier die Personen-
wahl verlangt — die Urwahl vorgeschrieben 
wurde, um allen Bediensteten des öffentlichen 
Dienstes die Möglichkeit zu geben, sich an der 
Wahl zu beteiligen. 

Ich bitte Sie daher, meine Damen und Herren, 
unserem Änderungsantrag Umdruck 306 Ziffer 2 
Ihre Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort wird nicht 
mehr gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD auf Um-
druck 306 Ziffer 2. Wer diesem Antrag zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Das erste war die 
Mehrheit; der Antrag ist angenommen. 

Wir kommen zur Abstimmung über den § 12 
in der neuen, durch die eben erfolgte Abstimmung 
ergänzten Form. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Das ist die Mehr-
heit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe § 13 und zugleich den Antrag Um-
druck 306 Ziffer 3 auf. Wird das Wort zur Begrün-
dung gewünscht? — Herr Abgeordneter Ziegler! 

Ziegler (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Namens meiner Fraktion habe ich 
Ihnen zu § 13 Abs. 1 die Anfügung eines dritten 
Satzes vorzuschlagen, der wie folgt lautet: 

Macht eine Gruppe von ihrem Recht, im Per

-

sonalrat vertreten zu sein, keinen Gebrauch, 
so verliert sie ihren Anspruch auf Vertretung. 

Meine Damen und Herren, der § 13 befaßt sich 
mit der Gliederung, die der künftige Personalrat 
haben soll. Er spricht sich dafür aus — was auch 
unsere Auffassung ist —, daß jede der drei in der 
Dienststelle vertretenen Gruppen auch eine Ver-
tretung im Personalrat haben muß. § 13 gibt in 
seinem Abs. 1 zugleich eine Anweisung, denn es 
heißt dort: 

Sind in der Dienststelle Angehörige verschie-
dener Gruppen beschäftigt, so muß jede Gruppe 
entsprechend ihrer Stärke im Personalrate 
vertreten sein, . . . 

Wir haben bereits im Ausschuß verlangt, diese 
Muß-Vorschrift durch eine Soll-Vorschrift zu er-
setzen. Wenn dies nicht geschieht, kann eine 
Gruppe von drei bis sechs Bediensteten die ganze 
Wahlhandlung verhindern oder doch beträchtlich 
erschweren, zumal wir es beim Personalvertretungs-
gesetz mit drei Gruppen von Beschäftigten zu tun 
haben und nicht nur mit zwei, wie dies beim Be-
triebsverfassungsgesetz der Fall ist. Eine der drei 
Gruppen wird immer zahlenmäßig sehr klein sein. 

Leider wurde unser Vorschlag im Ausschuß von 
der Mehrheit abgelehnt. Ich muß bei dieser Gele-
genheit feststellen, daß dies im Schriftlichen Be-
richt des Herrn Berichterstatters nicht erwähnt 
worden ist. Es kann doch nicht der Sinn dieses 
Gesetzes sein, Gruppen von Beschäftigten in einer 
Dienststelle gegen ihren Willen zu zwingen, sich 
an der Wahl zu beteiligen. 

Ich möchte hier keine Untersuchung darüber 
anstellen, welche Gründe zu der Nichtbeteiligung 
kleiner Gruppen an der Wahl führen könnten. 
Denkbar wäre einmal das Fehlen geeigneter Be-
werber und zum andern, daß sich die Gruppe auf 

keinen Bewerber einigen könnte oder gar böswil

-

lig oder wahlmüde wäre. In der Praxis haben wir 
in der Zeit von 1945 an schon mit derartigen Vor-
kommnissen zu tun gehabt, die aber immer leicht 
überwunden werden konnten, weil hemmende 
Bestimmungen wie die eben von mir angeführte 
nicht bestanden. 

Gerade in den großen Betriebsverwaltungen wie 
denen der Post und Eisenbahn treffen solche 
Gruppenverhältnisse öfter zu. Nicht selten sind in 
einer Postdienststelle mehrere Hundert Beamte 
und Arbeiter und nur einige Angestellte tätig. In 
anderen Dienststellen — ich denke da insbesondere 
an den Fernsprechvermittlungsdienst — sind über-
wiegend Angestellte und Beamte, dagegen nur 
wenige Arbeiter tätig. Die gleichen Gruppenver-
hältnisse finden Sie bei der Bundesbahn.. Nach 
einer mir vorliegenden Statistik, und zwar aus dem 
Jahre 1954, waren bei der Bundesbahn 472 000 
Beschäftigte, davon im ganzen Bundesgebiet nur 
2019 Angestellte: eine ganz kleine Gruppe. Ich 
möchte hiermit keine Kritik an der Zusammen-
setzung des Personalkörpers bei der Bundesbahn 
oder bei der Bundespost üben, sondern ich wollte 
nur die Gruppenstärke und deren Auswirkungen 
auf die Wahl zu den Personalräten in bezug auf 
den § 13 der jetzigen Fassung herausstellen. 

Um Schwierigkeiten, die sich aus einer unklaren 
Gesetzesfassung bei der Durchführung der Wahl 
ergeben könnten, vorzubeugen, bitte ich Sie, meine 
Damen und Herren, dem von meiner Fraktion in 
Umdruck 306 unter Ziffer 3 gestellten Antrag zu-
zustimmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir waren im Ausschuß der Meinung, 
daß durch diese Fassung Komplikationen, wie sie 
der Kollege Ziegler eben andeutete, nicht entstün-
den. Wir glaubten, daß bei vernünftiger Ausle-
gung des Gesetzes solche Schwierigkeiten über-
wunden werden könnten, daß also praktisch die 
Gruppe, die sich nicht beteiligt bzw. nicht beteili-
gen will, eben automatisch ausfällt und die ent-
sprechenden Mandate den anderen Gruppen zu-
fallen. Also wir glaubten, daß man durch die 
Rechtsprechung eventuelle Zweifelsfälle positiv 
entscheiden würde. Wir haben aber keine grund-
sätzlichen Bedenken, der Regelung, die der Kollege 
Ziegler vorgeschlagen hat, zuzustimmen, wenn er 
glaubt, daß sonst in der Praxis Komplikationen 
entstehen könnten. Wir sind also mit dieser Ände-
rung einverstanden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, das Wort wird nicht mehr gewünscht. Wir 
kommen damit zur Abstimmng über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD auf Umdruck 
306 Ziffer 3. Wer dem Änderungsantrag zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Das erste war 
die Mehrheit; der Antrag ist angenommen. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über 
§ 13 in der neuen Fassung, die er auf Grund des 
soeben gefaßten Beschlusses des Hauses hat. Wer 
§ 13 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; es ist so 
beschlossen. 

Ich rufe § 14 auf. — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer § 14 zuzustimmen wünscht, den bitte 
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ich um das Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; 
es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf § 15 und zugleich Umdruck 306 
Ziffer 4. 

Herr Abgeordneter Ludwig zur Begründung. 

Ludwig (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Wir beantragen die Streichung des 
letzten Satzes in Abs. 2. Unsere Beratungen waren 
von dem Wunsche geleitet, eine weitgehende 
Rechtseinheitlichkeit mit dem Betriebsverfassungs -
gesetz zu erreichen. Damals bestanden Schwierig-
keiten über die Auslegung des § 13 des Betriebs-
verfassungsgesetzes, die aber jetzt durch zwei Ent-
scheidungen des Bundesarbeitsgerichts geklärt sind. 
Wir sind der Auffassung, daß es ungewöhnlich und 
unbegründet ist, eine Mehrheit der Wahlberechtig-
ten in einer so einfachen Sache zu verlangen. Vor 
allem möchten wir keine Benachteiligung der Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst. Deshalb bitten 
wir um Zustimmung zu unserem Antrag. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte, diesem Antrag nicht zuzu-
stimmen. Der letzte Satz des § 15 Abs. 2 ist vom 
Ausschuß bewußt eingefügt worden, um die be-
stehende Unklarheit zu beseitigen. Nach § 15 soll 
die Wahl grundsätzlich in der Form der Gruppen-
wahl durchgeführt werden. Es soll aber die Aus-
nahmemöglichkeit dann geben, wenn die Mehrheit 
jeder Gruppe das wünscht. Nun hatten wir im 
Betriebsverfassungsgesetz, obschon der gleiche 
Wille vorhanden war, diese Absicht nicht klar ge-
nug formuliert. Das hat dazu geführt, daß man 
diese Regelung draußen ganz verschieden auslegte, 
daß man zum Teil die Auffassung vertreten hat, 
die Mehrheit derjenigen, die sich an einer Wahl, 
einer Entscheidung beteiligen, genüge vollkommen, 
um von der Gruppenwahl zur Gemeinschaftswahl 
zu kommen. 

Dann hat sich in einem Streitfall das Bundes-
arbeitsgericht damit beschäftigt und hat einen 
Grundsatz aufgestellt, den ich nicht für richtig 
halte. Ich glaube nicht, daß die Auslegung dem 
Willen des Gesetzgebers entspricht. Das Bundes-
arbeitsgericht sagte: Voraussetzung ist, daß sich 
an dieser Entscheidung, an dieser Abstimmung 
mehr als die Hälfte jeder Gruppe beteiligt und 
von diesen sich mehr als die Hälfte für die ge-
meinsame Wahl ausspricht. Nehmen Sie eine 
Dienststelle mit 200 Beamten, 200 Angestellten und 
200 Arbeitern an. Wenn man die Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts zugrunde legt, würde es ge-
nügen, daß sich in den einzelnen Gruppen je 101, 
also einer mehr als die Hälfte, an der Entschei-
dung beteiligten und davon mindestens 51 zustimm-
ten. Das würde praktisch bedeuten, daß bei der 
Dienststelle von insgesamt 600 Personen theore-
tisch dreimal 51 gleich 153 genügten, um von dem 
allgemeinen Grundsatz der Gruppenwahl abzuwei-
chen. Das halten wir nicht für richtig. 

Ich sage noch einmal: wir halten die Gruppen-
wahl für die Norm, und nur unter ganz bestimm-
ten Voraussetzungen wollen wir die Abweichung. 
Um nun hier endlich Klarheit zu schaffen, um 
nicht denselben Fehler wie im Betriebsverfassungs-
gesetz zu machen, eine unklare Fassung zu verab-

schieden, haben wir diesen letzten Satz bewußt in 
§ 15 Abs. 2 eingebaut. Ich bitte, ihn dort auch zu 
belassen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort wird nicht 
mehr gewünscht. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der Fraktion der SPD Umdruck 306 
Ziffer 4. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das letztere war die Mehrheit; der An-
trag ist abgelehnt. 

Wir kommen damit zur Abstimmung über § 15 
in der Ausschußfassung. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Das 
ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf § 16, — § 17, — § 18, — § 19, —
§ 20, — § 21. — Das Wort wird nicht gewünscht. 
Wer den aufgerufenen Paragraphen zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Das 
ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf § 22 und zugleich den Änderungs-
antrag der Abgeordneten Dr. Dr. h. c. Müller 
(Bonn) und Genossen Umdruck 308*) Ziffer 1. Ich 
darf die Aussprache und die Abstimmung über 
Ziffer 1 zugleich mit der über die Ziffern 2 a und b 
und 15 des gleichen Umdrucks, die alle dasselbe be-
treffen, verbinden. 

Das Wort zur Begründung des Antrags hat der 
Abgeordnete Dr. Kleindinst. 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wir kommen hier zu der 
grundsätzlichen Frage der Zuständigkeit der Ge-
richte zur Entscheidung von Streitigkeiten aus dem 
Gesetz. Der Entwurf der Bundesregierung hat zur 
Entscheidung dieser Streitigkeiten die Verwal-
tungsgerichte vorgeschlagen, der Ausschuß die Ar-
beitsgerichte. Wir bitten, nicht den Ausschußantrag 
anzunehmen, sondern die Regierungsvorlage wie-
derherzustellen und die Verwaltungsgerichte als 
zuständig festzulegen. 

Der Grund ist ein rein rechtslogischer, ein rechts-
systematischer. Das Gesetz ist ein Teil der Ordnung 
des öffentlichen Dienstes. Die Zuständigkeit grün-
det sich auf Art. 75 Nr. 1 des Grundgesetzes. Nur 
dadurch sind wir überhaupt in der Lage, Rahmen-
vorschriften zu erlassen. Hier ist also klargestellt, 
daß es sich um öffentliches Dienstrecht handelt. Die 
Personalvertretungen sind Organe des öffentlichen 
Dienstes, und sie wirken an der öffentlichen Wil-
lensbildung mit. Außerdem sind die einzelnen Zu-
ständigkeiten nur aus der Kenntnis und Erfahrung 
der Verwaltung heraus zu beurteilen. Wenn es 
sich darum handelt, gesetzliche Befugnisse zu über-
prüfen, über die Ausschließung eines Mitgliedes 
der Personalvertretung oder über die Auflösung zu 
entscheiden, oder wenn es sich darum handelt, 
die Zuständigkeiten, die Geschäftsführung und die 
Kosten der Personalvertretung bei Streitigkeiten 
zu beurteilen, so kann das nur aus der Kenntnis 
und Erfahrung der Verwaltung heraus geschehen. 

Gegenüber diesen Argumenten spielen Zweck-
mäßigkeitserwägungen keine Rolle. Sie treffen 
aber auch nicht zu, denn Doppelentscheidungen 
sind hier nicht möglich. Das Verwaltungsgerichts-
verfahren gibt auch die Möglichkeit, einstweilige 

*) Siehe Anlage 6. 
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Anordnungen zu erlassen. Es ist gesagt worden, 
die Verwaltungsgerichte arbeiteten nicht mit der 
nötigen Schnelligkeit. Meine Damen und Herren, 
wenn bei den Verwaltungsgerichten ein derartiger 
Fall vorliegt, so wird man ihn auch vorweg ent-
scheiden, wie das in Verwaltungsgerichtsverfahren 
immer der Fall gewesen ist. Es handelt sich also 
hier um eine rechtssystematische und rechtslogische 
Entscheidung. Die Zuständigkeit der Arbeitsge-
richte hier festzulegen, würde eine falsche Be-
schlußfassung des Bundestages sein. 

Ich bitte deshalb, unserem wohlerwogenen An-
trag zu entsprechen und die Ausschußfassung abzu-
lehnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Odenthal. 

Odenthal (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und meine Herren! Mit idem § 22 wird eine Kern-
frage berührt. An sie schließt sich an der § 77, 
außerdem der § 92. Mit Erlaubnis des Herrn Präsi-
denten darf ich vielleicht auch dazu meine Auf-
fassung begründen. 

Es handelt sich hier  nicht um die Frage, ob ein 
öffentliches Dienstrecht vorliegt, sondern man kann 
wohl sagen, daß es sich nach dem Willen der Mehr-
heit des Ausschusses um ein arbeitsrechtliches, ein 
soziales Gesetz handelt, das nicht unter den allge-
meinen Gesichtspunkten des öffentlichen Dienstes 
gehandhabt werden kann. Ob hier ein fortschritt-
liches Gesetz geschaffen werden soll oder ob man 
das mindere Recht des Beamten auch für die 
1,2 Millionen Arbeiter und Angestellten gelten 
lassen soll, das ist die entscheidende Frage. Es ist 
also die Frage, ob man in diesem Gesetz nun das 
Recht  des  Dienstherrn und die Pflicht des Dienst-
nehmers, des Arbeitnehmers, einfrieren lassen soll; 
darauf kommt es an. 

Lassen Sie mich dazu folgendes sagen. Die Mehr-
heit des Ausschusses, die im Bericht des Herrn Be-
richterstatters nicht allzustark zum Ausdruck kam, 
war der Auffassung, daß man hier deutlich unter-
scheiden solle, warum hier nicht das Verwaltungs-
gericht eintreten kann, sondern das Arbeitsgericht. 
Warum Arbeitsgerichte? Meine Damen und Her-
ren, wir haben es zu tun mit 1,2 Millionen Arbeit-
nehmern, also Angestellten und Arbeitern, und 
800 000 Beamten. Diese 1,2 Millionen Arbeitneh-
mer unterstanden in ihrer Mehrheit bereits bisher 

,dem Betriebsverfassungsgesetz; sie hatten also 
schon durch tarifliche Abkommen, bestätigt durch 
die Gesetzgebung, ein Recht erhalten, und es 
kommt uns darauf an, daß auch die 800 000 Beam-
ten ein höheres Recht erhalten, als sie bisher hat-
ten. Es besteht eine kleine Minderheit in der Preis-
lage der höheren Bürokratie, die natürlich bestrebt 
ist, den Herrn-im-Hause-Standpunkt zu erhalten. 
Man muß das einmal deutlich sagen, weil hier das 
alte System erhalten werden soll: teile und 
herrsche! Die Mehrheit der Beamten aber — das 
wissen wir .aus Hunderten von Versammlungen —
ist der Auffassung, ,daß auch sie das erhalten sol-
len, was die Arbeitnehmer bereits haben. Das Recht 
der Arbeit und das Beamtenrecht werden durch 
dieses Gesetz in keiner Weise berührt. Das Beam-
tenrecht gilt nach wie vor für alle Beamten, die 
unter das Beamtenrecht fallen. Ebenso gilt das Ar-
beitsrecht für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber. 
Nur in den gemeinsamen Fragen, die aus dem ,ak-
tiven und dem passiven Wahlrecht, aus der Auf

-

lösung des Personalrats oder der Entfernung ein-
zelner Mitglieder herrühren, soll das Arbeitsgericht 
bis zur letzten Instanz zuständig sein. 

Wir wissen aus den Beratungen im Haushalts-
ausschuß, daß beim Bundesverwaltungsgericht 
mehr als 2000 Klagen anhängig sind, weil die Rich-
ter fehlen. Betrachten Sie nun einmal, wie es bei 
den unteren Instanzen aussieht. Daraus mögen Sie 
ermessen, wie lange es dauert, bis ein Fall aus dem 
Arbeitsrecht, aus dem Wahlrecht der Beamten, An-
gestellten und Arbeiter nun vor das Verwaltungs-
gericht kommt. Diese Fälle sollen schnell, sollen 
unverzüglich bearbeitet werden. Dazu werden bei 
den Arbeitsgerichten besondere Fachkammern ein-
gerichtet, die mit Beamten, Arbeitern und Ange-
stellten als Beisitzern besetzt sind; also alle drei 
Gruppen sind im Arbeitsgericht vertreten. Das Ar-
beitsgericht soll außerdem im Beschlußverfahren 
schleunigst arbeiten, um  den  Bedürfnissen sowohl 
der Verwaltung als auch der Arbeitnehmer gerecht 
zu werden. 

Hinzu kommt noch, daß die Rechte der Beamten 
hier in keiner Weise — ich wiederhole es — an-
getastet werden. Es handelt sich urn die Fragen 
der Gemeinsamkeit. Das geltende Recht soll also 
bleiben, und nur das Wahlrecht und alle Folgen 
daraus sollen der Kontrolle im Beschlußverfahren 
der Arbeitsgerichte unterstellt werden. 

Ich darf hinzufügen, daß es sich hier  um einen 
Grundsatz handelt. Das Recht der Beamten — ich 
betone es noch einmal — ist von Anno dannemals. 
Wir wollen das Recht der Beamten auf die gleiche 
Ebene heben, auf die das Recht der Arbeiter in 
langen Jahrzehnten bis zum heutigen Standpunkt 
gelangt ist. Was für die Arbeiter und Angestellten 
gilt, das sollte nun den Beamten nicht vorenthal-
ten werden. Hierin erblicken wir das Gemeinsame, 
ohne die Rechte der einzelnen Schichten zu ver-
letzen. 

Aus diesen Gründen lehnen wir den Antrag zu 
den §§ 22, 77 und 92 ab und bitten Sie, unserem 
Antrage auf Ablehnung zu entsprechen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Dieses Problem ist im Ausschuß ein-
gehend diskutiert worden, wobei die verschiedenen 
Auffassungen wiederholt zum Ausdruck kamen. 
Der Ausschuß hat sich mit einer starken Mehrheit 
für die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte ausge-
sprochen. Er hat es vor allem deshalb getan, weil 
er diese Regelung für zweckmäßiger hielt. Zwei-
tens war er aber auch der Meinung, daß eine solche 
Regelung nicht im Widerspruch zum Grundgesetz 
stehe und daß sie nun nicht deshalb vermieden 
werden sollte, weil sie nicht in eine von einigen 
Kollegen angedeutete Rechtssystematik hinein-
passe.  

Ich will zunächst auf die Gründe hinweisen, die 
es ganz richtig und praktisch erscheinen lassen, den 
vom Ausschuß gewählten Weg einzuschlagen. 

Die Arbeitsgerichte passen nach ihrer Zusammen-
setzung besser für ,die Entscheidung solcher Streit-
sachen; auch die Verfahrensvorschriften eignen 
sich besser zur schnellen Erledigung eines Streit-
falls, und die größere Erfahrung in diesen Fällen 
liegt zweifellos bei den Arbeitsgerichten. 



2. Deutscher Bundestag — 73. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 17. März 1955 	3957 
(Sabel) 

Sie Wissen, daß die Arbeitsgerichte mit sachver-
ständigen Beisitzern besetzt sind. Neben dem Be-
rufsrichter sitzen also die sachverständigen Bei-
sitzer, die hier sicherstellen, daß Entscheidungen, 
sagen wir, lebensnah sind, daß sie also auf die 
Situation im praktischen Leben Rücksicht nehmen. 
Es ist vom Ausschuß ja auch vorgeschlagen, daß, 
um die Entscheidung durch sachverständige Richter 
zu gewährleisten, bei den Arbeitsgerichten Fach-
kammern für die Fragen aus dem Personalvertre-
tungsgesetz errichtet werden. 

Das Beschlußverfahren nach dem Arbeitsgerichts-
gesetz, das in dessen §§ 80 his 99 festgelegt ist, ist 
ausdrücklich auf 'die Bedürfnisse aus ,dem Betriebs-
verfassungsgesetz, aber auch aus dem Personalver-
tretungsgesetz zugeschnitten. Es handelt sich um 
die parallel, gleich, liegenden Fälle, die hier zur 
Entscheidung kommen sollen. Die Verwaltungsge-
richtsbarkeit kennt ein solches Verfahren nicht, ein 
Verfahren, das, wie ich noch einmal sagen will, 
geeignet ist, diese Streitfälle möglichst schnell ab-
zuwickeln. 

Dann darf ich auf die Erfahrung hinweisen. Seit 
1926, seit Bestehen des Arbeitsgerichtsgesetzes 
werden diese Fragen vor den Arbeitsgerichten ent-
schieden. Zunächst waren es die Streitfälle aus dem 
alten Betriebsrätegesetz von 1920, dann auch die 
Streitfälle aus dem Betriebsverfassungsgesetz vom 
Jahre 1952. Die Arbeitsgerichte haben also die 
Möglichkeit gehabt, wirklich umfangreiche Erfah-
rungen zu sammeln, und wir meinen, es besteht 
kein Anlaß, diese Erfahrungen einfach zu ignorie-
ren, einfach außer acht zu lassen. 

Und nun darf ich auf folgendes hinweisen. Wir 
haben ein ernstes Interesse daran, daß es nicht 
zu einer divergierenden Rechtsprechung kommt, 
daß nicht ein Zustand entsteht, bei dem in gleich-
gearteten Fragen verschiedene Gerichte entschei-
den, einmal aus dem Betriebsverfassungsgesetz, das 
andere Mal aus dem Personalvertretungsgesetz, 
und nicht die Gefahr der Zweigleisigkeit der Recht-
sprechung heraufbeschworen wird. Ich glaube, wir 
haben ohnehin schon Sorge, daß hier kein Unheil 
passiert, und wir sollten hier meines Erachtens 
klare Verhältnisse schaffen. 

Weiter darf ich darauf aufmerksam machen, daß 
die Arbeitsgerichte nur in ganz bestimmten Streit-
fällen entscheiden sollen, die in den §§ 22, 26 und 
76 raufgeführt sind: in Streitigkeiten bei Wahlan-
fechtungen; wenn ein Personalratsmitglied wegen 
groben Verstoßes gegen gesetzliche Bestimmungen 
oder grober Vernachlässigung der Pflichten ausge-
schlossen werden soll; in Streitigkeiten aus dem 
aktiven und passiven Wahlrecht zum Personalrat; 
in Streitigkeiten über die Geschäftsführung des 
Personalrats. Es ist ja keineswegs so — wie man 
draußen manchmal wider besseres Wissen gesagt 
hat —, als ginge es den Arbeitsgerichten darum, 
nun Funktionen an sich zu ziehen, die bisher ande-
ren Gerichten oblagen. Es geht nicht darum, 
Streitigkeiten aus dem einzelnen Dienstverhältnis 
des Beamten oder des Angestellten und des Arbei-
ters nun  anderswohin zu verlagern. In Einzelstrei-
tigkeiten aus dem Dienstverhältnis des Beamten 
bleibt es nach wie vor bei der Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte, der Verwaltungsgerichte 
oder der Disziplinargerichte, je nach der Art des 
Streitfalles, und in Streitigkeiten aus dem Einzel-
arbeitsverhältnis des Angestellten oder Arbeiters 
im öffentlichen Dienst bleibt es nach wie vor bei 
der Zuständigkeit der Arbeitsgerichte. Es ist ja 

kein Gericht in der Lage, seinen Zuständigkeits-
bereich zu erweitern. Also es geht, um das deutlich 
zu sagen, doch nur um diese Fragen formaler Na-
tur, in denen eine Entscheidung durch das Arbeits-
gericht getroffen werden soll. 

Nun ist darauf hingewiesen worden, eine solche 
Regelung würde der Rechtssystematik widerspre-
chen, und es sind verfassungsrechtliche Bedenken 
angemeldet worden. Die Meinungen auch der Wis-
senschaftler in dieser Frage sind geteilt. Der Aus-
schuß war der Meinung, daß die Regelung, die er 
dem Hohen Hause vorschlägt, verfassungsrechtlich 
in Ordnung ist. Es darf vielleicht auch folgendes 
nicht ignoriert werden. Schon ,das ,alte Betriebs-
rätegesetz war nach herrschender Meinung Teil 
des öffentlichen Rechts. Das hat aber niemanden 
daran gehindert, die Streitigkeiten aus diesem Ge-
setz den Arbeitsgerichten zuzuordnen. Darüber ist 
nie eine Meinungsverschiedenheit entstanden, und 
wir sind der Meinung, daß das auch heute richtig 
ist. Ich glaube, man muß hier zwischen den Auf-
gaben der Verwaltungsgerichte und der Bildung 
und ,der Tätigkeit der Personalvertretung unter-
scheiden. Diese unterscheidet sich von der eigent-
lichen, nach außen gerichteten Tätigkeit einer Be-
hörde. Die Verwaltungsgerichte sollen den Staats-
bürger gegen unrichtige Entscheidungen der Ver-
waltung schützen, indem sie Verwaltungsakte kon-
trollieren, die von der Verwaltungausgehen und 
Staatsbürger betreffen, welche außerhalb der Ver-
waltung stehen. Die Regelung der Beziehungen 
der Personalvertretungen zu ihren Dienststellen 
und die Bildung von Personalvertretungen über-
haupt kann man aber nicht als eine Verwaltungs-
tätigkeit in diesem kurz skizzierten Sinne betrach-
ten. Dabei handelt es sich um einen innerorgani-
satorischen Vorgang. Meine Damen und Herren, 
wir sind der Meiung, daß uns nichts daran hindert, 
das zu tun, was vernünftig ist, was in der Praxis 
brauchbar ist. Verfassungsrechtliche Bedenken sind 
unseres Erachtens nicht gegeben. Wir sollten daher 
bei ,den Ausschußbeschlüssen verbleiben. 

(Beifall in  der Mitte und links.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Kleindinst. 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Ausführungen, die vorhin 
gemacht worden sind, zwingen mich doch noch zu 
einer Widerlegung. Zunächst ist die rechtssystema-
tische und rechtslogische Notwendigkeit der Zu-
ständigkeit der Verwaltungsgerichte, die ich aus-
geführt habe, in keiner Weise widerlegt worden. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Zweitens ist — dem Sinn nach wenigstens — davon 
gesprochen worden, daß man den Beamten bessere 
Gerichte geben wolle. Meine Damen und Herren, 
wollen wir uns doch davon fernhalten, die einen 
oder die anderen Gerichte als besser oder weniger 
wertvolle Gerichte zu qualifizieren! 

(Beifall in der Mitte.) 

Jedes Gericht hat seine eigene Aufgabe zu erfüllen, 
und es kommt darauf an, ob die Gerichte für diese 
Aufgaben die nötige Erfahrung und die nötigen 
Kenntnisse haben. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Das, was hier immer wieder hervorgehoben wird, 
beruht auf einer Verwechslung der Verwaltung 
mit den Betrieben der freien Wirtschaft. Diese Ver- 
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wechslung ist in der ersten Lesung von Anfang an 
hervorgetreten, und sie tritt auch heute wieder 
hervor. 

(Zustimmung in der Mitte.) 

Ich betone noch einmal, es handelt sich nicht um 
das Recht der einzelnen Gruppen, sondern es han-
delt sich darum, die Personalvertretung als Organ 
des öffentlichen Dienstes und seine Mitglieder als 
Mitglieder dieser Institution zu beurteilen. Darin 
liegt der grundsätzliche Fehler. Ich muß sagen, 
die Herren betrachten die Arbeitsgerichte geradezu 
mit einer magischen Vorstellung, und das ver-
schließt ihnen die eigentliche rechtliche — — 

(Abg. Sabel: Nein, das ist bei Ihnen so! 
Wir kennen sie näher!) 

— Wir kennen sie genau. Ich habe selber arbeits-
rechtliche Entscheidungen genug gefällt. 

(Abg. Sabel: Ich habe den Eindruck, daß 
Sie große Angst haben!) 

Meine Damen und Herren, glauben Sie, wir haben 
die Sorge, daß die Arbeitsgerichte die Dinge nicht 
so beurteilen, wie sie sind. Das würde ja eigentlich 
ein schlechtes Zeichen sein. 

Herr Odenthal hat von dem Herr-im-Hause- 
Standpunkt gesprochen. Dieses veraltete Schlag-
wort sollte man jetzt im Jahre 1955 doch nicht ge-
brauchen, 

(Zustimmung in der Mitte) 

insbesondere nicht, wenn es sich um die Angehö-
rigen der öffentlichen Verwaltung handelt, die von 
der parlamentarischen Demokratie kontrolliert 
wird. Das ist doch ein innerer Widerspruch. Ich 
komme also dazu, wir sind nicht widerlegt. Die 
Behauptung, daß die Arbeitsgerichte seit 1926 hier 
geurteilt hätten, trifft nicht zu; denn damals wa-
ren ja die Personalvertretungen gesetzlich gar 
nicht geregelt, sie waren gar nicht Streitgegenstand 
irgendeines Gerichts. 

(Zuruf links: Im Kaiserreich!) 
— Da gab es sie auch nicht. 

(Abg. Sabel: Sie müssen das Gesetz an

-

schauen! Selbstverständlich waren sie 
damals zuständig!) 

Im Bundesbeamtengesetz war die Frage Arbeits-
gerichte—Verwaltungsgerichte gar nicht streitig, 
sondern da hat es sich nur darum gehandelt, ob 
ordentliche Gerichte für Klageansprüche oder Ver-
waltungsgerichte für Beschwerdeangelegenheiten 
zuständig sind. Dieser Regelung hat das ganze 
Haus seinerzeit zugestimmt. 

Es ist gar kein Zweifel, der Bundestag würde 
einen falschen Beschluß fassen, wenn er hier die 
Arbeitsgerichte und nicht die Verwaltungsgerichte 
einsetzte. 

(Widerspruch links.) 

Ich beantrage, daß unserem Antrag stattgegeben 
und der Ausschußantrag abgelehnt wird. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Becker (Hamburg). 

Becker (Hamburg) (DP): Meine Damen und 
Herren! Ich bedaure außerordentlich gewisse For-
mulierungen, die der Sprecher der SPD-Fraktion 
vorhin zu diesem Punkt abgegeben hat. Er sprach 

z. B. von dem Begriff „Anno dunnemal". Das sollte 
ein abwertender Begriff sein.. Ich darf vielleicht 
die Herren von der SPD daran erinnern, daß sie 
manchmal sehr gern darauf Wert legen, daß ihre 
eigene Partei von Anno dunnemal stammt. Ich 
meine, daß die Ausführungen, die der SPD-Spre-
cher vorhin gemacht hat, selbst etwa aus dem 
Jahre Anno dunnemal stammen könnten. Die gan-
zen Ressentiments, die in gewissen Kreisen der 
SPD gegen die Beamteneigenschaft an sich vorhan-
den sind, schimmerten bei diesen Ausführungen 
durch. 

(Zuruf von der SPD: Woher wissen Sie 
denn das?) 

Ich glaube, wir sollten die Entscheidung, die wir 
heute zu fällen haben, ohne Ressentiments fä llen. 
Wir sollten alles vermeiden, was dazu. Anlaß geben 
könnte, eventuelle Mißstimmungen zwischen den 
einzelnen Gruppen der öffentlichen Bediensteten 
zu verstärken. Beamte, Angestellte und Arbeiter 
sind gehalten, in den Personalvertretungen, die wir 
hier jetzt beschließen werden, ihre gemeinsamen 
Interessen wahrzunehmen. Wir sollten die Verhand-
lungen, die wir über 'die einzelnen Bestimmungen 
führen, in einem solchen Geist und in einer sol-
chen Tonart führen, daß die einzelnen Gruppen der 
öffentlichen Bediensteten nicht gegeneinander aus-
gespielt werden. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Zur Sache selbst möchte ich folgendes sagen. Aus 
diesem § 22, bei dem sich schon seit Monaten eine 
Diskussion darüber ergeben hat, ob die Verwal-
tungsgerichte oder die Arbeitsgerichte bei Strei-
tigkeiten aus diesem Gesetz zuständig sein sollen, 
wird meines Erachtens ganz klar und deutlich, daß 
dieses Personalvertretungsgesetz so, wie es nach 
der Ausschußfassung vorliegt, aber auch schon so, 
wie es in der ursprünglichen Fassung des Regie-
rungsentwurfs ausgesehen hat, im Grunde nicht 
gut konstruiert ist. Ich möchte einmal die Frage 
stellen, ob solche Betriebe wie die Bundesbahn der 
öffentlichen Verwaltung näherstehen oder ob sie 
eigentlich einem wirtschaftlichen Betrieb näher-
stehen. Das gleiche gilt für die Post und viele an-
dere Betriebe auch. Man zwängt mit diesem Per-
sonalvertretungsgesetz Dinge zueinander — daher 
kommen auch die Differenzen in den Auffassun-
gen zu den einzelnen Punkten —, die meines Er-
achtens nicht zusammengehören. Man hätte ver-
schiedene Gesetze vorlegen sollen: für die Betriebe 
auf der einen Seite und für die reinen Hoheitsver-
waltungen auf der anderen Seite. Ich glaube, man 
wäre dann zu klareren und besseren Lösungen ge-
kommen. 

Dennoch hat die Fraktion 'der  Deutschen Partei 
an der Bearbeitung dieses Gesetzes mitgearbeitet, 
weil wir glauben, daß der jetzige Zustand, wie er 
bei den Verwaltungen herrscht, nicht länger hin-
genommen werden kann, der Zustand nämlich, daß 
die gewählten Betriebsräte von Jahr zu Jahr im-
mer wieder ihre Amtszeit verlängern, ohne daß 
auf die Verschiebung in der Zusammensetzung der 
öffentlichen Bediensteten oder auf die sich inzwi-
schen ergebenden personellen oder strukturellen 
Änderungswünsche der Belegschaften Rücksicht 
genommen wird. Aus diesem Grunde ist es not-
wendig, daß ein solches Gesetz möglichst schnell 
verabschiedet wird, um diesen Zwischenzustand 
endlich zu beseitigen. 

Die große Mehrheit meiner Fraktion, der Frak-
tion der Deutschen Partei, stimmt dem Änderungs- 
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antrag von Herrn Dr. Müller zu, der ja auch, da 
er als Gesamtantrag hinsichtlich der verschiedenen 
Punkte abgefaßt worden ist, die Unterschrift mei-
ner Fraktion, der Deutschen Partei, trägt. 

Ganz zweifelsfrei hat Herr Dr. Kleindinst mit 
seinen Ausführungen recht. Wer die Stellung des 
Personalrats in der Personalvertretung vom rechts-
staatlichen Standpunkt ansieht, der muß sich — 
das ist der  zwingende Grund — den Ausführungen 
von Herrn Dr. Kleindinst, die er ja im Namen der 
Kollegen, die diesen Änderungsantrag gestellt ha-
ben, gemacht hat, anschließen. Auf der andern 
Seite ist nicht zu verkennen, daß viele praktische 
Gründe für den Vorschlag sprechen, den der Aus-
schuß ausgearbeitet hat. Ich glaube aber, daß wir 
bei der Behandlung dieses Gesetzes die höheren 
Gesichtspunkte beachten müssen und daß in die-
sem Fall der höhere Gesichtspunkt der ist, daß die 
Rechtsstaatlichkeit unserer öffentlichen Verwaltung 
nicht 'durchbrochen werden darf. Daß solche Be-
triebe wie die Bundesbahn, die Post und ähnliche 
Betriebe dabei in Mitleidenschaft gezogen werden, 
liegt eben daran, daß dieses Gesetz im Grunde 
fehlkonstruiert wird. Die große Mehrheit meiner 
Fraktion wird den aufgerufenen Ziffern des  Än-
derungsantrags Umdruck 308 zustimmen. Ich per-
sönlich werde mich der Stimme enthalten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich darf Sie doch darum bitten, etwas mehr 
Ruhe zu bewahren und es damit dem Redner eher 
möglich zu machen, verständlich zu sein. 

Das Wort hat der Abgeordnete Arnholz. 

Arnholz (SPD): Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Der Herr Kollege Kleindinst hat zu-
letzt ausgeführt, seine ursprünglichen Ausführun-
gen seien vom Herrn Kollegen Sabel nicht wider-
legt worden. Ich habe aber auch nicht gefunden, 
daß er die Ausführungen des Kollegen Sabel wider-
legt hat, sondern er hat  den Ausführungen des 
Herrn Sabel nur Behauptungen entgegengestellt. 
Wenn er anführt, es sei gesagt worden, daß die 
Arbeitsgerichte „bessere" Gerichte seien als die 
Verwaltungsgerichte, 

(Abg. Sabel: Das hat niemand gesagt!) 

so stimmt das nicht. Es ist immer nur die Rede da-
von gewesen, daß die Arbeitsgerichte für die Ent-
scheidungen, um die es sich in diesem Gesetz han-
delt, die ihnen in diesem Gesetz übertragen wer-
den sollen, zweckmäßiger sind. 

(Abg. Sabel: Richtig!) 

Der Herr Kollege Kleindinst hat ferner gesagt, 
die Verwaltungsgerichte hätten in den Fragen, 
um deren Entscheidung es sich hier handelt, die 
größere Erfahrung. Nun, wer die Dinge kennt, der 
wird wissen, daß das mindestens ein sehr starker 
Irrtum ist. Gerade die Arbeitsgerichte haben in 
den Dingen, deren Entscheidung ihnen in diesem 
Gesetz übertragen werden soll, die bei weitem 
größere Erfahrung, wenn man nicht sogar sagen 
will, daß die Verwaltungsgerichte auf diesem Ge-
biete wenig oder gar keine Erfahrung haben. 
Selbstverständlich muß die Einheit der Recht-
sprechung gewahrt werden. Aber das geschieht ja 
gerade durch das, was der Ausschuß Ihnen hier als 
Vorlage unterbreitet hat. 

Wenn der Herr Kollege Becker sagt, es soll 
Mißstimmung unter den verschiedenen Gruppen 
der Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen 

vermieden werden, so stimmen wir dem vollkom-
men zu. Aber glauben Sie, meine Damen und Her-
ren, daß Sie diesem Wunsche Rechnung tragen 
würden, wenn Sie entgegen dem Ausschußvor-
schlag entschieden? Die 1,2 Millionen Arbeiter und 
Angestellte würden bestimmt in weitestem Maße 
verärgert sein gegenüber einem Teil der 0,8 Millio-
nen Beamten, um die es sich bei diesem Gesetz 
handelt. 

Der Herr Kollege Becker hat ferner gesagt, vom 
rechtsstaatlichen Standpunkt aus müßten die Ver-
waltungsgerichte für zuständig erklärt werden. 
Meine Damen und Herren, sind denn die Arbeits-
gerichte nicht auch Organe des Rechtsstaates? Ich 
wundere mich darüber, ,daß hier ein solcher Ein-
wand erhoben wird. 

Dann darf ich Sie noch auf eins aufmerksam 
machen. Der Beschluß des Ausschusses, die Arbeits-
gerichte für zuständig zu erklären, ist nach einer 
sehr eingehenden Aussprache mit großer Mehrheit, 
ich glaube, mit Zweidrittelmehrheit, gefaßt wor-
den. Ich glaube, Sie können sich darauf verlassen, 
daß diejenigen,  die  die Dinge sehr eingehend und 
sehr genau geprüft haben, Ihnen nun auch wirk-
lich einen Vorschlag unterbreitet haben, der Ihre 
Zustimmung verdient. 

Wenn im übrigen immer wieder auf die Zustän-
digkeit der Verwaltungsgerichte hingewiesen wird, 
so darf ich dem folgendes entgegenhalten. Der § 4 
des vorliegenden Gesetzentwurfes, der ja bereits 
beschlossen ist, schreibt ,ausdrücklich vor: „Wer 
Beamter ist, bestimmen die Beamtengesetze." Also 
entscheidet darüber, wer Beamter ist, selbstver-
ständlich die Verwaltungsgerichtsbarkeit. 

Ich darf Sie also nochmals bitten, dem Vorschlag 
des Ausschusses stattzugeben. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kühn (Bonn). 

Kühn (Bonn) (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und  Herren! Ich möchte hier namens der 
Fraktion der Freien Demokratischen Partei aus-
drücklich erklären — wie ich das auch im Aus-
schuß immer wieder erklärt habe —, daß ich es 
für verfassungswidrig halte, wenn hier die Strei-
tigkeiten aus diesem Gesetz, das der öffentlichen 
Rechtssphäre angehört, der Zuständigkeit der Ar-
beitsgerichte unterstellt werden. 

(Abg. Sabel: Dazu fehlt aber noch der Be

-

weis, Herr Kollege Kühn! Den haben Sie 
auch im Ausschuß nicht erbringen können!) 

— Verehrter Herr Sabel, Sie werden sehen: wenn 
die Arbeitsgerichte in das Gesetz aufgenommen 
werden, wird das Bundesverfassungsgericht sich 
sehr bald mit dieser Frage befassen, und Sie wer-
den sehen, daß das Bundesverfassungsgericht sein 
Urteil in dem Sinne fällen wird, wie es der Herr 
Dr. Kleindinst vorgetragen hat. 

(Zurufe von der CDU/CSU und der SPD.) 

— Lassen Sie mich doch mal ausreden! — Ich 
möchte ausdrücklich sagen, daß das, was Herr 
Dr. Kleindinst zur Begründung unseres Änderungs-
antrags angeführt hat, von mir in jeder Weise un-
terstützt wird. 

Vorhin hat einer der  Herren  Vorredner gesagt, 
daß sich der Ausschuß mit Mehrheit, ich glaube, 
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sogar mit Zweidrittelmehrheit dafür ausgesprochen 
habe, die Arbeitsgerichte hier für zuständig zu er

-

klären. Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit 
einmal darauf hinweisen, daß die Bundesregierung, 
der Bundesrat, die Wissenschaft in mehreren sehr 
eingehenden Gutachten, ein großer Teil der Presse, 

(Zurufe von der CDU/CSU — Abg. Sabel: 
Ein Teil der Wissenschaft!) 

- ein großer Teil der seriösen Presse ausdrücklich 
gesagt haben, daß hier nur die Verwaltungsgerichte 
tätig werden können. Ich darf auch darauf hin-
weisen, falls das Ihrer Aufmerksamkeit entgangen 
sein sollte, ,daß die Bundesregierung sich sogar ver-
anlaßt sah — eine einmalige Angelegenheit, jeden-
falls bisher —, nach der ersten Lesung im Aus-
schuß ihre warnende Stimme zu erheben, daß etwa 
die Verwaltungsgerichte hier nicht tätig werden 
sollten. 

Nun, wir haben ja aus jahrzehntelanger Tätig-
keit auch einige Erfahrungen über diese Dinge, 
und ich bin der Meinung, daß hier unter allen Um-
ständen die Verwaltungsgerichte zuständig ge-
macht werden müssen. Ich glaube, ,daß man an-
gesichts dieser sehr grundlegenden Entscheidung 
eine namentliche Abstimmung des Hohen Hauses 
erfolgen lassen sollte, und deshalb möchte ich 
namens meiner Fraktion namentliche Abstimmung 
beantragen. 

(Beifall bei der FDP und in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schneider (Hamburg). 

Schneider (Hamburg) (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Mein Freund und 
Fraktionskollege D r. Kleindinst hat von einem 
magischen Licht gesprochen, in das die Arbeits-
gerichte von uns, die wir für sie eintreten, ge-
stellt würden. Herr Dr. Kleindinst, ich habe es ja 
mal  in einer Ausschußsitzung gesagt: ich habe so 
oft den Eindruck, als ob der Beamte uns wie so 
eine Art heiliges Tier vorgestellt wird. Damit, habe 
ich gesagt, dient man nicht dem Beamten. Alle 
diejenigen, die es mit dem Berufsbeamtentum gut 
meinen, sollten alles tun, damit eben, soweit ein 
Abstand überhaupt noch feststellbar ist, dieser 
Abstand weiter vermindert wird. Das sage ich ge-
rade als ein bewußter Freund des Berufsbeamten-
tums und  in  seinem Interesse. 

Wir sollten uns also einmal ganz nüchtern über 
die Frage unterhalten: warum das eine oder das 
andere? An sich — das hat der Abgeordnete Becker 
(Hamburg) schon gesagt — ist ja wohl das Dilemma 
aus dem Umstand entstanden, daß man hier etwas 
in eine Kiste packt, was gar nicht zusammengehört. 
Aber es ist nun mal so gekommen, und  wir haben 
es mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zu tun. 
Da ist eben auch das Dilemma Arbeitsgericht — 
Verwaltungsgericht entstanden. Wenn man zu der 
Frage aus der Anschauung Stellung nimmt, daß es 
sich bei dem zur Beratung stehenden Gesetz um öf-
fentliches, um Verwaltungsrecht handelt, dann 
kann man vielleicht zu der Auffassung kommen, 
das Verwaltungsgericht sei das Gegebene. Ich habe 
aber seit jeher — auch in den vielen Ausschußbe-
ratungen — den Standpunkt bekämpft, ,daß es sich 
hier um öffentliches Recht handelt. Es handelt sich 
hier ganz eindeutig um  Arbeitsrecht. Dieses Perso-
nalvertretungsgesetz wird doch nicht primär für 
die Verwaltung gemacht, sondern primär für die 
in der Verwaltung Bediensteten. 

(Zustimmung bei der SPD.) 

Nun wird zu all diesen Fragen von seiten eines 
Teiles des Hauses so Stellung genommen, als ob wir 
noch in einer Zeit lebten, wo in der öffentlichen 
Verwaltung überhaupt nur Beamte tätig sind. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Die  Verhältnisse im modernen Staat haben sich 
ganz gewaltig gewandelt, und eine der bedeutend-
sten Erscheinungsformen dieser Wandlung ist eben 
die Tatsache, daß wir heute mehr Arbeiter und An-
gestellte beschäftigen als Beamte. Soweit mir die 
Ziffern bekannt sind, sind etwa 60 % der Bedien-
steten des öffentlichen Dienstes Arbeiter und An-
gestellte und 40 % Beamte. Wenn man  von diesen 
Größenverhältnissen ausgeht, muß man, wenn 
beide behaupten, sie hätten recht, sagen: dann 
wollen wir dem Teil recht geben, der größer ist. 

(Zuruf von der Mitte: Ach nein!) 

Ich gebe zu — ja, ich will das ja auch hinzufügen —, 
das wäre eine etwas primitive Formel, die ich mir 
auch nicht zu eigen machen möchte. Wir wollen 
weiterhin durchaus der Sache nach zu der Frage 
Stellung nehmen. 

Ich behaupte also nach wie vor: das Personal-
vertretungsgesetz ist ganz urtümlich Arbeitsrecht. 
Es gehört in dieselbe Kategorie wie das Betriebs-
verfassungsgesetz. Daß wir heute überhaupt über 
ein Personalvertretungsgesetz beraten und nicht 
der ganze Komplex schon im Betriebsverfassungs-
gesetz mitgeregelt worden ist, das hängt mit Grün-
den zusammen, auf die ich hier im einzelnen nicht 
eingehen möchte. Ich persönlich bin ja auch der 
Auffassung, daß mindestens ein ganz großer Teil 
des Personenkreises oder der Betriebe und Ver-
waltungen, die jetzt unter das Gesetz fallen sol-
len, eigentlich besser in das Betriebsverfassungs-
gesetz hineingepaßt hätte. Dann wären auch viele 
Schwierigkeiten bei der Fassung dieses Gesetzes 
gar nicht aufgetaucht, wie das nunmehr der Fall 
ist. 

Es ist ja nicht anzunehmen, daß jeder der An-
wesenden sich bis in alle Einzelheiten mit der Ma-
terie befaßt hat. Ich möchte ,deshalb gerade darauf 
hinweisen, daß es sich hier bei der Frage Arbeits-
oder Verwaltungsgericht nur um Streitigkeiten 
handelt, die sich aus der Anwendung des Gesetzes 
in bezug auf Formvorschriften ergeben. Wenn also 
ein Streit aus einem Arbeits- oder Dienstverhält-
nis des einzelnen Arbeiters, Angestellten oder Be-
amten entsteht, dann ist selbstverständlich jeweils 
entweder das Arbeitsgericht oder das Verwaltungs-
gericht zuständig. Es handelt sich also, wie gesagt, 
bei der Frage Arbeits- oder Verwaltungsgericht 
nur um die Anwendung des Gesetzes, wenn Strei-
tigkeiten aus der  An wendung dieses Gesetzes 
entstehen. Da, meine ich, sollte sich der Streit 
eigentlich gar nicht lohnen. Ich habe mitunter so 
den Eindruck, als sollte hier einmal eine Art 
Machtprobe zur Entfaltung kommen. Ich würde 
deshalb doch bitten, die Dinge hier mehr vom Sach-
lichen aus zu behandeln. 

Nun hat der Herr Abgeordnete Kühn vorhin 
wieder einmal mit dem Bundesverfassungsgericht 
gewinkt. Es ist meiner Meinung nach eine Erschei-
nung des Niedergangs des Parlaments, wenn bei 
jedem Gesetz immer wieder mit dem Verfassungs-
gericht gedroht wird. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 
Dann würde es doch richtiger sein, Herr Abgeord-
neter Kühn, überhaupt das ganze Parlament abzu- 
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schaffen und es dem Dutzend Richtern zu über

-

lassen, was nun im einzelnen Gesetz wird und wie 
das Gesetz im einzelnen aussieht. Ich warne also 
doch alle meine Kollegen in diesem Hause davor, 
mit diesem Mittel so unsparsam umzugehen, und 
ich empfehle, sich sehr genau zu überlegen, ob man 
von diesem äußersten Mittel einmal Gebrauch 
machen sollte oder nicht. 

Ich möchte auch noch auf folgendes hinweisen. 
In der Praxis hat sich doch das Arbeitsgericht bei 
der hier vorliegenden Materie bewährt, und ich 
sehe nicht ein, warum das auf einmal jetzt geän-
dert werden soll, nachdem nun ein neues Gesetz 
geschaffen wird. Ich kann Ihnen nur sagen, daß, 
wenn dem Antrag stattgegeben würde, das in wei-
testen Kreisen der Arbeiter, Angestellten und auch 
der Beamten als ein großer Rückschritt bezeichnet 
werden würde. 

(Abg. Arnholz: Sehr gut!) 

Überhaupt ist es doch so — das sollten wir auch 
bei der Beratung der einzelnen Paragraphen dieses 
Gesetzes bedenken —, daß auch das Recht, das nach 
den Vorschlägen des Ausschusses geschaffen wer-
den soll, vielfach eine Minderung des Rechts be-
deutet, das bis zu diesem Tage in Deutschland 
noch Geltung hat. Für weite Teile der Betroffenen 
ist es also eine starke Zumutung, daß sie einen Teil 
dessen, was sie bereits an Rechten zu besitzen 
glaubten, nunmehr wieder aufgeben sollen. Wir 
sind ja auch in den Ausschußberatungen davon 
ausgegangen, daß wir uns — sosehr wir uns man-
chen Erkenntnissen auch nicht verschließen konn-
ten — immer wieder sagten: Wir dürfen auf der 
Linie des Zurückschraubens schon vorhandenen 
Rechts nicht zu weit gehen. Jedenfalls dürfen wir 
das Zumutbare nicht übersteigern. So ist dann der 
Gesetzentwurf zustande gekommen, und im Rah-
men dieses Gesetzentwurfs, wie ihn der Ausschuß 
Ihnen vorgelegt hat, ist auch diese Frage mit gro-
ßer Mehrheit entschieden worden. Wir wollen, 
daß für den besagten Zweck nicht die Verwal-
tungs-, sondern die Arbeitsgerichte zuständig sind, 
und deshalb bitte ich Sie auch, den gestellten An-
trag, der sich dagegen wendet, abzulehnen und der 
Vorlage entsprechend den Ausschußbeschlüssen zu-
zustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kramel. 

Kramel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Ausführungen des Herrn 
Kollegen Schneider (Hamburg) veranlassen mich, 
doch noch einige Worte zu sagen. Ich glaube, aus 
den Ausführungen des Kollegen Schneider schlie-
ßen zu können, daß auf dem Gebiet der Zu-
ständigkeit der Gerichte eine große Rechtsverwir-
rung und Verwirrung der Geister Platz gegriffen 
hat. 

(Beifall bei Abgeordneten der Regierungs

-

parteien. — Abg. Sabel: Wo? 
Bei wem?) 

— Ich komme eben dazu, Herr Kollege Sabel.  — 
Hier  scheint immer die freie Wirtschaft auf der 
einen Seite mit der Verwaltung auf der anderen 
Seite verwechselt zu werden. Es war ja das Grund-
prinzip des Ausschusses — und das war nach mei-
ner Auffassung schon falsch —, 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU) 

dieses Personalvertretungsgesetz dem Betriebsver-
fassungsgesetz möglichst anzugleichen. Nur dar-
aus ist es erklärlich, daß der Herr Kollege Schnei-
der (Hamburg) bei diesem Gesetz plötzlich von 
Arbeitsrecht sprechen kann. Es ist unmöglich, das 
Personalvertretungsgesetz, daß die Ordnung im 
öffentlichen Dienst regeln will, als Arbeitsrecht 
zu bezeichnen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU. — Zu

-

ruf von der SPD: Wird dort nicht gear

-

beitet? — Heiterkeit.) 

Arbeitsrecht ist Zivilrecht, und das Personalvertre-
tungsgesetz ist öffentliches Recht. Hier liegt der 
Unterschied. Es kommt infolgedessen auch gar 
nicht darauf an, ob die eine Gruppe — die Beam-
ten, die Angestellten, die Arbeiter — nun größer 
oder kleiner ist, sondern es kommt nur darauf an, 
daß die Personalvertretung im öffentlichen Dienst 
geregelt wird, ganz gleich, um welche Gruppe es 
sich handelt. 

(Sehr richtig! rechts.) 

Dann möchte ich noch ein Wort zu den Aus-
führungen meines Freundes Sabel sagen. Herr 
Kollege Sabel hat ausgeführt, wenn wir jetzt die 
Arbeitsgerichte einführen, so ändert das gar nichts 
daran, daß die übrigen beamtenrechtlichen An-
gelegenheiten von den dafür zuständigen Gerich-
ten beurteilt werden. 

(Abg. Sabel: Richtig!) 

Das klingt zunächst sehr bestechend und mag auch 
zunächst richtig sein. Aber wir wissen ja, daß Bei-
spiele ziehen, und wir wissen auch, es ist möglich, 
daß unter Berufung auf die Rechtsprechung da 
Arbeitsgerichte auf diesem Gebiet, unter Berufung 
auf eine vielleicht gute Rechtsprechung der Ar-
beitsgerichte gesagt wird: Nun können wir den Ar-
beitsgerichten ja auch weitere Zuständigkeiten 
geben. Selbstverständlich können nicht die Ge-
richte ihre Zuständigkeit erweitern. Aber der 
Bundestag könnte unter Berufung auf die Recht-
sprechung der Arbeitsgerichte auf dem Gebiete 
des Personalvertretungsgesetzes sagen: Bei der Be-
währung der Arbeitsgerichte auf diesem Gebiet 
der Rechtsprechung können wir die Arbeitsgerichte 
auch im Beamtenrecht einführen. Hier sagen wir: 
principiis obsta. Wir müssen hier den Anfängen 
widerstehen; denn sonst wird ein Grundpfeiler un-
seres Beamtenrechts und unseres gesamten Rechts 
des öffentlichen Dienstes herausgebrochen. Also 
auch aus rechtspolitischen Gründen bitte ich, die 
Verwaltungsgerichte in dieses Gesetz wieder ein-
zuführen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Arndgen. 

Arndgen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Zu den Aus-
führungen meines Freundes Kramel muß ich doch 
darauf verweisen, daß das Personalvertretungs-
gesetz keine Ordnung der Verwaltung herbeifüh-
ren will, sondern eine Ordnung der Beziehungen 
der Bediensteten zur Verwaltung. 

(Beifall in der Mitte und bei der SPD.) 

Wenn ich von dieser Sicht aus an das Thema, das 
wir jetzt diskutieren, herangehe, dann bin ich der 
Meinung, daß hier nicht die Verwaltungsgerichte, 
sondern die Arbeitsgerichte zuständig sind. Das 
scheint mir auch die Auffassung eines Teiles der 
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Regierung zu sein. Ich kann mich erinnern, daß 
ein Vertreter der Regierung in den ersten Aus-
schußberatungen ausgeführt hat, daß wir für die 
Mitbestimmung in der öffentlichen Verwaltung 
kein schlechteres Gesetz als in der freien Wirt-
schaft, sondern ein passenderes schaffen müssen, 
daß aber das entsprechende Gesetz für die öffent-
liche Verwaltung soweit wie eben möglich an das 
Betriebsverfassungsgesetz angepaßt werden sollte. 
Wir sind also bei der Beurteilung dieser Angele-
genheit in einer guten Meinungsgemeinschaft. 

Wir haben als Vorläufer eine Reihe Länderbe-
triebsrätegesetze, die heute noch Geltung haben. 
Diese Betriebsrätegesetze haben auch die Bezie-
hungen der Bediensteten zur Verwaltung gere-
gelt. In ihnen ist bestimmt, daß nicht die Verwal-
tungsgerichte, sondern die Arbeitsgerichte zustän-
dig sind. Die Erfahrungen, die während dieser Zeit 
gesammelt werden konnten, sprechen dafür, auch 
künftig die Arbeitsgerichte für zuständig zu er-
klären. 

Auch ich möchte daher bitten, dem Ausschuß-
beschluß zuzustimmen. 

(Beifall in der Mitte und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Arnholz. 

Arnholz (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Herr Kollege Kramel hat hier 
von einer Verwirrung der Geister gesprochen. Ich 
glaube, sie ist im weitesten Maße bei denen vor-
handen, die die Auffassung vertreten, die uns hier 
entgegengehalten wird. 

(Oho-Rufe und Zurufe rechts.) 
— Ja, das ist der Fall. Lesen Sie nur die Presse, 
auf die Sie vorhin Bezug genommen und die Sie 
als seriös betrachtet haben. Dazu wäre noch man-
cherlei zu sagen, Herr Kollege Kühn. 

(Zurufe rechts.) 
Es wird dann gesagt, daß es falsch sei, die Be-

stimmungen des Personalvertretungsgesetzes mög-
lichst dem Betriebsverfassungsgesetz anzupassen. 
Meine Damen und Herren, ich darf Sie in diesem 
Zusammenhang an das erinnern, was der zustän-
dige Bundesminister, Herr Minister Dr. Schröder, 
bei der Einbringung dieses Gesetzes ausgeführt 
hat. Ich darf mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten 
ein paar Sätze verlesen. Er sagte in seiner Ein-
führungsrede: Man wird „wohl aus allen Lagern 
anerkennen müssen, daß mindestens die Linie, die 
das Betriebsverfassungsgesetz vorgezeichnet hat, 
maßvoll und reformerisch zugleich ist." 

Er sagt weiter etwas später: 
Wir sind uns alle klar darüber, daß das Per-

sonalvertretungsgesetz, mit dem sich das Hohe 
Haus in den kommenden Wochen beschäftigen 
wird, nichts anderes sein kann als die Abrun-
dung des großen Gesetzgebungswerkes, das 
unsere Vorgänger in den ersten vier Jahren 
geschaffen haben. 

Und schließlich darf ich noch auf den weiteren Satz 
aufmerksam machen: 

... die Grundzüge der Personalvertretung 
für den öffentlichen Dienst durften und dür-
fen sich von der Regelung der privaten Wirt-
schaft nicht weiter entfernen, als es die be-
sonderen Aufgaben des öffentlichen Dienstes 
zwingend vorschreiben. 

Der Herr Kollege Arndgen hat im übrigen das 
gesagt, was im einzelnen zu der Frage der Zustän-
digkeit der Arbeitsgerichte noch zu sagen ist. Ich 
möchte das nicht wiederholen, nur seinen Satz un-
terstreichen: Es sollte kein schlechteres, sondern 
ein passenderes Gesetz geschaffen werden. 

Ich bitte Sie deshalb, der Regelung, die der Aus-
schuß vorgeschlagen hat — Zuständigkeit der Ar-
beitsgerichte für die bestimmten, im Gesetz vorge-
sehenen Fälle —, zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, es liegen jetzt keine weiteren Wortmeldun-
gen mehr vor. 

Wir kommen also zur Abstimmung. Seitens der 
Fraktion der Freien Demokratischen Partei ist 
namentliche Abstimmung beantragt. Nach den Ge-
pflogenheiten dieses Hauses gilt dieser Antrag da-
mit als hinreichend unterstützt. 

(Abg. Sabel: Ja, wie groß ist die Fraktion?) 
— 52. 

(Abg. Sabel: Nein, das stimmt nicht ganz!) 
— Meine Damen und Herren, die Geschäftsordnung 
sieht vor, daß 50 anwesende Mitglieder dieses Hau-
ses diesen Antrag unterstützen müssen. Es ist aber 
bisher im allgemeinen Übung gewesen, daß, wenn 
eine der drei Fraktionen, die  mehr als 50 Mitglie-
der  umfaßt, einen solchen Antrag stellt, er als hin-
reichend unterstützt gilt. Wollen Sie das bezweifeln, 
Herr Kollege Sabel? 

(Abg. Sabel: Ich habe gemeint, daß die 
Fraktion nur 48 Mitglieder hat!) 

— So, Sie wollten bloß eine humorvolle Zwischen-
frage stellen; das habe ich leider nicht verstanden. 
Dann  gilt  also dieser Antrag als hinreichend unter-
stützt. 

Meine Damen und Herren, ich weise darauf hin, 
daß wir gemeinsam abstimmen über Umdruck 308 
Ziffern 1, 2a) und b) und 15, weil in allen genann

-

ten Ziffern genau der gleiche Antrag enthalten ist. 
Ich eröffne die namentliche Abstimmung und 

bitte die Schriftführer, mit den Urnen die Stimm-
karten einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 
Meine Damen und Herren, befinden sich noch 

Abgeordnete im Saal, die ihre Stimme nicht abge-
geben haben? — Dann schließe ich die namentliche 
Abstimmung. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 
Meine Damen und Herren, ich bitte, Platz zu 

nehmen. Ich gebe das vorläufige Ergebnis*) der 
namentlichen Abstimmung bekannt. Es wurden 
von stimmberechtigten Abgeordneten 417 Stimmen 
abgegeben. Mit Ja haben gestimmt 231 Mitglieder 
des Hauses, mit Nein 182 Mitglieder des Hauses, 
enthalten haben sich 4. Von ,den Berliner Abge-
ordneten wurden 15 Stimmen abgegeben. Mit Ja 
haben gestimmt 5, mit Nein 9, enthalten hat sich 
einer. Der Antrag ist angenommen. 

Ich komme nunmehr zur Abstimmung über den 
§ 22 in der geänderten Form. Wer ihm zuzustim-
men wünscht, den bitte ich, die Hand zu heben. — 
Das ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf § 23, dazu die Anträge Umdrucke 
307**) Ziffer 1 und 309***) Ziffer 1. Wird das Wort 
gewünscht? — Der Abgeordnete Arnholz! 

*) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 4052. 
**) Siehe Anlage 5. 
***) Siehe Anlage 7. 
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Arnholz (SPD): Ich ziehe im Namen meiner 
Fraktion den Antrag zu § 23 zugunsten des An-
trags Sabel zurück. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Lulay. 

Lulay (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Im Auftrag meiner Freunde darf ich 
Ihnen vorschlagen, den § 23 Abs. 2 entsprechend 
dem Ihnen vorliegenden Umdruck 309 Ziffer 1 zu 
ändern. Der letzte Satz des Abs. 2, in welchem auf 
Abs. 1 Satz 2 und 3 verwiesen ist, soll demnach 
gestrichen werden. Nach der Fassung des Aus-
schusses sollen u. a. § 9 Abs. 1 und 3 entsprechend 
Anwendung finden. Wenn der Satz in dieser Form 
verabschiedet würde, würde das bedeuten, daß 
wir den Jugendlichen das aktive und passive Wahl-
recht vom 16. bis zum 24. Lebensjahr zwar ein-
räumen, es aber insofern wieder ausschalten, als 
wir die Anwendung der Bestimmungen des § 9 
Abs. 1 und 3 vorschreiben. Nach § 9 Abs. 1 sind 
wahlberechtigt alle Bediensteten, die am Wahltag 
das 18. Lebensjahr vollendet haben und die bür-
gerlichen Ehrenrechte besitzen, und in Abs. 3 heißt 
es: 

Beamte im Vorbereitungsdienst und Bedien

-

stete in entsprechender Berufsausbildung sind 
nur bei ihrer Stammbehörde wahlberechtigt. 

Unser Antrag will um der klaren Formulierung 
willen in Abs. 2 die Verweisung auf den Abs. 1 
streichen und die notwendigen Verweisungen im 
Abs. 2 besonders aufführen. Ich bitte deshalb noch-
mals das Hohe Haus im Namen meiner Freunde, 
diesem Antrag zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird weiter noch das 
Wort gewünscht? - Das ist nicht der Fall. 

Der Umdruck 307 Ziffer 1 ist zurückgezogen. Es 
ist also nur noch abzustimmen über den Ände-
rungsantrag der Abgeordneten Sabel und Genos-
sen Umdruck 309 Ziffer 1. Wer diesem Änderungs-
antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; es ist 
so beschlossen. 

Ich komme zur Abstimmung über § 23 in der 
nunmehr abgeänderten Form. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — 
Das ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf die §§ 24 und 25. - Das Wort wird 
nicht gewünscht. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die Mehr-
heit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf § 26, der durch die soeben stattge-
fundene namentliche Abstimmung entsprechend 
geändert worden ist. Wer dem § 26 in der nunmeh-
rigen Form zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das erste war die Mehrheit; der § 26 ist 
angenommen. 

Ich rufe auf § 27. — Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe auf den § 28, zugleich den Umdruck 308 
Ziffer 3 und den Umdruck 309 Ziffer 2. Wer 
wünscht das Wort? — Herr Abgeordneter Arnholz. 

Arnholz (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Anträge auf den Umdrucken 308 
und 309 zu § 28 bezwecken, den § 28 dahin zu än-
dern, daß die Mitgliedschaft im Personalrat nicht  

nur ruhen soll, solange ein Mitglied vorläufig des 
Dienstes enthoben ist, sondern auch solange ihm 
die Führung der Dienstgeschäfte verboten ist. 
Wenn man's so liest, mag's leidlich scheinen. Die 
Erfahrung lehrt aber, daß Gesetze häufiger, als 
man es erwarten sollte, nicht nach ihrem Sinn oder 
dem Willen des Gesetzgebers angewendet werden. 
Diese Gefahr bestünde zweifellos auch, wenn der 
Antrag Umdruck 309 Ziffer 2 unverändert ange-
nommen werden würde. 

Meine Freunde beantragen daher, diesen vorge-
schlagenen Wortlaut dahin zu ändern, daß die Mit-
gliedschaft im Personalrat nur ruhen soll, solange 
dem Betreffenden die Führung der Dienstgeschäfte 
— und nun kommt die Ergänzung — auf Grund 
des § 13 Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes ver-
boten ist. 

Eine so eingeschränkte Fassung ist völlig ausrei-
chend. Der hier in der Begründung erwähnte § 11 
des Bundesbeamtengesetzes wird durch den § 13 
mit erfaßt. Dagegen ist nach unserer Meinung nicht 
der § 60 des Bundesbeamtengesetzes einzubezie-
hen, da durch dessen Einbeziehung ein Mißbrauch 
der Verbotsmöglichkeit nicht ausgeschlossen ist. 
§ 10 des Bundesbeamtengesetzes bestimmt, daß 
einem Beamten die Führung der Dienstgeschäfte 
aus zwingenden dienstlichen Gründen verboten 
werden könne. Meine Damen und Herren, was sind 
„zwingende dienstliche Gründe"? Die Auffassun-
gen darüber sind zweiffellos häufig verschieden. 
Der Gesetzgeber selbst hat bei der Fassung des 
§ 60 des Bundesbeamtengesetzes mit Ermessens-
mißbrauch gerechnet. Das ergibt sich klar aus dem 
Satz 2 des Abs. 1 des § 60, den ich mit Genehmi-
gung des Herrn Präsidenten verlesen darf. Er 
lautet: 

Das Verbot erlischt, sofern nicht bis zum 
Ablauf von drei Monaten gegen den Beamten 
das förmliche Disziplinarverfahren oder ein 
sonstiges auf Rücknahme der Ernennung oder 
auf Beendigung des Beamtenverhältnisses ge-
richtetes Verfahren eingeleitet worden ist. 

Mindestens, meine Damen und Herren, hat der 
Gesetzgeber mit einer nicht vertretbaren Hinaus-
zögerung der Rücknahme des Verbotes gerechnet 
und daher die Frist gesetzt, nach deren Ablauf 
das Verbot erlischt, sofern nicht das förmliche Dis-
ziplinarverfahren oder ein sonstiges auf Rück-
nahme der Ernennung oder auf Beendigung des 
Beamtenverhältnisses gerichtetes Verfahren ein-
geleitet ist. 

Die Möglichkeit der Einleitung der in § 60 des 
Bundesbeamtengesetzes erwähnten Verfahren 
zeigt, daß es nicht nötig ist, den § 60 des Bundes-
beamtengesetzes in die Vorschrift des § 28 des 
Personalvertretungsgesetzes, um die es sich hier 
handelt, einzubeziehen. Mit Einbeziehung des § 60 
würde für mißbräuchliche Anwendung gegenüber 
unerwünschten Personalratsmitgliedern ein wei-
ter Spielraum gegeben werden; und die Einbezie-
hung ist, wie gesagt, überflüssig, da der Diszipli-
narvorgesetzte die Möglichkeit hat, die in § 60 
Abs. 2 bezeichneten Verfahren einzuleiten. 

Aus den vorgetragenen Gründen, meine Damen 
und Herren, bitte ich, unserem Ergänzungsantrage 
zuzustimmen, hinter den Worten „die Führung der 
Dienstgeschäfte" die Worte „auf Grund des § 13 
Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes" einzufügen. 
Nur nach Annahme dieser Ergänzung könnten 
meine Freunde dem Antrage des Herrn Kollegen 
Sabel zustimmen. 

Ich darf den Antrag überreichen. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird noch das Wort 
gewünscht? — Das ist offenbar nicht der  Fall. 

Meine Damen und Herren, mir ist soeben ein 
neuer Antrag der Fraktion der SPD zur Änderung 
des Antrags Umdruck 309 Ziffer 2, der mit dem 
Antrag Umdruck 308 Ziffer 3 im Wortlaut über-
einstimmt, so daß die Abstimmung über beide so-
wieso gleichzeitig erfolgen kann, überreicht wor-
den. Der Antrag geht dahin, in Umdruck 309 Zif-
fer 2 und entsprechend in dem anderen Umdruck 
dahingehend zu ändern: 

Der Bundestag wolle beschließen: 
hinter den Worten „die Führung der Dienst-
geschäfte" einzufügen: „auf Grund des § 13 
Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes". 

Es ist also ein Änderungsantrag zu dem Ände-
rungsantrag. Über diesen Änderungsantrag zu dem 
Änderungsantrag muß ich nach der Geschäftsord-
nung zuerst abstimmen lassen. Wer ihm zuzustim-
men wünscht, den  bitte  ich um das Handzeichen. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Meine Damen 
und Herren, ich muß die Abstimmung wiederholen 
lassen. Wer diesem Änderungsantrag zum Ände-
rungsantrag, den die Fraktion der SPD einge-
bracht und der Abgeordnete Arnholz soeben be-
gründet hat, zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. - Enthaltungen? — Das Präsidium ist sich 
nicht einig. Meine Damen und Herren, ich muß Sie 
bitten, sich zum Stimmenauszählen aus dem Saale 
zu begeben. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 
Ich bitte, die Türen zu schließen. Ich wieder-

hole: wir stimmen ab über den Änderungsantrag 
der Fraktion der SPD zum Änderungsantrag der 
Abgeordneten Sabel und Genossen. Wer diesem 
Änderungsantrag zum Änderungsantrag zuzustim-
men wünscht, den bitte ich, durch die Ja-Tür zu 
gehen, wer dagegen ist, durch die Nein-Tür. Sind 
die Türen geschlossen? — Ich eröffne die Abstim-
mung. Die Auszählung beginnt. Ich bitte, den Saal 
wieder zu betreten. 

(Wiedereintritt und Zählung.) 
Ich bitte, die Türen zu schließen. Die Abstim-

mung ist beendet. 
Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergebnis 

der Stimmenauszählung bekannt. Es haben mit 
Ja gestimmt 184 Mitglieder des Hauses, mit Nein 
214; enthalten hat sich niemand. Der Änderungs-
antrag zum Änderungsantrag ist abgelehnt. 

Ich komme damit zur Abstimmung über die 
Änderungsanträge Umdruck 309 Ziffer 2 und Um-
druck 308 Ziffer 3, die den gleichen Wortlaut 
haben. Wer diesen Änderungsanträgen zuzustim-
men wünscht, den  bitte ich, die Hand zu heben. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Das erste war die 
Mehrheit; der Änderungsantrag ist angenommen. 

Wer § 28 in der nunmehr geänderten Form zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das erste 
war die Mehrheit; § 28 ist angenommen. 

Ich rufe auf die §§ 29, — 30, — 31, — 32, — 33, —
34. — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer den auf-
gerufenen Paragraphen zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die Mehr-
heit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf § 35 zusammen mit dem Änderungs-
antrag Umdruck 308 Ziffer 4. Wer wünscht den 
Änderungsantrag zu begründen? — Der Abgeord-
nete Kramel. 

Kramel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Unser Antrag Umdruck 308 
Ziffer 4 bezieht sich auf § 35 der Ausschußvorlage 
und auf § 34 der ursprünglichen Regierungsvor-
lage. Der Ausschußantrag lautet wie folgt: 

Auf Antrag eines Viertels seiner Mitglieder 
hat der Personalrat von Fall zu Fall je einen 
Beauftragten der im Personalrate vertretenen 
Gewerkschaften zu den Sitzungen einzuladen. 

Der entsprechende § 34 der Regierungsvorlage lau-
tet wie folgt: 

Der Personalrat kann von Fall zu Fall be-
schließen, daß je ein Beauftragter der unter 
den  Mitgliedern des Personalrats vertretenen 
Gewerkschaften berechtigt ist, an den Sitzun-
gen mit  beratender Stimme teilzunehmen. 

Unser Änderungsantrag, der die Wiederherstellung 
der Regierungsvorlage bezweckt, scheint auf den 
ersten Blick vielleicht gar nicht so wichtig zu sein. 
Wir sind aber der Auffassung, daß es sich hier um 
ein Problem handelt, das von außerordentlicher 
politischer Bedeutung ist und auch die verfassungs-
rechtliche Tragweite des Personalvertretungsgeset-
zes sehr stark berührt. Wir glauben, daß der Per-
sonalrat, so wie er im Personalvertretungsgesetz 
vorgeschlagen ist, ein Organ, ein Teil der öffent-
lichen Verwaltung ist. 

Nun meinen wir, daß in der öffentlichen Ver-
waltung niemand etwas zu suchen und niemand 
etwas verloren hat, der nicht dieser Verwaltung 
angehört. Das ergibt sich allein schon ,daraus, daß 
sonst in der öffentlichen Verwaltung Organe oder 
Personen mitwirken würden und mit tätig wären, 
die keinerlei Aufsicht und keinerlei Kontrolle über 
ihre Tätigkeit in diesem Teil der Verwaltung un-
terliegen. Das halten wir nicht für richtig und das 
können wir unter gar keinen Umständen vertreten. 
Wenn Gewerkschaftsvertreter im Personalrat, 
wenn auch nur mit beratender Stimme, mitwirken, 
dann läuft das letzten, Endes darauf hinaus, daß 
diese eine Art Aufsichtsorgane darstellen, die die 
Personalratsmitglieder, deren Beratung und deren 
Beschlußfassung überwachen. Was das für einen 
Personalrat bedeutet, braucht wohl nicht eingehend 
geschildert zu werden; denn es ist selbstverständ-
lich, daß bei der menschlichen Schwäche und Un-
vollkommenheit eine Anzahl von Personalratsmit-
gliedern damit sicherlich die Unabhängigkeit in 
Beratung und Abstimmung verlieren können. Es 
besteht die Möglichkeit, daß sie sich nach der Mei-
nung dieser Gewerkschaftsvertreter im Personal-
rat richten, und es besteht weiterhin die Mäglich-
keit, daß damit die  Unabhängigkeit nicht nur des 
Personalrats und der Personalratsmitglieder, son-
dern auch der Verwaltung aufs höchste gefährdet 
wird. Wir glauben, daß damit in der Verwaltung 
gewerkschaftlich abhängige Bedienstete herange-
züchtet werden können. Es ergibt sich die Gefahr, 
daß — auf die Dauer gesehen — die Verwaltung 
ferngesteuert wird 

(Zuruf von der SPD) 

von irgendwelchen außenstehenden Organen und 
Personen, die an sich in der Verwaltung nichts zu 
suchen haben. Wenn Sie an die letzten zehn Jahre 
zurückdenken und wenn Sie sich daran erinnern, 
was  an  Ämterpatronage in der öffentlichen Ver-
waltung alles vor sich ging, dann glauben wir, daß 
diese Ämterpatronage durch Gewerkschaftsvertre-
ter in den Personalräten erneut gefördert wird. 
Denn es ist — vor allem, wenn Sie den Personal- 
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räten eine möglichst weite Mitwirkung und Mit-
bestimmung geben wollen, besonders bei Einstel-
lungen und Beförderungen usw. — ganz selbstver-
ständlich, daß sich dann eine ganze Reihe von 
Leuten veranlaßt fühlt, sich bei den  Gewerk-
schaftsvertretern im Personalrat möglichst lieb 
Kind zu machen, um dadurch ihr späteres Fort-
kommen, ihre spätere Beförderung nicht zu ge-
fährden. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Das muß unter allen Umständen ausgeschaltet wer-
den. Deshalb glauben wir, daß eine Teilnahme von 
Gewerkschaftsvertretern an Personalratssitzungen 
nicht möglich ist.  

Die Gefahren sehen wir als größer an, wenn wir 
auf die Ereignisse der letzten Monate zurückblik-
ken. Ich erinnere nur an den Streik in Hamburg, 
wo es doch offensichtlich war, daß die Gewerk-
schaft versucht hat, das Personal 'der öffentlichen 
Verwaltung irgendwie zu steuern, um dadurch die 
Möglichkeit zu erhalten, gewisse machtpolitische 
Ziele der Gewerkschaften zu erreichen. Ich erin-
nere weiter an die letzten Ereignisse, die .einwand-
frei gezeigt haben, daß die Gewerkschaften ver-
suchen, sich in rein politische Entscheidungen ein-
zumischen, daß sie versuchen, politische Entschei-
dungen, die nur das Parlament treffen kann, von 
außen her zu beeinflussen. Ich brauche nicht an 
das Paulskirchen-Manifest und an die Frankfurter 
Ereignisse zu erinnern, das alles liegt ja klar. 

(Zuruf von der SPD.) 

Wer die öffentliche Verwaltung in der Hand hat, 
der hat damit den größten Teil des Staates, der 
hat damit Iden größten Teil der Macht im Staate 
in der Hand. Deshalb können wir einer solchen 
Vertretung von Gewerkschaftlern im Personalrat 
nicht zustimmen. Ich bin der Auffassung, daß 
wahrscheinlich schon die Regierungsvorlage anders 
geworden wäre, wenn damals, als sie vorgelegt 
wurde, die Erfahrungen, die wir in der letzten 
Zeit gemacht haben, bereits bekannt gewesen 
wären. Auf keinen Fall aber können wir über die 
Regierungsvorlage hinausgehen. 

(Vizepräsident Dr. Schmid  übernimmt 
den Vorsitz.) 

Nun wird gesagt: zum Schutze der Minderheit 
soll ein Viertel des  Personalrats beschließen kön-
nen, daß Gewerkschaftsvertreter an den Sitzungen 
des Personalrats teilnehmen. Dieser Minderheiten-
schutz ist durchaus unnötig. Denn wenn durch 
Mehrheitsbeschluß des Personalrats beschlossen 
wird, daß Gewerkschaftsvertreter teilnehmen sol-
len, dann ist es nach dem Gesetz selbstverständlich, 
daß auch die Vertreter der Minderheit bei diesen 
Sitzungen anwesend sind. Wenn aber das bereits 
mit einem Viertel möglich sein soll, dann fürchten 
wir, daß eine solche Minderheit immer erreicht 
werden wird, und dann wird es an ,der Tages-
ordnung sein, daß bei allen Personalratssitzungen 
Mitglieder der Gewerkschaften anwesend sind. 

Im übrigen glaube ich, daß diese Anwesenheit 
an sich gar nicht notwendig ist. Denn jedes Per-
sonalratsmitglied hat die Möglichkeit, sich vor der 

 Sitzung bei seiner Organisation die entsprechende 
Information, die entsprechende Aufklärung zu 
holen 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sich fernsteuern 
zu lassen!) 

und dann diese im Personalrat vorzutragen. 

Wenn wir trotzdem der Regierungsvorlage zu-
stimmen, dann unter der Voraussetzung und in 
der Annahme, daß, wie es in der Vorlage heißt, 
von Fall zu Fall,  also zu einzelnen Punkten der 
Tagesordnung, Vertreter der Gewerkschaften als 
Sachverständige gehört werden können, mit der 
Folge, daß es nicht eine ständige Ü bung wird, daß 
bei jeder Personalratssitzung vom Anfang bis zum 
Schluß Vertreter der Gewerkschaften anwesend 
sind. Das können wir zur Not noch billigen. In-
folgedessen darf ich Sie bitten, unserem Ände-
rungsantrag zuzustimmen und damit die Regie-
rungsvorlage wiederherzustellen. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schneider. 

Schneider (Hamburg) (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Auch bei diesem 

Änderungsantrag ist einiges Grundsätzliches zu 
sagen. Auch hier tut sich wieder die Verschieden-
artigkeit der Auffassungen kund: handelt es sich 
bei diesem Gesetzentwurf um öffentliches Recht 
oder um Arbeitsrecht? Je nachdem, auf welchem 
Standpunkt man steht, wird man auch zu dieser 
Frage Stellung nehmen, obwohl die  Differenz in 
der Stellungnahme zu der Ausschußvorlage nicht 
groß ist. Es handelt sich ja praktisch nur darum: 
soll die Mehrheit des Personalrats bestimmen, ob 
Gewerkschaftsvertreter hinzugezogen werden, oder 
soll schon ein Viertel des Personalrats die Mög-
lichkeit haben, Gewerkschaftsvertreter hinzuzu-
ziehen? Wir haben auch im Ausschuß sehr ausführ-
lich über dieses Kapitel gesprochen. Wenn wir uns 

 schließlich mit Mehrheit dafür ausgesprochen 
haben, ,daß ein Viertel der Mitglieder des Perso-
nalrats genügen soll, um den Gewerkschaftsvertre-
tern die Teilnahme möglich zu machen, so hat uns 
dabei der Umstand bewogen, daß wir auch der 
Minderheit, die im Personalrat vertreten ist, die 
Möglichkeit geben wollten, Gewerkschaftsvertre-
ter hinzuzuziehen. Wir sind dabei davon ausgegan-
gen, daß auch schon vor 1933 die  Dinge in ähn-
licher Weise gehandhabt worden sind und daß es 
auch seit 1945 überall so geschehen ist, daß sich 
das Verfahren durchaus bewährt hat und daß also 
gar kein Grund besteht, von der jetzigen Übung 
abzuweichen. 

Nun hat der Herr Abgeordnete K r am  e l, mein 
Freund von der CDU/CSU-Fraktion, eine ziemlich 
reaktionäre Rede gehalten. 

(Sehr gut! bei der SPD. — Hört! Hört! 
rechts.) 

Meine Damen und Herren, wenn wir in dieser 
Weise weiterdiskutieren wollten, dann würden wir 
hier bald eine große Schlachterei anfangen können. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Denn es fällt natürlich nicht schwer, in dasselbe 
Horn hineinzublasen, Herr Kollege Kramel, das 
Sie für Ihre Rede benutzt haben, wenn Sie z. B. 
von Ämterpatronage sprechen, die gefördert wer-
den solle durch die Bestimmung, die der Ausschuß 
vorschlägt. 

(Abg. Kramel: Kann! — Abg. Kühn [Bonn] : 
Nicht soll!) 

— Ja, ja, also Sie bestätigen das doch. Ich bedaure 
es, Herr Kühn, daß Sie sich in das Lager schlagen, 
das ich jetzt eben angedeutet habe. Sie haben den 
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(Schneider [Hamburg]) 
Ausdruck gebraucht, die Gewerkschaften hätten da 
nichts zu suchen. Was sind das überhaupt für Re-
densarten? Die Gewerkschaften sind in den ver-
gangenen Jahren oft sehr gut gewesen, die Ka-
stanien aus dem Feuer zu holen. Das wird doch 
selbst derjenige, der glaubt Kritik an den Gewerk-
schaften üben zu sollen, nicht abstreiten können, 
daß die Gewerkschaften dem deutschen Volk große 
Dienste bester nationaler Art geleistet haben 

(Beifall bei der SPD und in der Mitte — 
Abg. Kramel: Bestreite ich gar nicht!) 

und, meine Damen und Herren, auch weiterhin 
noch leisten. Jeder verantwortungsbewußte Deut-
sche und insbesondere ein Bundestagsabgeordneter 
müßte sich doch klar darüber sein, daß die gewal-
tigen Aufgaben, die uns in der Gegenwart und 
auch für die nächste Zukunft noch bevorstehen, 
ohne die Gewerkschaften überhaupt nicht gemei-
stert werden können. 

(Beifall bei der SPD und in der Mitte. — 
Abg. Kramel: Aber nicht in den Personal

-

räten!) 

— Ich spreche jetzt zum Grundsätzlichen, weil Sie, 
Herr Kollege Kramel, in einer Art gesprochen 
haben, die wirklich dem sozialen Frieden, auch 
dem Frieden in diesem Hause nicht dienlich ist. 

(Oho-Rufe rechts.) 

Deswegen wollte ich darum gebeten haben, daß 
wir uns doch im weiteren Verlauf der Debatte 
selbst bei noch so scharfer Gegnerschaft in der 
Sache vielleicht von Formulierungen fernhalten, 
die nur Bitterkeit bei anderen erregen können. 

(Abg. Sabel: Sehr gut!) 

Sie haben z. B. auch gesagt, daß von den Ge-
werkschaften abhängige Bedienstete herangezüch-
tet werden. Ich will die vielen Formulierungen, 
die Sie gebraucht haben, hier nicht weiter verwen-
den. Sie haben also den Gewerkschaften einen nicht 
sachlichen, sondern einen bösen Willen unter-
schoben. 

(Abg. Sabel: Das war ja für die „Baye -
rische Beamtenzeitung"!) 

Zudem handelt es sich hier auch nicht darum, ge-
wisse Bestimmungen in das Gesetz hineinzubrin-
gen, auf denen die Gewerkschaften unbedingt 
pochen. Die Gewerkschaftsvertreter haben so viel 
zu tun, daß sie sich gar nicht danach drängen, an 
den Sitzungen teilzunehmen. Aber es soll doch in 
dem Gesetz die Möglichkeit geschaffen werden, 
daß auf Wunsch der Personalratsmitglieder die 
Gewerkschaftsvertreter als Fachleute, und zwar in 
beratender Funktion, hinzugezogen werden. Die 
Erfahrung lehrt uns doch, daß gerade die Hinzu-
ziehung solcher Fachleute auch dem sozialen Frie-
den dient und nicht ihm schadet. Denn wer sich 
die Praxis solcher Sitzungen in den ganzen Jah-
ren — sie reicht an sich Jahrzehnte zurück — ein-
mal angesehen und wer gesehen hat, wie sich dort 
die Verhandlungen abspielen, der darf sich die 
Gewerkschaftsvertreter doch nicht als so eine Art 
wilder Leute vorstellen, die mit dem festen Willen 
in die Personalvertretungs- oder Betriebsratssit

-

zungen hineinkommen, sozialen Unfrieden zu stif-
ten. Das Gegenteil ist der Fall. 

(Sehr gut! bei der SPD. — Abg. Kramel: 
Sie fassen es so auf!) 

Manches Mitglied der Betriebsvertretung, das es 
vielleicht ganz gut meint, aber in der ganzen Art 

der Verhandlung etwas überradikal scheint, wird 
gerade von den Gewerkschaftsvertretern dann im-
mer wieder in entsprechender Weise in eine Form 
der Verhandlung zurückgeführt, daß damit der 
ganzen Sache gedient wird. Natürlich, wer die 
Vorstellung hat, daß Gewerkschaften und Gewerk-
schaftsvertreter grundsätzlich etwas Schlechtes 
sind, der muß alles das ablehnen, was den Ge-
werkschaften auch nur irgendwie die Arbeit in den 
Betriebsvertretungen ermöglicht. Ich könnte Ihnen 
Beispiele nennen aus der Zeit des Zusammenbruchs 
in Berlin, wo es gerade die Mitglieder der Betriebs-
vertretungen und die Gewerkschaftsvertreter 
waren, die, obwohl Dienststellenleiter auf und 
davon gegangen waren, ganze Verwaltungseinrich-
tungen noch vor der Vernichtung durch die rus-
sische Besatzungsmacht bewahrt haben. Ich könnte 
Ihnen sagen, daß diese Menschen die Ämter, die 
ganzen Einrichtungen, die ganzen Institutionen mit 
Einsatz ihres Lebens geschützt haben, zum Teil 
Gott sei Dank auch erfolgreich geschützt haben. 

Ich bitte Sie also dringend, bei aller Kritik, die 
Sie an der Institution der Gewerkschaften und an 
ihrer Praxis üben mögen, auch das Positive zu 
sehen, das auch der größte Gegner der Gewerk-
schaften den Gewerkschaften unmöglich abspre-
chen kann. Wenn Sie verantwortungsbewußte po-
litische Menschen in Deutschland an hervorragen-
der Stelle, an höchster Stelle fragen: Würden Sie 
die Gewerkschaften heute, wenn Sie die Macht 
hätten, beseitigen oder nicht?, dann werden Ihnen 
diese Leute immer wieder sagen: Nein; und sie 
würden es auch nicht tun, weil sonst ein Vakuum 
in unserem ganzen gesellschaftlichen Leben ent-
stünde, das durch nichts ausgefüllt werden würde. 

(Zuruf des Abg. Kramel.) 

Ich bitte Sie also, Herr Kollege Kramel, vielleicht 
doch auch einmal von dieser Seite her die Dinge 
zu betrachten und auch den Gewerkschaften zu 
unterstellen, daß sie das Beste zum Wohl des Staa-
tes wollen. Darum wollte ich Sie dringend bitten. 

Ich möchte also noch einmal sagen: Die Diffe-
renz ist nicht so groß. Es handelt sich darum: Soll 
es bei der Ausschußvorlage bleiben, daß schon ein 
Viertel der Mitglieder des Personalrats darüber 
entscheiden soll, ob Gewerkschaftsvertreter hinzu-
gezogen werden sollen, oder bedarf es dazu der 
Mehrheit? Der Antrag, der jetzt vorliegt und der 
von einigen Freunden der anderen Fraktionen — 
auch von einer Anzahl von Freunden meiner Frak-
tion — gestellt wurde, möchte die Regierungsvor-
lage wiederhergestellt wissen, obwohl aus Ihren 
Worten, Herr Kollege Kramel, herausklang, Sie 
möchten am liebsten die Bestimmung überhaupt 
gestrichen haben. Aber Sie haben sich dann am 
Schluß Ihrer Ausführungen auch auf den Boden 
des Antrags gestellt, wonach eben die Hälfte der 
Personalratsmitglieder entscheiden soll, ob die Ge-
werkschaften teilnehmen oder nicht. Da habe ich 
die dringende Bitte an Sie zu richten, der Aus-
schußvorlage zuzustimmen, also den Antrag, der 
uns hier vorliegt, abzulehnen. 

Ich bitte Sie, dabei insbesondere zu bedenken: 
Schaffen Sie in diesem PVG nicht zu viele Ver-
schlechterungen gegenüber dem Betriebsverfas-
sungsgesetz! Das gibt eine große Unruhe und würde 
auch das Versprechen verleugnen oder jedenfalls 
nicht wahrmachen, das bei der Beratung und Ver-
abschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes ge-
geben worden ist, daß dieser ganze Komplex des 
öffentlichen Dienstes ausschließlich deshalb aus 
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dem BVG herausgelöst worden ist, weil eben die 
Verhältnisse im öffentlichen Dienst in mancher 
Beziehung anders lägen und deswegen verschie-
dene Bestimmungen anders gefaßt sein müßten. 
Aber von allen Seiten ist immer wieder hervor-
gehoben worden, daß das Personalvertretungsgesetz 
des öffentlichen Dienstes materiell nicht schlech-
ter sein soll als das BVG. Daran bitte ich Sie auch 
bei der Beschlußfassung über diesen Antrag zu den-
ken und bitte Sie noch einmal, den Antrag abzu-
lehnen und der Ausschußvorlage zuzustimmen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
und der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Becker. 

Becker  (Hamburg) (DP): Meine Damen und 
Herren! In diesem einen Punkt der Ziffer 4 des 
Umdrucks 308 geht uns der Änderungsantrag der 
Kollegen Müller und Genossen nicht weit genug. 
Wir stimmen im wesentlichen den Ausführungen, 
die Herr Kramel hier gemacht hat, zu. Wir meinen 
nur, die Schlüsse, die er daraus zieht, sind nicht 
richtig; denn wenn er in der Tat das, was er will, 
verwirklichen will, dann kann er doch nicht die-
sen Kompromißvorschlag vertreten, sondern er 
muß ' klar und konsequent die Streichung des § 35 
beantragen. Diese Streichung des § 35 werden wir 
von der Fraktion der Deutschen Partei zur dritten 
Lesung einbringen, und nicht etwa aus reaktio-
närer Gesinnung, wie das zu meinem Leidwesen, 

(Zurufe links) 

ich muß sagen, zu meinem Bedauern der Kollege 
Schneider hier gegenüber seinem Fraktionskolle-
gen ausgedrückt hat, sondern gerade zum Schutz 
der Funktion der Gewerkschaften. 

Denn, meine Damen und Herren, worin besteht 
denn der Unterschied zwischen einem Betriebsrat 
- oder hier einer Personalvertretung — und der 
Tätigkeit einer Gewerkschaft? Ganz zweifelsfrei 
hat die Gewerkschaft die Funktion, auf überbe-
trieblicher Ebene oder, wenn es sich um einen Ein-
zelarbeitsvertrag handelt, auch mit der jeweiligen 
Firma Tarifverträge abzuschließen. Aber zur Re-
gelung der  Angelegenheiten innerhalb eines Be-
triebs oder einer Verwaltung ist nur die Mitwir-
kung der in dieser Verwaltung oder in diesem Be-
trieb beschäftigten Bediensteten oder Angestellten, 
Arbeiter usw. am Platze. Wir haben doch in der 
Vergangenheit erlebt — und gerade im öffent-
lichen Dienst —, wie die Konkurrenz der einzelnen 
Gewerkschaften untereinander dazu beigetragen 
hat, daß die Zusammenarbeit der Belegschaften der 
Betriebe und Verwaltungen Schaden gelitten hat. 
Ich denke an die Konkurrenz, in der die DAG zur 
ÖTV und die ÖTV zum Beamtenbund steht usw. Diese 
ganzen Differenzen, die in wenig schöner Form in der 
Öffentlichkeit und in den Gewerkschaftszeitungen 
ausgetragen werden — zum Leidwesen der in die-
sen Gewerkschaften organisierten Mitglieder, darf 
ich hier sagen —, werden in vielen Fällen in die 
Betriebsräte oder in die neuen Personalvertretun-
gen hineingetragen. Wir wollen nicht, daß außer

-

betriebliche oder außerverwaltungsmäßige Ge-
sichtspunkte in den Personalvertretungen oder, 
wenn wir an die Wirtschaft denken, in den Be-
triebsräten ausgetragen werden. 

Aus diesem Grunde ist die einzige Konsequenz 
die, daß die Mitwirkung betriebs- oder verwal

-

tungsfremder Angehöriger, gleichgültig, ob es sich 
um Vertreter von Gewerkschaften oder Arbeit-
gebervereinigungen handelt, bei den Beratungen 
des Personalrates ausgeschlossen bleibt. Wir wer-
den darum den § 35 sowohl in der Ausschußfassung 
als auch in der Fassung des Änderungsantrags ab-
lehnen müssen. Wir werden bei der dritten Lesung 
eine Streichung dieses Paragraphen beantragen.' 

(Zurufe von der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Hübner. 

Hübner (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich hatte nicht die Absicht, zu dieser 
Frage zu sprechen. Aber die Ausführungen des 
Kollegen Kramel sowohl als auch der nach ihm 
folgenden Redner geben mir Veranlassung, doch 
einiges dazu zu sagen. Ich teile die Auffassung des 
Kollegen Becker, daß die Begründung des Kolle-
gen Kramel etwas über den Sachverhalt hinaus-
gegangen ist. Ich glaube nicht, daß es hier zu einer 
Grundsatzdebatte darüber kommen mußte, ob Ge-
werkschaftsvertreter in Personalräten nützlich sind 
oder nicht. Nachdem aber nun einmal dieses 
Thema angeschnitten und behandelt worden ist, 
muß ich doch ganz kurz zu einem Hinweis des Kol-
legen Schneider Stellung nehmen. 

Ich muß folgendes vorausschicken. Es ist hier 
von einem Kollegen — ich glaube, es war auch der 
Kollege Schneider — sinngemäß gesagt worden: 
Wenn das Wort Gewerkschaft fällt, dann sieht man 
immer gleich ein extremes Bild vor sich. Dieselbe 
Vermutung haben wir allerdings, wenn auf der 
anderen Seite von einem Beamten gesprochen 
wird. Ich glaube, wir sollten uns wirklich bemü-
hen, uns auf einer mittleren Linie zu finden. Ich 
bin überhaupt der Meinung, daß diese Extremisie-
rung der Auffassungen zum großen Teil darauf 
zurückzuführen ist, daß die Dinge von Standpunk-
ten aus betrachtet werden, die nicht betriebsnah 
sind. 

Nur so kann ich allerdings auch die Ausführun-
gen des Kollegen Schneider (Hamburg) verste-
hen Herr Kollege Schneider, ich habe den Ein-
druck, Sie konnten zu Ihrem Urteil nur aus der 
Sicht des Gewerkschaftsthrones kommen. Wenn Sie 
aber, so wie ich, lediglich auf die Erdsicht ange-
wiesen sind, dann ist das Bild doch wesentlich an-
ders. Deshalb ist mir Ihre Meinung, gerade an dem 
Beispiel Berlin nach 1945 erweise sich die be-
sondere Nützlichkeit der Gewerkschaft, zwar erklär-
lich, aber für mich völlig unannehmbar. Die 
Nützlichkeit kann woanders wesentlich besser 
nachgewiesen werden. Berlin ist leider ein schlech-
tes Beispiel. In Berlin sind es nämlich die Perso-
nalvertretungen gewesen, die in Verbindung zu-
mindest mit einer Fachgewerkschaft bis zum Jahre 
1953 auf der Beibehaltung einer Betriebsverein-
barung bestanden haben, die letzten Endes die-
selben Regelungen trifft, wie sie das Personalver-
tretungsgesetz vornehmen soll. Diese Vereinba-
rung hatte die Kommunistische Partei kurz nach 
1945 entworfen, und der Kommunistische Gewerk-
schaftsbund hatte sie gutgeheißen. Es gab darüber 
sogar noch eine Debatte und eine Kampfabstim-
mung im Abgeordnetenhaus. 

(Abg. Schröter [Wilmersdorf]: Wollen Sie 
das wirklich ernsthaft behaupten?) 

— Jawohl, das will ich behaupten; ich kann dafür 
Beweise antreten, sonst würde ich es nicht tun. 
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(Hübner) 
Das ist wirklich ein schlechtes Beispiel. Wenn man 
die Situation nicht kennt, soll man solche Beispiele 
nicht anführen, Herr Schneider! 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Arnholz. 

Arnholz (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Kollege Becker hat hier gesagt, 
daß er zum Schutze der Funktionen der Gewerk-
schaften noch weitergehende Anträge stellen 
möchte. Nun, diese Freundschaft und Fürsorge für 
die Gewerkschaften ist bei ihm ganz neu; sie geht 
leider auf Abwegen. 

Der vorliegende Antrag Umdruck 308 Ziffer 4, 
der die Regierungsvorlage wiederherstellen will, 
atmet — und darin stimme ich mit einigen Vor-
rednern, insbesondere dem Kollegen Schneider 
überein — den Geist der Gerwerkschaftsfeindlich-
keit, aber auch des Mißtrauens gegen die Ange-
hörigen des öffentlichen Dienstes. Außerdem, 
meine Damen und Herren, widerspricht er dem 
Gedanken der Fairneß gegenüber der Minderheit, 
den die Antragsteller doch sonst gelegentlich auch 
vertreten. Warum denn hier mit einem Male nicht? 
Haben Sie, meine Damen und Herren, die den An-
trag Umdruck 308 unterzeichnet haben, solche 
Angst vor den Gewerkschaften? Zu denen gehört 
doch nicht nur der Deutsche Gewerkschaftsbund, 
der es Ihnen offenbar angetan hat. Und sehen Sie 
nicht, meine Damen und Herren Antragsteller, daß 
Sie mit Ihren Bedenken und Forderungen das An-
sehen der Angehörigen des öffentlichen Dienstes 
in starkem Maße untergraben? Denn Ihr Antrag 
unterstellt doch schließlich, daß 75 vom Hundert 
der Angehörigen einer Dienststelle nicht fähig 
seien oder sogar nicht einmal den Mut hätten, ihre 
Auffassung gegenüber einem Gewerkschaftsbeauf-
tragten zu begründen oder zu vertreten. 

Hier handelt es sich darum, weitestgehend Ge-
meinsamkeit zu wahren, so wie es der Vorschlag 
des Ausschusses will. Und wenn Herr Kollege 
Hübner hier davon gesprochen hat, daß die Aus-
führungen des Herrn Kollegen Schneider — und 
er meint damit ja wahrscheinlich auch die Be-
schlüsse des Ausschusses — nicht betriebsnahe 
seien, nun, so darf ich Ihnen demgegenüber gleich 
eine andere Äußerung von einem bekannten Poli-
tiker mit langjähriger Verwaltungserfahrung zur 
Kenntnis geben. Ich bitte den Herrn Präsidenten, 
mir zu gestatten, einige Sätze, die dieser Herr ge-
sprochen hat, zu verlesen. Er sagte: 

Wir alle sind eine Interessen- und Lebens-
gemeinschaft, und insbesondere mit Rück-
sicht auf die Not unseres Vaterlandes in un-
serer Zeit kann es gar kein Gegeneinander 
im Ernst und im Grunde geben. Man kann 
nämlich jetzt schon sagen, daß es dies nicht 
gibt und bei uns in .... der alten .... Fami-
lie (unserer Verwaltung) auch nicht gegeben 
hat  Wenn Sie bedenken, daß das, was 
wir vor zweieinhalb Jahren in aller Ruhe und 
in engster Gemeinschaft gemacht haben, heute 
nach zweieinhalb Jahren ein gesetzlicher Zu-
stand ist, so sehen Sie daran, wie innig der 
Kontakt und die Zusammenarbeit mit der Per-
sonalvertretung gewesen ist, die immer ihre 
schöpferischen Kräfte der Gewerkschaft ent-
nommen hat ... . 

Nun, meine Damen und Herren, wer hat das ge-
sagt? Nicht ein Sozialdemokrat, wie Sie vielleicht 
angenommen haben, auch nicht einer der bei man

-

chen Mitgliedern der Regierungskoalition so un-
beliebten und nach dem Jargon der Presse der 
Konkurrenz und auch wohl nach der Meinung 
mancher Mitglieder dieses Hauses „machtlüster-
nen" Gewerkschaftsfunktionäre! Der Mann, der 
die Worte gesprochen hat, die ich verlesen habe, 
ist, meine Damen und Herren von der FDP, ge-
legentlich vom Deutschen Beamtenbund sehr ge-
feiert worden. Er gehörte der ersten Bundesregie-
rung an, die Sie ja ermöglicht haben. Und, meine 
Damen und Herren von der CDU/CSU, soweit Sie 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund abhold sind 

(Zuruf von der Mitte: Raus mit der 
Sprache!) 

— warten Sie nur die Zeit ab; Sie kommen noch 
auf Ihre Kosten — und sich gegen die engste Ge-
meinschaft aller Bediensteten der öffentlichen Ver-
waltungen und gegen die innigste Zusammenarbeit 
zwischen Behördenleitung und Personalvertretung 
einstellen, Sie, meine Damen und Herren von der 
CDU und CSU, sofern Sie gegen die Ausschuß-
vorlage sprechen oder dagegen zu stimmen ge-
neigt sind, erschrecken Sie bitte nicht! 

(Lachen und Zurufe von der Mitte: Nein, 
nein!) 

Der Mann, der aus seiner Erfahrung als oberster 
Chef einer sehr großen Bundesverwaltung, übri-
gens ausgestattet mit einer sehr langen Verwal-
tungserfahrung, die vorhin angeführten Worte ge-
sprochen hat, ist nicht — Herr Dr. Heinemann, 
sondern er sitzt auch heute in Ihren Reihen, es ist 
der Bundesminister für das Post- und Fernmelde-
wesen der ersten Bundesregierung, Herr Dr. Schu-
berth, der mit seinen Worten die Gegner der Ten-
denz des Ausschußbeschlusses treffend widerlegt 
hat. Es wird interessant sein zu sehen, wie viele 
Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion seiner langen 
Erfahrung und der daraus geschöpften Erkenntnis 
vertrauen und daraus die Folgerungen ziehen, der 
Ausschußvorlage zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schröter. 

Schröter (Wilmersdorf) (SPD): Meine Damen und 
Herren! Ich hatte nicht die Absicht, mich an dieser 
Debatte zu beteiligen, weil ich glaube, daß an sich 
die Dinge in vielen Fragen im Ausschuß so oft 
sachlich erörtert worden sind, daß wir bald zu 
einer Entscheidung kommen können. Leider hat 
der Kollege Hubner ,  , einer der Berliner Abge-
ordneten, in seine Ausführungen einige Behaup-
tungen eingestreut, die ich als Berliner, der die 
Dinge von Anfang an, seit dem 17. Juni 1945, 
kennt und der ihnen nicht ausgewichen ist,  nicht 
unwidersprochen lassen kann. Hier beginnt die 
Geschichtsklitterung und Geschichtsfälschung, die 
die Menschen um die Früchte ihres Freiheitskamp-
fes bringen will, die Menschen, die ihn damals ge-
tragen haben. Deshalb muß dem widersprochen 
werden. 

Herr Hübner, wir hatten in Berlin, anders als 
hier, alle vier Besatzungsmächte, die bestimmte 
Dinge herausgaben und uns auf eine bestimmte 
Plattform brachten, von der aus wir im FDGB uns 
unsere Rechte in einer viel bittereren Lage erkämp-
fen mußten, als sie, so bitter es auch hier gewe-
sen sein mag, hier im Westen war. Wir benutzten 
die Gelegenheit und haben vom ersten Tage an 
im FDGB unsere Rechte gewahrt. Wenn man bei 
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der Post unter gewissen Umständen vielleicht ein-
mal hier und da einige Elemente mit Unterstützung 
von Besatzungsmächten in Funktionen gesetzt hat, 
dann müßte man doch auch wissen, daß dort 
Kräfte am Werke waren, die sich dem sofort ent-
gegengestellt haben. Wenn Sie es bis dahin nicht 
gewußt haben, dann müssen Sie es seit dem Ent-
stehen der UGO gemerkt haben. Fa lls Sie nicht 
mehr wissen sollten, was UGO ist: Unabhängige 
Gewerkschaftsorganisation. Wir haben zum Glück 
einige Leute in diesem Hause — ich nicht allein —, 
die an  diesen Dingen vom ersten Tag an mit-
gewirkt haben und die Sie widerlegen können. 
Seit damals haben diese wenigen Menschen die 
Rechte gewahrt, auch in  den Personalvertretungen. 
Wir waren auch in Beamtenkreisen stolz darauf, 
daß wir diese Betriebsräteverfassung hatten; denn 
sie hat es tuns ermöglicht, unsere Rechte damals mit 
allen Mitteln zu wahren. Wir sehen die Be-
strebungen, die Sie jetzt vertreten und die bei 
einigen Gesetzen zum Ausdruck kommen, als eine 
bittere Verschlechterung und als eine Nichtein-
lösung der Versprechen an, die man uns mal ge-
geben hat, als man uns brauchte. Deshalb bedaure 
ich, daß Sie, Herr Hübner, auch durch Geschichts-
klitterung und nachträgliche Diffamierung, durch 
diese Infamie — anders kann ich es nicht emp-
finden — noch versuchen, Berlin in Mißkredit zu 
bringen und zu behaupten, hier sei das beste Bei-
spiel. Nein, damals waren wir Beamte in Berlin, 
die wir freigewerkschaftlich organisiert waren,  die 

 Preisfechter für die Freiheit der deutschen Be-
amten. 

(Beifall bei der SPD — Zurufe rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Kleindinst. 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich wollte nur sagen, daß dem 
Antrag lediglich die Absicht zugrunde lag, die Ein-
ladung von Organisationsvertretern durch eine 
Mehrheit statt durch eine Minderheit erfolgen zu 
lassen. Grundsätzliche Beweggründe lagen diesem 
Antrag nicht zugrunde. Ich bedaure, daß die Aus-
sprache so weit darüber hinausgegangen ist. 

Vizepräsident Dr. Schmid:  Das Wort hat der 
Abgeordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es ist sicher keine entscheidende 
Frage, um die es  hier geht. Ich möchte nur noch 
einmal darauf hinweisen, daß wir bei den Be-
ratungen des Gesetzes starke Elemente des  Minder-
heitenschutzes eingebaut haben, und wir glauben, 
man sollte diese Linie nicht verlassen. 

(Abg. Arnholz: Sehr gut!) 

Ich möchte einmal deutlich sagen: Niemand will, 
daß an jeder Personalratssitzung oder an jeder Per-
sonnalversammlung Vertreter der Organisationen 
teilnehmen. Es ist viel zuwenig davon gesprochen 
worden, daß sie lediglich die Funktion des Beraters 
haben. 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Auch der Dienststellenleiter hat die Möglichkeit, 
sich beraten zu lassen. Wir haben im Gesetz auch 
festgelegt, daß unter Umständen sogar zu Personal

-

versammlungen Berater des Dienststellenleiters 
zugezogen werden können, wenn das für not-
wendig gehalten wird. Darum geht es letztlich: den 

Mitgliedern des Personalrats die Möglichkeit zu 
geben, sich in bestimmten Fragen beraten zu 
lassen, und das sollte man nicht einengen. 

Ich darf hierbei noch auf folgendes hinweisen: 
Diese Bestimmung, wie sie in der Ausschußvorlage 
vorgesehen ist, ist schon im Betriebsrätegesetz von 
1920 enthalten, also vor 35 Jahren geschaffen wor-
den.  Es ist bei Gott kein revolutionärer Akt! 

(Beifall in der Mitte und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Arndgen. 

Arndgen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Erst die Be-
gründung, die der Herr Kollege Kramel dem An-
trag gegeben hat, hat die Dinge problematisch ge-
macht. Wenn diese Begründung anders ausgefallen 
wäre, wäre, glaube ich, sehr viel Diskussion er-
spart worden. Es scheint, daß man mit diesem An-
trag das Rad der Geschichte zurückdrehen will. 

(Sehr wahr! in der Mitte.) 

Daher ist es notwendig, einmal darauf zu verwei-
sen, daß immer dann, wenn das Volk in Not ge-
wesen ist, man die Gewerkschaften gerufen hat. 

(Sehr gut!  bei der SPD.) 
Ich erinnere an die Verordnung über den Vater-
ländischen Hilfsdienst im Jahre 1916, ich erinnere 
an ,die Zentralarbeitsgemeinschaft im Jahre 1918. 
Immer dann, wenn das Volk in Not war, hat man 
nach den Gewerkschaften gerufen. Wir möchten 
nicht, Herr Kollege Kramel, daß durch eine Be-
stimmung, die in dieses Gesetz hineingebracht 
wird, das Rad der Geschichte zurückgedreht wird. 
Ich bin daher gerade nach den Ausführungen des 
Herrn Kollegen Kramel der Meinung, daß man es, 
um diese Dinge zu vermeiden, bei dem Ausschuß-
beschluß belassen sollte. 

(Beifall in  der  Mitte und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Abgeordneter Dr. Müller hat im Namen seiner 
Freunde namentliche Abstimmung beantragt. Ich 
nehme an, daß dieser Antrag durch 50 Mitglieder 
dieses Hauses unterstützt wird. Darf ich um ein 
Handzeichen bitten! — Damit sind 50 Mitglieder 
dieses Hauses als hinter dem Antrag auf nament-
liche Abstimmung stehend festgestellt. 

Wir treten in die Abstimmung ein. Ich bitte die 
Damen und Herren Schriftführer, mit den Urnen 
durch die Reihen zu gehen und die Stimmkarten 
einzusammeln. 

(Zuruf: Worüber wird denn abgestimmt?) 

— Wir stimmen ab über den Antrag Umdruck 308 
Ziffer 4. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Hat ein Mitglied des Hauses seine Stimmkarte 
noch nicht abgegeben? — Haben alle Mitglieder 
des Hauses .abgestimmt? — Das ist der Fall. Ich 
schließe die Abstimmung und bitte, mit der Aus-
zählung zu beginnen. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vor-
läufige Ergebnis*) der Abstimmung bekannt. Wir 

*) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 4052. 
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haben abgestimmt über Umdruck 308 Ziffer 4. An 
der Abstimmung beteiligt haben sich 406 Mitglie-
der des Hauses, die stimmberechtigt sind, und 14 
Berliner Abgeordnete. Mit Ja haben gestimmt 224 
stimmberechtigte Mitglieder des Hauses und 5 Ber-
liner Abgeordnete, mit Nein 181 stimmberechtigte 
Mitglieder und 9 Berliner Abgeordnete. Enthalten 
hat sich 1 Mitglied des Hauses. Damit Ist der Än-
derungsantrag angenommen. 

Meine Damen und Herren, es hat sich herausge-
stellt, daß die Sirene im Vorraum nicht funktio-
niert. Offensichtlich sind deswegen einige Mitglie-
der des Hauses, die dort saßen, die sich an der 
Abstimmung beteiligen wollten, nicht hereinge-
kommen, haben nicht abgestimmt. Ich konnte, da 
die Auszählung schon beendet war, die Herren 
nicht mehr ihre Stimme nachträglich abgeben las-
sen. Es handelt sich um zwei Mitglieder des Hau-
ses. Es hätte am Abstimmungsergebnis nichts ge-
ändert. Aber darf ich die Damen und Herren, die 
sich in der Wandelhalle aufhalten, bitten, vielleicht 
darauf zu achten, was hier in diesem Raum ge-
schieht. 

(Heiterkeit und Beifall.) 
§ 36. Wer für die Annahme dieser Bestimmung 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. — Das ist 
die Mehrheit. 

Zu § 37 ist ein Änderungsantrag Umdruck 308 
Ziffer 5 angekündigt. Zur Begründung hat das 
Wort der Abgeordnete Kühn (Bonn). 

Kühn (Bonn) (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Schon in der ersten Lesung 
dieses Gesetzentwurfs habe ich eine Reihe von 
Forderungen aufgestellt, und zwar, wie ich damals 
sagte, von unabdingbaren Forderungen. Dazu ge

-

hörte die  Forderung der Gruppenwahl, im An-
schluß daran aber auch die Forderung der Grup-
penberatung und Gruppenentscheidung. Bei den 
Beratungen des Ausschusses hat sich die Mehrheit 
dafür entschieden — und ich glaube sogar, es war 
Einstimmigkeit vorhanden —, daß die Gruppen-
wahl wie auch — das möchte ich bei der Gelegen-
heit einmal betonen — die Verhältniswahl und die 
Urwahl für die Stufenvertretung in das Gesetz auf-
genommen werden soll. Aber nun sind im Aus-
schuß nicht die Konsequenzen aus der Gruppen-
wahl gezogen worden, und m an  ist gewissermaßen 
auf halbem Wege stehengeblieben. 

Ich bin der Meinung, daß hierin keine sehr gute 
Lösung gelegen hat und keine folgerichtige Weiter-
entwicklung zur gruppenweisen Beratung, wie wir 
sie gefordert hatten, oder zur Gruppen-Beschluß-
fassung, wo es sich doch zumeist um reine Berufs

-

rechtsfragen der einzelnen Gruppen handelt. Das 
hängt natürlich damit zusammen, daß die Angehö-
rigen der einzelnen Gruppen ganz verschiedene 
Rechtsstellungen haben. Ich brauche hier nicht im 
einzelnen auszuführen, daß die Rechtsstellung der 
Beamten nun einmal eine völlig andere ist als die 
der Angestellten und der Arbeiter. Das hat uns ins-
besondere bewogen, gerade diese Gruppenwahl aus 
Gründen der Gerechtigkeit einzuführen, weil die 
Verhältnisse in den einzelnen Behörden und öffent-
lichen Betrieben so außerordentlich verschieden 
sind. Es ist heute in der Debatte schon einmal an-
geklungen, wie verschieden etwa die Zusammen-
setzung in einer Betriebswerkstatt der Eisenbahn 
oder der Post und z. B. bei einer Regierung ist. Da 
bestehen sehr große Verschiedenheiten. Die Zahl 
der Beamten ist manchmal groß, während die Zahl 
der Angestellten etwas kleiner und die Zahl der 

Arbeiter ganz gering ist; so dürfte es bei einer Re-
gierung der Fall sein. Bei einer Betriebsverwal-
tung, etwa bei der Bundesbahn, liegen die Dinge 
gerade umgekehrt. 

Nun, wenn ich schon diese gesonderte Wahl, die 
Gruppenwahl einführe, dann muß ich auch dafür 
sorgen, daß die gesonderte Funktionsfähigkeit der 
jeweiligen Vertreter dieser drei Gruppen im Ge-
setz verankert wird. Die Gruppe muß dann doch — 
sonst hat ja die Gruppenwahl keinen Sinn und kei-
nen Zweck — ein echtes Gestaltungsrecht erhalten. 
Das Ziel jeder Entscheidung des Personalrats muß 
sein — und dafür sind die Gruppenwahl, die Grup-
penberatung und die Gruppenentscheidung auch 
wieder die Voraussetzung —, daß ein Fall zweck-
mäßig und rechtmäßig, also letzten Endes befriedi-
gend gelöst wird. Dazu gehört natürlich ein gutes 
sachliches Urteil und gerade in diesen personellen 
und sozialen Dingen auch ein Höchstmaß an Sach-
kunde. Ich bin der Meinung, daß dieses Höchstmaß 
an Sachkunde in erster Linie die Angehörigen der 
einzelnen Gruppe für ihre Angelegenheiten ha ben. 
Von ihnen muß man das Höchstmaß an Sachkunde 
erwarten, und man sollte ihre Sachkenntnis und 
Erfahrung hier nicht beiseite schieben. 

Wenn jedoch die Gruppenberatung und die 
Gruppenentscheidung abgelehnt werden, wie es 
jetzt in dem Entwurf  des Ausschusses der Fall ist, 
dann besteht meines Erachtens eine große Gefahr 

(Zuruf von der SPD: Welche?) 

— ich werde gleich sagen, welche —, daß nämlich 
eine Mehrheit von nicht ganz sachkundigen Perso-
nen die Minderheit der Sachkundigen im Einzelfall 
überstimmt. 

Herr Kollege Sabel hat vorhin ausgeführt, daß 
wir bei den Beratungen den Minderheitenschutz 
ganz groß geschrieben hätten und diese Linie nicht 
verlassen wollten. 

(Widerspruch.) 
— Doch, das hat er vorhin gesagt. Ich bin auch 
der Meinung, daß wir den Minderheitenschutz 

(Zuruf) 

— es ist leider nicht zu verstehen, was Sie sagen 
— wirklich an die Spitze all dieser Dinge stellen 
müssen. Wir wollen doch vermeiden, daß unge-
rechte Entscheidungen in diesen manchmal sehr 
schwierigen und sehr weittragenden Fragen ent-
stehen. Der § 37 der Ausschußfassung aber trägt 
dem meines Erachtens keine Rechnung. Das Grup-
penveto, das da eingeführt werden soll, reicht 
unter keinen Umständen. Wir haben Ihnen deshalb 
vorzuschlagen, den Regierungsentwurf wieder her-
zustellen. Der § 36 des Regierungsentwurfs lautet: 

Über die gemeinsamen Angelegenheiten der 
Beamten, Angestellten und Arbeiter wird von 
der Personalvertretung gemeinsam beraten 
und beschlossen. 

Das ist eine Selbstverständlichkeit. Aber nun heißt 
es: 

Bei Angelegenheiten, die lediglich die An-
gehörigen einer Gruppe betreffen, sind nur 
ihre Vertreter zur Beschlußfassung berufen. 
Dies gilt nicht für eine Gruppe, die im Per-
sonalrat nicht vertreten ist. 

Ich glaube, hier wird die beste Gewähr dafür ge-
geben, daß eine gerechte Entscheidung zustande 
kommt. Wenn wir nämlich die Fassung des § 37, 
wie sie der Ausschuß beschlossen hat, hier stehen- 
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lassen, besteht immerhin die Gefahr, daß über-
haupt keine Entscheidung zustande kommt. Das 
ist im Interesse der Betroffenen nicht zu vertre-
ten. Auch hierbei handelt es sich um eine grund-
sätzliche Entscheidung, die wir treffen müssen, 
nämlich ob wir außer der Gruppenwahl auch die 
Gruppenberatung und die Gruppenentscheidung in 
das Gesetz aufnehmen. 

Ich möchte deshalb namens meiner Fraktion auch 
hier die namentliche Abstimmung beantragen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kortmann. 

Kortmann (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Meine Freunde 
und ich halten diesen § 37 der Ausschußfassung 
für einen Kernpunkt dieses ganzen Gesetzes, und 
ich möchte hier Gelegenheit nehmen, einmal dar-
zulegen, warum ein großer Teil meiner Freunde 
und ich auf diesen Paragraphen mit der Gruppen-
wahl und dem Gruppenentscheid einen so großen 
Wert legen. Die erste Antwort darauf wäre, daß 
ohne diese Entscheidung die Gruppenwahl un-
verständlich bleibt. Die Gruppenwahl ist aner-
kannt. Sie ist in der Ausschußfassung vorgesehen. 
Damit ist grundsätzlich zugleich zugegeben, daß 
die Zusammensetzung der Verwaltungskörper-
schaften aus drei Gruppen von Bediensteten eine 
besondere Vertretung der Anliegen jeder Gruppe 
erforderlich macht. Diese Forderung ergibt sich 
einfach aus der Ungleichheit der Rechtsverhält-
nisse der Gruppen und aus einer gewissen Unbil-
ligkeit, die entstehen kann, wenn Angehörige einer 
Gruppe über die besonderen Anliegen einer ande-
ren Gruppe entscheiden sollen. Das halten wir we-
der für ratsam noch für praktisch durchführbar. 
Es droht dabei ständig die Gefahr einer Majori-
sierung der Minderheit, zumindest aber bleibt die 
Befürchtung, daß den besonderen Anliegen der be-
troffenen Gruppe von den anderen nicht das ge-
nügende Verständnis bzw. die erforderliche Sach-
kenntnis entgegengebracht wird. Darum sind wir 
der Meinung, daß der Gruppenentscheid eine logi-
sche Folgerung der Gruppenwahl ist. Ein Verzicht 
auf ihn würde eine bedenkliche Inkonsequenz be-
deuten. 

Das in § 37 der Ausschußfassung vorgesehene 
Veto ist demgegenüber ungenügend. Dieses Veto 
kann höchstens bewirken, daß ein solcher Ent-
schluß des Personalrats unwirksam bleibt. Die 
Folge davon wäre, daß in solchen Fällen das An-
liegen, das für die betreffende Gruppe vielleicht 
eine ganz besondere Bedeutung hat, nicht zur Er-
ledigung kommt. Wenn die Mehrheit im Personal-
rat bei diesem Beschlusse bleibt, dann geschieht 
eben nichts. Das Veto verhindert also höchstens, 
daß die betroffene Gruppe ihr Anliegen selber 
wirksam weiter vertreten kann. Das ist in höch-
stem Maße unbefriedigend. Deshalb sind wir der 
Meinung, daß ohne diesen Gruppenentscheid die 
Gruppenwahl selber wertlos wird. 

Nun gestatten Sie mir, daß ich auf einige Ein-
wände eingehe, die gegen diese Auffassung vor-
gebracht worden sind. Sie gipfeln im großen und 
ganzen, wenn ich recht sehe, in folgenden Argu-
mentierungen. Man sagt, eine getrennte Abstim-
mung schädige das Gemeinschaftsgefühl, es komme 
darauf an, daß alle Gruppen sich zu gemeinsamer 
Arbeit zusammenfinden, nur so könnten Vertrauen 
und Arbeitsfreudigkeit erreicht werden. Man sagt 
weiter, es dürfe in den Verwaltungen nicht — wie  

es früher manchmal sichtbar geworden sei — in 
Ständen oder gar in Klassen gedacht werden. 

Nun, was ist dazu zu sagen? Ich meine folgen-
des. Diese Gründe sind im ganzen nicht überzeu-
gend. Auch wir — ich stelle das ausdrücklich fest 
— wollen den Frieden in den Dienststellen und 
die vertrauensvollste Zusammenarbeit aller in 
ihnen Tätigen. Aber wir sind der Meinung, daß 
das am  besten erreicht werden kann, wenn jede 
Gruppe in ihrem Rechtsstand und in ihrem beson-
deren Anliegen allseitig geachtet und gewürdigt 
wird. 

Ein Zweites! Ich mache darauf aufmerksam, daß 
der vorgesehene Gruppenentscheid nur bei An-
gelegenheiten eintritt, die lediglich die Angehöri-
gen einer Gruppe betreffen. Das werden bei der 
ganzen Arbeit der Personalräte immerhin nur ge-
wisse Ausnahmen sein. In allen anderen, also ge-
meinschaftlichen Fragen bleibt auch die gemein-
same Beratung und Beschlußfassung bestehen, wie 
es selbstverständlich vorausgesetzt wird. Damit 
kann gesagt werden, daß jede Ausweitung und 
jeder Mißbrauch etwa einer solchen Fassung aus-
geschlossen bleiben kann. 

Nun zu dein wichtigsten Argument, das dagegen 
vorgebracht wird: das Denken in Ständen und 
Klassen! Auch wir sind sehr weit davon entfernt, 
eine solche Entwicklung etwa fördern zu wollen. 
Wir wollen vielmehr eine echte Kameradschaft 
aller Glieder der Dienststellen in Verwaltung und 
öffentlichen Betrieben. Wir sind sogar der Mei-
nung, daß die öffentlichen Dienststellen in solcher 
Gemeinschaftsarbeit vorbildlich sein müßten. Aber 
angesichts dieses Zieles und der Überlegung, wel-
cher Weg zu ihm hinführt, sind wir ebensosehr 
davon überzeugt, daß eine solche Kameradschaft 
nur möglich ist, wenn allseitiges Vertrauen herrscht, 
Vertrauen sowohl zwischen dem verantwort-
lichen Leiter und seiner Gefolgschaft als auch 
zwischen den Bediensteten selber. Das ist wieder-
um nur möglich unter der selbstverständlichen 
Voraussetzung der vorbehaltlosen Anerkennung 
des allgemeinen Grundsatzes: Jedem das Seine! 

Aus diesen Gründen bitte ich Sie, unserem Än-
derungsantrag zu § 37, der auf Wiederherstellung 
der Regierungsvorlage hinausläuft, zuzustimmen. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Krammig. 

Krammig (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es ist nicht richtig, wie Herr 
Kollege Kortmann sagt, daß die Gruppenwahl 
ihren Sinn verlöre, wenn dem Änderungsantrag 
nicht gefolgt würde. Die Gruppenwahl soll ledig-
lich sicherstellen, daß die Minderheit der Betriebs-
angehörigen im Personalrat unter allen Umstän-
den vertreten ist. Daß der Personalrat, der aus 
einer Wahl hervorgeht, dann aber ein einheitliches 
Gremium darstellen muß, das über die Angelegen-
heiten der Dienststelle und der in ihr Beschäftig-
ten gemeinsam beraten muß, ist doch wohl selbst-
verständlich. Sonst wäre es viel klüger gewesen, 
in solchen Dienststellen, bei denen Arbeiter, Ange-
stellte und Beamte beschäftigt sind, für jede die-
ser Gruppen einen Personalrat zu bilden und nicht 
einen gemeinsamen Personalrat zu schaffen. Die 
zweite Hälfte der Ausführungen des Herrn Kolle-
gen Kortmann spricht ja gerade dafür, daß es zu 
einer gemeinsamen Arbeit auf vertrauensvoller 
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Basis kommen muß und daß die Beschlüsse ge-
meinsam erarbeitet werden müssen,  

(Abg. Arnholz: Sehr gut!) 

nicht so, daß der eine Teil den anderen überspielt. 

(Abg. Arnholz: Sehr wahr!) 

Wenn wir uns den § 31 des Gesetzes mal an-
sehen, so wird uns doch klar, daß diese Vorschrift 
jeden Sinn verlieren würde, wenn wir hier die 
Gruppenentscheidung einschalteten. Denn dort 
heißt es ja gerade, daß der Vorstand, der sich aus 
je einem Mitglied der Gruppe zusammensetzen 
muß, eine gemeinsame Aufgabe im Personalrat zu 
erfüllen hat und nicht für eine Gruppe eine Auf-
gabe wahrzunehmen hat. 

(Abg. Arnholz: Sehr gut! — Zustimmung 
bei Abgeordneten in der Mitte.) 

Dann darf ich einmal auf die Ausschußbeschlüsse 
zurückkommen. Sowohl Herr Kollege Kühn als 
auch Herr Kollege Kortmann haben in der ersten 
Lesung der Fassung des Ausschusses zugestimmt. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Es mag ja sein, daß man im Laufe der Zeit klüger 
wird; aber hier stellt sich die Frage: haben nicht 
vielleicht Einflüsse von anderer Seite zu einem Mei-
nungsumschwung geführt? 

(Sehr gut! in der Mitte.) 

Damals im Unterausschuß wurde nämlich die Aus-
schußfassung als das Ei des Kolumbus, das uns aus 
allen Schwierigkeiten befreien konnte, erkannt. 

(Abg. Arnholz: Sehr wahr!) 

Und nun soll das nicht mehr wahr sein?! 

Was will denn die Ausschußfassung? Die Aus-
schußfassung zwingt zunächst einmal zur Zu-
sammenarbeit. Ich möchte das betonen, denn in 
einem Personalrat kommt es darauf an, daß auch 
heterogene Elemente sich dem gemeinsamen Ge-
danken unterordnen. Wenn wir davon ausgehen, 
daß eine Dienststelle mit ihrer Belegschaft ja 
nicht nur Selbstzweck ist, sondern einen gemein-
samen Willen als Exekutivorgan zu bilden hat, 
dann können wir doch nicht zulassen, daß in die-
ser Dienststelle Entscheidungen nach den verschie-
denen Rechtsverhältnissen der Bediensteten neben-
einanderstehen. Ich bin aus meiner persönlichen 
Erfahrung der Auffassung, daß, wenn wir es hier 
zur Gruppenentscheidung kommen lassen, dann der 
Personalrat in allen wichtigen Fragen auseinander-
fallen wird. 

(Abg. Arnholz: Sehr wahr!) 

Darüber hinaus sehe ich die große Gefahr — weil 
ja das Personalvertretungsgesetz schließlich ein 
Gesetz zur Wahrung der Rechte der Bediensteten 
dem Dienststellenleiter gegenüber sein soll, nicht 
ein Gesetz zur Konservierung der Rechte des 
Dienststellenleiters seinen Untergebenen gegen-
über — , daß auch nach dem Grundsatz „divide et 
impera!" verfahren werden kann. 

(Beifall in der Mitte und bei der SPD.) 

Das wollen wir aber nicht, die wir draußen in den 
Verwaltungen tätig sind, sondern wir wollen eine 
geschlossene Meinung haben, die wir uns in ernster 
Beratung erarbeiten müssen. Erst dann, wenn 
schwerwiegende Bedenken dagegen geltend ge-
macht werden  können, daß hier, sagen wir einmal, 
über die berechtigten Interessen einer Gruppe hin

-

weggegangen wird, soll das Veto zum Zuge kom-
men. Wenn Sie die Bestimmung in diesem Zusam-
menhang sehen, dann müssen Sie des Gemein-
schaftsgedankens wegen, der einen Personalrat 
regieren soll, für die Ausschußfassung stimmen. 

(Beifall in der Mitte und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kühlthau. 

Kühlthau (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich melde mich deshalb hier 
bei § 37 zum Wort, weil man zumindest mir nicht 
vorhalten kann, daß ich die Bedenken, die gegen § 37 
in der Ausschußfassung bestehen, nicht bereits bei 
der ersten Lesung des Gesetzentwurfs vorgebracht 
habe. Ich glaube, daß das Personalvertretungs-
gesetz auf den damaligen Beschluß des 1. Bundes-
tages zurückzuführen ist — dem anzugehören ich 
nicht die Ehre hatte —, den öffentlichen Dienst 
nicht dem Betriebsverfassungsrecht zu unterstel-
len. Es war doch das Anerkenntnis, daß im öffent-
lichen Dienst gegenüber der privaten Wirtschaft 
insofern besondere Verhältnisse vorliegen, als hier 
drei Gruppen von Bediensteten, Beamte, Arbeiter 
und Angestellte, gegeben sind, und daß zudem 
diese Gruppen von Bediensteten nicht einem ein-
heitlichen Recht, sondern dem Arbeitsrecht und 
dem Beamtenrecht unterstehen. 

Dieser § 37, der in der Regierungsvorlage der 
§ 36 war, ist im Ausschuß lebhaft diskutiert wor-
den. Es ist hier bereits mehrfach betont worden, 
daß die Bundesregierung in ihrer Vorlage die 
klare Gruppenentscheidung gefordert hat, und der 
Antrag des Herrn Kollegen Kleindinst, der Ihnen 
vorliegt und den ich selbst auch mit unterschrieben 
habe, bezweckt die Wiederherstellung der Regie-
rungsvorlage. Der Ausschußbeschluß hat dem-
gegenüber nur ein Veto zum Gegenstand, d. h. daß 
in Angelegenheiten, die nur die Angehörigen 
e in er Gruppe betreffen, diese Gruppe im Perso-
nalrat nicht überstimmt werden kann. Der Ge-
samtpersonalrat kann also in einer Angelegenheit, 
die lediglich eine Gruppe betrifft, nicht anders 
entscheiden als diese Gruppe. 

Die Schwierigkeit, die sich aus diesem Veto er-
gibt, habe ich, wie ich eingangs betonte, bereits bei 
der ersten Lesung des Gesetzes vorgetragen. Ich 
glaube, es muß bedacht werden, daß sich die Be-
teiligung der Personalräte nach den Ausschuß-
beschlüssen in zwei Formen abwickelt, sowohl in 
der Form der Mitwirkung als in der der Mitbe

-

stimmung. Bei der Mitwirkung ist es so, daß dann, 
wenn infolge der gegenteiligen Meinung zwischen 
Gesamtpersonalrat und den Vertretern der betref-
fenden Gruppe ein Beschluß des Personalrats 
überhaupt nicht zustande kommen kann, die Dienst-
stelle entscheiden kann, weil dann eine Stellung-
nahme des Personalrats nicht herbeigeführt wer-
den kann. Aber es gibt doch in dem Gesetz auch 
weitgehende Mitbestimmungsrechte, wo die Dienst-
stelle an die Zustimmung gebunden ist. Wenn hier 
die Zustimmung des Personalrats nicht herbeige-
führt werden kann, weil die Meinung des Vertre-
ters dieser Gruppe mit den übrigen Meinungen im 
Gesamtpersonalrat nicht auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen ist, kann die beabsichtigte Maß-
nahme überhaupt nicht ausgeführt werden. Ich 
habe damals — bei der ersten Lesung des Gesetzes 
— gesagt, daß dann doch die Rechnung letztlich 
ein Dritter bezahlt, nämlich z. B. derjenige Ange- 
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stellte, der höhergruppiert werden sollte, bei dem 
aber nunmehr, weil die Meinung zwischen dem 
Gesamtpersonalrat und dem Vertreter dieser 
Gruppe auseinandergeht, die Höhergruppierung 
nicht erfolgen kann. 

Ich möchte auch ein Wort zu dem sagen, was Sie 
gesagt haben, Herr Kollege Krammig. Sie sagen, daß 
hier alles gemeinsam getan werden muß. Im Prin-
zip habe ich dem Grundgedanken des Gesetzes zu-
gestimmt, daß man nicht, wie es hin und wieder 
erörtert worden ist, eigene Beamtenvertretungen 
machen, sondern daß man für den öffentlichen 
Dienst doch gemeinsame Personalvertretungen 
schaffen solle. Wenn Sie heute gegen den Gruppen-
entscheid das Bedenken vortragen, daß dann die 
Gruppen auseinanderliefen, daß kein gemeinsames 
Arbeiten möglich sei, ich glaube, Herr Kollege 
Krammig, dann hätten Sie konsequent auch den 
§ 37 mit dem Veto ablehnen müssen. Denn auch 
dieses Veto steht einer gemeinsamen Arbeit ent-
gegen. Das ist eines der Bedenken, Herr Kollege 
Krammig, die ich gerade gegen den § 37 habe, daß 
durch ihn in solch strittigen Fällen ein gemein-
sames Arbeiten ausgeschlossen ist, weil Vertreter 
einer Gruppe nicht durch alle übrigen Vertreter 
im Gesamtpersonalrat überstimmt werden können. 

Ich habe damals — was vorhin auch schon, ich 
glaube, von Herrn Kollegen Kortmann, geragt 
worden ist — in der ersten Lesung mit Nachdruck 
betont, daß ich in dem § 37 den Angelpunkt des 
Gesetzes sehe und daß ich die Gruppenentscheidung 
als die logische Konsequenz, als die notwendige 
Folge der Gruppenwahl ansehe. Ich freue mich, 
daß dieser Standpunkt immerhin heute von vielen 
auch in der öffentlichen Debatte unterstrichen 
worden ist. 

Diesem Gedanken, die Gruppenentscheidung ein-
zuführen, ist in der Debatte bis in die letzten Tage 
hinein auch entgegengehalten worden, daß es doch 
bisher an vielen Stellen „geklappt" habe. Das be-
streite ich nicht. Ich bestreite nicht, daß sich in 
manchen Dienststellen die Zusammenarbeit von 
Personalvertretungen — bisherigen Betriebsräten 
im öffentlichen Dienst — mit Beamten, Angestell-
ten und Arbeitern gut abgewickelt hat. Aber dort, 
wo es geklappt hat, klappt es auch unter dem neuen 
Gesetz. Dort, wo es nicht funktioniert hat — und 
es kann doch nicht bestritten werden, daß es eine 
Menge von Beispielen gegenteiliger Art gibt —, 
muß nach meinem Dafürhalten der Gesetzgeber 
die Konsequenzen ziehen. Er muß klare Verhält-
nisse schaffen. Sie selbst, Herr Kollege Krammig, 
haben gestern bei einer Unterhaltung gesagt, es 
wäre eine Frage der Persönlichkeit, und ich habe 
Ihnen gesagt, daß ich Ihnen darin in vollem Um-
fang zustimme. Das ist eine Frage der Persönlich-
keit sowohl der Dienststellenleiter wie der Mitglie-
der der Personalvertretung. Aber ich habe Ihnen 
gesagt: Sie können nicht durch Gesetz erreichen, 
daß nur die geeigneten Persönlichkeiten in ihre 
Ämter kommen. Wir müssen nach meinem Dafür-
halten ganz im Gegenteil dabei mit den mensch-
lichen Schwächen rechnen. Ich persönlich sehe nach 
aller Überlegung — das habe ich immer wieder 
betont — keine andere Möglichkeit als die einer 
klaren Gruppenentscheidung. Ich habe damals 
Herrn Kollegen Sabel gesagt, daß ich an sich aner-
kenne, daß er versuche, zwischen den verschiedenen 
Auffassungen, die in dieser Frage bestehen, durch 
seinen Vorschlag der heutigen Fassung des § 37 
einen Ausweg zu finden; aber die Bedenken, die 

ich dagegen hatte, haben sich auch bei nochmaligem 
Überdenken in vollem Umfang bestätigt, so daß 
ich persönlich keine andere Möglichkeit sehe, als 
hier zu einer klaren Entscheidung zu kommen. 

Ich möchte auch noch einmal darauf hinweisen, 
was ich im Ausschuß in dem Zusammenhang ge-
sagt habe, als Herr Kollege Ziegler betonte, daß 
man doch einmal die Verhältnisse nehmen solle, 
wie sie tatsächlich wären; er hat seinerzeit gesagt, 
daß in dem Bereich der Postverwaltung, die ihm 
eingehend bekannt sei, Arbeiter und Angestellte 
— vor allem die Arbeiter — in der Zahl weit über-
wögen, daß aber 80 % der Mitglieder aller Perso-
nalvertretungen und aller Betriebsvertretungen 
Beamte seien. Ich habe Ihnen, Herr Kollege Ziegler, 
damals gesagt: Wenn es so ist, dann hoffe ich, daß 
Sie nunmehr mit mir einig sind, daß wir uns durch 
den Gruppenentscheid schützend gerade vor die 
Arbeiter stellen; denn die stehen doch nunmehr in 
Gefahr, durch die überwältigende Zahl von Ver-
tretern aus Beamtenkreisen völlig erdrückt zu wer-
den. Es dreht sich bei den Überlegungen nicht dar-
um, den Beamten irgendeine besondere Stellung zu 
verschaffen, sondern ich bin der Auffassung, daß 
es im Interesse der Minderheit, einer jeden Gruppe 
in einer Dienststelle, notwendig ist, zu einer klaren 
Entscheidung in den Dingen zu kommen, die nur 
eine Gruppe betreffen. Ich persönlich sehe nur 
den Weg in der Wiederherstellung der Regierungs-
vorlage, die die klare Gruppenentscheidung gefor-
dert hat und die man nach meinem Dafürhalten 
durchsetzen muß. 

Ich darf Sie bitten, diesem Antrag, der vorgelegt 
worden ist, zuzustimmen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte noch auf einen Gesichts-
punkt hinweisen, der, glaube ich, in der Debatte 
bisher noch nicht behandelt worden ist. Der Aus-
schuß hat sich aus folgenden praktischen Erwä-
gungen für diese Formulierung ausgesprochen: Es 
gibt viele Fälle, bei denen man nicht unbedingt 
von einer Zuständigkeit dieser oder jener Gruppe 
sprechen kann. Zweifelsfälle gibt es also sicher-
lich in Fülle. Denken Sie meinetwegen an den Fall, 
daß ein Angestellter Beamter werden soll. Dann 
taucht sofort die Frage auf: Gehört das nun zur 
Zuständigkeit der Angestelltengruppe oder gehört 
es zur Zuständigkeit der Gruppe, die den Betref-
fenden aufnimmt, der Beamtengruppe? Wir glaub-
ten, bei der Lösung, wie wir sie vorgeschlagen 
haben, würden solche Schwierigkeiten nicht in so 
hohem Maße auftreten wie bei einer anderen For-
mulierung. 

Ich möchte aber noch einmal deutlich sagen, daß 
das Gruppenwahlrecht nicht logisch zu ,der Grup-
penentscheidung zwingt. 

(Abg. Lulay: Sehr richtig!) 

Mit Recht ist gesagt worden, durch die Gruppen-
wahl soll garantiert werden, daß die einzelnen 
Gruppen im Personalrat durch die Personen ver-
treten sind, die das Vertrauen der Gruppe haben. 
Praktisch soll der Personalrat, sagen wir, ein 
Spiegelbild der Belegschaft einer Dienststelle dar-
stellen. Hier allerdings geht es um etwas anderes. 
Würden wir dem Regierungsvorschlag folgen, dann 
kämen wir ungewollt praktisch zu den Gruppen-
räten, also zu einer besonderen Vertretung der 
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zwei oder drei in der Dienststelle vertretenen 
Gruppen. Wir haben immer den Gedanken ver-
treten, dieses ganze Gesetz soll doch mit dazu 
dienen, das Klima in der Dienststelle zu verbes-
sern, eine bessere Atmosphäre zu schaffen. Es geht 
— wer die Praxis kennt, weiß das — nicht allein 
um das gute Verhältnis zwischen Dienststellen-
leiter und Bediensteten; es geht in der Verwal-
tung weithin auch um das gute Verhältnis der 
Bediensteten untereinander. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Wir haben ehrliche Sorge, eine Aufspaltung in drei 
Gruppen könnte dazu führen, daß sich die eine 
Gruppe gegen die andere abriegelt. Das halten wir 
nicht für gut. 

Es ist nicht außer acht zu lassen, daß das auch zu 
einer Erschwerung der Verwaltung führt, denn der 
Dienststellenleiter muß sich praktisch mit diesen 
drei Gruppen, die sich entwickeln, beschäftigen. 
Auch das soll man nicht übersehen. 

Es ist gesagt worden, die Regelung nach dem 
Ausschußvorschlag bedeute nur ein Vetorecht. 
Nein, es ist mehr als ein Vetorecht der Gruppe, 
denn dieses Veto kann praktisch nicht ignoriert 
werden. Es führt dazu, wenn man nicht zur Ver-
ständigung bereit ist, daß der Personalrat auf sein 
Mitwirkungs- oder Mitbestimmungsrecht verzich-
tet und die Entscheidung an die Verwaltung über-
geht. Wir glauben, daß darin der Zwang zum 
Kompromiß begründet liegt. Wir, die wir diese Re-
gelung vorgeschlagen haben, halten einen solchen 
Zwang für ganz gut, damit man zu einer Verstän-
digung miteinander kommt. Denn sonst steht die 
Gefahr im Hintergrund, daß man sich seines Mit-
wirkungs- oder Mitbestimmungsrechts begibt. 

Und noch eines. Es ist vom Kollegen Kühlthau 
und, ich glaube, auch schon von einem 'anderen 
Kollegen auf die Entwicklung dieser Frage im Aus-
schuß hingewiesen worden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter 
gestatten Sie. eine Frage? 

Sabel (CDU/CSU): Bitte schön! 

Becker (Hamburg) (DP): Gestatten Sie folgende 
Frage, Herr Sabel — entschuldigen Sie, daß Sie 
schon einen halben Satz weiter sind, sie bezieht 
sich auf den Satz vorher —: Glauben Sie nicht, 
daß, wenn die Regelung, wie sie der Ausschuß er-
arbeitet hat, Gesetz wird, jede Gruppe es in der 
Hand hat, die Beschlußfähigkeit des Personalrates 
überhaupt zu blockieren mit dem Ziel, die Funk-
tion des Personalrates auf jedem beliebigen Ge-
biete auszuschalten, wenn es im Interesse einer 
Gruppe sein sollte? 

Sabel (CDU/CSU): Herr Kollege Becker, ich 
kann mir nicht vorstellen, daß sich der Personal-
rat selbst kastrieren will. Wenn dieses Verfahren 
angewandt würde, dann begäbe man sich des Mit-
wirkungs- und Mitbestimmungsrechts. Die Folge 
wäre, daß man die Frage dann wieder zur Ent-
scheidung an die Verwaltung geben müßte. Ich 
kann mir nicht vorstellen, daß man einen derarti-
gen Zustand in stärkerem Maße herbeiführen 
möchte. 

Nun zu der Entwicklung der Sache im Ausschuß. 
Wir haben lange darum gerungen, hier zu einer 
Formulierung zu kommen. Dann kam uns plötzlich 
diese Idee. Dieser Vorschlag ist, wie richtig gesagt 
wurde, in der ersten Lesung im Ausschuß einstim-

mig angenommen worden. Der erste, der dann Be-
denken bekam, war Kollege Kühlthau. Er wies ins-
besondere darauf hin, es könnte ein Dritter der 
Leidtragende sein, nämlich derjenige, um den es 
gerade in diesem Falle geht. Ich gebe zu, auch 
diese Regelung hat natürlich Schattenseiten. Aber 
alles, was bisher gesagt worden ist, kann mich 
nicht davon überzeugen, daß der andere Vorschlag 
besser ist. 

Meine Sorge um die Trennung der drei Gruppen 
ist wirklich so groß, daß ich glaube, wir sollten uns 
dazu durchringen, diese Lösung zu akzeptieren, zu-
mal, wie gesagt, darin der Schutz der Minderheit 
in einer ausreichenden Form sichergestellt ist. Man 
darf natürlich auch den Minderheitenschutz nicht 
übertreiben: man darf nicht den Zustand herbei-
führen, daß eine Minderheit blockieren oder terro-
risieren kann. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Arnholz. 

Arnholz (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Antrag Umdruck 308 Ziffer 5, an 
Stelle des § 37 der Ausschußvorlage die Regierungs-
vorlage in deren § 36 wiederherzustellen, will den 
Gruppenentscheid für Angelegenheiten einführen, 
die nur die Angehörigen einer Gruppe betreffen. 
Was zur Begründung dafür vorgebracht wurde, ist 
nicht überzeugend. Den Gründen, die für die 
Gruppenbildung, auf die auch hingewiesen worden 
ist, angeführt werden könnten — ob mit Recht 
oder nicht, habe ich im Augenblick nicht zu unter-
suchen —, ist durch die Gruppenwahl voll Rech-
nung getragen. Dieser Beschluß ist übrigens, wie 
ich dem Herrn Kollegen Kühn gegenüber fest-
stellen muß, keineswegs einstimmig gefaßt worden. 

Der vorliegende Änderungsantrag Dr. Dr. Müller 
und Genossen ist um so weniger begründet, als die 
vom Ausschuß vorgeschlagene Fassung des § 37 
einen ausreichenden Schutz der Gruppeninteressen 
gewährleistet, d. h. in Angelegenheiten, die ledig-
lich die Interessen der Angehörigen dieser Gruppe 
betreffen. 

Der Herr Kollege Kühn hat ausgeführt, daß die 
Sachkunde der Angehörigen der einzelnen Grup-
pen nicht beiseite geschoben werden solle. Nun, 
meine Damen und Herren, das hat der Ausschuß 
nicht beabsichtigt, und die Vorschläge, die er Ihnen 
unterbreitet hat, werden keinesfalls dazu führen, 
daß so etwas geschieht. Würde aber der Wortlaut 
der Regierungsvorlage wiederhergestellt, so ent-
stünde die Gefahr, daß dadurch auf einem Umweg 
ein Ersatz für selbständige Gruppenräte geschaffen 
würde, was offenbar die Absicht gewisser Befür-
worter bzw. Urheber des Antrags Dr. Miller  ist. 
Die Ausführungen des Herrn Kollegen Kühn haben 
das ja, glaube ich, sehr eindeutig gezeigt. 

(Abg. Kühn [Bonn]: Nein, das haben Sie 
mißverstanden!) 

— Na, ich glaube, dann haben Sie sich sehr miß-
verständlich ausgedrückt. Ich glaube, es haben noch 
mehr Mitglieder dieses Hauses Ihre Ausführungen 
so aufgefaßt, wie ich sie aufgefaßt habe. Damit 
würde die Gemeinschaft der Behördenangehörigen 
zersplittert, und die Behördenfamilie würde zer-
stört werden. Aber gerade das wollte die über-
große Mehrheit des Ausschusses verhindern. Die 
Gegner des Ausschußbeschlusses vermochten für 
ihre Auffassung ganze sechs Stimmen aufzu-
bringen. 
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Der Ausschuß wollte aber auch — und das 

scheint mir wichtig, meine Damen und Herren — 
die Möglichkeit ausschließen, daß sich Gruppen-
egoismus entwickelt. Ich glaube, daß das ein sehr 
berechtigtes Anliegen ist. Wenn im übrigen ge-
legentlich behauptet wird — und Sie alle werden 
ja entsprechende Zuschriften bekommen haben —, 
„die" Beamten legten großes Gewicht auf die 
Gruppenentscheidung, so ist das eine grobe Irre-
führung. 

Von Bedeutung, meine Damen und Herren, ist 
schließlich, daß sich die gemeinsame Beratung und 
Beschlußfassung durchaus bewährt hat. Beispiele 
für Majorisierung, also  daß die Mehrheit einer 
Gruppe die Erfüllung berechtigter Ansprüche nicht 
hat erreichen können, sind hier nicht vorgebracht 
worden. Somit besteht kein Anlaß, dem Vorschlag 
von fast 80 % der Ausschußmitglieder nicht zu 
folgen. Ich bitte Sie daher, meine Damen und 
Herren, den Änderungsantrag Dr. Müller und Ge-
nossen abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wortmeldun-
gen liegen nicht vor. Wir kommen zur Abstim-
mung. 

(Abg. Kühn [Bonn] : Es ist namentliche 
Abstimmung beantragt!) 

— Ist bisher noch nicht geschehen. 

(Abg. Kühn [Bonn] : Ist von mir beantragt 
worden!) 

— Ist geschehen? Ich bitte um Entschuldigung, ich 
hatte das nicht gesehen; es ist bisher nur für Um-
druck 308 Ziffer 4 geschehen. 

(Abg. Kühn [Bonn] : Es ist mündlich 
beantragt worden!) 

— Und wird dieser Antrag von 50 Mitgliedern des 
Hauses unterstützt? 

(Abg. Kühn [Bonn]: Für die Fraktion!) 

— Danke schön! 

Wir kommen zur Abstimmung im Wege der na-
mentlichen Abstimmung über den Antrag Um-
druck 308 Ziffer 5. Ich bitte die Damen und Her-
ren Schriftführer, die Karten einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, hat ein Mitglied des 
Hauses noch nichtabgestimmt? — Das ist nicht 
der Fall; dann schließe ich die Abstimmung. Ich 
bitte, auszuzählen. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vor-
läufige Ergebnis*) der Abstimmung bekannt. Ihre 
Stimme haben abgegeben 416 stimmberechtigte 
Mitglieder des Hauses und 15 Berliner Abge-
ordnete. Mit Ja haben gestimmt 227 stimmberech-
tigte Mitglieder .des Hauses und 6 Berliner Abge-
ordnete, mit Nein 187 stimmberechtigte Mitglieder 
und 9 Berliner Abgeordnete. Enthalten haben sich 
2 stimmberechtigte Mitglieder. Der Antrag ist da-
mit angenommen. 

Ich lasse nunmehr abstimmen über die §§ 38, — 
39, — 40, — 41, — 42, — 43, — 44, — 45. — Wer 
für die Annahme dieser Bestimmungen ist, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die Mehr

-

heit; die Bestimmungen sind angenommen. 

*) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 4052. 

Meine Damen und Herren, es  war  vereinbart, 
um 13 Uhr eine Mittagspause — bis 15 Uhr — ein-
treten zu lassen. Es ist ein Änderungsantrag zu 
§ 45 a, der die Vertretung der Jugend betrifft, an-
gekündigt. Ich nehme an, daß sich daran eine 
längere Debatte entzünden wird. Oder ist diese 
Annahme unberechtigt? Wenn nicht, würde ich 
vorschlagen, daß wir die Pause nunmehr eintreten 
lassen und diesen Änderungsantrag — Umdruck 
307 Ziffer 2 — erst nach 15 Uhr behandeln. Ist 
das Haus damit einverstanden? 

(Zustimmung.) 

Dann ist die Sitzung nunmehr unterbrochen. 
Fortführung der Sitzung um 15 Uhr. 

(Unterbrechung der Sitzung: 
12 Uhr 42 Minuten.) 

Die Sitzung wird um 15 Uhr 1 Minute durch den 
Vizepräsidenten Dr. Schneider wieder eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wir setzen die 
unterbrochene Sitzung fort. 

Wir fahren in  der zweiten Lesung des Personal-
vertretungsgesetzes fort. Bis zu § 45 war der Ent-
wurf bereits beraten. 

Ich rufe jetzt auf Umdruck 307 Ziffer 2. Danach 
beantragt die SPD-Fraktion, hinter dem bereits 
beratenen § 45 einen neuen § 45 a einzufügen. Wer 
begründet? - Das Wort hat der Abgeordnete 
Wienand. 

Ich mache das Haus darauf aufmerksam, daß 
sämtliche Lauf Umdruck 307 noch befindlichen 
Änderungsanträge, weil sie ein logisches Ganzes 
sind, jetzt begründet werden. 

Wienand (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Sie haben sich heute vormittag durch 
die Annahme des Änderungsantrages des Herrn 
Kollegen Sabel und Genossen grundsätzlich dazu 
bekannt, daß auch die Jugend in § 23 mit einer 
entsprechenden Vertretung berücksichtigt werden 
soll. Wir haben heute morgen durch diesen Mehr-
heitsbeschluß erreichen können, daß für die Jugend 
nicht die Gruppenwahl, sondern die gemeinsame 
Wahl gelten soll. Wenn ich jetzt für meine Frak-
tion die weiteren Änderungsanträge begründe, so 
lediglich in der Konsequenz dessen, was heute mor-
gen schon angenommen worden ist. Nach dem § 45 
soll ein neuer § 45 a eingefügt werden mit folgen-
dem Wortlaut: 

Die Vorschriften dieses Abschnittes finden 
sinngemäße Anwendung auf die Jugendver-
tretung. 

Schon in  der  Praxis des Betriebsverfassungsgeset-
zes hat sich erwiesen, daß es hier gerade darauf 
ankommt, eine arbeitsfähige Jugendvertretung zu 
erhalten. Die Geschäftsführung für die Jugendver-
tretung ist nötig, damit ein sinngemäßes Arbeiten 
erfolgen kann. Die Annahme dieses neuen § 45 a 
wäre lediglich die Berücksichtigung dessen, was die 
Praxis des Betriebsverfassungsgesetzes in der letz-
ten Zeit schon gezeigt hat. 

Bevor ich auf den  § 51, zu dem von unserer 
Fraktion ein Änderungsantrag gestellt ist, zu spre-
chen komme, möchte ich zunächst im Namen mei-
ner Fraktion ,den Antrag zu § 51 auf Umdruck 306 Ziffer 5 zugunsten des  Antrages Sabel und Genos-
sen zurückziehen. 
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Nunmehr zu dem § 51, der nach unserem Ände-

rungsantrag Umdruck 307 einen neuen Abs. 5 er-
halten soll. Hier ist zum Ausdruck gebracht, daß 
bei den Mittelbehörden und den obersten Dienst-
behörden, bei denen Stufenvertretungen bestehen, 
Jugendvertretungen gebildet werden sollen. Wir 
halten dies für erforderlich, weil sonst die Jugend-
vertretung, die auf der untersten Ebene gegeben 
ist, nach oben hin keine Fortsetzung findet und 
deshalb die kontinuierliche Arbeit in Frage gestellt 
werden kann, wenn die Jugendvertretung hier 
nicht berücksichtigt wird. 

Darüber hinaus möchte ich mir nur noch einige 
grundsätzliche Bemerkungen erlauben. Man ist 
doch wohl, wenigstens beim Betriebsverfassungs-
gesetz, zunächst davon ausgegangen, daß man in 
diesem überschaubaren Bereich, der auch für die 
Jugend überschaubar ist, die Mitwirkung der Ju-
gend sicherstellen wollte. Darüber hinaus wollte 
man erreichen, daß die Jugend hier in eigener 
Verantwortung für all die Dinge, die sie persön-
lich angeht, mitberatend und mittätig wirkt. Man 
wollte damit ihr Verantwortungsgefühl in demo-
kratischer Hinsicht fördern und ihr Gelegenheit 
geben, nunmehr in die gesamte demokratische Ver-
antwortung hineinzuwachsen. Dieses gesamte An-
liegen hat uns zu den Änderungsanträgen geführt. 

Weiter bitten wir das Hohe Haus, den § 52 Abs. 1 
wie folgt zu ändern: 

Dasselbe gilt für die Jugendvertretung. Aus

-

genommen ist der § 25 Abs. 1 Buchstabe a. 

Die Änderung ergibt sich zwangsläufig aus der 
von  uns  vorgeschlagenen Änderung des § 51 Abs. 5. 

Ferner liegt Ihnen unter Ziffer 6 des Umdrucks 
307 der Antrag auf Änderung des § 59 Abs. 2 Satz 1 
vor. Hier sollen hinter den Worten „Für die 

 d
Mit-

gliederes Personalrates" noch die Worte „und für 
die Jugendvertretung" eingefügt werden. Das er-
gibt sich einfach daraus, daß auch hier die Jugend-
vertretung wesentliche Aufgaben zu übernehmen 
hat und von seiten der Jugendlichen teilweise Auf-
gaben wahrgenommen werden sollen, die auch die 
anderen Vertretungen wahrnehmen. Wenn wir 
hier vom Gleichheitsprinzip ausgehen, scheint es 
uns erforderlich zu sein, daß auch der Kündigungs-
schutz nach den §§ 13 und 14 des Kündigungs-
schutzgesetzes für die Jugendlichen ebenso anwend-
bar ist, wie das für die älteren Kollegen der Fall 
ist. 

Weiter liegt Ihnen mit dem Umdruck 307 ein 
Änderungsantrag zu § 74 Abs. 4 vor. Hier wird 
vorgeschlagen, daß der Abs. 4 Satz 1 folgende Fas-
sung erhält: 

Für die Befugnisse und Pflichten der Stufen-
vertretungen, des Gesamtpersonalrates und 
der Jugendvertretungen gelten die Vorschrif-
ten des fünften Kapitels entsprechend. 

Auch diese Änderung ergibt sich logisch aus der 
Änderung des § 51. 

Von meiner Fraktion wird ferner beantragt, in 
§ 83 am Schluß des Satzes 1 nach „Personalvertre-
tungen" noch die Worte „sowie Jugendvertretun-
gen" einzufügen. 

Nun zu Ziffer 9 in Umdruck 307. Hier ist bean-
tragt, dem § 85 den folgenden neuen Abs. 3 anzu-
fügen: 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die 
Jugendvertretungen. 

Das ergibt sich ebenfalls aus dem schon vorher 
Gesagten. Es sollte Wert darauf gelegt werden, 
daß keine Benachteiligungen und Behinderungen 
der Betriebs- und Personalvertretungen erfolgen. 
Auch dies gehört zu den Grundsätzen des Betriebs

-

verfassungs- und des Personalvertretungsgesetzes. 
Das sollte in den Rahmenbestimmungen entspre-
chend berücksichtigt werden. 

Nun zum letzten Änderungsantrag meiner Frak-
tion zu dem Gesamtkomplex Jugendvertretungen. 
Wir schlagen vor, daß in § 95 nach den Worten „der 
Personalvertretungen" eingefügt wird „und der 
Jugendvertretungen". 

Abschließend darf ich nochmals darauf hin-
weisen, daß diese Änderungsvorschläge meiner 
Fraktion lediglich die Konsequenz dessen dar-
stellen, was schon heute morgen im Hinblick auf 
den § 23 des Personalvertretungsgesetzes be-
schlossen worden ist. Ich darf Sie bitten, diesen 
unseren Änderungsanträgen Ihre Zustimmung zu 
geben. Ich darf Sie besonders im Interesse der kon-
tinuierlichen Entwicklung der Jugendarbeit in den 
öffentlichen Betrieben darum bitten und vor allen 
Dingen, um damit der Jugend auch die Anerken-
nung für ihre Arbeit auszusprechen, die ihr ge-
bührt. Gerade die Erfahrungen aus dem Betriebs-
verfassungsgesetz haben gezeigt, daß ein sehr 
großer Prozentsatz von Jugendlichen diese Arbeit 
sehr ernst nimmt. Man würde sie, wenn diese 
Wünsche im Personalvertretungsgesetz nicht be-
rücksichtigt werden sollten, vor den Kopf stoßen. 
Es kommt uns doch letztlich darauf an, daß wir 
gerade die Nachwuchskräfte heranholen und daß 
sie im Sinne unserer Demokratie auch auf diesem 
Gebiet tätig werden können. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Im § 23 haben wir festgelegt, daß 
unter gewissen Voraussetzungen in den Dienststel-
len Jugendvertretungen errichtet werden sollen. 
Nun meint Herr Kollege Wienand, in Konsequenz 
dieses Beschlusses müsse man auch den Änderungs-
anträgen zustimmen, die er soeben begründet hat. 
Ich darf im einzelnen dazu Stellung nehmen. 

Zunächst will man  unter Ziffer 2 ides Antrags 
Umdruck 307*), daß der gesamte Abschnitt von den 
§§ 31 bis 45 auch auf die Jugendvertretungen An-
wendung findet. Wenn Sie diesen Abschnitt durch-
lesen, dann sehen Sie, daß das für die Jugendver-
tretungen nicht paßt. Ich bin der Auffassung, daß 
wir hier genauere formale Regelungen nicht not-
wendig haben. Die Jugendvertretung soll, wie das 
aus den Beratungen 'im Ausschuß erkennbar ist, 
gewissermaßen ein Bindeglied zwischen den ju-
gendlichen Bediensteten in der Dienststelle und 
dem Personalrat sein. Sie soll also Wünsche der 
Jugendlichen dem Personalrat zuleiten und diese 
Probleme im wesentlichen mit dem Personalrat, 
unter Umständen auch mit dem Dienststellenleiter 
besprechen. Dazu ist es nicht nötig, daß alle Be-
stimmungen der §§ 31 bis 45 auf die Jugendver-
tretung für anwendbar erklärt werden. Ich wünsche 
vielmehr ein viel lockereres Verhältnis, keine starre 
Bindung, die ja auch, wie Sie feststellen können, 
weithin nicht paßt. 

*) Siehe Anlage 5. 
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Nun zu Ziffer 3 des Antrags! Sie besagt, daß 
auch bei den Stufenvertretungen besondere Ju-
gendvertretungen geschaffen werden sollen. Ur-
sprünglich war in der Regierungsvorlage vorgese-
hen, daß Stufenvertretungen errichtet werden 
können. Der Ausschuß war der Meinung, man 
sollte aus der Kann-Bestimmung eine Muß-Bestim-
mung machen, weil in den Verwaltungen, die einen 
stufenmäßigen Aufbau haben, die Stufenvertre-
tung notwendig ist, eben weil gewisse Entscheidun-
gen nur auf einer bestimmten Ebene getroffen 
werden können. 

Nun ist diese Stufenvertretung ein Instrument, das 
nicht leicht zu handhaben ist. Räumliche Tren-
nung der Dienststellen, in denen die einzelnen be-
schäftigt sind, und der Hauptstelle führt schon 
zu manchen Schwierigkeiten. Es besteht kein Be-
dürfnis dafür, dieses Prinzip der Stufenvertretun-
gen jetzt auch noch auf die Jugendvertretung aus-
zuweiten. Meine Auffassung ist: hat die Jugend-
vertretung berechtigte Wünsche, so kann sie diese 
Wünsche über ihren Personalrat, aber auch direkt 
den Stufenvertretungen mitteilen. Der Personal-
rat und die Stufenvertretungen sind ja die ent-
scheidenden Gremien, die mit dem Dienststellen-
leiter über die anfallenden Fragen verhandeln 
müssen. Wenn wir hier auch noch für die Jugend-
vertretung eine Stufenvertretung vorsähen, dann 
wäre das zweifellos, sagen wir ruhig: eine beacht-
liche Überspitzung des Ganzen. Daraus resultiert 
dann, daß wir auch Ziffer 4 des Änderungsantrags 
Umdruck 307, also die Änderung des § 52, und 
Ziffer 5, die Änderung des § 53, nicht für notwen-
dig halten. 

Nun ist von dem Kollegen Wienand noch die 
Ziffer 6 des Änderungsantrags begründet worden, 
die eine Einbeziehung der Jugendvertreter in den 
besonderen Kündigungsschutz vorsieht. Ich glaube, 
daß der Schutz der Jugendvertreter durch § 59 
Abs. 1 gewährleistet ist. In § 59 Abs. 1 heißt es: 

Mitglieder des Personalrates und die in § 23 
bezeichneten Vertreter dürfen in der Aus-
übung ihrer Befugnisse nicht behindert und 
wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder 
begünstigt werden. 

Diese Generalklausel gilt also nicht nur für die 
ordentlichen Mitglieder der Personalvertretung 
oder der Stufenvertretung, sondern auch für die 
Jugendsprecher und auch für die Sprecher, die im 
Falle der plötzlichen Ausweitung einer Dienststelle 
vorgesehen sind. Wir sind also der Meinung, daß 
hier ein echtes Bedürfnis für die Erfüllung dieses 
Wunsches nicht gegeben ist. § 59 Abs. 1 stellt aus-
reichend sicher, daß der Jugendvertreter nicht un-
berechtigt benachteiligt werden kann. 

Auch zu Ziffer 7 des Antrags Umdruck 307 bin 
ich der Auffassung, daß eine Notwendigkeit für 
die Einschaltung dieser Bestimmung nicht gegeben 
ist 

Zu Ziffer 8 bin ich der Meinung, wir sollten es 
den Ländern überlassen, dieses Problem zu regeln. 
§ 83 ist ja ein Teil der Rahmenvorschriften, über 
die wir nachher noch reden werden. Es kann den 
Ländern überlassen werden — und ich habe kei-
nen Zweifel, daß sie es tun werden —, in den Län-
dergesetzen auch für die Bediensteten der Länder 
und der Kommunen besondere Jugendvertretun-
gen zu schaffen. 

Zu Ziffer 9, Änderung des § 85, kann nur all-
gemein gesagt werden: ebenfalls nicht notwendig. 

Zu Ziffer 10 habe ich das Notwendige schon ge-
sagt. Es betrifft dasselbe, was schon in Ziffer 6 ent-
halten ist. 

Ich bin also der Meinung, wir sollten nicht zu 
der hier gewünschten Ausweitung kommen, wir 
sollten es auch hier bei den Beschlüssen des Aus-
schusses belassen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Ich schließe die Beratung 
zu Umdruck 307 Ziffer 2. 

Ich komme zur Abstimmung. Wer dem Um-
druck 307 Ziffer 2, nämlich der Einfügung eines 
§ 45 a, zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? —
Das zweite war die Mehrheit; der Antrag ist ab-
gelehnt. 

Ich rufe in der Einzelberatung auf § 46, — § 47 
und § 48. — Wird das Wort gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. Ich schließe die Einzelberatung und 
komme zur Abstimmung. Wer den aufgerufenen 
Paragraphen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf § 49 des Gesetzes, dazu Umdruck 308 
Ziffer 6 und Umdruck 309 Ziffer 3. Soll begründet 
werden? — Der Abgeordnete Baur! 

Baur (Augsburg) (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Antrag, der auf Um-
druck 308 Ziffer 6 zum § 49 gestellt worden ist, 
weist gegenüber der Ausschußvorlage einen gerin-
gen Unterschied auf. Der Ausschuß hat folgende 
Fassung beschlossen: 

Die Personalversammlung kann dem Personal-
rat Anträge unterbreiten und zu seinen Be-
schlüssen Stellung nehmen. Sie darf nur An-
gelegenheiten behandeln, die die Dienststelle 
oder ihre Bediensteten berühren. 

Die Antragsteller beantragen, daß die Fassung der 
Regierungsvorlage wiederhergestellt wird, die fol-
gendermaßen lautet: 

Die Personalversammlung kann Wünsche und 
Anträge an den Personalrat richten. Sie darf 
nur Angelegenheiten behandeln, die zur Zu-
ständigkeit des Personalrates gehören. 

Der Antrag wird damit begründet, daß man sagt, 
wenn die Fassung des Ausschußbeschlusses be

-

stehenbliebe, könne sich die Personalversammlung 
auch mit Aufgaben der Dienststelle beschäftigen. 
Die Begründung sagt weiter, daß unter Umstän-
den sogar Eingaben, die die Bürgerschaft an eine 
Behörde richtet, Gegenstand der Erörterung einer 
Personalversammlung werden könnten. 

Ich glaube sagen zu dürfen, daß diese Begrün-
dung doch wohl ausgesprochen an den Haaren her-
beigezogen ist. Es darf doch angenommen werden, 
daß kein Personalvertreter so unintelligent ist, daß 
er etwa eine solche Diskussion zuließe. Der Aus-
schuß ist von der Erwägung ausgegangen, daß 
Nebenfragen, die nicht immer direkt ausgespro-
chene Personalinteressen betreffen, sehr wohl 
solche Personalinteressen berühren können. Ich er-
innere daran, daß beispielsweise sowohl in einem 
Betrieb wie in einer großen Verwaltungsstelle ge-
rade die dienstlichen Dinge schlecht organisiert sein 
können und daß man deshalb eine bessere Organi-
sation, eine bessere Aufgabenverteilung für absolut 
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notwendig halten kann. Die Fassung der Regie-
rungsvorlage würde den praktischen Erfordernissen 
widersprechen. Der Ausschuß hat sich doch etwas 
dabei gedacht, als er die Fassung abgeändert hat. 
Er war sich in seiner Mehrheit darüber klar, daß 
es durchaus Fragen gibt, die sich mit den Auf-
gaben der Dienststelle überschneiden und in der 
Personalversammlung besprochen werden müssen. 
Darf ich an zwei Dinge erinnern: Die Eisenbahner 
beispielsweise haben bekanntlich eine eigene Inva-
lidenversicherung und Krankenversicherung mit 
ihrem Sitz in Rosenheim und außerdem ein soge-
nanntes Sozialwerk. Beide Gebiete können sehr 
wohl im Rahmen einer Personalversammlung zur 
Sprache gebracht werden, weil die Dinge eben mit 
dem Betrieb zusammenhängen, weil sie der Ab-
klärung bedürfen und weil unter Umständen sehr 
sorgfältige Überlegungen darüber angestellt wer-
den müssen. 

Daher stehen wir — d. h. die sozialdemokratische 
Fraktion — auf dem Standpunkt, daß die Fassung 
des Ausschußbeschlusses a) die klarere ist und b) 
in keiner Weise zuläßt, daß sich die Personalver-
sammlung etwa mit ungeeigneten Beratungsgegen-
ständen beschäftigt. Im Gegenteil, wir sind der 
Meinung, daß, wenn es heißt: „Sie darf nur An-
gelegenheiten behandeln, die die Dienststelle und 
ihre Bediensteten berühren", damit durchaus auch 
die Möglichkeit gewährleistet ist, im Rahmen einer 
sachlichen Beratung etwaige Nebengebiete, die 
nach dem Katalog dieses Gesetzes in den Aufgaben-
bereich der Personalvertretung fallen, zu behan-
deln. Unter diesem Gesichtspunkt lehnen wir den 
Änderungsvorschlag ab und bitten das Haus, un-
serem Antrag zu folgen und es bei der Ausschuß-
fassung zu belassen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die beiden Anträge auf den Um-
drucken 309 und 308 behandeln den § 49. Zum 
Unterschied von Umdruck 308, wo eine völlige 
Neufassung des § 49 vorgeschlagen wird, wird im 
Umdruck 309 nur eine Neufassung des zweiten 
Satzes .vorgeschlagen. Ich persönlich möchte 
empfehlen, es bei dem ersten Satz in der Fassung 
der Ausschußbeschlüsse zu belassen, weil dieser 
Satz etwas konkreter ist. Es heißt hier: 

Die Personalversammlung kann dem Personal-
rat Anträge unterbreiten und zu seinen Be-
schlüssen Stellung nehmen. 

Im Umdruck 308 wird demgegenüber gesagt: 

Die Personalversammlung kann Wünsche und 
Anträge an den Personalrat richten. 

Ich glaube, wir müssen doch der Personalversamm-
lung hier ein etwas weitergehendes Recht zubilli-
gen. Die hier vorgeschlagene Formulierung des 
Satzes 1 halte ich für eine zu starke Einengung der 
Möglichkeiten der Personalversammlung. 

Nun haben wir in Umdruck 309 für den zweiten 
Satz die Wiederherstellung der Formulierung des 
Regierungsentwurfs beantragt. Ich will auch sagen, 
warum. Der Kollege Baur hat ja dazu Stellung ge-
nommen. Wir waren im Ausschuß gemeinsam der 
Meinung, daß die Personalversammlung sich nicht 
mit Dingen zu beschäftigen hat, die sie nichts an-
gehen, sagen wir ganz deutlich: sie hat meinet

-

wegen nicht irgendwelchen propagandistischen 
Zwecken zu dienen. Darüber bestand eine einheit-
liche Auffassung. 

Nun sind in unserem Kreis Bedenken laut ge-
worden, ob die neue Formulierung ausreicht, eine 
mißbräuchliche Benutzung der Personalversamm-
lung zu verhindern. Ich persönlich hatte ursprüng-
lich nicht diese Bedenken und glaubte, die Formu-
lierung reicht aus. Aber um diesen Bedenken Rech-
nung zu tragen, haben wir uns dann dazu ent-
schlossen, für den zweiten Satz die Formulierung 
der Regierungsvorlage wiederherzustellen. Ich 
glaube nicht, daß hierin ein wesentlicher Streit-
punkt liegt. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kühn. 

Kühn (Bonn) (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich wollte nur die kurze Er-
klärung abgeben, daß wir dem Antrag des Herrn 
Kollegen Sabel zustimmen. 

(Abg. Wienand: Es geschehen noch Zeichen 
und Wunder! — Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird das Wort 
weiter gewünscht? — Das scheint nicht der Fall 
zu sein. — Entschuldigen Sie, meine Damen und 
Herren, soll ich die Erklärung des Herrn Abge-
ordneten Kühn — Sie stimmten dem Antrag des 
Herrn Sabel zu — so auslegen, daß Ziffer 6 des 
Änderungsantrags auf Umdruck 308 zurückgezogen 
wird? 

(Abg. Kühn [Bonn] : Jawohl!) 

— Gut. Dann brauche ich über Ziffer 3 des Um-
drucks 309 auch gar nicht abstimmen zu lassen, 
denn danach soll für den zweiten Satz des § 49 
die Fassung der Regierungsvorlage wiederher-
gestellt werden. 

(Abg. Sabel: Nein, es muß doch abgestimmt 
werden!) 

— Ja, ich kann auch darüber abstimmen lassen, 
um nichts zu versäumen. 

Ich komme also zur Abstimmung über Umdruck 
309 Ziffer 3. Wer dafür ist, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Antrag ist mit Mehrheit angenommen. 

Wer nunmehr dem so geänderten § 49 zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! - Enthaltungen? — Mit Mehr-
heit angenommen. 

Ich rufe auf in der Einzelberatung § 50, dazu 
Umdrucke 309 Ziffer 4 und 308 Ziffer 7. 

Das Wort hat der Abgeordnete Schneider (Ham-
burg) zur Begründung. 

Schneider (Hamburg) (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Es handelt sich 
um eine ähnliche Frage wie die, über die wir heute 
vormittag bereits debattiert haben, nämlich dar-
um, ob die Mehrheit des Beschlußgremiums ent-
scheiden soll, ob Gewerkschaftsvertreter an der 
Sitzung teilnehmen, oder ob ein Viertel des Be

-

schlußgremiums schon ausreichen soll, eine solche 
Teilnahme möglich zu machen. In der Ausschuß-
beratung ist auf dem Kompromißwege eine Fas-
sung gewählt worden, nach der die Gewerkschafts-
vertreter ohne weiteres an den Personalversamm-
lungen sollen teilnehmen können. Das würde be-
deuten, daß eine solche Teilnahme ohne eine Be- 
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schlußfassung möglich ist. Demgegenüber steht der 
Antrag der Abgeordneten Dr. Müller und Genos-
sen auf Umdruck 308, die Fassung des Paragraphen 
sinngemäß so zu wählen, wie das auch bei dem 
gleichartigen Paragraphen betreffend die Perso-
nalvertretung geschehen ist. Das heißt, es soll im-
mer eine Mehrheit notwendig sein, wenn Gewerk-
schaftsvertreter an der Personalversammlung teil-
nehmen sollen. 

Auf Umdruck 309 liegt Ihnen ein Änderungs-
antrag des Abgeordneten Sabel und einiger 
Freunde von ihm vor, wonach dem § 50 folgende 
Fassung gegeben werden soll: 

Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des 
Personalrates sowie auf Beschluß der Perso-
nalversammlung kann von Fall zu Fall je ein 
Beauftragter der in der Dienststelle vertrete-
nen Gewerkschaften zu den Personalversamm-
lungen beratend zugezogen werden. 

Ich nenne das einen Vermittlungsantrag, insofern 
als nunmehr auch von den Antragstellern die Fas-
sung des Ausschusses fallengelassen worden ist 
und ein gewisses Entgegenkommen deutlich ge-
macht wird gegenüber der anderen, ich möchte 
sagen, extremen Auffassung, von der ich gespro-
chen habe. Ich möchte Sie bitten, diesem Vermitt-
lungsantrag zuzustimmen. 

Zur sachlichen Begründung ist nicht viel an-
deres zu sagen als das, was ich bereits heute vor-
mittag — und wohl auch andere, die in derselben 
Richtung gesprochen haben — zu der Frage der 
Personalvertretung ausgeführt habe. Hervor-
gehoben werden muß immer wieder, daß die Ge-
werkschaftsvertreter - zu den Gewerkschaften ge-
hören auch die Beamtenvertretungen — und sinn-
gemäß natürlich auch die Vertreter der Arbeit-
geberverbände an den Versammlungen des Per-
sonals nur beratend teilnehmen sollen. Ich habe 
heute früh schon gesagt, kein Organisationsvertre-
ter reißt sich danach, an den Versammlungen teil-
zunehmen. Wenn man einmal prozentual aus-
rechnen wollte, an wieviel Personalversammlun-
gen in den abgelaufenen Jahrzehnten Gewerk-
schaftsvertreter teilgenommen haben, dann würden 
Sie ermessen können, daß es sich hier eigentlich 
um eine Bagatelle handelt, um, wie ich mich im-
mer gern ausdrücke, einen sogenannten kleinen 
Fisch, um den groß zu streiten gar nicht der Mühe 
wert ist. 

Wenn ich mich trotzdem dafür einsetze, wenn 
auch neuerdings auf der Grundlage des Vermitt-
lungsantrags, der nun beiden Anschauungen auf 
der Mitte entgegenkommt, so deshalb, weil schon 
vor 1933 und dann auch nach 1945 derart verfah-
ren worden ist, und es ist kein Schaden eingetre-
ten. Im Gegenteil, es würde im einzelnen nach-
gewiesen werden können, daß sich gerade die Teil-
nahme der Gewerkschaftsvertreter, sofern sie 
zwecks fachlicher Beratung gewünscht worden ist, 
sehr segensreich nicht nur in der Privatwirtschaft, 
sondern auch im öffentlichen Dienst ausgewirkt 
hat. 

Eine weitere Begründung ist die, daß sinngemäß 
auch so im Betriebsverfassungsgesetz verfahren 
wird. Und da wir daran denken sollten, daß wir, 
wie bei der Debatte um das BVG immer wieder ge-
sagt worden ist, keine materielle Verschlechterung 
im zukünftigen PVG vornehmen wollen, darf ich 
Sie gerade bei dieser Gelegenheit wieder daran er-
innert haben. Es würde — das möchte ich wieder

-

holen — einen schlechten Eindruck bei den Betrof

-

fenen, nämlich dem Personal des öffentlichen Dien-
stes, machen, wenn auch die Gelegenheit dieses 
Paragraphen wieder benutzt werden würde, er-
neut einen Schritt rückwärts zu gehen. Der Bun-
destag würde auf diese Weise ein Bild von sich 
geben, wie es, so möchte ich immer noch hoffen, 
seiner inneren Einstellung im allgemeinen gar 
nicht entspricht. Man müßte aber mit Recht sagen, 
daß er sich in diesem Fall nicht gerade sehr fort-
schrittlich und sozial freundlich benommen hat. 

Ich möchte Sie also auch aus diesem Grunde 
bitten, den Antrag des Kollegen Dr. Müller und 
Genossen auf Umdruck 308 unter Ziffer 7 abzuleh-
nen, dafür aber den Antrag des Abgeordneten Sa-
bel und seiner Freunde auf Umdruck 309 anzu-
nehmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kramel. 

Kramel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Ausschußvorlage sieht vor, 
daß an Personalversammlungen kraft Gesetzes, 
also ohne Einladung, sei es des Personalrats oder 
der Personalversammlung, beliebig viele Vertreter 
von Gewerkschaften teilnehmen können. Dem-
gegenüber sieht die Regierungsvorlage, die wir in 
Ziffer 7 des Umdrucks 308 wiederaufnehmen 
wollen, vor, daß je ein Vertreter der in der Dienst-
stelle vertretenen Gewerkschaften an den Personal-
versammlungen teilnehmen kann, wenn die Mehr-
heit des Personalrats dies beschließt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir 
halten diese Lösung für die beste. Die andere 
Lösung, die die Ausschußvorlage vorsieht, würde 
bedeuten, daß kraft Gesetzes und ohne jede Ein-
ladung x-beliebig viele Vertreter von Gewerk-
schaften an den Personalversammlungen teil-
nehmen können, mit der Wirkung, daß es sich um 
gar keine Personalversammlung mehr handelt, 
sondern um eine Organisationsversammlung, um 
eine Werbeversammlung oder wie Sie das sonst be-
zeichnen wollen. Diese Lösung halten wir für un-
möglich. 

Wir glauben aber auch dem Antrag des Herrn 
Abgeordneten Sabel und Genossen nicht beitreten 
zu können. 

(Zuruf links: Nicht wollen!) 
Ich habe heute morgen bereits ausgeführt, daß wir 
uns mit einem Minderheitsbeschluß von 25 %, der 
die Einladung aussprechen soll, nicht abfinden 
können, weil eine solche Minderheit immer erreicht 
und damit die Anwesenheit von Gewerkschafts-
vertretern praktisch zum Gewohnheitsrecht wird. 
Wir glauben auch, daß der Beschluß der Mehrheit 
der Personalversammlung dem Ziel, das wir ver-
folgen, nicht entspricht, und zwar deshalb nicht, 
weil er eine ungewöhnliche Erschwerung der Ver-
handlungsmöglichkeit mit sich bringen würde. 
Denn die Personalversammlung müßte ja dann 
abgebrochen werden, um die entsprechenden Ver-
treter der Gewerkschaften, die eingeladen werden 
sollen, erst herbeizuholen. 

Wir glauben, daß die einzig richtige Lösung die 
Rückkehr zur Regierungsvorlage ist, und bitten Sie 
daher, unserem Änderungsantrag zuzustimmen. Da 
wir heute morgen bereits bei der Abstimmung 
über die Frage der Anwesenheit von Gewerk-
schaftsvertretern im Personalrat nament lich ab- 
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gestimmt haben, beantrage ich für meine Freunde 
auch hier die namentliche Abstimmung. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Ziegler. 

Ziegler (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die Änderungsanträge zu § 50, Um-
druck 308 Ziffer 7 und Umdruck 309 Ziffer 4, 
lehnt die SPD-Fraktion ab. Wir haben uns im Aus-
schuß sehr eingehend über diese Frage unter-
halten. Der Ausschuß ist mit Mehrheit zu der For-
mulierung gekommen, wie sie hier im § 50 nieder-
gelegt ist. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß 
diese Formulierung die richtige ist und den Inter-
essen des Personals in den öffentlichen Verwal-
tungen am meisten dient. Nach der Regierungsvor-
lage haben die Vertreter der Arbeitgebervereini-
gungen, und zwar, nach dem letzten Satz, soweit 
die Dienststelle einer solchen angehört, kraft Ge-
setzes auch ohne Beschluß des Personalrats und 
ohne Einladung das Recht, an jeder Personalver-
sammlung teilzunehmen, während die Beauftragten 
der Gewerkschaften, die Mitglieder im Personalrat 
haben, nur auf Einladung des Personalrats zur 
Teilnahme berechtigt sind. Der Änderungsantrag 
Umdruck 309 Ziffer 4 schränkt diese Möglichkeit 
noch insofern ein, als ein Viertel der Personalrats-
mitglieder oder die Personalversammlung das be-
schließen muß. Zur Frage des Beschlusses in der 
Personalversammlung schließe ich mich dem an, 
was hier gesagt wurde. Ich glaube nicht, daß die 
Gewerkschaftsvertreter gewillt sind, draußen im 
Flur zu warten, bis die Personalversammlung das 
beschlossen hat. 

Ich muß mich allerdings dagegen wenden, daß 
man hier zwei Klassen von Sozialpartnern schafft, 
indem die Mitglieder der Arbeitgebervereinigungen 
ohne Beschluß des Personalrates an der Versamm-
lung teilnehmen können und die Gewerkschaftler 
nicht. Ich finde einen solchen Änderungsvorschlag 
im gegenwärtigen Zeitpunkt besonders deprimie-
rend, weil von seiten des Herrn Bundeswirtschafts-
ministers zur Zeit alles versucht wird, die Arbeit-
geberverbände und die Gewerkschaften als gleich-
berechtigte Partner an den Verhandlungstisch zu 
bekommen. Wenn die Regierung, der ja auch der 
Herr Bundeswirtschaftsminister angehört, es mit 
ihrem Beginnen wirklich ernst meinte, hätte sie 
schon von sich aus die Gleichstellung der beiden 
Partner durch Änderung der Regierungsvorlage 
herbeiführen und den § 49 der Regierungsvorlage 
zurückziehen müssen. 

Meine Damen und Herren, von der Gegenseite 
wird immer wieder auf den Schutz der Minderheit 
gedrängt. Durch die Zulassung nicht nur der im 
Personalrat vertretenen, sondern auch aller 
anderen im Betrieb vertretenen Gewerkschaften, 
glaube ich, hat der Ausschuß gerade diesem Er-
suchen weitestgehend entsprochen. 

Es mutet beinahe eigenartig an, daß die Antrag-
steller Bedenken haben gegen die Zulassung von 
Gewerkschaftsbeauftragten zu den Personalver-
sammlungen, insbesondere, wie ich das einmal in 
einer Begründung gehört habe, zu den Personal-
versammlungen der Mittelbehörden und der oberen 
Bundesbehörden, dagegen keine Bedenken ge-
äußert haben gegen die Zulassung der Vertreter 
der Arbeitgeber-Organisation zu diesen Versamm-
lungen. Man hat ja in den letzten Tagen in der 

Presse so einiges vernehmen können, und zwar 
schreibt da eine Beamtenzeitung im März unter 
der Überschrift „Der Staat braucht Warner":  

Unter welchem seelischen Druck stehen nun 
die Personalratsmitglieder, die ihre Beratun-
gen und Abstimmungen unter der strengen 
Aufsicht solcher ferngesteuerter Funktionäre 
ausüben müssen! Ist hier ernsthaft nicht sogar 
die Koalitionsfreiheit gefährdet? 

Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, weiter 
geht es nicht. Wir haben bis jetzt die Möglichkeit 
gehabt, als Personalräte in den öffentlichen 
Diensten die Gewerkschaftsvertreter zu den Per-
sonalversammlungen einzuladen. Aber nicht nur 
das ist geschehen, sondern im Gegenteil haben die 
Verwaltungen und auch die Personalvertretungen 
sehr oft die Gewerkschaften eindringlich gebeten, 
doch einmal an Personalversammlungen teilzu-
nehmen, und zwar dann, wenn Lohn- oder Tarif-
verhandlungen geführt wurden. Gerade weil diese 
Verhandlungen nicht so liefen, wie die Beleg-
schaftsmitglieder, insbesondere die Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes, es gerne wollten, haben 
es die Vertreter der Verwaltungen sehr gern ge-
sehen und sogar gewünscht, daß Gewerkschafts-
mitglieder in die Personalversammlungen kamen, 
dort die Stellung der Gewerkschaften klärten und 
insbesondere darüber Auskunft gaben, wie weit 
die Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern 
gediehen waren. Ja, sie haben sogar oft mahnend 
einwirken und vor unüberlegten Schritten warnen 
müssen, ehe alle Möglichkeiten der Verhandlungs-
partner erschöpft waren. 

Daß man nun erklärt, die Betriebsräte oder gar 
auch die  Mitglieder der Personalversammlung 
stünden unter einem seelischen Druck, wenn Ge-
werkschaftsfunktionäre an solchen Versammlungen 
teilnähmen, kann ich nicht verstehen. Ich möchte 
doch die Antragsteller bitten, sich einmal in den 
Reihen der Bediensteten der öffentlichen Dienste 
umzuhören und nachzuprüfen, ob das zutrifft, was 
hier geschrieben wird. 

Deswegen bitte ich Sie, meine Damen und 
Herren, den Antrag Umdruck 308 Ziffer 7 sowie 
den Antrag Umdruck 309 Ziffer 4 abzulehnen und 
der Ausschußvorlage zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit noch 
auf ein besonderes Problem lenken. Ich glaube, daß 
der Antrag Müller und Genossen hier zu einem 
wirklichen Unrecht führt, zu einer ungleichen Be-
handlung der beiden Beteiligten. Ich weiß nicht, 
ob man das gewollt hat; ich vermute zunächst nur, 
daß man das übersehen hat. 

In § 47, den wir bereits verabschiedet haben, 
heißt es, daß in jedem Vierteljahr eine Personal-
versammlung stattzufinden hat. Weiterhin heißt es 
in Abs. 2, daß der Leiter der Dienststelle zu dieser 
Personalversammlung einzuladen ist. Wer die 
Praxis kennt, weiß, daß das die einzigen Personal-
versammlungen bleiben werden, denn sie finden 
im Schnitt nicht öfter als einmal in einem Viertel-
jahr statt. An jeder Personalversammlung nimmt 
also praktisch der Leiter der Dienststelle teil. Nun 
heißt es in § 50, ebenfalls Satz 2: 
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Nimmt der Leiter der Dienststelle an der Per-
sonalversammlung teil, so kann er einen Be-
auftragten der Arbeitgebervereinigung hinzu-
ziehen, der die Dienststelle ,angehört. 

Sie schaffen also den Zustand, daß praktisch in 
jeder Personalversammlung der Dienststellenleiter 
mit einem Vertreter seiner Arbeitgeberorganisation 
anwesend sein kann. Sie wollen es  aber  der Beleg-
schaft erschweren, nun ihrerseits die Vertreter von 
Organisationen als Berater zuzuziehen. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist 
nicht konsequent. Wenn Sie das, was Sie hier vor-
haben und was Sie beantragt haben, tun wollen, 
dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als sowohl 
den § 47 zu ändern — das heißt, praktisch den 
Satz 2 zu streichen — als auch in § 50 den Satz 2 
zu streichen. Erst so könnten Sie wirklich zu einer 
gewissen Parität kommen. 

Im Antrag Umdruck 309 Ziffer 4 ist Ihnen ein 
Kompromißvorschlag gemacht worden, der bedeu-
tet, daß schon ein Viertel der Mitglieder ides  Per-
sonalrates die Zuziehung der Organisationsvertre-
ter zur Personalversammlung verlangen kann. Es 
ist also ein Mittelweg zwischen dem im Ausschuß-
bericht festgelegten eigenen Recht der Gewerk-
schaften, teilzunehmen, und dem Antrag Dr. Mül

-

ler und Genossen, das von einem Mehrheitsbe-
schluß abhängig zu machen. Ich plädiere dafür, daß 
wir, wie der Kollege Schneider schon beantragt 
hat, diesen Mittelweg gehen. 

(Abg. Arnholz: Darf ich eine Frage stellen, 
Herr Kollege Sabel?) 

— Bitte. 

Arnholz (SPD): Wird durch Ihren Antrag nicht 
dieselbe Ungleichmäßigkeit herbeigeführt? Denn 
Sie erhalten doch in  § 50 den Satz 2 unverändert 
aufrecht und wollen nur Satz 1 streichen. Ich 
fürchte, daß dieselbe Ungleichheit entsteht. Sie 
müßten dann auch Satz 2 ändern. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Kollege Arnholz, es ist 
richtig: Mit der Änderung, die wir vorgeschlagen 
haben, wird das Unrecht noch nicht beseitigt,  es 
wird gemildert. Das ist der einzige Unterschied. 
Ich möchte deswegen für diesen Mittelweg plädie-
ren. Wir können uns 'allerdings zur dritten Lesung 
überlegen, was da noch drinsteckt und ob nicht 
noch gewisse Korrekturen notwendig sind. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kleindinst. 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Fassung liegt gar kein an-
derer Beweggrund zugrunde als der der Regie-
rungsvorlage. Es ist richtig, daß man hier Beden-
ken haben kann bezüglich des Umstandes, daß der 
Dienststellenleiter nicht beteiligt ist. Die entspre-
chende Fassung können wir vielleicht für die dritte 
Lesung vorbereiten. Es handelt sich aber um nichts 
anderes als um die Wiederherstellung der Regie-
rungsvorlage unter Berücksichtigung dessen, Herr 
Kollege Sabel, was der Ausschuß bezüglich der 
Dienststelle, nicht der im Personalrat, sondern der 
in der Dienststelle vertretenen Angehörigen, be-
schlossen hat; das ist mit hereingenommen worden. 

(Abg. Sabel: Sagen Sie etwas zu meinen 
Einwendungen der ungleichen Behand

-

lung; das wird sehr wesentlich sein! Wol

-

len Sie  die  ungleiche Behandlung be

-

streiten?) 

— Die wollen wir in Ordnung bringen! 

(Abg. Sabel: Gut, dann kommen wir uns 
näher!) 

Ob wir das jetzt gleich machen sollen oder für die 
dritte Lesung vorsehen, das ist eine Frage für sich. 
Die Fassung muß natürlich genau überlegt werden. 
Aber nur so ist es gemeint und nicht anders. Ich 
schlage deshalb vor, daß Sie unseren Antrag an-
nehmen, den wir dann gern nochmals überprüfen 
werden, um jede Mißdeutung auszuschließen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Abgeord-
neter, gestatten Sie eine Frage? 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Bitte. 

Arnholz (SPD): Herr Kollege Kleindinst, wäre 
es nicht richtiger und fairer, wenn Sie die Beschluß-
fassung für die dritte Lesung vorbehielten und nicht 
jetzt in klarer Erkenntnis der Ungleichmäßigkeiten 
eine Beschlußfassung herbeiführten? Würden Sie 
die Beschlußfassung nicht lieber aussetzen und bis 
zur dritten Lesung Ihren Antrag zurückziehen? 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Das können wir auch 
machen. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Nein!) 
Wir ziehen dann für diesen Fall diesen Antrag zu-
rück und behalten uns vor, für die dritte Lesung 
eine entsprechende Fassung vorzulegen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Bravo!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich schließe die Beratung zu diesem Paragraphen 
und stelle fest, daß die Antragsteller ihren Ände-
rungsantrag Umdruck 308 Ziffer 7, zu dem sie 
namentliche Abstimmung beantragt hatten, soeben 
in der zweiten Lesung zurückgezogen haben. Ich 
brauche also darüber nicht mehr abstimmen zu las-
sen. Es liegt dann nur noch e in Änderungsantrag 
vor. 

(Zuruf.) 
- Bitte! 

Sabel (CDU/CSU): Es wäre vielleicht zweck-
mäßig, den auch zurückzuziehen. Dann würden wir 
wohl den Ausschußvorschlag annehmen, uns aber 
vorbehalten, zur dritten Lesung einen Korrektur-
antrag zu stellen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Danke sehr. Auch 
der Änderungsantrag Umdruck 309 Ziffer 4 wird 
zurückgezogen, so daß ich jetzt über die Ausschuß-
fassung des § 50, die Ihnen ja vorliegt, abstimmen 
lassen kann, da weitere Änderungsanträge nicht 
vorhanden sind. Wer der Ausschußfassung des § 50 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand

-

zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit 
großer Mehrheit gegen einige Stimmen bei einigen 
Enthaltungen angenommen. 

Ich rufe auf § 51 und dazu die Änderungsanträge 
Umdrucke 309 Ziffer 5 und 307 Ziffer 3, nachdem 
vorhin der Änderungsantrag Umdruck 306 Ziffer 5 
zurückgezogen worden  ist.  Ich erteile das Wort zur 
Begründung des Änderungsantrags Umdruck 309 
Ziffer 5 dem Abgeordneten Lulay. 
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Lulay (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der § 51 regelt die Verteilung der 
Sitze des Personalrats nach Gruppen in den ein-
zelnen Stufenpersonalräten. In dem Ausschußent-
wurf wird auf den § 13 Abs. 3 Bezug genommen, 
um auch bei den Stufenvertretungen den Minder-
heitenschutz zu gewährleisten. Die Anwendung des 
§ 13 Abs. 3 würde aber zu Unerträglichkeiten füh-
ren, wenn eine Gruppe im Gesamtpersonalrat, weil 
derselbe ja auf 25 Vertreter beschränkt ist, mehr 
Mitglieder zugeteilt bekommen müßte, als ihr, am 
Prozentanteil gemessen, der Gesamtbelegschaft ge-
genüber zusteht. Ich darf dies an einem Beispiel 
kurz erläutern. Bei der Bundesbahn sind rund 
400 000 Bedienstete — Beamte, Angestellte und 
Arbeiter — beschäftigt, davon insgesamt nur rund 
2000 Angestellte. Nach dem Ausschußentwurf wür-
den dann die Angestellten fünf Vertreter erhalten, 
also 20 % aller Sitze, obwohl sie kaum 1/2 % der 
Gesamtbeschäftigtenzahl ausmachen. Bei der  Bun-
despost würde der Fall eintreten, daß die Beam-
ten, die 52 % der Beschäftigtenzahl ausmachen, nur 
zwölf Vertreter erhalten, während Arbeiter und 
Angestellte zusammen dreizehn Vertreter bekämen, 
obwohl sie nur 48 % der Bediensteten stellen. 

Namens meiner Freunde bitte ich das Hohe Haus, 
unserem Antrag in Umdruck 309 Ziffer 5 zuzustim-
men, der vorsieht, daß der  Minderheitenschutz ge-
währleistet ist und daß durch die Anfügung eines 
neuen Abs. 5 jede Gruppe mindestens zwei Ver-
treter in der Stufenvertretung erhält. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Soll der Antrag 
Umdruck 307 Ziffer 3 begründet werden? — Das 
ist nicht der Fall. Ich eröffne die Aussprache. Wird 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich halte es für 
zweckmäßig, über § 51 absatzweise abzustimmen, 
weil nur zu einzelnen Absätzen Änderungsanträge 
vorliegen. 

Ich rufe auf § 51 Absätze 1 und 2, zu denen 
keine Änderungsanträge vorliegen. Wer diesen 
beiden Absätzen des § 51 in der Ausschußfassung 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit 
großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe nunmehr auf § 51 Abs. 3 sowie den Än-
derungsantrag Umdruck 309 Ziffer 5 a, der nur den 
aufgerufenen Abs. 3 betrifft und eine Bezugs-
ergänzung bezüglich des § 13 Absätze 1, 2 und 6 
vornimmt. Wer dem aufgerufenen Änderungs-
antrag Umdruck 309 Ziffer 5 a zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Soviel ich fest-
stellen kann, einstimmig angenommen. 

Wer nun dem so geänderten Abs. 3 im ganzen 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe auf § 51 Abs. 4 in der Ausschußfassung. 
Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Einstimmig angenommen. 

Wir stimmen nunmehr über den Änderungs-
antrag Umdruck 309 Ziffer 5 b ab, dem § 51 einen 
neuen Abs. 5 hinzuzufügen. Ich lasse über den Än-
derungsantrag Umdruck 309 Ziffer 5 b zuerst ab

-

stimmen, weil ich ihn für den weitergehenden 
halte. Wer dem Änderungsantrag Umdruck 309 
Ziffer 5 b zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Mit großer Mehrheit angenommen. Damit er-
ledigt sich eine Abstimmung über den Änderungs-
antrag Umdruck 307 Ziffer 3. 

Wer dem so geänderten § 51 in seiner Gesamt-
heit zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Soviel ich sehe, einstimmig angenommen. 

(Abg. Sabel: Herr Präsident, über den 
Änderungsantrag der SPD muß noch 

abgestimmt werden!) 
— Der ist doch erledigt, Herr Abgeordneter Sabel. 

(Abg. Sabel: Nein! Der behandelt etwas 
anderes; der hat nur zufällig die gleiche 

Absatznummer!) 
— Entschuldigen Sie, meine Damen und Herren! 
Das war natürlich nicht meine Absicht. Ich kann 
das in der kurzen Zeit ja nur flüchtig überlesen. 
Ich habe natürlich gemeint, da beide Änderungs-
anträge von einem neuen Abs. 5 des § 51 sprechen, 
hätten sie nur in verschiedener Form den gleichen 
Inhalt; deshalb habe ich mich auch für den wei-
tergehenden entschieden. Ich sehe jetzt, daß das 
gar nicht stimmt, da der SPD-Antrag materiell 
etwas ganz anderes will. Dann würde ich aber 
vorschlagen, da wir in den § 51 schon einen neuen 
Abs. 5 eingefügt haben, dem SPD-Antrag eine 
neue Ziffer zu geben, 

(Zuruf von der SPD: 6!) 
damit es keine weitere Unklarheit gibt, also 
„Abs. 6" einzufügen. Ich lasse also abstimmen über 
den Änderungsantrag Umdruck 307 Ziffer 3, dem 
§ 51 einen neuen Abs. 6 einzufügen, der sich auf 
diesem Umdruck befindet. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das letzte war 
die  Mehrheit; der Änderungsantrag Umdruck 307 
Ziffer 3 ist damit abgelehnt. 

Dann rufe ich auf § 52 mit Umdruck 307 Ziffer 4. 
Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Dann schließe ich die Beratung. 

Ich komme zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag der SPD auf Umdruck 307 Ziffer 4. 
Wer ihm zuzustimmen wünscht. den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Mit Mehrheit abgelehnt. 

Ich komme dann zur Abstimmung über § 52 in 
der Ausschußfassung. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Bei wenigen Gegenstimmen 
mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf § 53, dazu den Änderungsantrag auf 
Umdruck 307 Ziffer 5. Wird das Wort gewünscht? 
— Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Beratung. 

Ich komme zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag Umdruck 307 Ziffer 5. Wer ihm zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Ich komme zur Abstimmung über den § 53 in 
der Ausschußfassung. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich, die Hand zu erheben. — Gegenprobe! 
- Enthaltungen? — Bei wenigen Gegenstimmen 
und wenigen Enthaltungen angenommen. 
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Ich rufe auf die §§ 54, — 55, — 56 und 57 des 
Gesetzes. — Ich eröffne die Aussprache. Wird das 
Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die Aussprache. 

Wer den aufgerufenen Paragraphen zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig an-
genommen. 

Ich rufe auf § 58 des Gesetzes, dazu Umdruck 308 
Ziffer 8. Das braucht wohl nicht begründet zu 
werden. Oder doch? 

(Abg. Arnholz: Das Komma ist sehr wichtig 
in diesem Fall!) 

— Ich habe es noch nicht gelesen, entschuldigen 
Sie! 

Das Wort hat der Abgeordnete Hübner. 

Hübner (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der § 58 ist im Ausschuß geschaffen 
worden. Er verpflichtet die Dienststellen, Verwal-
tungsanordnungen, die die innerdienstlichen, sozia-
len und persönlichen Angelegenheiten betreffen, 
rechtzeitig, im Entwurf bereits, mit dem Personal-
rat zu besprechen, nachdem sie dem Personalrat 
natürlich vorher mitgeteilt worden sind. Nun, 
meine Damen und Herren, es ist hier schon der 
Zuruf gemacht worden, daß ein Komma in der 
Fassung dieses Paragraphen entscheidende Bedeu-
tung hat, und das ist effektiv der Fall. Ich gehe 
hier sogar einmal mit Ihnen einig, Herr Kollege 
Arnholz. Die Fassung lautet nämlich folgender-
maßen: 

Will eine Dienststelle Verwaltungsanordnun-
gen für die innerdienstlichen, 

— Komma! — 
sozialen oder persönlichen Angelegenheiten 
der Bediensteten ihres Geschäftsbereiches er-
lassen, so soll sie dem für diesen Bereich zu-
ständigen Personalrate die Entwürfe recht-
zeitig mitteilen und mit ihm beraten. 

Wir sind durchaus damit einverstanden, daß diese 
Beratung stattfindet, soweit es sich um die sozia-
len und persönlichen Angelegenheiten der Bedien-
steten handelt, und wir hätten deshalb gegen die 
Fassung dann auch nichts einzuwenden, wenn sie 
lautete: „für die innerdienstlichen sozialen oder 
persönlichen Angelegenheiten" — ohne Komma —; 
denn dann handelt es sich eben lediglich um die 
sozialen oder persönlichen Angelegenheiten. Dieses 
Komma stellt aber nun die innerdienstlichen Ange-
legenheiten für sich allein heraus, und damit be-
kommt tatsächlich dieser Paragraph und, wie ich 
behaupte, das ganze Gesetz eine entscheidende 
Wendung; denn nunmehr wird für sämtliche Ver-
waltungsanordnungen ein Filter in den Verwal-
tungsablauf eingeschaltet, das eben der Personalrat 
darstellt, und damit wird der Personalrat mit An-
gelegenheiten befaßt, die keineswegs nur auf die 
Angelegenheiten des Personals beschränkt sind. 
Wir sind der Meinung, daß dies nicht die Funktion 
des Personalvertretungsgesetzes sein kann. Damit 
würde nämlich die Funktion des Personalrats schon 
weit in die Exekutivhandlungen der Verwaltung 
eingreifen. Uns leitet die Auffassung, daß die 
Zweckbestimmung des Gesetzes durch die §§ 57 
und 56 gegeben ist und daß die Zweckbestimmung 
diese Aufgabe in gar keiner Weise einschließt. 

Ich möchte aber auch aus anderen Gründen vor 
einer beabsichtigten Erweiterung des Rechtes der 

Personalräte in diesem Sinne warnen. Ich halte 
es wirklich nicht für gut, wenn wir an die Per-
sonalräte Ansprüche stellen, denen sie zumindest 
in der ersten Zeit gar nicht gewachsen sein werden. 
Schon heute fällt es den Personalvertretungen 
vielfach außerordentlich schwer, sich die genügende 
Sachkenntnis anzueignen. In Erkenntnis dieser Tat-
sache haben die Berufsverbände und Gewerkschaf-
ten Gelegenheit genommen — dankenswerterweise 
Gelegenheit genommen! —, die betreffenden Kräfte 
auf ihre Aufgabe vorzubereiten. Es erscheint mir 
sehr gefährlich, wenn wir diese Vertreter des Per-
sonals nun an Aufgaben heranführen, denen sie 
nicht gewachsen sein können, und damit nur er-
reichen, daß ihre Tätigkeit letzten Endes diskre-
ditiert wird. Deshalb wollen wir mit unserem An-
trag, durch die Streichung dieses Kommas, er-
reichen, daß die Funktion der Personalvertretung 
auf die sozialen oder persönlichen Angelegenheiten 
der Bediensteten beschränkt bleibt. Ich bitte Sie, 
unserem Änderungsantrag zuzustimmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Ziegler. 

Ziegler (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Im Ausschuß haben wir über dieses 
Komma schon recht viel gesprochen, ja es war so-
gar so, daß man das Komma schon einmal — ich 
weiß nicht, ob mit Absicht, also aus irgendeinem 
Grunde — bei einer Vorlage weggelassen hatte, 
und wir haben dann wiederum darum gestritten, 
daß es hereingekommen ist. Mein Vorredner hat 
schon darauf hingewiesen, was das Komma in die-
sem Zusammenhang bedeutet. Es würde bedeuten, 
daß der Personalrat nur noch bei innerdienstlichen 
Verwaltungsanordnungen, die personelle oder so-
ziale Angelegenheiten behandeln, eingeschaltet 
würde. Gerade wenn wir dem Personalrat die in 
den §§ 55, 57, 61 bis 73 zugewiesenen Aufgaben 
und Pflichten zur Erfüllung überweisen, bedarf 
es einer Bestimmung, daß die Dienststelle ver-
pflichtet ist, alle Verwaltungsanordnungen, die in 
innerdienstlichen, personellen und sozialen Ange-
legenheiten erlassen werden, vorher mit dem Per-
sonalrat zu beraten. Das ist doch schließlich der 
Sinn und Zweck der Mitwirkung der Personalräte. 
Ich weiß, im Ausschuß hat man schon davon ge-
sprochen, daß dann die Verwaltung, wenn sie Pa-
pier bestellen wollte, wenn sie Bindfaden bestellen 
wollte und dergleichen Dinge mehr, mit dem Per-
sonalrat reden müßte. Man kann alles auf die 
Spitze treiben, und es ist sehr einfach, das in 
irgendeiner Diskussion zu tun. Kein Bediensteter, 
der mit den Aufgaben der Personalräte betraut 
ist, wird zu solchen nebensächlichen Dingen Zeit 
haben. Aber gerade die Fortschritte der Technik 
und die damit verbundenen Rationalisierungsmaß-
nahmen stellen die Dienststellen oft vor Entschei-
dungen, die von weittragender Bedeutung sind, 
sich aber erst in ein bis zwei Jahren nachteilig für 
das Personal auswirken, und zwar erst dann, wenn 
diese neuen technischen Einrichtungen in Betrieb 
genommen und dadurch oft mehrere hundert Ar-
beitskräfte frei werden. Wir stehen auf dem Stand-
punkt, daß der Personalrat in innerdienstlichen 
Angelegenheiten dort, wo solche Planungen vor-
liegen, gehört wird; dann kann manches abge-
bogen werden, was später zu Streitigkeiten im 
Betrieb führt. 

Ich kann Ihnen da ein Beispiel aus der Praxis 
nennen. Bei uns unten im Süden hat man bei der 
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Bundespost eine Bezirksfernwahl eingeführt. Vor 
einem halben Jahr hat man 60 oder 80 Vermitt-
lungskräfte aus Bayern in einen mitteldeutschen 
OPD-Bezirk geholt. Nach einem halben Jahr 
kommt dieselbe Oberpostdirektion zum Be-
triebsrat und sagt: Hört mal, wir müssen, 
weil wir die Bezirksfernwahl eingeführt haben, 
zweihundertundsoundsoviel Kräfte entlassen. — 
Hätte der Betriebsrat das früher gewußt, 
und zwar bei der Planung, dann hätte er 
wohl niemals zugestimmt, daß die 60 Kräfte von 
Bayern nach Mitteldeutschland geholt wurden, die 
später um so schlechter im süddeutschen Raum 
unterzubringen waren. Ich habe Ihnen schon ge-
sagt: nicht selten werden die Personalräte gern 
dann eingeschaltet, wenn es gilt, diese freigewor-
denen Kräfte auf geeigneten Arbeitsplätzen in der-
selben Dienststelle oder in derselben Verwaltung 
an demselben oder an einem andern Ort unter-
zubringen. 

Ich könnte Ihnen noch mehr Beispiele bringen. 
Die Praxis hat uns immer wieder gezeigt — gerade 
der Fortschritt der Technik in den letzten Jahren 
hat besonders dazu beigetragen —, wie notwendig 
es ist, daß alles rechtzeitig mit den Betriebsräten 
oder hier mit den Personalräten besprochen wird, 
auch in innerdienstlichen Angelegenheiten. Da-
durch wird die Verwaltung keine Nachteile haben, 
und mancher Streit zwischen Personalrat und Ver-
waltung wird dadurch von vornherein unterbun-
den werden. 

Ich bitte deswegen, den Antrag Umdruck 308 
Nr. 8 abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird das Wort 
weiter gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann 
schließe ich die Beratung. 

Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 
Umdruck 308 Ziffer 8, hinter dem Wort „inner-
dienstlichen" das Komma zu streichen. Wer diesem 
Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Das erste war die Mehrheit; dem Antrag ist statt-
gegeben. 

Wer nunmehr der so gestalteten Fassung des 
§ 58 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Mit der gleichen Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf § 59, dazu Änderungsantrag Um-
druck 307 Ziffer 6, der vorhin schon begründet 
worden ist. Es handelt sich wiederum um die Ein-
fügung „und für die Jugendvertretung". Wird 
sonst das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Dann schließe ich die Beratung. 

Wer dem Änderungsantrag Umdruck 307 Ziffer 6 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Letzteres war die Mehrheit; der Antrag ist ab-
gelehnt. 

Ich komme nunmehr zur Abstimmung über § 59 
in der Ausschußfassung. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit großer 
Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf § 60, — § 61. — Ich eröffne die Aus-
sprache. Wird das Wort gewünscht? — Das ist 
nicht der Fall. Ich schließe die Aussprache. 

Ich komme zur Abstimmung. Wer den auf-
gerufenen Paragraphen zuzustimmen wünscht, den  

bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Mit großer Mehrheit, soviel ich 
sehe, einstimmig, angenommen. 

§ 62, dazu Änderungsantrag Umdruck 308 
Ziffer 9. Soll er begründet werden? — Das Wort 
hat der Abgeordnete Kleindinst. 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Bei § 62 und dann bei § 63 
handelt es sich um ein wichtiges verfassungsrecht-
liches und verfassungspolitisches Problem. Im § 62 
ist vorgesehen, daß eine Maßnahme, die  der  Mit-
bestimmung des Personalrats unterliegt, nur mit 
seiner Zustimmung getroffen werden kann. Aber 
wenn nun diese Vereinbarung zwischen dem Leiter 
der Dienststelle und ,dem Personalrat nicht zu-
stande kommt, müssen die übergeordnete Ver-
tretung und die übergeordnete Behörde angerufen 
werden. Diese Beschwerdemäglichkeit läuft bis 
zum Minister, und in Abs. 5 steht: 

Ergibt sich zwischen der obersten Dienst-
behörde und der bei ihr bestehenden zustän-
digen Personalvertretung keine Einigung, so 
können beide binnen einer Woche die Ent-
scheidung des Bundespersonalausschusses 
(§ 63) beantragen. 

Hier wird also ein neuer Bundespersonalaus-
schuß vorgesehen. Dieser neue Bundespersonalaus-
schuß ist dazu bestimmt, eine Entscheidung bei 
Meinungsverschiedenheit zwischen dem Bundes-
minister und seinem Personalrat oder, was häufig 
der Fall sein wird, seinem Hauptpersonalrat zu 
treffen. Nun ist nach dem Grundgesetz jeder 
Minister in eigener Verantwortung zur letzten 
Entscheidung zuständig. Diese politische Entschei-
dung kann ihm durch einen neuen Bundespersonal-
ausschuß nichtabgenommen werden. Außerdem ist 
der Minister dem Bundestag für seine Entschei-
dungen verantwortlich, und die Verantwortung 
kann ihm durch den neuen Bundespersonalausschuß 
nicht abgenommen werden. Dagegen richten sich 
eben die Bedenken, die dem Antrag zugrunde 
liegen. 

Nun wird von unserem Kollegen, dem Herrn 
Sabel  darauf hingewiesen, daß wir ja im Bundes-
beamtengesetz schon einen Personalausschuß 
haben, der gutachtliche, mitwirkende und be-
schließende Aufgaben hat. Aber die Funktion die-
ses Bundespersonalausschusses ist eine wesentlich 
andere als die des hier in § 62 Abs. 5 vorgesehenen 
Bundespersonalausschusses. Der Bundespersonal-
ausschuß im Bundesbeamtengesetz ist nicht aus 
unserem Willen entstanden; er ist uns aufgedrängt 
worden. Die Damen und Herren, die seinerzeit an 
den beiden Bundesbeamtengesetzen von 1950 und 
1953 — das letztere in den Anfängen, in seiner 
Entstehung — mitgearbeitet haben, wissen, was 
ich damit sagen will. Dieser Bundespersonalaus-
schuß hat lediglich zustimmende Aufgaben — im 
äußersten Falle —, oder es sind ihm entscheidende 
Aufgaben überlassen. Dagegen ist der Bundes-
personalausschuß nach § 62 Abs. 5 ein Regelungs- 
und Entscheidungsausschuß über dem Minister. 
Der Minister kann seinen Hauptpersonalrat oder 
den Personalrat des Ministeriums vor diesen Aus-
schuß laden. Aber auch der Personalrat oder der 
Hauptpersonalrat kann den Bundesminister vor 
diesen Ausschuß laden, und ,dieser Ausschuß ist 
ein Schieds- und ein Regelungsausschuß, der über 
die Meinungsverschiedenheit zwischen beiden ent-
scheidet. 
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Nun gebe ich dem Herrn Kollegen Sabel recht, 
wenn er sagt: Wenn wir vom Mitbestimmungsrecht 
sprechen und eine Meinungsverschiedenheit zwi-
schen dem Bundesminister und seiner Personal-
vertretung besteht, ,dann kann der Bundesminister 
nicht die alleinige Entscheidung treffen. Um im 
Rahmen der Verfassung zu bleiben, ist in unserem 
Antrag vorgeschlagen, daß dann die Bundesregie-
rung entscheidet, also das Organ, das nach dem 
Grundgesetz in Frage kommt. Ich weiß, daß da-
gegen eingewendet werden kann, der Minister hat 
die letzte Entscheidung, und Meinungsverschieden-
heiten sind im Kabinett zu behandeln. Aber um 
den grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Beden-
ken auszuweichen, um zu vermeiden, daß über 
dem Minister ein Ausschuß spricht, ist hier die 
Bundesregierung eingeschaltet. Sie kann dabei 
zweifellos mit kleinen Aufgaben befaßt werden; 
aber sie werden dann immer grundsätzlicher Art 
sein. Es wird immerhin von Interesse sein, daß, 
wenn eine solche grundsätzliche Frage aufgewor-
fen wird, auch Minister anderer Verwaltungszweige 
erkennen, was bei einem Verwaltungszweig wich-
tig gewesen ist, und es wird eine gewisse Koordi-
nierung in dieser bestimmten Frage eintreten. 

Das ist eine verfassungsrechtlich so wichtige An-
gelegenheit, daß wir unbedingt hier Klarheit schaf-
fen müssen. Ich bitte Sie deshalb in Anbetracht der 
Bedeutung dieser Frage dringend, dem Änderungs-
antrag zuzustimmen und § 63 zu streichen. Ich 
halte diese Frage verfassungsrechtlich für so wich-
tig, daß ich auch hier namens der Herren, die 
unterschrieben haben — ich darf wohl sagen, auch 
der Herren der anderen Fraktionen, die mit unter-
schrieben haben —, die nament liche Abstimmung 
erbitten muß. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Ludwig. 

Ludwig (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Namens meiner Fraktion widerspreche 
ich diesem Antrag. Wir halten die Formulierung 
des Ausschusses für sinnvoll und zweckmäßig. Ein 
Bundespersonalausschuß besteht ja, wie schon be-
tont, bereits nach dem Beamtengesetz und hat je-
denfalls schon seine Aufgaben in bekannter Weise 
erfüllt. Er kann durchaus eine Ausweitung seiner 
Aufgaben in der Zusammensetzung des § 63 ver-
tragen. Es entspricht nach unserer Auffassung ganz 
dem Sinn des Gesetzes, ein solches aus Bedienste-
ten zusammengesetztes Kollegium mit solchen 
Schlichtungsaufgaben zu betrauen. Nach unserer 
Auffassung ist eine solche Aufgabe nicht verfas-
sungswidrig. Wir können uns sehr gut vorstellen, 
daß es dem Ministerium sehr angenehm sein kann, 
wenn das Personal mit seinen Schwierigkeiten 
selbst fertig wird. Die Regierung hat jedenfalls ge-
nug zu tun, und ich glaube nicht, daß sie Sehn-
sucht nach solchen neuen Aufgaben hat. Aber im 
Hinblick auf die Betroffenen erscheint es nach un-
serer Auffassung viel gerechter und vor allem be-
friedigender, wenn ein erfahrenes Kollegium von 
Vertretern aus dem öffentlichen Dienst in solchen 
Streitfällen entscheidet. 

Wir bitten  deshalb, den Antrag abzulehnen und 
die Ausschußfassung anzunehmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Es ist eines der entscheidenden 
Probleme des ganzen Gesetzes, über das wir nun 
diskutieren. In dem Gesetz ist zum Teil ein Mitbe-
stimmungsrecht des Personalrates in sozialen und 
personellen Fragen enthalten. Die Regierung hatte 
in ihrem Entwurf vorgesehen, daß in den Streit-
fällen, in denen es nicht zu einer Verständigung 
kommt, der Minister die letzte Entscheidung tref-
fen soll. Der Ausschuß hat hierzu die Auffassung 
vertreten: Das geht nicht an; denn wenn der Mini-
ster hier praktisch in eigener Sache entscheidet, 
kann man von einem echten Mitbestimmungsrecht 
nicht mehr reden. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

In dem Katalog des Mitbestimmungsrechtes in so-
zialen Fragen ist auch die Festsetzung von Ent-
lohnungsgrundsätzen und von Akkordlohnsätzen 
enthalten. Denken Sie einmal an die Ausbesse

-

rungswerke und andere Betriebe innerhalb des 
öffentlichen Dienstes: Würde man hier dazu kom-
men, dem Minister  die  letzte Entscheidung zuzubil-
ligen, dann machte man — ich sage es einmal ganz 
deutlich — den Minister  in  seinem Bereich zum 
Treuhänder der Arbeit. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Das ist tatsächlich das Ergebnis. Ich glaube, nie-
mand, der etwas von tarifrechtlichen Gepflogenhei-
ten kennt, wünscht, daß hier der Minister die Be-
fugnis erhalten soll, die Arbeitsverträge einseitig 
festzulegen oder zu ändern. Ich möchte deswegen 
deutlich sagen: im sozialen Bereich ist die Endent-
scheidung des Ministers in Fragen der Mitbestim-
mung völlig indiskutabel. 

Nun hat man in Umdruck 308 einen Vorschlag 
gemacht, die Entscheidung nicht mehr dem Mini-
ster zukommen zu lassen, sondern sie in das Ka-
binett zu verlagern. Ich gebe zu, damit wird er-
reicht, daß nicht nur eine, sondern einige Personen 
die Entscheidung treffen. Aber es ist doch etwas 
ganz anderes als das, was wir uns im Ausschuß 
gedacht haben. Wir haben lange nach einem Wegge-
sucht, wobei wir glaubten, daß die Belange der Ver-
waltung nicht zu kurz kommen dürfen, daß man 
aber eine Schiedsstelle bilden muß, bei der einsei-
tige Entscheidungen nicht möglich sind. So sind 
wir dazu gekommen, den Bundespersonalausschuß 
in Vorschlag zu bringen. Sie wissen, er fungiert 
unter ,dem Vorsitz des Präsidenten des Bundesrech-
nungshofs. Hier soll der Bundespersonalausschuß 
eine besondere Zusammensetzung erhalten, indem 
nun dem Präsidenten des Bundesrechnungshofs 
Vertreter der Verwaltungen und Vertreter der Be-
diensteten zugeordnet werden, allerdings nur Per-
sonen aus dem öffentlichen Dienst, so daß dieses 
Gremium nicht aus verwaltungsfremden, sondern 
verwaltungsangehörigen Personen' besteht. Damit 
aber dieses entscheidende Gremium nicht überbe-
lastet wird, haben wir ein Sieb vorgebaut: wir 
haben die Stufenvertretungen eingeschaltet, die 
solche Streitfälle mit ihren Verwaltungen prüfen 
und den Versuch machen, sie ,aus der Welt zu 
schaffen. 

Wenn nun behauptet wird, die Einschaltung des 
Bundespersonalausschusses in Fragen der Mitbe-
stimmung beseitige die verfassungsmäßig gewähr-
leistete Entscheidungsfreiheit des Ministers — ich 
beziehe mich jetzt auf den personellen Bereich — 
und verstoße daher gegen den Grundsatz der par- 
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lamentarischen Verantwortung, muß ich sagen, das 
trifft nicht zu. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Wäre das zutreffend, dann wäre auch das Bundes-
beamtengesetz in den einschlägigen Bestimmungen 
verfassungswidrig, da auch dort ein nicht der par-
lamentarischen Kontrolle unterstehendes Gremium 
der Entscheidung des Ministers in bestimmten Fäl-
len vorgeschaltet wird. 

Ich darf daran erinnern, daß im Bundesbeam-
tengesetz in einer Reihe von Paragraphen ein 
echtes Entscheidungsrecht des Bundespersonalaus-
schusses verankert ist, also nicht nur ein Mitwir-
kungs- und Beratungsrecht. Ich erinnere an § 8 des 
Bundesbeamtengesetzes: da geht es um das Pro-
blem der Genehmigung von Ausnahmen von der 
Pflicht zur Stellenausschreibung. Es geht in § 21 
um das Problem: Feststellung der Befähigung von 
Außenseitern. Es geht in § 22 des Bundesbeamten-
gesetzes um Ausnahmen von der Probezeit, die der 
Personalausschuß bewilligen muß. Es geht in § 24 
um das Überspringen von Beförderungsstufen, in 
§ 41 um die Zustimmung bei Weiterbeschäftigung 
über die Altersgrenze, in § 98 Abs. 1 Ziffer 3 um 
die Entscheidung über die Anerkennung von Prü-
fungen. 

Sie sehen: in einer ganzen Reihe von Fällen ist 
der Minister an die Entscheidungen des Bundes-
personalausschusses gebunden. Etwas anderes 
würde hier auch nicht praktisch werden. Es hilft 
auch hier nicht, zu sagen: Ja, sicher, das steht im 
Bundesbeamtengesetz drin, aber das ist uns auf-
gedrängt worden. Meine Damen und Herren, ich 
will es deutlich sagen: Glauben Sie, daß die Be-
satzungsmächte an den Bestimmungen, die ich 
eben vorgelesen habe, wirklich ein entscheidendes 
Interesse hatten? Und glauben Sie, daß die Besat-
zungsmächte deswegen im Jahre 1953 noch ein 
Veto gegen das Bundesbeamtengesetz eingelegt 
hätten, wenn diese Bestimmungen nicht darin ent-
halten gewesen wären? 

Also, ich möchte in aller Deutlichkeit sagen: 
was hier in dem Vorschlag des Ausschusses ge-
wollt ist, steht in Parallele hierzu, und man kann 
bei diesem Vorschlag des Ausschusses ebensowenig 
wie beim Bundesbeamtengesetz irgendwie eine 
Verfassungswidrigkeit feststellen. Ich bin also der 
Meinung: es ist uns kein besserer, brauchbarerer 
Weg vorgeschlagen worden. 

Auch dieser neue Vorschlag, nun das Kabinett 
entscheiden zu lassen, führt ja dazu, daß praktisch 
in eigener Sache entschieden wird, daß man von 
einem echten Mitbestimmungsrecht nicht reden 
kann. Es müßte ein Gremium sein, sei es der Bun-
despersonalausschuß oder ein anderes Gremium, 
an dem die Bediensteten beteiligt sind, so daß man 
tatsächlich damit rechnen kann, daß Entscheidun-
gen getroffen werden, die nicht nur auf die eine 
Seite, sondern die auf beide Seiten gebührend 
Rücksicht nehmen. 

Ich bitte doch, den Vorschlag des Ausschusses zu 
akzeptieren. 

(Beifall in der Mitte und links.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kühn. 

Kühn (Bonn) (FDP): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Noch ein kurzes Wort zu den 
Ausführungen, die Herr Kollege Ludwig und Herr 

Kollege Sabel gemacht haben. Herr Kollege Lud

-

wig ist vorhin bei seinen Austührungen meines 
Erachtens von völlig falschen Voraussetzungen 
ausgegangen, als er sagte, daß wir ja schon etwas 
Ähnliches wie den Bundespersonalausschuß gehabt 
hatten. Ich möchte doch feststellen, und das weiß 
jeder, der seinerzeit gerade bei der Beratung des 
Bunaesbeamtengesetzes mitgewirkt hat: Der  Bun-
despersonalausschuß des Bundesbeamtengesetzes 
ist etwas völlig anderes. Es besteht lediglich die 
Übereinstimmung in der Benennung dieses Aus-
schusses, sonst aber in gar nichts. 

(Abg. Arnholz: Stimmt ja gar nicht!) 
— Doch stimmt es! 

Jetzt eben hat Kollege Sabel im einzelnen die 
Ausgaben des Bundespersonalausschusses nach dem 
Bundesbeamtengesetz ausgezahlt. Ja, meine Da-
men und Herren, das ist doch etwas völlig anderes 
als der Bundespersonalausschuß nach dem Personal-
vertretungsgesetz. Für dieses Gremium sind völlig 
andere Aufgaben vorgesehen, Ausgaben, die mit 
dem Bundesbeamtengesetz gar nichts zu tun haben. 
Es war vielleicht — wir haben uns auch im Aus-
schuß darüber unterhalten — doch nicht gut, daß 
man den Bundespersonalausschuß des Personalver-
tretungsgesetzes ebenso benannt hat wie den ande-
ren im Bundesbeamtengesetz. Deshalb sind eine 
ganze Reihe von Verwechselungen vorgekommen. 
Ich wollte das nur einmal feststellen. 

Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, 
daß das, was Herr Kollege Kleindinst vorhin 
in rechtlicher Beziehung vorgetragen hat, über-
haupt nicht bestritten werden kann. Das, was bis-
her gesagt worden ist, sind einige tatsächliche Aus-
führungen. Die rechtlichen Darlegungen, die er ge-
macht hat, sind in keiner Weise etwa erfolgreich 
angegriffen oder gar ad absurdum geführt worden. 

(Abg. Baur [Augsburg] : Herr Sabel hat sie 
doch widerlegt!) 

— Ach, da bin ich anderer Ansicht, Herr Kollege, 
da bin ich ganz anderer Ansicht. Aber ich will das 
hier nicht im einzelnen noch einmal ausführen. 

(Abg. Sabel: Sie haben sich noch nicht die 
Mühe gemacht, das zu widerlegen!) 

— Wir haben das alles nun schon Stunden und 
Stunden und Tage und Tage im Ausschuß bespro-
chen. Soll man das hier noch einmal anführen und 
alle diejenigen, denen diese Dinge doch etwas 
fremd sind, damit langweilen? 

Ich darf nur eins hier sagen. Wir sollten den 
Ausführungen, die Herr Kollege Kleindinst vorhin 
gemacht hat, zustimmen. Sie sind nicht widerlegt 
worden. Ich glaube, wir tun denen, die unter das 
Personalvertretungsgesetz fallen, einen Gefallen, 
wenn wir die Regierungsvorlage annehmen. 

(Beifall bei der FDP.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird das Wort 
weiter gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann 
schließe ich die Beratung zu dem aufgerufenen § 62. 

Ich komme zur Abstimmung. Es scheint mir wie-
der rationell und vernünftig zu sein, so zu ver-
fahren wie vorhin bei § 51. Ich rufe ihn in Ab-
sätzen auf. 

(Zurufe: Namentliche Abstimmung!) 
— Moment, Sie wollen doch nur namentliche Ab-
stimmung über. Ihren Änderungsantrag. So weit 
bin ich noch nicht. 
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Ich rufe auf § 62 Abs. 1, 2 und 3 in der Ausschuß-
vorlage. Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Einstimmig angenommen. 

Nunmehr setzt der Änderungsantrag ein, Um-
druck 308 Ziffer 9 a: „werden in Abs. 4 nach Satz 1 
die folgenden neuen Sätze eingefügt usw." und Zif-
fer 9 b: „wird Abs. 5 wie folgt gefaßt usw.". Ich 
bitte um das Einverständnis des Hauses, daß wir, 
da namentliche Abstimmung beantragt ist, der Ein-
fachheit halber gleich über Buchstaben a und b ab-
stimmen. — Das Haus ist damit einverstanden. Es 
wird also jetzt namentlich abgestimmt über die 
Anträge Umdruck 308 Ziffer 9 a und b. 

Wir treten in die Abstimmung ein. Ich bitte die 
Damen und Herren Schriftführer, die Abstim-
mungskarten einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Sind noch Damen und Herren des Hauses da, 
die in der namentlichen Abstimmung noch nicht 
abgestimmt haben? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die Abstimmung. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vor-
läufige Ergebnis*) der namentlichen Abstimmung 
bekannt. Abgestimmt haben 415 stimmberechtigte 
Abgeordnete, davon mit Ja 231, mit Nein 182; ent-
halten haben sich 2 Abgeordnete. Die Berliner Ab-
geordneten haben 15 Stimmen abgegeben, davon 
mit Ja 6, mit Nein 9 Stimmen. Damit ist der Ände-
rungsantrag Umdruck 308 Ziffer 9 angenommen. 

Wer nunmehr dem § 62 in der jetzt bestimmten 
Fassung im ganzen zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf § 63, dazu den Änderungsantrag 
Umdruck 308 Ziffer 10. Ich erteile das Wort dem 
Abgeordneten Kleindinst. 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Nachdem der Änderungs-
antrag angenommen worden ist, daß die Bundes-
regierung nun die Entscheidung trifft, fällt natür-
lich der § 63 ins Leere; er muß dann gestrichen 
werden. Ich bitte, dem zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Wird das Wort 
weiter gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann 
schließe ich die Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Ände-
rungsantrag Umdruck 308 Ziffer 10, der lautet: 
„§ 63 wird gestrichen." Wer diesem Antrag zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen, — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit 
Mehrheia angenommen; § 63 ist gestrichen. 

Ich rufe auf § 64, — § 65. — Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Wir kommen 
zur Abstimmung. Wer den beiden aufgerufenen 
Paragraphen zuzustimmen wünscht, möge die Hand 
erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmig angenommen. 

Ich rufe nunmehr auf zur gemeinsamen Beratung 
— weil es innerlich zusammenhängt, wie ich ge-
sehen habe — die §§ 66 und 67, dazu die Ände-

rungsanträge Umdruck 308 Ziffern 11 und 12. Wer 
will begründen? — Das Wort hat der Abgeordnete 
Dr. Sornik. 

Dr. Sornik (GB/BHE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wir bitten, aus den Aufgaben 
der Mitbestimmung, also dem § 67, zwei Aufgaben 
herauszunehmen und sie den Aufgaben der Mit-
wirkung — § 66 — beizufügen. Bei diesen Auf-
gaben handelt es sich nicht in erster Linie um 
soziale Angelegenheiten, die zwischen dem Dienst-
herrn und der Personalvertretung auszuhandeln 
sind, sondern um die Berücksichtigung von Dienst-
aufgaben im Interesse der Staatsbürger. Die Fest-
legung des Beginns der täglichen Arbeitszeit und 
der Pausen sowie die Aufstellung der Urlaubs-
pläne müssen in erster Linie auf die Bedürfnisse 
des Dienstes und Betriebes und der Staatsbürger 
Rücksicht nehmen und erst in zweiter Linie auf die 
Bediensteten. Deshalb ist es richtiger, diese Maß-
nahmen von Mitwirkung und nicht von der Mit-
bestimmung abhängig zu machen. Aus dem glei-
chen Grunde muß die Festlegung der Grundsätze 
für die Aufstellung der Dienstpläne unter die Auf

-

gaben der Mitwirkung eingereiht werden, die für 
die Regelung nicht voraussehbarer Beanspruchung 
in Betracht kommen. 

Ich bitte das Hohe Haus, in den § 66 die Buch-
staben a und c des Abs. 1 und den Abs. 2 des § 67 
aufzunehmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Karpf. 

Karpf (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Bei dieser Frage geht es — das 
Wort wurde heute schon so oft gebraucht; hier ist es 
zweifellos am Platze — um eine Kernfrage des gan-
zen Gesetzes, um die Frage der echten Mitbestim-
mung. Es ist seit langem das Anliegen a ller Be-
schäftigten, nicht fremdbestimmt Dienst zu tun, 
sondern durch eigenen Einfluß ,an der Gestaltung 
ihrer Arbeitsbedingungen mitzuwirken. Wenn hier 
der Antrag gestellt wird, diese Fragen aus § 67, wo 
sie unter der Mitbestimmung geregelt sind, nach 
§ 66 hinüberzunehmen, also nur eine Mitwirkung 
vorzusehen, so ist das die Zurückdrängung eines 
echten Anliegens der Beschäftigten. Neben der Re-
gelung 'der Lohn- und Arbeitsverhältnisse gehört 
es zu den Hauptanliegen der Beschäftigten, über 
ihre tägliche Arbeitszeit, Beginn, Ende und Pausen, 
und über die Aufstellung des Urlaubsplans mitzu-
bestimmen. Hier wird es augenscheinlich, ob nur 
fremder Wille verfügt oder ob der Beschäftigte 
selbst mit Einfluß darauf hat, wie seine Zeit gestal-
tet wird. Die Dienstzeit, die Freizeit ist auch eine 
Frage des Familienlebens. So ist die tägliche Ar-
beitszeit also von allergrößtem Einfluß auf das 
ganze persönliche Leben. 

Daß die Notwendigkeiten des Dienstbetriebs, die 
soeben angeführt worden sind, ebenso wie das In-
teresse ,des Staatsbürgers im Vordergrund stehen, 
wird zweifellos nicht bestritten, am wenigsten vom 
Personalrat; denn diese Erfordernisse sind sowohl 
dem Beschäftigten wie dem Personalrat mehr als 
zur Genüge bekannt. Er will und kann sich diesen 
Notwendigkeiten nicht entziehen. Aber im Rahmen 
der nun einmal gegebenen Bestimmungen über die 
Erfordernisse des Dienstes ist immer noch ein Be-
tätigungsraum für die Frage, wie die Arbeitszeit 
zweckmäßig gestaltet und verteilt werden soll. Hier 
würde in einem entscheidenden Punkte das Recht *) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 4052. 
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der Mitbestimmung empfindlich verletzt werden. 
Wenn behauptet wird, es handle sich hier nicht um 
eine soziale Angelegenheit, sondern in erster Linie 
um ein Verhältnis der Dienststelle in der Betreu-
ung des Staatsbürgers, so kommt in dieser Auf-
fassung, ob gewollt oder ungewollt, ein bedauer-
licher Mangel an Vertrauen zur Dienstverantwort-
lichkeit der Beamten, Angestellten und Arbeiter 
und ihres Personalrates zum Ausdruck. Denn jeder 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst, insbesondere 
der vom Vertrauen der Beschäftigten berufene Per-
sonalrat ist sich ebenso wie der Dienststellenleiter 
seiner großen Aufgabe bewußt. Aus jahrelanger 
Arbeit kennt er die Obliegenheiten seines Dien-
stes, und er ist in erster Linie auch dazu berufen, 
das Interesse des Staatsbürgers zu berücksichtigen. 
Diese Kenntnis nur dem Dienststellenleiter zuzu-
trauen, wäre eine Meinung, die, glaube ich, nicht 
in der Absicht der Antragsteller liegen kann. 
Dienstaufgaben und unveräußerliche Persönlich-
keitsrechte sind nun einmal miteinander in Einklang 
zu bringen, und hier kann in einer echten Mitbe-
stimmung, in der Notwendigkeit, daß sich beide, 
Dienststellenleiter und Personalrat, über diese 
Frage verständigen, eine wirklich gute und erträg-
liche Atmosphäre hergestellt werden. Denn nur 
wenn alle Beschäftigten begreifen und als notwen-
dig erkennen, daß eine Regelung so und nicht an-
ders getroffen werden muß, werden sie mit inne-
rer Hingabe diese Maßnahmen ertragen und ver-
stehen. 

Das gleiche  gilt für die Erstellung des Urlaubs-
plans, der merkwürdigerweise nach Meinung des 
Antragstellers aus dem Recht der Mitbestimmung 
herausgenommen werden soll. Ich darf daran er-
innern, daß im ersten Entwurf der CDU, die damals 
bekanntlich beide Teile, das private und das öffent-
liche Recht, einbezogen hatte, diese Frage als eine 
zwingende Notwendigkeit für die Mitbestimmung 
bezeichnet war. Aber auch die Bundesregierung 
hatte seinerzeit in ihrem Entwurf zum Betriebs-
verfassungsgesetz erklärt, die Aufstellung des Ur-
laubsplans im Sinne einer Verteilung der Freizeit 
nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung und 
nach Recht und Billigkeit sei ein echtes Anliegen 
der gesamten Arbeitnehmerschaft. 

In Würdigung dieses absolut richtigen Stand-
punktes, daß es um ein echtes Anliegen geht, sollte 
die Festsetzung der täglichen Arbeitszeit sowie der 
Pausen und die Regelung des Urlaubsplanes, damit 
für den einzelnen weder Vor- noch Nachteile ent-
stehen können, in einer echten Mitbestimmung 
wirklich in die Hände des Personalrats gelegt wer-
den. Ich beantrage daher namens meiner Freunde, 
den Antrag Umdruck 308 Ziffern 11 und 12 abzu-
lehnen und der Ausschußfassung zuzustimmen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Baur. 

Baur (Augsburg) (SPD): Meine Damen und 
Herren! Mit diesem Antrag, den Sie, die Rechte 
des Hauses, gestellt haben, beweisen Sie, daß Sie 
kein echtes Mitbestimmungsrecht für die Bedien-
steten des öffentlichen Dienstes haben wollen. Der 
Antrag, beispielsweise die Festlegung der Arbeits-
zeit, des täglichen Beginns und Endes, auf der 
einen Seite und des Urlaubsplans auf der anderen 
Seite unter das Recht der Mitwirkung zu stellen, 
zeigt, daß Sie sich gar nicht bewußt sind, in wel-
cher Weise diese Aufgabe gelöst werden muß. Herr 

Kollege Dr. Sornik, wenn Sie sagen, daß dabei in 
erster Linie die Bedürfnisse des Staates und der 
Bürger, berücksichtigt werden müßten, so möchte 
ich Ihnen sagen, daß es in erster Linie um die Ge-
sundheit und Arbeitsfähigkeit der Bediensteten 
geht. 

(Beifall bei der SPD.) 
Denn wenn die Arbeitsfähigkeit durch allzu lange 
und durch allzu unregelmäßige Arbeitszeit beein-
trächtigt wird, weil der Dienststellenleiter ein 
schlechter Organisator ist und nur an autoritäre 
Handlungen denkt, dann muß darunter nicht nur 
der Arbeitsfrieden, sondern vor allen Dingen auch 
die Gesundheit der Bediensteten leiden. Und wenn 
die Gesundheit der Bediensteten leidet, dann kann 
es doch nur eine Logik geben — Herr Kollege Sor-
nik, ich bitte um Ihre gefällige Aufmerksamkeit, 
weil ich mich mit Ihnen unterhalte —: 

(Heiterkeit) 

dann können die Interessen des Staates wie der 
Bürger nicht in dem Umfang wahrgenommen wer-
den, mit einer, wie es zu erwarten ist, kranken, 
übermüdeten und nervösen Belegschaft oder Be-
dienstetenschaft, die durch Unregelmäßigkeiten in 
der Festsetzung der täglichen Arbeitszeit — An-
fang wie Ende — entstehen müssen. Wer je einmal 
in einem solchen Betrieb war, sehr geehrter Herr 
Kollege Sornik, der weiß, daß es doch nicht bloß 
um die Arbeitszeit der Herren Ministerialräte, der 
Herren Regierungsräte und anderer Personen des 
öffentlichen Dienstes geht. Es geht in erster Linie 
auch um die Arbeitszeit von über 1 Million Arbei-
ter und Angestellten 

(Abg. Kramel: Darüber bestimmt der 
Tarifvertrag!) 

— sie sind auch Bedienstete, falls Sie das noch 
nicht wissen sollten —, die in erster Linie manuelle 
Arbeiten verrichten und  deshalb besonderen Ge-
fahren ausgesetzt sind. In gesundheitlicher Hinsicht 
sind sie stärker beansprucht als derjenige Bedien-
stete, der nur am Schreibtisch zu sitzen hat und sich 
seinen Dienst, wie das in höheren Diensten der 
Fall ist, Herr Kollege, bestimmt selber einteilen 
kann und sich ganz nach seinem persönlichen Be-
lieben zu verhalten vermag. So, wie Sie die Dinge 
sehen, können sie meines Erachtens und vom 
Standpunkt, den wir Gewerkschaftler haben, doch 
nicht angesehen werden. Es geht nicht an, daß man 
die zwei wichtigsten Dinge aus dem § 67 streicht 
und in § 66 einbezieht, wo sie wirklich in keiner 
Weise das bedeuten, was der Ausschuß und was 
die gesamten Bediensteten wollen. 

Ich weiß nicht, ob Sie sich schon einmal Gedan-
ken darüber gemacht haben, Herr Kollege Sornik, 
was es heißt, ein Personalvertreter zu sein, was 
es heißt, in  einer so großen Apparatur, wie es heute 
die Bundesministerien mit der Vielgliedrigkeit der 
einzelnen Dienste im einfachen, mittleren, gehobe-
nen und höheren Dienst sind, als kleiner Mann 
seine Rechte wahrzunehmen, wo, wie das erwiesen 
ist, in einzelnen Bundesministerien heute schon 
wieder ein autoritärer Geist herrscht, der allem 
anderen, nur nicht der demokratischen Staatsauf-
fassung in unserer Bundesrepublik entspricht. 

(Beifall bei der SPD.) 

Es ist deshalb notwendig, daß die Behörden-Perso-
nalvertreter ein weitgehendes Recht haben, mit 
dem sie alle auftretenden Fragen in  puncto Ar-
beitszeit, Diensteinteilung, Urlaubsplan und so fort 
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mitbestimmen können. Meine Damen und Herren, 
was heißt denn mitbestimmen? Mitbestimmen heißt 
doch nicht etwa, daß der Personalrat sagen kann: 
„So wird es gemacht", und der Dienststellenleiter 
muß dann folgen. Mitbestimmen heißt, daß beide 
Stellen, der Dienststellenleiter und der Personalrat, 
eine vernünftige Lösung finden und zusammen-
arbeiten müssen. Das ist der Sinn der Mitbestim-
mung, und nicht etwa eine einseitige Machtbe-
fugnis. 

Wenn man die verschiedenen Druckerzeugnisse, 
die wir in den letzten Tagen vom Deutschen Be-
amtenbund zugeschickt bekommen haben, sorgfäl-
tig durchliest, — da wird von „Allmacht der Räte" 
gesprochen, da wird von „ Übermacht der Räte" 
gesprochen, da wird davon gesprochen, daß es eines' 
Tages dahin kommen könnte, daß der  Personalrat 
eines Finanzamts bestimme, wer Steuerermäßigung 
bekomme und wer nicht! Mit solchen einfältigen, 
lächerlichen Dingen beschäftigen sich Journalisten, 
um die Atmosphäre zu vergiften, die dadurch wirk-
lich vergiftet worden ist. Die Tatsache ist doch, daß 
die Personalräte in keiner Bestimmung des Perso-
nalvertretungsgesetzes mit einer Machtbefugnis 
ausgestattet sind, sondern daß selbst dort, wo Mit-
bestimmung oder Mitwirkung vorgeschrieben ist, 
die ausführende Stelle nicht der Personalrat, son-
dern die Dienststelle ist. Diese Behauptung, die 
man bei der Beratung die Dinge aufgestellt hat, 
ist also nicht wahr. Alle die Artikelschreiber, deren 
Artikel man uns in einer Zusammenfassung unter-
breitet hat,  haben sich meines Erachtens gar nicht 
die Mühe gemacht, das Gesetz zu studieren. Sie 
sind auf bloße Behauptungen, auf bloße demago-
gische Interpretationen eingestiegen und haben mit 
geschickter Demagogie versucht, die Meinung der 
Abgeordneten zu beeinflussen. Es scheint, daß sie 
sehr viel Erfolg dabei gehabt haben. 

(Abg. Amholz: Leider!) 

Nun, meine Damer und Herren, will ich noch 
zwei Feststellungen machen. Wir sind zunächst der 
Meinung, daß diese Anträge nicht angenommen 
werden dürfen, wenn Sie dabei nicht eine Ent-
scheidung treffen wollen, bei der all das, was wir 
bei der Beratung des Betriebsverfassungsgesetzes 
gesagt haben, unberücksichtigt bleibt, insofern 
nämlich, als Sie mit diesen Ausnahmen den öffent-
lichen Dienst unter ein schlechteres Recht stellen, 
als es die in der freien Wirtschaft tätigen Menschen 
in wirtschaftlicher Hinsicht haben. Ich erinnere Sie 
daran — ich glaube, daß mich mein Gedächtnis hier 
nicht verläßt —, daß es doch, meine sehr verehr-
ten Herren von der freien demokratischen Fraktion, 
Ihr Sprecher Herr Dr. Wellhausen war, der bei der 
ersten Beratung erklärt hat: „Wir wünschen des-
halb, weil wir das Personalvertretungsgesetz nicht 
im Betriebsverfassungsgesetz wollen, kein schlech-
teres Recht in den öffentlichen Diensten als für die 
in der freien Wirtschaft tätigen Männer und 
Frauen." 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Was Sie heute gemacht haben, meine Herren von 
der Fraktion der FDP, das beweist, daß Ihnen 
Versprechungen Ihrer Fraktionsredner, die Sie 
damals offiziell bei der Debatte vorgeschickt 
haben, nichts wert sind und daß Sie sie nicht ernst 
nehmen. 

(Abg. Arnholz: Sehr wahr!) 

Das mag aber wohl in der Sache liegen, daß man 

nicht immer gern an das erinnert wird, was man 
einmal für notwendig hielt. 

Ich möchte ferner feststellen, daß Sie, meine 
Damen und Herren, soweit Sie sich für die Ver-
schlechterung des Gesetzes entschieden haben, sich 
einer Aufgabe des Gesetzes über die Personalver-
tretungen nicht bewußt gewesen sind: nämlich der, 
daß das Personalvertretungsgesetz mit einem echten 
Mitbestimmungs- und Mitwirkungsrecht dazu hätte 
dienen können und müssen, die riesenhaft aufge-
wachsene bürokratische Staatsmacht als demokra-
tische Einrichtung zu kontrollieren, wozu Sie selbst 
mit der dem Herrn Minister so sehr zugesproche-
nen parlamentarischen Verantwortung bis zur 
Stunde nicht in der Lage sind. 

Gerade deshalb sollten Sie das Gesetz viel ern-
ster nehmen, als Sie es getan haben. Gerade des-
halb sollten Sie ein echtes Mitbestimmungsrecht 
für den öffentlichen Dienst zugestehen, damit alle 
Männer und Frauen, die im öffentlichen Dienst in 
der Personalvertretung tätig sind, Ihre Helfer sind 
in der Kontrolle des immer mehr anwachsenden 
bürokratischen Apparats. Es steht doch außer 
Zweifel fest: Sie können den Minister gar nicht in 
allen Fällen zur Verantwortung ziehen. Der Mini-
ster müßte ein Übermensch sein, er müßte nichts 
anderes mehr tun, als die gesamte Tätigkeit seiner 
Bürokratie zu kritisieren und zu beanstanden, 
wenn er wollte, daß die Dinge, die hier zur Ent-
scheidung stehen, auch gerecht geregelt werden. 

Herr Dr. Kleindinst, wir wissen doch ganz ge-
nau, daß der Herr Minister — ich kann Ihnen ein 
sehr plastisches Beispiel aus einer Beschwerde nen-
nen, die ich eben erst in München vertreten habe 
— sich immer von seinem Personalreferenten be-
raten und die Sachen vorarbeiten läßt und daß 
er dann so in aller Eile den Namen hinschreibt im 
guten Glauben, der Personalreferent wird es schon 
richtig gemacht haben. Ich kann Ihnen mit zwei 
Beispielen aus einem Ministerium — es handelt 
sich in dem Fall um ein Staatsministerium — be-
weisen, daß der Personalreferent dem Minister tat-
sächlich die Dinge nicht so unterbreitet hat, wie 
sie in Wahrheit waren, sondern entstellt. Erst 
meine Intervention hat es erreicht, daß beide Ver-
fügungen von dem Minister zurückgenommen wor-
den sind. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das hebt doch 
die Verantwortung des Ministers nicht auf!) 

— Doch, das hebt sie deshalb auf, weil sie in dem 
Maße, wie Sie es behaupten, nicht wirksam wer-
den kann, weil, wie ich eben schon gesagt habe, 
der Herr Minister — ob es der Herr Bundesmini-
ster Dr. Schröder ist mit seinem Fleiß, seinem 
Eifer und seiner Intelligenz oder ein anderer — 
kein Übermensch ist und deshalb allen möglichen 
Irrtümern ausgesetzt ist. Aber ein neutrales Kol-
legium ist in der Lage, mit mehr Sorgfalt, mit 
mehr Gerechtigkeitssinn — vor allen Dingen unbe-
einflußt von der unmittelbaren Absicht, die Diszi-
plin unter allen Umständen zu erzwingen —, ent-
scheidendere und bessere Lösungen zu erzielen, 
als es eben sein kann, wenn der Herr Minister die 
oberste Instanz ist. 

Sie haben auch — vielleicht darf ich das zum 
Schluß noch feststellen — zuwenig überlegt, daß 
Sie mit der heutigen Haltung sehr deutlich eine ge-
werkschaftsfeindliche Gesinnung bewiesen haben. 
Ich habe Sie im Verdacht, daß Sie sich da von Ge-
sichtspunkten leiten ließen, die Sie später — ich 



3990 	2. Deutscher Bundestag — 73. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 17. März 1955 

(Baur [Augsburg]) 

werde Sie einmal an meine heutigen Worte er-
innern — bereuen werden. Denn wenn Sie schon 
immer Sorge haben, daß die Gewerkschaften radi-
kalisiert werden, dann, meine Herren — seien Sie 
bitte nicht böse, wenn ich das sehr deutlich fest-
stelle —, schaffen Sie durch eine solche Haltung, 
indem Sie alle gewerkschaftlichen Ratschläge, in-
dem Sie alle gewerkschaftlichen Erfahrungen in 
den Wind schlagen, das Gegenteil von dem, was 
Sie wollen. Vielleicht werden Sie einmal daran 
denken. Deshalb noch einmal die Bitte: Über-
legen Sie sich gerade hier, wo es um den Eckstein 
der Mitbestimmung geht, wie Sie entscheiden wol-
len, und entscheiden Sie, wie der sozialdemokra-
tische Antrag lautet, indem Sie die beiden An-
träge, die hier gestellt sind, mit Mehrheit ab-
lehnen! 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kleindinst. 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich bedaure 
außerordentlich, daß die Absicht dieses Antrags so 
sehr verkannt wird. 

(Abg. Sabel: Wird nicht verkannt! — 
Weitere Zurufe von der SPD und von 

der Mitte.) 
Es handelt sich ja gar nicht darum, daß wir be-
schränken und beschneiden wollen, 

(Abg. Sabel: Da nützt keine Verharmlosung 
mehr!) 

sondern wir wollen den Eindruck nach außen ver-
meiden, daß diese Fragen lediglich zwischen der 
Dienststelle und dem Personalrat, d. h. der Beleg-
schaft, ohne Rücksicht auf die Bedürfnisse der 
Bevölkerung ausgemacht werden. Sie wissen doch 
alle, wie man über uns im öffentlichen Dienst ge-
dacht hat und denkt, heute ganz besonders. 

(Abg. Arnholz: Aber aus ganz anderen 
Gründen!) 

— Nein, bitte, meine Herren, das ist der einzige 
Grund, diese Taktfrage nach außen. 

(Zuruf von der Mitte: Das glauben Sie 
ja selber nicht!) 

— Ja, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen 
nur meine persönliche Anschauung versichern, und 
ich habe sie Ihnen ja auch im Ausschuß gesagt. 
Um gar nichts anderes handelt es sich. Es soll zum 
Ausdruck gebracht werden, daß diese Frage in 
erster Linie unter Berücksichtigung der rechts-
schutzsuchenden Staatsbürger gesehen wird und 
dann in zweiter Linie unter dem Gesichtspunkt 
des Verhältnisses der Dienststelle zu den Bedien-
steten und damit zum Personalrat. 

(Abg. Arnholz: Eine Frage, bitte!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Abgeordne-
ter, gestatten Sie eine Frage? 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Ja, bitte! 

Arnholz (SPD): Herr Kollege Kleindinst, können 
Sie ein einziges Beispiel anführen, in dem eine 
Personalvertretung nicht auf die berechtigten 
Interessen der Staatsbürger Rücksicht genommen 
hat? 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Meine Damen und 
Herren, es handelt sich um den Eindruck des Ge-
setzes nach außen, um nichts anderes. 

(Lachen in der Mitte und bei der SPD. — 
Abg. Sabel: Wenig glaubwürdig!) 

— Um gar nichts anderes! 
(Abg. Sabel: Nicht überzeugend!) 

Es ist eine Taktfrage nach außen, eine Taktfrage 
im öffentlichen Leben. Ob wir nun rechtliche Über-
zeugungen oder Aufklärungen geben, ob wir unse-
ren guten Willen nach dieser und jener Richtung 
hin begründen, Sie glauben uns eben nichts. 

Es ist von autoritärem Verhalten gesprochen 
worden. Nein, meine Damen und Herren, Mit-
wirkung, absolute Mitwirkung, aber in erster 
Linie im Interesse der Staatsbürger und dann, 
soweit als möglich, die Mitwirkung in sozialer 
Beziehung! Ich bitte, das doch nicht zu verkennen 
und dieser Absicht, der Wirkung des Gesetzes nach 
außen, doch nicht zu widerstreben. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Wolf. 

Wolf (Stuttgart) (CDU CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der Herr Bericht-
erstatter hat in seinem Schriftlichen Bericht dar-
auf hingewiesen, daß der Dienststellenleiter bei 
der Festlegung des Beginnes und des Endes der 
täglichen Arbeitszeit, bei den Pausen, bei der 
Aufstellung des Urlaubsplanes in der Verwaltung 
die Interessen des Staatsbürgers wahrzunehmen 
hat. Ich glaube, das obliegt allen Bediensteten der 
Verwaltung. Wenn wir von diesem Grundsatz ab-
weichen, müssen wir beim öffentlichen Dienst 
überprüfen, wieweit es mit dem Beamtenrecht 
noch in Einklang ist. Es ist doch nicht so, als ob 
die Beamten und Angestellten von dem Augen-
blick an, wo sie dem Personalrat angehören, nur 
noch engstirnige Interessenvertreter sind und nicht 
mehr das Allgemeinwohl sehen. 

(Sehr gut! in der Mitte und bei der SPD.) 
„Die Minderheit" — so heißt es in dem Bericht — 
„sieht in der Mitbestimmung bei diesem Punkt 
eine Erschwerung des Dienstes." Nun, wenn Sie 

u r von diesem Standpunkt ausgehen, dann 
müssen Sie überhaupt das ganze Personal-
vertretungsgesetz ablehnen. 

(Sehr wahr! in der Mitte.) 
Das ist kein Standpunkt: „es ist eine Erschwerung 
des Dienstes". 

(Beifall in der Mitte und bei der SPD.) 

Wir wollen, daß die berechtigten Belange aller 
Bediensteten bei der Festsetzung der Arbeitszeit 
und der Festlegung des Urlaubsplans berücksich-
tigt werden. Selbstverständlich darf der Dienst-
betrieb nicht darunter leiden, und bis jetzt sind 
die Personalvertretungen immer nach diesem 
Grundsatz verfahren. Sie haben vorhin die Frage 
nicht beantworten können, Herr Dr. Kleindinst, 
ob es eine Personalvertretung gegeben hat, die 
dem zuwidergehandelt hat. 

(Abg. Arnholz: Sehr richtig!) 
Der Urlaub ist in erster Linie für die Beschäftig-
ten da, und für diese wurde er auch geschaffen. 
Die Arbeitszeit und der Urlaubsplan werden im 
allgemeinen nur einmal festgesetzt, der Urlaubs-
plan meistens zu Beginn des Jahres, und hier ist 
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wohl genügend Zeit, daß man zu einer Abstim-
mung mit dem Personalrat kommen kann. 

Namens meiner Freunde bitte ich deshalb das 
Hohe Haus, dem Ausschußantrag zuzustimmen. 

(Beifall in der Mitte und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Sornik. 

Dr. Sornik (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Herr Kollege Baur, Ihre Aus-
führungen kann ich nicht unwidersprochen lassen. 
Ich glaube, anläßlich der dritten Lesung wird noch 
manches zu den grundsätzlichen Problemen zu sa-
gen sein. Ich habe den Eindruck, daß Sie, der Sie 
jahrzehntelang im gewerkschaftlichen Leben ste-
hen, Ihre Überlegungen allzu sehr vom Betriebs-
verfassungsrechtlichen her entwickeln und dieses 
auf den öffentlichen Dienst übertragen. 

(Sehr richtig! rechts.) 

Das Recht des öffentlichen Dienstes ist doch etwas 
völlig anderes als das privatrechtliche Verhältnis 
in der privaten Wirtschaft. 

(Abg. Schneider [Hamburg] : Dr. Sornik, 
verdienen wollen sie aber alle!) 

— Das hat mit Verdienen nichts zu tun; es geht um 
die Rechtsverhältnisse, Herr Kollege Schneider. 

Darüber hinaus haben Sie, Herr Kollege Baur, 
gesagt, daß im öffentlichen Dienst Ungerechtigkei-
ten geübt würden. Wenn Sie das nicht allgemein 
meinen, sondern vielleicht auf Ausnahmefälle be-
ziehen, könnte es bejaht werden. Aber so, wie Sie 
es gesagt haben, ist es nicht, und Ausnahmefälle 
müssen in Zukunft auch gerügt werden, nachdem 
sie vorher durch die Personalvertretung festgehal-
ten worden sind. Es ist niemand im Hause, der die 
Personalvertretung ablehnt. Es geht uns lediglich 
darum, das Maß der Gerechtigkeit im öffentlichen 
Dienst 

(Abg. Arnholz: Der Scheingerechtigkeit!) 

eingehalten zu wissen. Man wird den Eindruck nicht 
los, daß das alles aus einem Geist des Argwohns 
und des Mißtrauens heraus gesagt wird. 

(Abg. Arnholz: Mißtrauen ist eine demo

-

kratische Tugend!) 

— Das muß es  aber  nicht sein, Herr Kollege Arnholz. 

(Abg. Arnholz: Wir haben Erfahrungen!) 
— Gut. Die Erfahrungen datieren ,aus früherer Zeit, 

(Abg. Arnholz: Nein, aus der Gegenwart!) 

aber ich glaube, daß die Zeit sich doch zum Positi-
ven entwickelt hat. 

(Abg. Sabel: Nach rückwärts!) 

Herr Kollege Baur, Sie sind der Auffassung, daß 
eine Aversion gegen die Gewerkschaften besteht. 
Ich bin der Auffassung, daß sie nicht besteht. Ich 
bejahe die Gewerkschaften, aber alles in gesundem 
Maß, und ich glaube, daß hier und da das Maß 
überschritten wird. 

(Beifall bei Abgeordneten der Regie

-

rungsparteien.) 
Das Personalvertretungsgesetz in der Fassung, 

wie sie heute in der zweiten Lesung durch das 
Hohe Haus festgestellt wird, ist durchaus ein 
brauchbares Instrument, um die demokratischen 
Interessen zu wahren und die Grundsätze der De-
mokratie zu verwirklichen. 

Ich glaube, daß die Frage des § 66 im Verein mit 
§ 67 — d. h. die Verlagerung von zwei Punkten von 
§ 67 auf den § 66, also von der Mitbestimmung zur 
Mitwirkung — doch wahrhaftig nicht eine so große 
Angelegenheit ist, daß man sich deswegen verfein-
den könnte. 

(Abg. Arnholz: Warum beantragen Sie es 
dann, wenn es nicht wichtig ist? — Abg. 

Sabel: Lassen wir es doch!) 

— Wir glauben, daß dies im Interesse des Staats-
bürgers und des öffentlichen Dienstes notwendig 
ist. Das ist ein Glaube, den Sie, meine Herren, nicht 
teilen. 

(Abg. Sabel: Das ist Ihr Glaube!) 

— Ja, mein Glaube und meiner politischen Freunde 
Glaube, und Sie, Herr Kollege Sabel, haben einen 
anderen Glauben. Aber ich glaube, daß wir zu 
einer Harmonie in unseren Bestrebungen kommen 
werden, wenn Sie unseren Antrag anzunehmen ge-
neigt sind. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Baur. 

Baur (Augsburg) (SPD): Meine Damen und 
Herren! Die kurze Rede des Herrn Dr. Kleindinst 
darf nicht unwiderspochen bleiben. Weshalb? Er 
sagte, es liege ihm bei diesem Gesetz und bei die-
sen Anträgen, um die es jetzt geht, nur an dem Ge-
sicht nach außen. Der letzte Teil des Antrags, den 
er und seine Genossen stellen, lautet: „Abs. 2 des 
§ 67 soll gestrichen werden". Wie lautet dieser 
Absatz? 

Muß für Gruppen von Bediensteten die tägliche 
Arbeitszeit nach Erfordernissen, die die Dienst-
stelle nicht voraussehen kann, unregelmäßig 
und kurzfristig festgesetzt werden, so be-
schränkt sich die Mitbestimmung auf die 
Grundsätze für die Aufstellung der Dienst-
pläne. 

Der Ausschuß hat mit der Fassung dieser Bestim-
mung ein Recht schaffen wollen, nach dem die 
Dienststelle, die häufig, wie beispielsweise beim 
Zolldienst, Veränderungen durchführen muß, eine 
Mitbestimmung in bezug auf gewisse Grundsätze 
erhält, wie diese unnormale Arbeitszeit in mög-
lichst vertretbarem Rahmen organisiert werden 
kann. Nicht einmal diesen Fall, in dem die Per-
sonalvertreter und die Dienststelle verpflichtet sein 
sollen, Pläne aufzustellen, wie die Arbeitszeit orga-
nisiert werden kann, damit Unregelmäßigkeiten am 
leichtesten zu ertragen sind, wollen die Herren 
unter das Mitbestimmungsrecht fallenlassen. Ich 
glaube, das ist nicht nur eine Formel nach außen, 
damit das Gesetz ein Gesicht hat, das ist eine tief-
eingreifende Formel, die gleichzeitig zeigt, daß man 
gerade auf dem Gebiet der Arbeitszeiteinteilung 
und des Urlaubs keine Mitbestimmung will. 

(Abg. Dr. Kleindinst: Nein!) 

Man will, daß die Personalvertretung zwar An-
träge stellen und Anregungen geben kann, daß 
aber die Dienststellenleiter hinterher doch tun kön-
nen, was sie wollen. 

(Abg. Dr. Kleindinst: Nein!) 

— Lieber Herr Kollege Dr. Kleindinst, das ist die 
Auswirkung! 

Im Zusammenhang damit möchte ich dem Herrn 
Dr. Sornik folgendes sagen. Ich war jahrelang 
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Betriebsratsvorsitzender einer der größten Maschi-
nenfabriken Deutschlands, nämlich des Werkes 
Augsburg-Nürnberg. Ich habe in den Dingen der 
Mitwirkung wie der Mitbestimmung in der freien 
Wirtschaft eine Erfahrung von zwölf Jahren. Seit 
1945 bin ich Vorsitzender der Gewerkschaft ÖTV — 
ehrenamtlich, nebenbei bemerkt; nicht daß Sie mei-
nen, ich sei besoldeter Gewerkschaftssekretär — in 
einer Stadtverwaltung mit rund 7000 beschäftigten 
Beamten, Angestellten und Arbeitern. Ich kenne 
den Stoff der täglichen Beschwerden, die die Be-
triebsräte in den einzelnen Dienststellen mit den 
unmöglichsten und möglichen und verständigen 
Amtsleitern durchfechten müssen. Weil ich das 
kenne, deshalb lege ich soviel Wert darauf, daß 
wir ein anständiges Gesetz bekommen. 

Ich habe Ihnen gesagt, es gibt in diesem Gesetz, 
wie es der Ausschuß beschlossen hat, nicht eine 
Bestimmung, die einem der Personalvertretungs-
mitglieder oder gar dem gesamten Personalrat eine 
Machtbefugnis verleiht. Das ist nicht der Fall. Alle 
Betriebsvereinbarungen, alle Abmachungen müssen 
von der Dienststelle durchgeführt werden. Es kann 
also auch gar keinen „Mißbrauch von Machtbefug-
nissen" geben, wie fälschlicher- oder demago-
gischerweise in den vorhin zitierten Artikeln 
immer behauptet wird. Es kann auch keine „fern-
gelenkten Betriebs- oder Personalräte" geben, und 
zwar deshalb nicht — vielleicht darf ich das auch 
einmal sagen —, weil jeder Funktionär, der in der 
Gewerkschaft eine Funktion ausübt, in echt demo-
kratischer Weise gewählt wird. Er wird nur ge-
wählt, wenn er beweist, daß er etwas kann, daß 
er Demokrat ist und daß er bereit ist, seine Auf-
gaben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu 
erfüllen. Es kann also, wie ich schon sagte, auch 
hier — und da bitte ich Sie: Lesen Sie den § 56 
durch, wonach der Personalrat verpflichtet ist, mit 
der Dienststelle für die einwandfreie Koalitionsfrei-
heit zu sorgen — keinen Mißbrauch geben, und es 
kann auch hier vor allem keine ferngelenkten Be-
triebs- oder Personalvertreter geben. Das alles 
sind Behauptungen, die aus der Luft gegriffen 
werden. 

Ich möchte Sie noch einmal gebeten haben, meine 
Damen und Herren: Überlegen Sie es sich sehr 
und folgen Sie in diesem Punkt den Ansichten 
Ihrer gewerkschaftlich denkenden Kollegen in 
Ihrer Fraktion und den unseren, und Sie werden 
bei dem Entscheid gut beraten sein und es zu kei-
ner Zeit bereuen! 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich schließe die Beratung zu den aufgerufenen 
§§ 66 und 67 des Gesetzes. Ich komme zur Abstim-
mung. Ich verbinde, weil sachlich und logisch zu-
sammengehörend, die Änderungsanträge auf Um-
druck 308 Ziffern 11 und 12 und lasse jetzt über 
sie abstimmen. Wer ihnen zuzustimmen wünscht, 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Von hier oben ist nicht festzu-
stellen, welches die Mehrheit war. Wir müssen aus-
zählen. Ich bitte, den Saal zu verlassen. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 
Ich bitte doch alle abstimmungsberechtigten Damen 
und Herren, möglichst schnell den Plenarsaal zu 
verlassen. Wir haben sowieso keine Zeit. Sie wis-
sen, daß wir noch ein großes Gesetz anstehen 
haben. 

Ich bitte, die Türen zu schließen. — Ich bitte, 
mit der Auszählung zu beginnen. 

(Wiedereintritt und Zählung.) 

Ich bitte, die Abstimmung zu beschleunigen. 
Ich bitte, die Türen zu schließen. Die Auszäh-

lung ist beendet. 
Meine Damen und Herren, ich gebe das Ergeb-

nis der Abstimmung bekannt. Mit Ja haben ge-
stimmt 217 Abgeordnete, mit Nein 189, enthalten 
hat sich ein Abgeordneter. Damit sind die Ände-
rungsanträge Umdruck 308 Ziffern 11 und 12 ange-
nommen, und die beiden aufgerufenen Paragra-
phen des Gesetzes sind entsprechend geändert. 

Wer den so geänderten aufgerufenen §§ 66 und 
67 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Das erste war die Mehrheit; die beiden Paragra-
phen sind angenommen. 

Ich rufe auf § 68 und § 69. Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich schließe die 
Beratung. 

Ich komme zur Abstimmung. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit großer 
Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf § 70 des Gesetzes, dazu die Anträge 
Umdruck 308 Ziffer 13 und Umdruck 306 Ziffer 6. 
Wer begründet? — 

Hübner (FDP): Herr Präsident, gestatten Sie, 
daß ich die Ziffer 14 damit verbinde? Das ist die-
selbe Materie. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Gleichzeitig soll 
Ziffer 14 des Umdrucks 308 mitbegründet werden. 

Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete 
Hübner. 

Hübner (FDP): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! In § 70 wollen wir durch unseren 
Antrag eine Änderung in dem Sinne vornehmen, 
daß die Einstellung, Anstellung und Beförderung 
von Beamten aus dem Mitwirkungsrecht des Perso-
nalrats ausgeklammert wird. Als Begründung hier-
für genügt es meines Erachtens, darauf hinzuwei-
sen, daß es sich bei der Einstellung, Anstellung und 
Beförderung von Beamten um Hoheitsakte der 
Verwaltungen handelt, die eine Mitwirkung ihrer 
Natur nach ausschließen. Diese Hoheitsakte sind 
durch gesetzliche und Verwaltungsvorschriften 
weitgehend objektiviert, und zwar in Gestalt der 
Laufbahnrichtlinien, der Prüfungsvorschriften usw. 
Letztlich möchte ich auch darauf aufmerksam 
machen, daß wir in § 57 Abs. 3 dieses Gesetzes vor-
gesehen haben, in die Prüfungsgremien Vertreter 
des Personalrates mit aufzunehmen. 

Es kommt aber noch eine andere Betrachtung 
hinzu. Es darf nicht außer acht gelassen werden, 
daß die Leistungskraft unserer Verwaltungen in 
der Personalauslese und in der Personalführung 
beruht. Die Erfolge unserer Verwaltungen in der 
Vergangenheit, die ja doch auch im Ausland weit-
gehend Anerkennung gefunden haben, waren ge-
rade hierauf zurückzuführen. Nun sind aber die 
Personalauslese und die Personalführung unmittel-
bar verbunden mit der freien Verantwortlichkeit 
des Verwaltungsleiters oder Dienststellenleiters, 
sie sind nur greifbar über dessen eigene Personal-
beurteilung. 
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Sollte man nun wirklich noch das Bedenken 

haben, daß sich hier Mißstände einschleichen könn-
ten, nun, meine Damen und Herren, dann darf ich 
darauf hinweisen, daß die Rüge eines Mißbrauchs 
vor die Vertretungskörperschaften gebracht wer-
den kann und daß wir nach dem Bundesbeamten-
gesetz einen Bundespersonalausschuß besitzen, der 
ausdrücklich die Funktion hat, sich solcher Fälle 
anzunehmen. Ganz unmöglich erscheint es mir 
aber, daß wir die Einstellung von Kräften, von 
Beamten, dem Personalrat mitwirkend übertragen 
sollen. Damit würde ja der Personalrat das Inter-
esse außenstehender Anwärter übernehmen, und 
das kann bestimmt nicht der Sinn seiner Aufgabe 
sein. 

Des weiteren wünschen wir, aus dieser Mitwir-
kung die Abordnung zu einer anderen Dienststelle 
herauszunehmen, weil eine Abordnung immer nur 
eine vorübergehende Maßnahme darstellt, gegen 
die ohnehin alle Einspruchsmöglichkeiten gegeben 
sind. 

Schließlich wollen wir auch die Bestimmung 
unter Nr. 4 gestrichen wissen, die bei Anträgen 
auf Hinausschiebung der Altersgrenze ein Mit-
wirkungsrecht des Personalrates vorsieht. Die 
Frage der Hinausschiebung der Altersgrenze ist 
doch nur gesetzlich zu regeln und ist auch gesetz-
lich geregelt; sie kann also einem wirklich prak-
tikablen Mitwirkungsrecht des Personalrates über-
haupt nicht unterliegen. 

(Abg. Arnholz: Ich habe eine Frage!) 

— Bitte sehr. 

Arnholz (SPD): Herr Kollege, ist Ihnen nicht be-
kannt, daß von dem Inkrafttreten der Alters-
grenze auch Ausnahmen möglich sind? Um diese 
Ausnahmen handelt es sich doch hier! 

Hübner (FDP): Ja, Herr Kollege Arnholz. Aber 
es ist doch so — ich habe schon darauf hinge-
wiesen -, daß der Bundespersonalausschuß sich 
nicht nur mit generellen, sondern auch mit ein -
zelnen Angelegenheiten zu befassen hat, die auf 
dem Beschwerdeweg an ihn herangebracht wer-
den. Das wäre dann Aufgabe des Bundespersonal-
ausschusses. Wozu wollen wir mehrere Organe 
schaffen?! 

Zu Ziffer 14 unseres Änderungsantrages Um-
druck 308 kann ich mich noch kürzer fassen. Da-
bei handelt es sich um die von uns gewünschte 
Herausnahme der Einstellung von Angestellten und 
Arbeitern aus dem Mitbestimmungsrecht des Per-
sonalrates, im Gegensatz zum Mitwirkungsrecht, 
von dem ich eben sprach. Die Begründung ist hier 
die gleiche, die ich eben für die Beamten gegeben 
habe. 

Ebenso wünschen wir aus den von mir schon 
dargelegten Gründen, unter § 71 Abs. 1 d die Ab-
ordnung herauszunehmen. 

Ich bitte Sie, unseren Änderungsanträgen zuzu-
stimmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Böhm zur Begründung des Antrags 
Umdruck 306 Ziffer 6. 

Böhm (Düsseldorf) (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die sozialdemokratische Frak-
tion unterbreitet mit Umdruck 306 Ziffer 6 den 

Antrag, in § 70 Abs. 1 Buchstabe a als Nr. 5 a die 
Worte einzufügen: 

Einleitung eines Disziplinarverfahrens, sofern 
der Beamte es beantragt, 	 

§ 70 legt bekanntlich die Mitwirkung der Per-
sonalvertretung fest, und zwar unter Buchstabe a 
bei Beamten und unter Buchstabe b bei Angestell-
ten und Arbeitern. 

Wir haben eben eine Reihe von Gründen gehört, 
die dazu angetan sein sollen, das hier in dem Ka-
talog festgelegte Mitwirkungsrecht noch weiter 
einzuschränken. Wir sind der Meinung, daß gerade 
in diesen Katalog eine ganze Menge Aufgaben 
hereingenommen werden sollten, die von der Per-
sonalvertretung durchzuführen sind. 

Wenn wir verlangen, daß die Personalvertre-
tung insbesondere bei der Einleitung eines Diszi-
plinarverfahrens auf Wunsch des Beamten mit 
herangezogen werden soll, dann geschieht das aus 
guten Gründen. Sie alle wissen, daß das Diszipli-
narverfahren über Sein oder Nichtsein des Beam-
ten entscheidet, in vielen Fällen zumindest über 
die Existenz. Man sollte also der Betriebsvertre-
tung, in diesem Falle der Personalvertretung die 
Möglichkeit geben, dem Beamten auf seinen eige-
nen Wunsch die Hilfestellung zu gewähren, die er 
glaubt notwendig zu haben, wenn er vor ein Diszi-
plinarverfahren gestellt wird. Ich weiß — und 
das werden Sie sagen —, daß gerade bei den Diszi-
plinarverfahren die Einsicht in die Akten und die 
Akten überhaupt eine sehr große Rolle spielen. 
Angesichts der Empfindlichkeit bezüglich Einsicht-
nahme in die Akten, die nun einmal gegeben ist, 
beschränken wir unseren Antrag ja darauf, diese 
Hilfestellung durch die Personalvertretung nur auf 
Antrag des Beamten zu geben. 

Wir bitten Sie, unserem Antrag zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Baur. 

Baur (Augsburg) (SPD): Meine Damen und 
Herren! Dem Antrag, den der Herr Kollege Hüb-
ner verteidigt und begründet hat, muß ich im 
Namen der sozialdemokratischen Fraktion wider-
sprechen. Die Absicht, die mit dem Antrag ver-
folgt wird, liegt ganz in der Linie, die ich vorhin 
aufgezeigt habe. Es ist zwar richtig, daß alle Lauf-
bahnvorschriften gesetzlich geregelt sind; aber 
Herr Kollege Hübner übersieht dabei, daß es ge-
rade darauf ankommt, daß die Laufbahnvorschrif-
ten eingehalten werden und daß nicht irgend-
welche bevorzugten Lieblinge oder Protektions-
kinder, die man aus irgendeinem Grunde beson-
ders fördern oder befördern will, dabei dann zum 
Zuge kommen. Deswegen ist das eine Bestimmung, 
die man nicht ändern darf und nicht ändern sollte. 

Dasselbe gilt für Abordnungen. Wir wissen ge-
nau, welcher Mißbrauch mit Abordnungen getrie-
ben werden kann. 

(Abg. Arnholz: Sehr wahr!) 

Deshalb gehört es zu einer sachlich gerechten 
Textdarstellung, daß diese Anträge nicht verwirk-
licht werden, weil sie weiterhin dazu angetan sind, 
das Gesetz ganz erheblich zu verschlechtern. Ich 
möchte also das Haus bitten, diesen Antrag nicht 
anzunehmen. 

Ich gestatte mir - um nicht noch einmal das 
Rednerpult betreten zu müssen —, gleich auch 
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Stellung zu nehmen zu dem Antrag zu § 71, in 
dem man wünscht, daß der Personalrat nicht mit-
bestimmen soll bei der Einstellung, Höhergrup-
pierung, Rückgruppierung, Versetzung und Abord-
nung von Angestellten und Arbeitern. Auch dazu 
darf ich auf den Text des Gesetzes aufmerksam 
machen, damit Sie sehen, daß diese Mitbestim-
mung genaue Vorschriften hat und worauf sie sich 
erstreckt; und ich bitte um Ihre gefällige Auf-
merksamkeit, damit Sie dann auch um so leichter 
die Entscheidung, das heißt, den Antrag abzuleh-
nen, treffen können. § 71 lautet: 

(1) Der Personalrat hat mitzubestimmen in 
Personalangelegenheiten der Angestellten und 
Arbeiter bei 
a) Einstellung, 
b) Höhergruppierung, 
c) Rückgruppierung, 
d) Versetzung und Abordnung zu einer ande-

ren Dienststelle. 

(2) Der Personalrat kann 
- und das, meine Damen und Herren, ist das 
Entscheidende — 

die  Zustimmung zu diesen Maßnahmen nur 
verweigern, wenn 
a) die Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Ver-

ordnung oder eine Bestimmung in einem 
Tarifvertrag oder in einer Dienstvereinba-
rung oder gegen eine gerichtliche Entschei-
dung oder eine Verwaltungsanordnung 
verstieße oder 

b) der durch bestimmte Tatsachen begründete 
Verdacht besteht, daß durch die Maßnahme 
ein nicht geeigneter Bediensteter nur mit 
Rücksicht auf persönliche Beziehungen be-
vorzugt werden soll, oder 

c) der durch bestimmte Tatsachen begründete 
Verdacht besteht, daß durch die Maßnahme 
andere geeignete Bedienstete oder Bewer-
ber wegen ihrer Abstammung, Religion, 
Nationalität, Herkunft, politischen oder ge -
werkschaftlichen Betätigung oder Einstel-
lung oder wegen ihres Geschlechtes benach-
teiligt werden sollen, oder 

d) die durch bestimmte Tatsachen begründete 
Besorgnis besteht, daß der Bedienstete den 
Frieden in der Dienststelle durch unsoziales 
oder gesetzwidriges Verhalten stören 
würde. 

Es ist also vom Ausschuß und vom Gesetzgeber 
exakt vorgeschrieben, worin die Mitbestimmung 
einzig zulässig ist, um ganz echte Ungerechtigkei-
ten und Unanständigkeiten unter allen Umständen 
zu verhindern, die Chefs und Dienststellenleiter 
aller Behörden zu zwingen, mit Sorgfalt die Aus-
wahl und die hier vorgesehenen Maßnahmen zu 
beschließen und zu entscheiden, und sicherzustel-
len, daß sie, wenn sie das nicht tun, mit einem ent-
scheidenden Einspruch und Mitbestimmung der 
Personalvertretung zu rechnen haben. Wenn Sie 
diese Bestimmung auch noch fallenlassen, dann hat 
das Gesetz relativ nur noch wenig praktischen 
Wert. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, bevor ich in der Beratung des Gesetzes 
fortfahre, gebe ich bekannt, daß die für heute 
18 Uhr einberufene Sitzung des Ausschusses für 
Besatzungsfolgen ausfällt. 

Wird das Wort weiter gewünscht? - Das ist 
nicht der Fall. 

(Abg. Hübner: Zur Abstimmung!) 
— Zur Abstimmung Abgeordneter Hübner. 

Hübner (FDP): Meine Damen und Herren, zu 
unseren Änderungsanträgen Umdruck 308 Ziffer 13 
und 14 beantrage ich namens der Fraktion der 
FDP namentliche Abstimmung. 

(Abg. Sabel: Es wird allmählich eine 
Tragödie!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, Sie haben den Antrag gehört. Es wird zu 
den Änderungsanträgen auf Umdruck 308 Zif-
fern 13 und 14 namentliche Abstimmung be-
antragt. 

Ich hatte den § 71 noch nicht aufgerufen. Ich 
rufe ihn jetzt auf. Aber der Änderungsantrag dazu 
war ja — — 

(Abg. Arndgen: Ich bitte festzustellen, ob 
der Antrag auf namentliche Abstimmung 

genügend unterstützt wird!) 

— Herr Abgeordneter Arndgen, ich bitte, mich 
in Zukunft nicht zu unterbrechen, wenn ich 
mitten in einem Satz bin und eine andere Materie 
behandle. Ich werde schon wissen, was ich als 
Präsident in diesem Fall zu tun habe. 

(Unruhe.) 
Ich bitte das Haus, damit einverstanden zu sein, 

daß ich so verfahre, daß ich den § 71 jetzt noch 
zur Beratung aufrufe. Die Anträge dazu sind ja 
begründet, und auch der Gegensprecher hat ge-
sprochen. Ist das Haus damit einverstanden, daß 
ich so verfahre? — Ich höre keinen Widerspruch. 

Der Antrag auf namentliche Abstimmung kommt 
von einer Fraktion, die meines Wissens über 
50 Leute in diesem Hause hat. Bisher war es 
üblich, 

(Zurufe) 
in einem solchen Fall, wenn ein Antrag auf 
namentliche Abstimmung kommt, jeweils zu 
unterstellen, daß er genügend unterstützt wird. 
Aber wenn hier Zweifel bestehen, frage ich, bevor 
ich lange rede: wird der Antrag auf namentliche 
Abstimmung genügend unterstützt? — Genügend! 

Wir kommen zur namentlichen Abstimmung 
über den Änderungsantrag Umdruck 308 Ziffern 13 
und 14. Ich bitte die Stimmzettel einzusammeln. 

(Einsammeln der Abstimmungskarten.) 

Ich bitte die Damen und Herren, die noch nicht 
namentlich abgestimmt haben, sich zu beeilen. — 
Sind  noch Damen und Herren da, die in der 
letzten namentlichen Abstimmung noch nicht ab-
gestimmt haben? — Dann bitte ich Sie, sich zu 
beeilen. 

Ich schließe die Abstimmung. 

(Auszählen der Abstimmungskarten.) 

Meine Damen und Herren, ich gebe das vor-
läufige Ergebnis*) der letzten namentlichen Ab-
stimmung bekannt: Stimmberechtigte Abgeordnete 
409, davon mit Ja 219, mit Nein 184, enthalten 6; 
Berliner Abgeordnete 15, mit Ja 6, mit Nein 9. 
Damit ist der Änderungsantrag auf Umdruck 308 
Ziffern 13 und 14 angenommen und sind die §§ 70 
und 71 entsprechend geändert. 

*) Vgl. das endgültige Ergebnis Seite 4052. 
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Ich komme nunmehr zur Abstimmung über den 
Antrag auf Umdruck 306 Ziffer 6, eine neue 
Nr. 5 a einzufügen. Wer diesem Antrag zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ent-
haltungen? — Das zweite war die Mehrheit, der 
Antrag ist abgelehnt. 

Wer nunmehr den aufgerufenen §§ 70 und 71 
in der geänderten Fassung zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Das erste war die 
Mehrheit, die §§ 70 und 71 sind damit verab-
schiedet. 

Ich rufe § 72 des Gesetzentwurfs und gleich-
zeitig Umdruck 309 Ziffer 6 auf und erteile das 
Wort zur Begründung — 

(Abg. Sabel: Der Änderungsantrag wird 
zurückgezogen!) 

— Der Änderungsantrag wird zurückgezogen! 

Dann rufe ich auch § 73 auf. Das Wort wird 
nicht gewünscht. Ich komme zur Abstimmung. Wer 
den beiden aufgerufenen Paragraphen zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig an-
genommen. 

Ich rufe auf § 74 mit Umdruck 307 Ziffer 7. Wird 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Dann schließe ich die Beratung und komme zur 
Abstimmung über den Änderungsantrag Umdruck 
307 Ziffer 7; er bezieht sich wieder auf die Jugend-
vertretung und wurde vorhin in einem Zug be-
gründet. Wer dem Antrag zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Das zweite war die 
Mehrheit, der Antrag ist abgelehnt. 

Ich komme zur Abstimmung über § 74 in der 
Ausschußfassung. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Mit Mehrheit verabschiedet. 

Ich rufe auf § 75. Wird das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Wer § 75 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig an-
genommen. 

Ich rufe auf § 76, dazu den Änderungsantrag 
Umdruck 308 Ziffer 15. — Es wird mir soeben 
gesagt, das sei schon heute morgen angenommen. 
Das ist wahrscheinlich in einem Zug geschehen; 
es ist ja auch die logische Folge davon, daß an 
Stelle der Arbeitsgerichte die Verwaltungsgerichte 
für zuständig erklärt worden sind. Ist das Haus 
der Meinung, daß dieser Änderungsantrag heute 
morgen schon mit angenommen worden ist? — Das 
ist der Fall. 

Dann komme ich zur Abstimmung über § 76 in 
der so geänderten Fassung. Wer ihm zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit 
angenommen. 

Ich rufe auf § 77, dazu den Antrag Umdruck 308 
Ziffer 16 und gleichzeitig den Änderungsantrag 
Umdruck 316*). Soll der Streichungsantrag Um-
druck 308 Ziffer 16 begründet werden, Herr Ab-
geordneter Sabel? 

(Abg. Sabel: Nur der Antrag Umdruck 316!) 

— Umdruck 316, bitte! 

*) Siehe Anlage 8. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Nach der Änderung der §§ 22, 26 
und 76 beantragen wir, daß dem bisherigen § 77 
eine andere Fassung gegeben wird. In § 77 war die 
Schaffung einer besonderen Kammer bei den Ar-
beitsgerichten zur Erledigung der in den §§ 22, 26 
und 76 genannten Streitigkeiten vorgesehen. Nun 
hat sich die Mehrheit bei den genannten Paragra-
phen dafür entschieden, daß an Stelle der vom Aus-
schuß vorgeschlagenen Arbeitsgerichte die Verwal-
tungsgerichte in Funktion treten sollen. Wir sind 
der Meinung, daß man nun aber auch bei den Ver-
waltungsgerichten besondere Fachkammern errich-
ten sollte, daß man also diese Fragen nicht vor den 
Verwaltungsgerichten in allgemeiner Besetzung 
entscheiden nolte, sondern daß man hier eine Kam-
mer bilden sollte, bei der als Beisitzer Personen 
aus der Verwaltung und Personen aus dem Kreise 
der Bediensteten fungieren, damit die Verwaltungs-
gerichte in der Lage sind, sachgerecht zu entscheiden. 

Der § 77 mußte nun umgestaltet werden. In 
Abs. 1 sollen die Worte „Arbeitsgerichten und Lan-
desarbeitsgerichten" durch die Worte „Verwal-
tungsgerichten und Landesverwaltungsgerichten" 
ersetzt werden, und dann soll der Abs. 2 Satz 3 
folgende Fassung erhalten: 

Sie werden  je  zur Hälfte durch die für die 
innere Verwaltung zuständige oberste Landes-
behörde im Einvernehmen mit 'der obersten 
Arbeitsbehörde des Landes auf Vorschlag 

a) der unter den Bediensteten vertretenen Ge-
werkschaften und 

b) der in § 1 bezeichneten Verwaltungen und 
Gerichte 

berufen; § 117 des Arbeitsgerichtsgesetzes fin-
det Anwendung. 

Also es ist das Anliegen, hier eine sachgerechte Be-
setzung der Kammer sicherzustellen. Ich bitte, un-
serem Antrag stattzugeben. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Kleindinst. 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! In dem Antrag, der soeben ge-
stellt worden ist, ist der  Buchstabe a nicht notwen-
dig. Er kann sogar mißverstanden werden. Denn 
die oberen Verwaltungsgerichte der Länder haben 
ja verschiedene Bezeichnungen. Wenn wir in das 
Gesetz hineinschreiben „Verwaltungsgerichte", dann 
ist alles, der ganze Rechtszug in den Ländern, ge-
troffen. 

Nun kommt Buchstabe b. Meine Damen und 
Herren, die Verwaltungsgerichte müssen Sie neh-
men, wie sie sind. Es ist ebenso unrichtig, Fachkam-
mern für den öffentlichen Dienst bei den Arbeits-
gerichten zu errichten, wie es unmöglich ist, eigene 
Kammern bei ,den Verwaltungsgerichten zu er-
richten. 

Dann haben Sie den § 117 ,des Arbeitsgerichtsge-
setzes angezogen. In diesem § 117 ist von dem Ein-
vernehmen des Justizministers mit dem Arbeits-
minister die Rede. Diese Frage betrifft aber überall 
die Innenministerien. Außerdem sind in § 117 des 
Arbeitsgerichtsgesetzes die §§ 40 und 41 des Ar-
beitsgerichtsgesetzes angezogen. In § 40 steht: „Das 
Bundesarbeitsgericht hat seinen Sitz in Kassel". 
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Meine Herren, das hat mit dem allen nichts mehr 
zu tun. In § 41 werden dann die Senate des Bundes-
arbeitsgerichts behandelt. Also die Anziehung die-
ser Paragraphen ist völlig zwecklos und unmöglich. 
Lassen Sie doch die Verwaltungsgerichte, wie sie 
sind! Die Kammern passen nicht. Im übrigen wird 
jetzt eine Verwaltungsgerichtsordnung geschaffen, 
sie ist in der Ausarbeitung und Beratung. Infolge-
dessen würde hier ein ziemliches Durcheinander 
angerichtet. Ich bitte, den Antrag zurückzuziehen. 
Sonst müssen wir ihn lediglich aus diesen recht-
lichen Gründen ablehnen. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Odenthal. 

Odenthal (SPD): Meine Damen und meine Her-
ren von der Mehrheit dieses Hauses, ich kann 
Ihnen ein bitteres Wort nicht ersparen: Was die 
Besatzung den Angestellten und Beamten und auch 
den Arbeitnehmern aller Bereiche in der Wirtschaft 
und im öffentlichen Dienst nach dem Zusammen-
bruch einmal gegeben hat, das haben Sie ihnen 
heute genommen oder gemindert. 

(Sehr wahr! bei der SPD. — Zuruf von der 
Mitte: Unerhört!) 

Nehmen Sie es mir nicht übel, daß ich das deutlich 
aussprechen muß. Ich hatte erwartet, daß das, was 
im Ausschuß zum Tragen gekommen war, nun auch 
hier eine Mehrheit finden würde. Die Damen und 
die Herren von der Rechten, die in fast jahrelanger 
Arbeit mit uns zusammengesessen haben, haben 
aber nicht mit uns zusammengearbeitet. Lassen Sie 
es mich deutlich aussprechen: alles, was hier vor-
gebracht worden ist, hätte in den Ausschußberatun-
gen vorgebracht werden können. Sie, meine Herren, 
haben sich dort in allen sieben Weltsprachen aus-
geschwiegen. 

(Hört! Hört! bei der SPD und in der Mitte.) 
So liegen die Dinge doch. Sie haben sich darauf 
verlassen: Wir werden die Sache im Plenum vor-
bringen — ich habe das deutlich gehört —, und wir 
werden dann auch schon die passende Mehrheit 
finden. So liegt die Wirklichkeit. In § 22 haben Sie 
die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte abgelehnt und 
haben die Verwaltungsgerichte eingesetzt. Ich 
stimme mit dem Herrn Kollegen Sabel vollkom-
men überein, wenn er versucht, hier noch einige 
Möglichkeiten zu finden, um die Dinge in Ordnung 
zu bringen. Ich teile die Bedenken nicht, die Herr 
Dr. Kleindinst vorgebracht hat, sondern ich bin der 
Auffassung, daß der Vorschlag des Kollegen Sabel 
durchaus brauchbar ist. Ich habe im Namen meiner 
Freunde zu erklären, daß wir vorbehaltlich unse-
rer Stellungnahme in der dritten Lesung zum Ge-
samtgesetz diesem Vorschlag des Kollegen Sabel 
unsere Zustimmung geben. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Kollege Kleindinst hat zunächst 
einmal auf den § 117 des Arbeitsgerichtsgesetzes 
hingewiesen. In unserem heute gestellten Ände-
rungsantrag heißt es: 

§ 117 des Arbeitsgerichtsgesetzes findet An-
wendung. 

§ 117 des Arbeitsgerichtsgesetzes behandelt das 
Verfahren bei Meinungsverschiedenheiten der be

-

teiligten Verwaltungen. Ich bin nicht unbedingt 
darauf erpicht, daß wir hier auf diesen § 117 
Bezug nehmen, in der Hoffnung, daß sich Miß-
verständnisse und Meinungsverschiedenheiten auch 
anders klären lassen. Ich bin also bereit, den An-
trag insoweit abzuändern und den letzten Satz: 
„§ 117 des Arbeitsgerichtsgesetzes findet Anwen-
dung" zu streichen. 

Ich möchte aber noch einmal dafür plädieren, 
nun bei den Verwaltungsgerichten Kammern zu 
errichten, die durch eine sachgemäße Besetzung 
wirklich auch eine sachgemäße Entscheidung garan-
tieren. Sie wissen, daß bei den Verwaltungs-
gerichten die Beisitzer nicht nach diesen Grund-
sätzen, sondern nach ganz allgemeinen Erwägungen 
ausgesucht werden. Es sind gute Bürger, die dort 
als Beisitzer tätig sind. Aber für diese Fälle wäre 
es doch sehr dienlich, nun Menschen als richterliche 
Beisitzer zu haben, die von den Dingen etwas 
mehr verstehen, d. h. also zwei Leute aus der 
Verwaltung und zwei Bedienstete, von denen 
wenigstens einer Beamter sein muß. Solche Leute 
sind doch eher in der Lage, diese Dinge sach-
gerecht zu entscheiden. 

Ich wäre wirklich dankbar, wenn man in diesem 
Punkt einmal die notwendige Einsicht hätte; aber 
ich habe fast den Eindruck, daß es keinen Sinn 
mehr hat, noch irgendwelche Vorschläge zu machen. 

(Lebhafter Beifall bei Abgeordneten der 
CDU/CSU und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Kleindinst. 

Dr. Kleindinst (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es ist davon gesprochen wor-
den, daß wir lediglich Interessen und Rechte be-
schnitten hätten. 

(Abg. Sabel: Was denn sonst? — Zurufe 
von der SPD: Doch nur! — Weitere leb

-

hafte Zurufe von der Mitte und links.) 

— Meine Herren, wir haben den Regierungs-
entwurf zur Grundlage genommen und haben die 
Ausschußbeschlüsse in Übereinstimmung mit dem 
Grundgesetz und mit den Hoheitsaufgaben der 
Verwaltung gebracht. 

(Abg. Sabel: Das ist Ihre Auffassung! Da

-

mit suchen Sie Ihre Absichten zu bemän

-

teln! — Weitere Zurufe von der SPD.) 

Wir haben im Ausschuß Woche für Woche unsere 
rechtlichen Bedenken hervorgehoben und wir 
haben immer wieder die Aufgaben und unsere 
Meinungen und alle Beschlüsse durchgeprüft. Wir 
sind nicht über die Grenzen hinausgegangen, die 
im Interesse des Staates liegen. 

(Abg. Mellies: Sie sind nur rückwärts 
marschiert!) 

— Ja, meine Herren, was heißen Sie rückwärts? 

(Anhaltende lebhafte Zurufe von der SPD.) 

— Was heißen Sie rückwärts? Das ist die Frage. 
(Abg. Sabel: Die falsche Richtung!) 

Wenn Sie den Maßstab der Jahre 1945, 1946, 1947 
ansetzen und wenn Sie die Verschiedenheiten in 
den Zonengebieten und in den Ländern sehen, — — 

(Abg. Mellies: Sie sind weiter zurück- 
gegangen!) 
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— Nein, wir sind nicht weiter zurückgegangen. Wir 
bejahen die Personalvertretung dort, wo sie die 
sozialen Interessen der Bediensteten berührt und 
behandelt. Wir haben nur die Grenze gezogen bei 
den Interessen des Staates, des Grundgesetzes und 
der öffentlichen Verwaltung, sonst nicht. 

(Abg. Arnholz: „Fünf Jahre rückwärts, 
Don Rodrigo"! — Abg. Mellies: Die heuti

-

gen Entscheidungen werden gerade den 
Vertretern der Beamtenrechte noch einmal 
bitter aufstoßen, sehr bitter! — Weitere 

Zuruf( von der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schneider (Hamburg). 

Schneider (Hamburg) (CDU/CSU): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Je länger wir in 
den Verhandlungen fortschreiten — wir sind ja 
bald am Ende der zweiten Lesung —, um so deut-
licher und um so plastischer tritt ein Bild vor 
meine Augen: ein Karton, der ohnehin schon mit 
wenig Bonbons gefüllt gewesen ist, ein Bonbon 
nach dem anderen wird ihm entnommen, und am 
Ende bleibt so gut wie gar nichts mehr übrig. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Eine große dicke Überschrift über ein Gesetz, das 
aber hohl ist wie eine taube Nuß. 

Ich halte das, was sich heute hier tut, für 
politisch höchst unklug. 

(Sehr gut! in der Mitte und bei der SPD.) 
Natürlich kann man in der Sache von ganz ver-
schiedenen Grundanschauungen ausgehen. Aber 
selbst dann muß doch ein politischer Mensch die 
Dinge politisch werten, und das vermisse ich. 
Nehmen Sie es mir nicht übel, meine Damen und 
Herren, soweit Sie hier durch Ihre Abstimmung 
eine andere Anschauung zum Ausdruck bringen, 
daß ich Ihnen das sage. Seit wann ist denn über-
haupt die Übung in der Welt, insbesondere in 
Deutschland, daß man Gesetze nicht ausschließ-
lich zu dem Zweck macht — wie es doch sein 
sollte und immer gewesen ist —, Unzuläng-
lichkeiten irgendeines Zustandes und Unklarheiten 
zu beseitigen und einen besseren Zustand herbei-
zuführen? Es ist doch noch niemals einem Men-
schen eingefallen, ein Gesetz nur deshalb zu 
machen, um etwas, was sich als Zustand durch 
Jahrzehnte bewährt hat, abzuändern. 

(Beifall in der Mitte und bei der SPD.) 

Es fehlt der innere Beweggrund für das, was sich 
heute hier tut. Deshalb habe ich so das Gefühl, 
daß die betreffenden Damen und Herren — wenn 
sie das auch vielleicht nicht bewußt tun — anti-
gewerkschaftliche Komplexe abreagieren wollen. 

(Beifall in der Mitte und bei der SPD.) 

Ich habe heute vormittag gesagt, man kann gewiß 
auch an den Gewerkschaften wie an  allen anderen 
menschlichen Einrichtungen Kritik üben, vielleicht 
sogar, je nachdem, auf welchem Standpunkt man 
steht, eine sehr starke Kritik üben. Aber man 
sollte dann doch immer wieder sachlich entscheiden 
und ohne Ressentiment — wie man sich so aus-
drückt — in der Sache selbst einen sachlichen 
Standpunkt einnehmen. Ich könnte mit Bildern 
aufwarten, um das zu verdeutlichen; aber ich 
nehme an, das ist nicht notwendig; das, was ich 
angedeutet habe, ist deutlich genug. 

So kommen Sie, Herr Dr. Kleindinst, der Sie 
von uns allen sehr geschätzt werden, auch im Aus-

schuß immer wieder mit gesetzestechnischen 
Schwierigkeiten. Nun, mein Gott, wir sind ein 
politisches Gremium. Wenn eben irgendwo ge-
setzestechnische Schwierigkeiten bestehen, dann 
müssen sie behoben werden; denn am Ende soll 
doch der politische Wille auch in den Gesetzen zum 
Ausdruck kommen. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 
Ich bin nicht rechtsgelehrt genug, um im Augen-

blick zu übersehen, ob die rechtstechnischen und 
rechtsformalen Einwände zu Recht bestehen oder 
nicht. Ich setze voraus, es ist richtig. Aber, Herr 
Dr. Kleindinst, dann brauchen Sie doch nur andere 
Formulierungen vorzulegen, mit denen wir das 
treffen, was wir wollen. Mit diesem Argument 
sollte man überhaupt nicht kommen, sondern man 
sollte dann ganz ehrlich sagen: Ich will die Sache 
nicht. Das ist dann ganz deutlich ausgedrückt. 

(Beifall in der Mitte und bei der SPD.) 

Die Zeit ist weit vorgerückt. 

(Abg. Dr. Miessner: Reden Sie zu § 77 und 
machen Sie hier keine Generaldebatte!) 

— Ich weiß nicht, warum gerade Sie den Zwischen-
ruf machen. Hätten Sie sich seit nahezu einem 
Jahr wie viele Kolleginnen und Kollegen, zu 
denen ich gehöre, im Ausschuß auch so fleißig ab-
gemüht! Wir alle haben gerungen, um zu einem 
Kompromiß zu kommen, auf dessen Plattform alle 
treten können. Dabei ist von allen Seiten weit-
gehend nachgegeben worden, so daß an sich natür-
lich niemand so recht über das, was herauskam, 
von seinem speziellen Standpunkt aus erfreut war, 
auch ich nicht. Ich sagte Herrn Dr. Kleindinst 
— oder war es irgendein anderer Kollege? — vor-
hin: es kommt mir so vor, als wenn hier rechte 
Hand und linke Hand, alles vertauscht wäre. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Abgeord-
neter, ich darf darauf hinweisen: ich bin in der 
Einzelberatung der zweiten Lesung zu § 77. 

Schneider (Hamburg) (CDU/CSU): Ja, ich habe 
auch dazu gesprochen, Herr Präsident, und bin 
auch am Schluß gewesen. Und wenn Sie den 
Zwischenruf nicht gemacht hätten, dann wären 
Sie längst von mir „erlöst" worden. 

(Beifall in der Mitte und links.) 

Ich möchte also nochmals den dringenden Appell 
an Sie richten, diesen Paragraphen nicht zuletzt 
auch wieder vom politischen Standpunkt aus zu 
betrachten und deshalb den Antrag, den der 
Kollege Sabel gestellt hat, anzunehmen. 

(Beifall in der Mitte.) 
Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 

Abgeordnete Dr. Dittrich. 

Dr. Dittrich (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte die Debatte in 
keiner Weise verschärfen, aber ich möchte zum 
Ausdruck bringen, daß der von Sabel und Ge-
nossen auf Umdruck 316 gestellte Antrag keine 
Grundsatzfrage betrifft. Es handelt sich doch aus-
schließlich um eine Zweckmäßigkeitsfrage, nämlich 
darum, ob nun das Verwaltungsgericht bei Ange-
legenheiten, die sich mit unserem Personalver-
tretungsgesetz beschäftigen, durch Beisitzer be-
stückt wird, die von der Materie etwas verstehen. 
Um etwas anderes handelt es sich doch gar nicht. 
Ich bitte meinen Kollegen Dr. Kleindinst, seinen 
Standpunkt doch in etwa zu revidieren, damit 
nicht der Eindruck entsteht, daß nun vielleicht von 
der einen oder anderen Seite die Standpunkte 
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gegenseitig verhärtet werden. Das ist nicht im 
Sinne der Sache. 

Man will doch hier nichts anderes tun, als Ge-
richte schaffen, die sich mit der Materie in ganz 
besonderer Weise befassen. Nachdem wir nun 
schon die Entscheidung getroffen haben, daß es 
sich um die Verwaltungsgerichte handelt, die diese 
Entscheidung zu treffen haben, verstehe ich eigent-
lich nicht, warum man diese nun nicht auch in 
zweckmäßigem Sinne besetzt. 

Nachdem der Kollege Sabel den letzten Halb-
satz „§ 117 des Arbeitsgerichtsgesetzes findet An-
wendung" zurückgezogen hat, glaube ich, daß von 
seiten des Kollegen Dr. Kleindinst und seiner 
Freunde keine Bedenken hinsichtlich der Annahme 
dieses Umdrucks 316 bestehen könnten. 

(Beifall in der Mitte und links.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Dann schließe ich die 
Beratung zu dem aufgerufenen § 77 des Gesetzes. 

Ich komme zur Abstimmung. Ich lasse zuerst über 
Umdruck 308 Ziffer 16 abstimmen. Dieser ist ja 
zweifellos der weitestgehende Antrag, weil er kurz 
und bündig lautet: „§ 77 wird gestrichen." Wer 
diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Das zweite war die Mehrheit; der An-
trag ist abgelehnt. 

Dann lasse ich über Umdruck 316 — Antrag 
Sabel —, modifiziert dadurch, daß der Antrag-
steller den letzten Teil nach b): „§ 117 des Arbeits-
gerichtsgesetzes findet Anwendung" selbst gestri-
chen hat, abstimmen. Wer dem so veränderten An-
trag auf Umdruck 316 zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Das erste war die Mehrheit; der 
Antrag in der so geänderten Form ist angenommen. 

Wer nunmehr dem § 77 im gesamten in dieser 
Fassung zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Das erste war die Mehrheit; § 77 ist in dieser Form 
verabschiedet. 

Ich rufe auf § 78 des Gesetzes mit Umdruck 306 
Ziffer 7. Wer begründet? — Das Wort hat der Ab-
geordnete Odenthal. 

Odenthal (SPD): Meine Damen und Herren! Wir 
beantragen zu § 78 die Streichung des Abs. 1. 
Warum? In der Ausschußvorlage befindet sich ein 
Widerspruch. In § 2 wird gesagt, daß die Aufgaben 
der Tarifparteien nicht berührt werden,, und in 
der Ausschußvorlage heißt es in § '78 Abs. 1, daß 
durch Tarifvertrag das Personalvertretungsrecht 
nicht abweichend von diesem Gesetz geregelt wer-
den kann. Ich darf in aller Kürze folgendes sagen. 
Der Dienstvertrag ides einzelnen ist seit Inkraft-
treten des BGB langsam, stetig und nachhaltend 
durch den Kollektivvertrag für ganze Gruppen, 
für ganze Industriezweige ,abgelöst worden, der 
zwischen den Arbeitnehmern oder ihren Vertretun-
gen, den Gewerkschaften, und den Arbeitgebern 
abgeschlossen wurde. Beide hatten ein gemeinsa-
mes Anliegen: neues Recht zu schaffen, das der 
Entwicklung Rechnung trug. Diese Entwicklung 
hat nachher auch ihre gesetzl iche Bestätigung ge-
funden. Aber nur langsam und zögernd — das ist 
verständlich — konnte die Gesetzgebung folgen. 
Die Tarifpartner haben heute noch den Wunsch 
— sie tun das auf allen Gebieten —, geltendes 
Lohn- und Arbeitsrecht, Arbeitszeitbedingungen, 

Urlaubsbedingungen zu ändern. Wir sollten daran 
nichts ändern. 

Sollen wir nun in diesem Gesetz festlegen, daß 
das Recht der Bediensteten für lange Zeit einge-
froren wird? Oder sollten wir nicht auch der Auf-
fassung sein, daß der § 2 bestehenbleiben muß und 
der erste Absatz des § 78 gestrichen werden muß? 
Denn das eine schließt das andere aus. Wir sind 
der Auffassung, daß die Weiterentwicklung nicht 
ausgeschlossen werden darf. Sonst würden wir uns 
nachhaltig immer wieder mit neuen Novellen be-
schäftigen müssen und könnten dann nicht warten, 
bis sich die Tarifpartner einig werden. Beide Part-
ner sollten das gemeinsame Anliegen haben, die-
sen Antrag zu unterstützen; denn die Zeit bleibt 
ja nicht heute stehen, wir schreiten fort. Selbst 
wenn Ihr Gesetzentwurf in der dritten Lesung an-
genommen wird, bleibt die Zeit nicht stehen. Was 
dann zu geschehen hat, was Sie dort angerichtet 
haben, werden Sie einmal an Ihren fünf Fingern 
ausrechnen können. 

Ich bitte Sie, zu bedenken, daß zwischen dem § 2 
und dem § 78 Abs. 1 ein Widerspruch besteht, der 
nur durch die Streichung des § 78 Abs. 1 gelöst 
werden kann. Der Abs. 2 würde dann praktisch 
erster und alleiniger Absatz werden. Ich bitte,  die-
sem Antrag zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Ich schließe die Beratung. 

Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 
Umdruck 306 Ziffer 7: 

§ 78 Abs. 1 wird gestrichen. 
Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Das zweite war die Mehrheit; 
der Antrag ist abgelehnt. 

Wer dem § 78 in der Ausschußfassung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit Mehrheit 
angenommen. 

Ich rufe auf § 79. Wird das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Ich komme zur Abstimmung. 
Wer zuzustimmen wünscht, möge die Hand erheben. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Gegen eine 
Stimme bei zwei Enthaltungen angenommen. 

Ich rufe auf § 80 mit dem Antrag Umdruck 306 
Ziffer 8. Das Wort hat der Abgeordnete Arnholz 
zur Begründung dieses Änderungsantrages. 

Arnholz (SPD): Herr Präsident, ich bitte um die 
Erlaubnis, zugleich Ziffer 12 des Umdrucks 308 zu 
begründen, weil das abkürzt. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Auf welchen Pa-
ragraphen bezieht sich diese Ziffer? 

Arnholz (SPD): § 101, das Inkrafttreten des Ge-
setzes. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Dann darf ich den 
§ 101 gleichzeitig mit aufrufen. 

Arnholz (SPD): Meine Damen und Herren, wir 
schlagen Ihnen vor, das Gesetz mit Wirkung vom 
1. Juli dieses Jahres in Kraft treten zu lassen, weil 
es uns zweckmäßig erscheint, zwischen den Zeit-
punkt der Verabschiedung und das Inkrafttreten 
einen gewissen Zeitraum zu legen. Diese Methode 
hat sich nach der Beschlußfassung über das Bun-
desbeamtengesetz durchaus bewährt. Das Gesetz 
kann aber nicht durchgeführt werden, wenn die 
Rechtsverordnung, die in § 80 vorgesehen ist, nicht 
erlassen wird. Damit dieser Zeitpunkt und damit 
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die Durchführung des Gesetzes nicht allzusehr 
hinausgezögert werden, muß nach unserer Mei-
nung eine Begrenzung durch eine Frist erfolgen. 
Wir schlagen Ihnen daher vor, in § 80 die Worte 
„binnen zwei Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes" einzufügen, so daß der Satz dann heißt: 
„Zur Regelung der in §§ 9 bis 21, 23. 51, 53 und 54 
bezeichneten Wahlen erläßt die Bundesregierung 
binnen zwei Monaten nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes Vorschriften über ...", und dann kommt 
der Katalog der Vorschriften, die erlassen werden 
sollen. Ich glaube, daß damit ein hinreichend lan-
ger Zeitraum für die Bundesregierung gegeben ist, 
die Verordnung zu erlassen, auf der anderen Seite 
aber auch gewährleistet ist, daß die Durchführung 
des Gesetzes nicht unvertretbar lange hinausge-
zögert wird. 

Ich bitte, den beiden Anträgen der SPD-Fraktion 
zuzustimmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Sabel. 

Sabel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich bin im Prinzip einverstan-
den. Aber, Kollege Arnholz, wenn wir den 1. Juli 
als Termin nehmen, kommen wir dann nicht in 
Kollision, weil das Verlängerungsgesetz betreffend 
die Amtsdauer der Personalvertretungen bis zum 
30. Juni befristet ist? Nun müßte ja die Spanne 
sein! Also praktisch würde die bisher bestehende 
Personalvertretung am 30. Juni ausgeschaltet sein, 
und das Gesetz gilt erst ab 1. Juli! 

(Abg. Arnholz: Sagen wir: 30. Juni!) 

Ich habe natürlich mit Ihnen die Sorge, ob die Zeit 
reicht. Aber ich glaube, wir sollten uns das bis 
zur dritten Lesung noch einmal überlegen. Denn 
wir müssen, wenn wir ohne Verlängerungsgesetz 
auskommen wollen, natürlich einen früheren Ter-
min haben. 

(Abg. Arnholz: 30. Juli!) 

— Nein, es müßte dann eben praktisch einen 
Monat früher in Kraft treten, damit der alte Per-
sonalrat alle Vorbereitungen für die Neuwahl des 
Personalrates treffen kann. Ich glaube allerdings, 
wir sollten das bis zur dritten Lesung noch einmal 
überlegen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Arnholz. 

Arnholz (SPD): Meine Damen und Herren! Um 
dem Bedenken des Herrn Kollegen Sabel Rech-
nung zu tragen, schlage ich Ihnen vor, statt 1. Juli 
1. Juni zu setzen. Dann ist die Sache geklärt. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Ich stelle die Abstim-
mung über § 101 zurück, bis er an die Reihe 
kommt. Wir können das dann als vorgetragen an-
sehen. 

Ich komme zur Abstimmung über den Antrag 
Umdruck 306 Ziffer 8. Wer ihm zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das erste war 
die Mehrheit; der Antrag ist angenommen. 

Wer dem nun so veränderten § 80 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei einigen Ent-
haltungen mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf § 81. Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Ich komme zur Abstimmung. Wer dafür 
stimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig an-
genommen. 

Ich rufe auf § 82. Wird das Wort gewünscht ? — 
Das ist nicht der Fall. Wer dafür stimmt, den bitte 
ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Ent-
haltungen? — Mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf § 83 mit den Anträgen auf Um-
druck 306 Ziffer 9 und auf Umdruck 307 Ziffer 8. 
Das kann ich wohl als begründet ansehen, das ist 
vorhin gleich zu Anfang in einem Zuge begrün-
det worden. 

Das Wort hat der Abgeordnete Matzner. 

Matzner (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich hoffe, daß ich Sie nicht nur durch 
die Kürze meiner Ausführungen günstig stimmen, 
sondern auch von der Sache aus überzeugen kann, 
das um so mehr, als es sich nach unserer Meinung 
nur um eine Klarstellung handelt. Damit bei den 
Rahmenvorschriften draußen gar keine Zweifel 
über das entstehen, was der Gesetzgeber gemeint 
hat, schlagen wir vor, daß in § 83 am Ende des 
ersten Satzes nach dem Wort „Gerichten" einge-
fügt wird „und Schulen". Ich bitte Sie um Ihre 
Zustimmung. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen? — Das ist nicht der Fall. Dann schließe 
ich die Beratung. Wir kommen zur Abstimmung 
über den Antrag, den Sie soeben gehört haben. 
Wer ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Mit großer Mehrheit angenommen. 

Wer dem nunmehr so veränderten § 83 zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Einstimmig 
verabschiedet. 

Ich rufe auf § 84. 

(Abg. Arnholz: Umdruck 307 Ziffer 8!) 

— Ja, das ist noch ein sachlicher Änderungsantrag, 
den ich zur Abstimmung stellen muß. Der Antrag 
Umdruck 307 Ziffer 8 besagt, daß in § 83 an der 
betreffenden Stelle die Worte „sowie Jugendver-
tretungen" eingefügt werden sollen. Wer diesem 
Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein 
Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Der  Antrag ist abgelehnt. Dann bleibt es bei der 
angenommenen Fassung des § 83. 

Ich rufe auf § 84 mit dem Änderungsantrag Um-
druck 308 Ziffer 17. Wird das Wort gewünscht? — 
Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Bera-
tung zu § 84. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Ände-
rungsantrag Umdruck 308 Ziffer 17 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — — 

Ich bitte, die Abstimmung zu wiederholen. Wer 
dem Änderungsantrag Umdruck 308 Ziffer 17 zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das 
zweite war die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Wer dem § 84 in der Ausschußvorlage zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das erste war 
die Mehrheit; § 84 ist angenommen. 
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Ich rufe auf § 85 mit dem Änderungsantrag Um-

druck 307 Ziffer 9. Er ist vorhin schon begründet 
worden. Wird noch das Wort gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Ände-
rungsantrag Umdruck 307 Ziffer 9 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Das zweite war die 
Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Wer nunmehr § 85 in der Ausschußfassung zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit 
Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf die §§ 86, — 87, — 88, — 89. — 
Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Dann schließe ich die Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer den aufge-
rufenen Paragraphen zustimmt, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Gegen eine Stimme angenommen. 

Ich rufe auf § 90 mit den Änderungsanträgen 
Umdruck 308 Ziffer 18 und Umdruck 306 Ziffer 10. 
Das Wort hat der Abgeordnete Odenthal. 

Odenthal (SPD): Meine Damen und Herren! 
Nach den Ergebnissen der Ausschußberatungen 
hatten wir uns vorgestellt, daß heute aus den Be-
ratungen ein besseres Recht herauskommen würde, 
als es der Fall gewesen ist. Wir hatten in dieser 
trügerischen Erwartung den Wunsch, daß dieses 
bessere Recht auch für die Länder verbindlich sei, 
unbeschadet der immerhin noch kritischen Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts. Nachdem 
diese Hoffnungen enttäuscht worden sind, brauchen 
Sie nicht dreimal zu raten, warum ich Ihnen jetzt 
sage, daß wir unseren Änderungsantrag zurück-
ziehen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Habe ich es rich-
tig verstanden — der Änderungsantrag ist zurück-
gezogen? 

(Zustimmung bei der SPD.) 

— Dann bleibt im Raum nur der Änderungsantrag 
Umdruck 308 Ziffer 18. Wer ihm zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das zweite war 
die Mehrheit; der Änderungsantrag ist abgelehnt. 

Wer den § 90 in der Ausschußfassung annehmen 
will, den bitte ich um Zustimmung durch Hand

-

erheben. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit 
Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf § 91. Wird das Wort gewünscht? Das 
ist nicht der Fall. Ich schließe die Beratung und 
komme zur Abstimmung. Wer zustimmt, bitte 
Handzeichen! — Gegenprobe! — Enthaltungen? — 
Mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf § 92 in der Ausschußfassung. Wer 
ihm zustimmt, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit Mehr-
heit angenommen. 

Ich rufe nunmehr auf den Änderungsantrag Um-
druck 308 Ziffer 19. Da ist beantragt, nach § 92 
einen neuen § 92 a einzufügen des Inhalts: 

Zu gerichtlichen Entscheidungen sind die Ver

-

waltungsgerichte berufen. 
Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Das Präsidium 

ist sich nicht einig; wir müssen auszählen. Ich bitte, 
den Saal zu verlassen. Es handelt sich also um die 
Abstimmung über den Antrag Umdruck 308 Zif-
fer 19 auf Einfügung eines neuen § 92 a. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 

Ich bitte, die Türen zu schließen. Ich bitte, mit 
der Auszählung zu beginnen. 

(Wiedereintritt und Zählung.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich bitte, die Türen 
zu schließen. Die Abstimmung ist beendet. 

Meine Damen und Herren! Ich darf Sie um Ihre 
Aufmerksamkeit bitten und das Ergebnis der Aus-
zählung bekanntgeben. Mit Ja haben gestimmt 
205 Mitglieder des Hauses, mit Nein 177; enthalten 
hat sich ein Mitglied. Der § 92 a ist damit ange-
nommen. 

Ich rufe auf § 93 und dazu den Umdruck 306 Zif-
fer 11. Wird dazu das Wort gewünscht? Das ist 
nicht der Fall. 

Dann komme ich zur Abstimmung über den Än-
derungsantrag der sozialdemokratischen Fraktion 
Umdruck 306 Ziffer 11. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Das letzte war die Mehrheit; 
der Antrag ist abgelehnt. 

Ich komme damit zur Abstimmung über § 93 in 
der Ausschußfassung. Wer zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die 
Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf § 94. Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe auf § 95 und damit den Umdruck 307 
Ziffer 10. Wünscht jemand das Wort? — Das ist 
nicht der Fall. 

Dann komme ich zur Abstimmung über den 
Änderungsantrag der Fraktion der SPD Umdruck 
307 Ziffer 10. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die Ge-
genprobe. — Das letzte ist die Mehrheit; der An-
trag ist abgelehnt. 

Ich komme zur Abstimmung über den § 95 in der 
Ausschußfassung. Wer zuzustimmen wünscht. den 
bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die Mehr-
heit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf die §§ 96, — 97, — 98, — 99, — 100. 
— Das Wort wird nicht gewünscht. Wer zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. 
— Das ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf § 101 und damit den Umdruck 306 
Ziffer 12. Soweit ich höre, ist der Umdruck schon 
begründet. Das Wort wird auch nicht gewünscht. 

(Abg. Sabel: Aber 1. Juni!) 
— Ich darf darauf aufmerksam machen, daß das 
Datum, an dem das Gesetz in Kraft treten soll, 
nach diesem Antrag der 1. Juni, nicht der 1. Juli, 
wie ursprünglich im Text vorgesehen, ist. Mit die-
ser Änderung, daß das Datum der 1. Juni ist, darf 
ich über den Antrag Umdruck 306 Ziffer 12 ab-
stimmen lassen. Wer zuzustimmen wünscht. den 
bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die Mehr-
heit; es ist so beschlossen. Damit ist der § 101 in 
dieser Form angenommen. 
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Ich rufe noch auf Einleitung und Überschrift. — 
Das Wort wird nicht gewünscht. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Das 
ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Damit ist die zweite Beratung des Personalver-
tretungsgesetzes beendet. Die dritte Beratung soll 
nach interfraktioneller Vereinbarung heute nicht 
mehr stattfinden. Dann können wir die Beratung 
an dieser Stelle abbrechen. 

Ich rufe auf Punkt 3 der Tagesordnung: 
Zweite Beratung des Entwurfs eines Ver-
kehrsfinanzgesetzes 1954 (Drucksachen 573, 
614); 
Schriftlicher Bericht*) des Ausschusses für 
Finanz- und Steuerfragen (19. Ausschuß) 
(Drucksache 1252, Umdrucke 310 bis 315, 317 
bis 332). 
(Erste Beratung: 39. Sitzung.) 

Das Wort als Berichterstatter hat der Abgeord-
nete Krammig. 

Krammig (CDU/CSU), Berichterstatter: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Bevor ich 
zum eigentlichen Bericht komme, muß ich zunächst 
um Entschuldigung und um Ihre Nachsicht bitten, 
weil bei der kurzen Zeit, die für die Abfassung 
des Berichts und für die Zusammenstellung der 
Ausschußbeschlüsse zur Verfügung stand, einige 
Fehler unterlaufen sind, die zuvor berichtigt wer-
den müssen. 

Auf Seite 4, rechte Spalte, muß der vorletzte 
Absatz gestrichen werden. Auf Seite 6, rechte 
Spalte, müssen bei „Steuersätze" „ausschließlich 
aus im Erhebungsgebiet gefördertem unbearbei-
tetem Erdöl hergestellte Flüssiggase" die Zahlen 
10, — und 12,75 ausgetauscht werden. Auf Seite 10, 
linke Spalte, erste Zeile, ist „Abs. 3" zu ersetzen 
durch „Abs. 1 a Ziffer 2". Dann sind noch redak-
tionelle Berichtigungen der Zusammenstellung er-
forderlich und zwar ist auf Seite 18, rechte Spalte, 
„Absatz 1 Ziff. 5" in Abs. 1 a-  Ziffern 1 und 2 je-
weils durch „Absatz 1 Ziff. 4" zu ersetzen. Auf 
Seite 27 ist in Art. 3 Abs. 1 Ziffer 2 nach dem 
Wort „Härtefällen" einzufügen „insbesondere in 
verkehrsfernen Gebieten". Schließlich darf ich noch 
darauf aufmerksam machen, daß nach einer inter-
fraktionellen Vereinbarung in der Überschrift des 
Gesetzes die Jahreszahl 1954 in 1955 geändert wer-
den soll. 

Meine Damen und Herren, das Verkehrsfinanz-
gesetz soll ein erster Schritt zur Regelung der Ver-
kehrsprobleme überhaupt sein. Ein Junktim zwi-
schen Verkehrsfinanzgesetz und Straßenent-
lastungsgesetz ist vom Ausschuß abgelehnt wor-
den. Ursprünglich war daran gedacht, daß die Be-
schlüsse über ein Straßenentlastungsgesetz sich 
finanzpolitisch in einem Verkehrsfinanzgesetz nie-
derschlagen sollten. Da aber dieser Gesetzentwurf 
im zuständigen Ausschuß noch nicht beraten ist 
und der Finanz- und Steuerausschuß die Bera-
tungsergebnisse wegen der Eilbedürftigkeit eines 
Verkehrsfinanzgesetzes nicht abwarten wollte, hat 
er darauf verzichtet, die Beratung so lange aus-
zusetzen. 

Ich möchte mich bei meinen Ausführungen auf 
nur wenige grundsätzliche Bemerkungen beschrän-
ken und darf im übrigen auf den Schriftlichen Be-
richt verweisen, der ja über die Zielsetzungen die-
ses Gesetzesentwurfs eingehend Auskunft gibt. Her-

ausstellen möchte ich, daß das Verkehrsfinanzge-
setz beabsichtigt, ausreichende Mittel für den 
Straßenbau zur Verfügung zu stellen und eine An-
näherung der Startbedingungen der Verkehrsträ-
ger herbeizuführen, mit einem Wort: es will also 
beginnen mit der Neuordnung des Verkehrswesens 
überhaupt. 

Nun lassen Sie mich aus der Fülle der Einzel-
fragen, die im Ausschuß eine bedeutende Rolle 
bei den Beratungen gespielt haben, zunächst die 
Besteuerung der Anhänger nach der Kraftfahr-
zeugsteuer herausnehmen. Der Ausschuß beschloß, 
die Besteuerung der Anhänger in gleicher Weise 
durchzuführen wie die Besteuerung der Motor-
wagen. Warum? Er ging davon aus, daß bei 
gleichem Gesamtgewicht die Wirkung auf die 
Straße dieselbe wie beim Motorwagen ist; und da 
beim Anhänger ein günstigeres Verhältnis von 
Nutzlast zu Eigengewicht besteht, überdies eine 
stärkere Kraftstoffverbrauchsdegression gegen-
über dem Motorwagen festzustellen ist, glaubte er, 
den Anhänger steuerlich dem Motorwagen gleich-
stellen zu sollen. Nun ist im Ausschuß dieser Argu-
mentation entgegengehalten worden, daß die An-
hänger in der Regel sowohl beim Werkfern- als 
auch beim gewerblichen Güterfernverkehr nicht 
voll ausgelastet seien. Trotzdem blieb die Mehr-
heit dabei, daß der Anhänger dem Motorwagen in 
der Kraftfahrzeugbesteuerung steuerlich gleichzu-
stellen sei. 

Ein weiteres wichtiges Problem, das ich noch be-
rühren möchte, war die Frage der Festsetzung der 
Beförderungsteuersätze, insbesondere im Werk-
fernverkehr. Die Steuersätze des Beförderung-
steuergestzes in den Ausschußbeschlüssen verfolgen 
in erster Linie verkehrspolitische Ziele. Es lag dem 
Ausschuß völlig fern, über die Beförderungsteuer 
Einnahmen erzielen zu wollen. Vielmehr sollte der 
ordnungspolitische Gesichtspunkt in einer Be-
steuerung des Werkfernverkehrs sichtbaren Aus-
druck finden dahingehend, daß der Werkfernver-
kehr, der sich seit 1937 verachtfacht hat, wieder auf 
ein vernünftiges volkswirtschaftliches Maß zurück-
geführt wird. Er stellt eine echte Konkurrenz ge-
genüber dem gewerblichen Güterfernverkehr und 
der Bundesbahn dar. Die Zunahme des übrigen 
Verkehrs außer dem Werkfernverkehr bleibt we-
sentlich hinter dieser Steigerung zurück. Da der 
Werkfernverkehr weder kontingentiert noch kon-
zessioniert ist, hat er ein volkswirtschaftlich un-
erwünschtes Ausmaß angenommen. Um ihn nun 
auf ein volkswirtschaftlich vernünftiges Maß zu 
reduzieren, sollte er mit einer Beförderungsteuer 
über den bisher geltenden Satz hinaus belegt 
werden. 

Damit war aber keineswegs beabsichtigt, not-
wendige Werkfernverkehrstransporte irgendwie zu 
verhindern, sondern es lag lediglich die Absicht 
vor, regulierend einzugreifen. Zu diesem Zweck 
hätten sich auch noch andere Maßnahmen ange-
boten, z. B. solche der Lizenzierung, besser der 
Einführung eines Lizenzierungszwangs für den 
Werkfernverkehr. Eine solche Maßnahme ist 
eine rein dirigistische. Der Ausschuß konnte sich 
nicht entschließen, einer solchen Maßnahme zuzu-
stimmen. Es wäre auch möglich gewesen, durch 
tarifpolitische Maßnahmen hier eine vernünftige 
Regelung herbeizuführen. Auch das fand im Aus-
schuß keine Gegenliebe, weil nämlich tarifpolitische 
Maßnahmen sich in erster Linie auf andere Ver-
kehrsträger ausgewirkt hätten und nicht auf den 
Werkfernverkehr. Es wird erwartet, daß durch *) Siehe Anlage 27. 
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die Anhebung des Satzes eine Reduzierung des 
Werkfernverkehrs etwa auf die Hälfte erfolgt und 
damit eine Verlagerung der zweiten Hälfte auf die 
übrigen Verkehrsträger, Bundesbahn und gewerb-
licher Güterfernverkehr. 

Wenn man den Werkfernverkehr betrachtet, 
dann muß man berücksichtigen, daß die reinen 
Transportkosten nicht ausschlaggebend sein kön-
nen. Denn der Werkfernverkehr wird ja von sehr 
vielen Unternehmen nicht aus kostenmäßigen, son-
dern aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten betrieben, und zwar will man damit verbin-
den z. B. das Inkassogeschäft, eine Werbung für 
das Unternehmen oder auch eine schnellere An-
dienung der Ware, alles echte volkswirtschaftliche 
Leistungen, die auch entsprechend honoriert wer-
den müssen. Wer eine höhere Leistung erbringt, 
hat Anspruch auf eine höhere Gegenleistung. 

Wir waren uns im Ausschuß völlig klar darüber, 
daß wir dann, wenn wir der Vorlage der Bundes-
regierung mit 5 Pfennig per Tonnenkilometer ge-
folgt wären, eine Wirkung erzielt hätten, die über 
das hinausgeht, was eigentlich beabsichtigt ist, 
nämlich eine Beschränkung des Werkfernverkehrs. 
Es hätte gut sein können, daß eine solche Steuer-
satzanhebung für den Werkfernverkehr schlecht-
hin tödlich gewirkt hätte. Aus diesem Grund hat 
sich der Ausschuß entschlossen, nicht den von der 
Bundesregierung vorgeschlagenen Satz anzuneh-
men, sondern einen niedrigeren, um dann allmäh-
lich mit Zwischenräumen auf den von der Bundes-
regierung vorgeschlagenen Satz hinaufzugehen. 
Man will damit auch Erfahrungen abwarten, die 
sich aus der Einführung des erhöhten Steuersatzes 
ergeben. 

An dieser Stelle muß auch bemerkt werden, daß 
es nicht richtig gewesen wäre, gleich eine prohibitiv 
wirkende Steuer einzuführen, aus dem einfachen 
Grunde, weil ja die Gesetzgebung der  letzten Jahre 
die Entwicklung des Werkfernverkehrs begünstigt 
hat. Es wäre, wenn man erkennt, daß man gesetz-
geberisch vielleicht zu weit entgegengekommen ist, 
nicht richtig, das nur auf dem Rücken der Betei-
ligten auszutragen. Aus diesem Grunde entschloß 
man sich zu den nunmehr im Ausschußbeschluß 
vorgesehenen Sätzen. 

Man hat darüber hinaus auch daran gedacht, daß 
es Güter gibt, die mit dem erhöhten Satz nicht be-
steuert werden können, ohne daß dies Rückwirkun-
gen auf die Preisgestaltung dieser Güter haben 
würde. Aus diesem Grunde ist ein Ausnahmekatalog 
für Güter und zu gleicher Zeit auch ein Ausnahme-
katalog für Gebiete, insbesondere Gebiete, die man 
unter dem Namen „revierferne Gebiete" zusam-
menfaßt, geschaffen worden. 

An dieser Stelle sollte eingeflochten werden, daß 
es haushaltswirtschaftlich gesehen viel zweckmäßi-
ger gewesen wäre, auch für diese Gebiete und diese 
Güter den vollen Steuersatz in Ansatz zu bringen 
und dann über echte Subventionen im Haushalt 
auszuweisen, was notwendig ist, um diesen Gebie-
ten die erforderliche Wirtschaftskraft zu verleihen. 
Es ist eine Verfälschung haushaltswirtschaftlicher 
Überlegungen, wenn man Steuersatzermäßigungen 
da einfügt, wo die Steuer ihrer Natur nach eigent-
lich nach dem Bruttoprinzip erhoben werden müßte. 
Eine Steuer, die  soziale, wirtschaftliche und andere 
Momente berücksichtigt, ist nun einmal die Ein-
kommensteuer mit ihren beiden Töchtern, der 
Körperschaft- und der Lohnsteuer. Man sollte es 

vermeiden, daß andere Steuergesetze — wir haben 
es ja leider bei der Umsatzsteuer auch schon begon-
nen und zu einem recht ansehnlichen Katalog ge-
bracht — mit derartigen Gesichtspunkten belastet 
werden. 

(Beifall bei Abgeordneten der Mitte.) 

Es wäre sinnvoller gewesen — es war leider im 
Ausschuß dafür keine Mehrheit zu finden —, über 
echte Subventionen im Haushalt das auszuwerfen, 
was notwendig ist, um auch diese Gebiete in die 
richtige Wettbewerbslage hineinzubringen. 

Ich möchte in Ergänzung meines Berichts auch 
zur Erhöhung des Mineralölsteuersatzes noch ein 
Wort sagen. Wir haben uns bei der Kraftfahr-
zeugsteuer entschlossen, vorzuschlagen, daß die 
Kraftfahrzeugsteuer für Personenkraftwagen um 
20 v. H. gegenüber den bisher geltenden Sätzen er-
mäßigt wird. Demzufolge hätte dann auch der Ver-
gasertreibstoff von jeder Mineralölsteuererhöhung 
freigestellt werden müssen. Denn wenn man schon 
erkannt hatte, daß der Personenkraftwagen im 
Verhältnis zum Lastkraftwagen über die Mineral-
ölsteuer viel zu hoch belastet ist, dann hätte man 
auch darauf verzichten müssen, den Vergaserkraft-
stoff in der Mineralölsteuer anzuheben. Aber es hat 
sich gezeigt, daß die Beschlüsse des Ausschusses zu 
Abschnitt I und II des Gesetzes zu so wesentlichen 
Einnahmeverminderungen führten, daß es eben 
notwendig war, die Mineralölsteuersätze anzuhe-
ben. Weil man sich im Ausschuß darüber klar 
wurde, daß die Anhebung der Dieselölsteuersätze 
allein nicht genügen würde, um das Mehraufkom-
men zum Ausgleich dessen zu erzielen, was man 
vorher nachgelassen hatte, mußte notwendigerweise 
auch der Steuersatz für den Vergaserkraftstoff an-
gehoben werden. Trotzdem bleibt die Tatsache be-
stehen, daß, wenn der Ausschußbeschluß Gesetz 
werden sollte, der Pkw-Fahrer, sogar der Fahrer 
eines Kleinwagens, wenn er mehr als 27 500 km 
im Jahre fährt, künftig an Mineralöl- und Kraft-
fahrzeugsteuer zusammen mehr bezahlen wird, als 
das bisher der Fall gewesen ist. Insoweit ist der 
Ausschußbeschluß in sich nicht geschlossen. Denn 
wenn die Ermäßigung der Kraftfahrzeugsteuer für 
Pkws ausgesprochen wird, hätte eine Erhöhung des 
Mineralölsteuersatzes für Vergaserkraftstoffe nicht 
vorgenommen werden dürfen. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist doch 
kein Ausschußbericht mehr!) 

— Meine Damen und Herren, ich berichte hier über 
die Dinge, die im Ausschuß angesprochen worden 
sind. Ich nehme dazu nicht Stellung, sondern ich 
sage, was sich der Ausschuß in seiner Argumenta-
tion alles hat vor Augen führen lassen müssen. Im 
übrigen ergibt sich aus dem Schriftlichen Bericht 
einwandfrei, wie dann argumentiert worden ist 
und warum die Steuererhöhung doch durchgeführt 
werden muß. 

Nun erhebt sich auch die Frage, ob das, was in 
Art. 4 des Abschnitts III an Steuerbefreiungen 
eingefügt worden ist, echte Steuerbefreiungen hät-
ten sein sollen oder Steuerbefreiungen, die über 
eine Betriebsbeihilfe gewährt werden. Der Aus-
schuß hat sich zu letzterem entschlossen, weil es 
verwaltungsmäßig außerordentlich schwierig ge-
wesen wäre, die Mineralölverwender im einzelnen 
zu überwachen, ob sie das ihnen steuerbefreit oder 
steuerermäßigt belassene Gasöl so verwenden, wie 
das Gesetz vorschreibt. Es war richtiger, den Weg 
über die Betriebsbeihilfe zu gehen, und zwar auch 
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um dessentwillen, weil z. B. bei der Landwirtschaft 
von etwa 2 Millionen Betrieben 1,5 Millionen unter 
die Betriebsbeihilfe fallen. Es wäre also von Ver-
waltungsseite aus nicht möglich gewesen, diese 
Verwender alle auf die Einhaltung der Bestimmun-
gen zu überwachen. 

Auch die Frage, ob diese Mineralölsteuererhö-
hung, die beschlossen worden ist, nun von den Ver-
wendern in vollem Umfang getragen werden 
müßte, war Gegenstand der Beratungen. Im Aus-
schuß ist festgestellt worden, daß die Spannen der 
Mineralölherstellungsgesellschaften so groß sind, 
daß sie einen Teil der Mineralölsteuererhöhung 
selbst auffangen könnten. Natürlich haben wir von 
hier aus keinen Einfluß darauf, daß das geschieht; 
aber wir erwarten, daß ein Teil der Steuererhö-
hung — das war die Meinung des Ausschusses — 
von  den Mineralölgesellschaften selbst getragen 
wird. 

Nun lassen Sie mich noch etwas sagen über die 
Frage der Verwendung der Mittel. In den Ab-
schnitten IV und IV a des Gesetzentwurfs ist vor-
gesehen, daß Gesellschaften privaten Rechts soge-
nannte Finanzierungsbeiträge in bestimmter Höhe 
von Bundesseite auf gewisse Zeiträume zur Ver-
fügung gestellt bekommen; damit sollen Pro-
gramme bei der Bundesbahn und beim Bundesauto-
bahnbau vorfinanziert werden. Ich möchte klar-
stellen, daß diese Beträge jährlich im Haushalt 
ausgeworfen werden und daß über die Verwen-
dung der Beträge einschließlich der mit Hilfe die-
ser Beträge aufgenommenen Kredite bei der Bun-
desbahn im Wirtschaftsplan entschieden werden 
wird, der der Zustimmung der Bundesregierung 
unterliegt, und bei den Bundesautobahnbauten 
alle Beträge im Haushalt entsprechend ausgewie-
sen werden, so daß das Parlament also von Jahr 
zu Jahr sieht, was mit diesen Mitteln geschieht. 

Eine Ausnahme macht lediglich die Zurverfü

-

gungstellung der Darlehen an die nicht bundes-
eigenen Eisenbahnen in Höhe von 10 Millionen DM. 
Diese 10 Millionen werden aus den Finanzierungs-
beiträgen genommen, die für die Bundesbahn und 
für den Bundesautobahnbau bereitgestellt werden, 
und zwar je hälftig zu 5 Millionen. Hier hat die 
Bundesregierung selber die Möglichkeit der Ein-
wirkung auf die Verwendung der Mittel. Da diese 
Mittel im Haushalt praktisch durch die Abschnitte 
IV und IV a des Gesetzes bereits gebunden sind, 
werden sie im Haushalt nicht noch einmal beson-
ders in Erscheinung treten. 

t ber die Frage der Zweckbindung der Mittel ist 
im Ausschuß des längeren und breiteren gespro-
chen worden. Der Ausschuß hat sich dahin ent-
schlossen, lediglich einer Zweckbindung zuzustim-
men, und zwar soweit es sich um die Finanzie-
rungsbeiträge in Abschnitt IV und IVa des Ge-
setzes handelt. Dort ist eine Zweckbindung auch 
notwendig, weil diese Finanzierungsbeiträge den 
beauftragten Gesellschaften des privaten Rechts er-
möglichen sollen, Gelder aufzunehmen, um lang-
fristige Programme zu finanzieren. Wenn man 
ihnen nicht die Gewißheit geben könnte, daß die 
Finanzierungsbeiträge auf bestimmte Jahre fest 
zugesagt sind, könnten sie die Vorfinanzierung 
nicht durchführen. 

Dieser Grund liegt aber beim Bundesstraßenbau 
nicht vor. Deshalb hat der Ausschuß es auch ab-
gelehnt, eine über die vorgeschlagene Entschlie-
ßung hinausgehende Zweckbindung von Mitteln 
für den Bundesstraßenbau im Gesetzentwurf vor-

zusehen. Wir würden, so wurde im Ausschuß argu-
mentiert, wenn wir eine solche Zweckbindung vor-
sehen, auch das Parlament festlegen, das es in der 
Hand hat, von Jahr zu Jahr dafür zu sorgen, daß 
die über die zweckgebundenen Mittel hinausgehen-
den Beträge für den Straßenbau verwendet wer-
den können. Eine entsprechende Entschließung 
wird Ihnen vorgeschlagen, damit sichergestellt ist, 
daß die Bundesregierung jährlich die Beträge in 
den Haushalt einstellt. Wir hätten dann dafür zu 
sorgen, daß sie bewilligt werden. 

Die Ausschußbeschlüsse stellen ein Kompromiß 
dar. Es wurde um die einzelnen Bestimmungen 
sehr gerungen. Es ist daraus ein Gebäude ent-
standen, aus dem man ohne Not keine Steine her-
ausbrechen sollte. Namens des Ausschusses darf 
ich Ihnen vorschlagen, die Ausschußbeschlüsse zu 
akzeptieren und die Entschließungen anzunehmen. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. 

Wir kommen zur zweiten Beratung des Gesetz-
entwurfs. Ich rufe auf Abschnitt I Art. 1, und 
zwar müssen wir ziffernweise vorgehen, also zu-
erst die Ziffern 1 und 2, zu denen Änderungs-
anträge nicht vorliegen. Das Wort wird nicht ge-
wünscht. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. - Das ist die Mehrheit; es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Ziffer 3, dazu Änderungsanträge 
Umdrucke 318 Ziffer 1, 326 und 320. Wird hierzu 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über den 
Umdruck 318*) Ziffer 1, demgemäß in § 10 Abs. 2 
des zu berichtigenden Gesetzes statt „sieben Per-
sonen" die Worte „acht Personen" gesetzt werden. 
Wer diesem Antrag der Abgeordneten Donhauser 
und Genossen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das letzte ist die Mehrheit; der Antrag 
ist abgelehnt. 

Dann kommen wir zum Änderungsantrag der 
Abgeordneten Dr. Dollinger und Genossen auf Um-
druck 326**). Er betrifft den Abs. 3 des § 10 — die 
Sattelzugmaschinen und Sattelanhänger —. Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Ich 
muß die Abstimmung wiederholen lassen. Wer 
dem Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Dol-
linger und Genossen auf Umdruck 326 zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
erste war die Mehrheit; der Antrag ist ange-
nommen. 

Dann kommen wir zu dem Änderungsantrag 
der Abgeordneten Donhauser und Genossen — 
Umdruck 320***) — auf Einfügung eines neuen, 
Abs. 4. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen

-

probe. - Das letzte ist die Mehrheit; der Antrag 
ist abgelehnt. 

Ich komme dann zur Abstimmung über die 
Ziffer 3 als Ganzes mit der einen beschlossenen 
Änderung. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich um das Handzeichen. - Das ist die Mehrheit; 
es ist so beschlossen. 

*) Siehe Anlage 10. 
**) Siehe Anlage 14. 

***) Siehe Anlage 11. 
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Ich rufe auf die Ziffer 4 mit den Änderungs-

anträgen Umdruck 317*) Ziffer 1, Umdruck 321**), 
Umdruck 323***). 

Das Wort hat der Abgeordnete Stücklen. 

Stücklen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Der Umdruck 
323 - 

(Zuruf: 321!) 
— Ich begründe 323. 

(Erneuter Zuruf: 321!) 

— Das ist noch ein Umdruck vom vorigen Gesetz. 

Bei der Neuordnung des Verkehrsfinanzgesetzes 
ist auch eine Neuordnung der Lkw-Besteuerung 
und der Anhängerbesteuerung durchgeführt wor-
den. Die bisherige Quote der Belastung, gemessen 
an dem Eigengewicht, ist beim Lkw und bei den 
Anhängern auf das Gesamtgewicht umgelegt wor-
den. Das bedeutet nun bei dem Lkw das Verhältnis 
von Nutzlast zu Eigenlast von 1 : 1, dagegen bei 
den Anhängern von 1 : 2 bis 3. Die Auswirkung ist, 
in Zahlen ausgedrückt, so, daß bisher je 200 kg 
Eigengewicht mit 20 DM besteuert waren. Das ent-
spricht, umgerechnet auf ein Gesamtgewicht von je 
200 kg, ungefähr 6,50 DM. Das bedeutet also, daß 
z. B. ein Anhänger von 5 t Nutzlast in Zukunft mit 
245 % mehr belastet ist und ein Anhänger mit 12 t 
Nutzlast sogar mit 431 % gegenüber früher. Dazu 
kommt noch die Erhöhung in der Besteuerung des 
Lkw, des Mutterfahrzeugs, und die Erhöhung des 
Treibstoffs und die Beförderungsteuer. 

Ich darf Ihnen mal ein Beispiel sagen, wie sich 
das bei einem Betrieb in Niedersachsen auswirkt, 
der die doppelte Zahl von Anhängern als von Lkws 
hat. Er hat bisher eine Steuersumme von 23 740 DM 
bezahlt. Bei der neuen Besteuerung des Lkw und 
des Anhängers würde die Steuersumme 91 720 DM 
ausmachen, ohne Treibstofferhöhung, ohne Beför-
derungsteuer, die für den Werkfernverkehr in 
Frage käme. 

Hier ist mit großer Berechtigung die Frage auf-
geworfen, ob das nicht gerade — nicht nur für den 
Werkfernverkehr, den Werkverkehr schlechthin — 
im Güterkraftverkehr eine Existenzfrage gewor-
den ist. 

Wenn man dazu noch berücksichtigt, daß der An-
hänger im Nahverkehr mit ungefähr 50 % und im 
Fernverkehr mit 75 % ausgelastet ist, dann erkennt 
man, wie ungerecht sich diese viel stärkere Besteu-
erung als beim Lkw auf die Rentabilität auswirken 
muß. Und ich glaube, wir müssen erkennen, daß 
gerade die Anhänger für die gesamte Volkswirt-
schaft eine Transportreserve darstellen, auf die wir 
unter allen Umständen Wert legen sollten. Ich er-
innere mich daran, daß ich vor einigen Wochen mit 
Herrn Ministerialdirektor Suret eine Unterhaltung 
hatte, der mir sagte, daß es im vergangenen Herbst 
Zeiten gab, da war die Bundesbahn nicht in der 
Lage, den vollen Bedarf der Kohle für Schleswig-
Holstein zu decken, und man mußte Lkws, man 
mußte also Motorfahrzeuge einsetzen, um diesen 
notwendigen Transport durchzuführen, Diese Re-
serven liegen eben im Anhänger. Aus diesem 
Grunde wollen wir, daß die Besteuerung des An-
hängers zumindest für den Übergang eine ge-
ringere ist als die des Lkw. Das beanspruchen wir  

auch deshalb, weil der Anhänger, auch wenn er be-
lastet ist, nicht eine so große Straßenabnutzung wie 
der Lkw verursacht. Darüber gibt es wohl keinen 
Zweifel, wenn man die Kapazität der Benutzung 
dieser Fahrzeuge in Rechnung stellt. Wenn aber 
eine geringere Straßenbelastung nachgewiesen ist 
und man auf dem Standpunkt steht, daß der, der 
die Straße stark und viel benutzt, auch dement-
sprechend seinen Obolus abzuliefern hat, dann ist 
es allein aus dieser Sicht schon gerechtfertigt, eine 
Differenzierung einzuführen. 

Nun darf ich aber noch daran erinnern, daß wir 
im 1. Deutschen Bundestag schon einmal eine Ver-
kehrsdebatte hatten, bei der wir eine Beschränkung 
des Anhängers durch Wegfall des zweiten Anhän-
gers und eine Beschränkung der Gesamttonnage 
vorgenomen haben. Bei dieser Gelegenheit haben 
wir aber den Zustand, der heute noch als Rechtens 
angesehen werden muß, aufrechterhalten. Auf die-
sen gesetzlichen Tatbestand hat sich die Wirtschaft 
auch bei der Anschaffung der Fahrzeuge, besonders 
beim Anhänger eingestellt. Es wäre nun von uns 
schon gar nicht entgegenkommend, aber vielleicht 
sogar nicht einmal moralisch, wenn wir heute her-
gingen und von einem Tag auf den anderen Steuer-
verhältnisse schüfen, die geradezu das Gegenteil 
der Steuerrichtsätze darstellten, die mit unserem 
Wissen, mit unserer Zustimmung bestanden haben. 

Ich würde daher vorschlagen, eine Übergangs-
lösung zu schaffen, die Anhängerbesteuerung für 
die Zeit von zwei Jahren um 25 % zu reduzieren. 
Damit würden wir der Wirtschaft die Möglichkeit 
geben, sich auf den in zwei Jahren eintretenden 
steuerlichen Tatbestand einzustellen und sich ent-
sprechend auch mit der Neuanschaffung der An-
hängerfahrzeuge einzurichten. Ich bin sogar der 
Meinung, daß es — wenn wir hier auch noch den 
verkehrspolitischen Zweck im Auge haben wollen—
viel wirkungsvoller ist, heute die Möglichkeit zu 
geben, die Anhänger abzuschreiben und auslaufen 
zu lassen, als den Unternehmer, der seine Fahr-
zeuge nun einmal hat, zu zwingen, sie wegen der 
steuerlichen Höherbelastung auch so auszunutzen, 
daß wieder eine Rentabilität dabei herauskommt. 
Aus diesem Grunde bitte ich Sie, dieser Regelung, 
beim Anhänger 25 %, befristet auf zwei Jahre, ab-
zuschlagen, Ihre Zustimmung zu geben. 

Analog müßte dann auch für den Sattelschlepper 
eine Regulierung eintreten; denn innerhalb dieser 
zwei Jahre würde ja auch für den Sattelschlepper 
der 25%ige Abschlag erfolgen. Nach zwei Jahren 
müßte dann für den von uns bewußt geförderten 
Sattelschlepper eine Neuregelung in Höhe von 
15 % Abschlag getroffen werden. 

Das wäre das, was ich zu diesem Antrag zu sa-
gen hätte. Ich bitte, ihm die Zustimmung zu geben, 
und — bitte nehmen Sie das nicht übel, oder fassen 
Sie es nicht gar als Schikane auf — beantrage 
namentliche Abstimmung, damit wir in dieser 
Frage bei dieser Besetzung des Hauses keine Zu-
fallsentscheidung haben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Körner. 

Körner (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Ich habe mir erlaubt, auf Um-
druck 317 zu demselben Fall der Besteuerung der 
Anhänger den Antrag zu stellen, den Satz ohne 
eine Übergangsfrist, und zwar gleichbleibend um 
25 % der Sätze für die Maschinenwagen oder 
Motorwagen, zu kürzen. Ich will das nicht wieder- 

*) Siehe Anlage 9. 
**) Siehe Anlage 12. 

***) Siehe Anlage 13. 
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holen, was soeben der Vorredner vorgetragen hat. 
Aber ich möchte in Ihre Erinnerung rufen, daß 
wir beim Anhänger eine Steigerung in den Sätzen 
bis zu 423 %, beim Lkw im Höchstfall bis zu 
221 % haben, daß die Summen beim Lkw in der 
Veranlagung vom Finanzministerium von 177 Mil-
lionen in den geschätzten Einnahmen auf 201 Mil-
lionen und beim Anhänger von 39 Millionen auf 
137 Millionen angesetzt worden sind. 

Noch ein wichtiger Punkt ist nach meinem Da-
fürhalten der Ausnutzungsgrad, nicht nur die Tat-
sache, daß die Anhänger eine Reservekapazität 
darstellen. Bei einer Umfrage bei über 1400 Fir-
men mit ungefähr 3 1/2 tausend Anhängern ist fest-
gestellt worden, daß einen Einsatz von 0 bis zu 5 
Tagen im Monat 14 % der Anhänger, von 6 bis 
15 Tagen nur 30 % der Anhänger, von 16 bis 21 
Tagen 4 % der Anhänger und erst 52 % der An

-

hanger einen ständigen Einsatz im Monat haben. 
Damit ist sichtbar, daß der Anhänger eine Reserve-
kapazität für die Volkswirtschaft, auch für die 
Verkehrswirtschaft bildet, und daß es nicht an-
gängig ist, ihn steuerlich mit der vollen Höhe der 
Maschinenwagen zu belasten. Nach meiner Über-
zeugung ist auch der Grund nicht stichhaltig, daß 
der Anhänger gleich stark oder vielleicht sogar 
noch stärker die Straßen abnutze als der Motor-
wagen; denn hier wirkt die Antriebsachse ganz 
anders als der hinterherrollende Anhänger. 

Ich bitte also das Hohe Haus, dem Antrag auf 
Umdruck 317 stattzugeben und den Steuersatz um 
25 % zu ermäßigen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Seuffert. 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! In dem Antrag Umdruck 317 ist ver-
langt, die Kraftfahrzeugsteuer für Anhänger, die 
ja nunmehr mit der für Motorwagen gleichgezogen 
werden kann, gegenüber der Steuer für Motor-
wagen um 25 % zu ermäßigen. In dem Antrag 
Umdruck 323 wird in dem Buchstaben a  dasselbe 
verlangt für eine Schonfrist von zwei Jahren. Nie-
mand, der sich mit diesem Gesetz beschäftigt hat, 
kann leugnen, daß die Maßnahmen, die hier zu 
treffen sind, den Beteiligten und ganz besonders 
dem gewerblichen Güterverkehr außerordentlich 
harte Lasten auferlegen. Es ist nicht die  Schuld 
dieses Parlaments, daß die  notwendigen Maßnah-
men infolge der Untätigkeit der Regierung nun ge-
radezu knüppeldick auf die Beteiligten zukommen 
müssen. Es wäre besser gewesen, die Dinge sich 
stufenweise und planvoll entwickeln zu lassen. 
Aber die Zeit drängt jetzt, es muß etwas für die 
Straßen geschehen. 

Was die Anhängersteuer anlangt, so ist nicht zu 
leugnen, daß gerade sie den gewerblichen Güter-
verkehr besonders hart ankommen muß. Es ist 
auch nicht zu bestreiten, daß dem gesamten Last-
wagenverkehr, der soeben eine Umstellung infolge 
der Änderung der zugelassenen Abmessungen für 
die Wägen usw. hinter sich hat, gerechterweise eine 
Schonfrist zuzubilligen ist. Wir hatten bereits 
Überlegungen darüber angestellt, wie wir in die-
ser Frage bis zur dritten Lesung zu einem Kom-
promiß gelangen können. 

Wir werden aus den Gründen, die ich kurz vor-
getragen habe, den unserer Ansicht nach zu weit-
gehenden Antrag Umdruck 317 Ziffer 1 ablehnen, 
dagegen dem Antrag Umdruck 323 Buchstabe a zu-
stimmen. Da es dann logisch ist, daß die Sattel

-

schlepper-Anhänger, wenn sie bis 1957 eine 25 %ige 
Ermäßigung bekommen sollen wie alle andern, mit 
ihren 15 % erst dann einrücken, werden wir auch 
den Antrag unter b annehmen. Ich möchte an den 
Kollegen Stücklen fast den Appell richten, ange-
sichts dieser Lage und im Interesse der Verein-
fachung der Geschäfte des Hauses auf den Antrag 
auf namentliche Abstimmung in diesem Fall zu 
verzichten. 

(Abg. Stücklen: Einverstanden!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Krammig. 

Krammig (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die hier vorgetragenen Argu-
mente sind im wesentlichen auch Gegenstand der 
Beratungen im Ausschuß gewesen. Trotzdem ist 
der Ausschuß zu seinem Beschluß gekommen. Ich 
bitte daher, die Anträge abzulehnen und es bei dem 
Ausschußbeschluß zu belassen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Staatssekretär im Bundesministerium der 
Finanzen. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich darf mich dem Antrag des Herrn Ab-
geordneten Krammig anschließen. Die Angelegen-
heit ist im Finanz- und Steuerausschuß lange und 
ausführlich besprochen worden. Der Ausschuß hat 
gerade im Interesse der Gleichmäßigkeit der Be-
lastung Wert darauf gelegt, daß Anhänger und 
Motorwagen auch hier gleich behandelt werden. 

Ich muß dazu noch sagen: Es ist doch wohl nicht 
zu bestreiten, daß die Anhänger stärker als ver-
gleichbare Lastwagen die Straßen abnutzen und 
daß sie in ganz besonderem Maße den Verkehr ge-
fährden. Jeder von Ihnen, der einmal auf einer 
schmalen Landstraße neben einem Lastzug mit 
einem oder mehreren Anhängern hergefahren ist, 
wo der Anhänger dann hin- und herschwankte, 
weiß, wie gefährlich das Ü berholen ist. Schließlich 
ist bei den Anhängern auch der Anteil der Nutz-
last am Gesamtgewicht größer als bei Lastkraft-
wagen, wodurch sich ihre höhere Wirtschaftlichkeit 
ergibt. 

Die Zahlen, die hier genannt worden sind, spre-
chen nach meiner Ansicht für das Gegenteil des-
sen, was die Herren Antragsteller damit bezwek-
ken. Wenn die Belastung in Zukunft um, ich 
glaube, 420 % höher sein soll als bisher, so ergibt 
sich eben, daß die Anhänger bisher viel zu gering 
belastet sind 

(Sehr richtig! rechts) 

und daß die Kosten und die Schäden, die sie ver-
ursacht haben, praktisch von den Personenwagen 
und darüber hinaus von der Gesamtheit der 
Steuerzahler getragen worden sind. 

(Zustimmung bei Abgeordneten in der 
Mitte und rechts.) 

Ich glaube, diesem Zustand muß endlich ein Ende 
gemacht werden. 

(Zuruf des Abg. Körner.) 

— Wenn man hier einwendet, daß dadurch die 
Betriebskalkulation erheblich beeinflußt wird und 
daß die Voraussetzungen, unter denen die Anhän-
ger angeschafft worden sind, grundlegend geändert 
werden, dann muß ich sagen: Dann könnten wir 
das Verkehrsfinanzgesetz überhaupt nicht beschlie-
ßen. Denn durch jede Vorschrift, jeden Artikel und 
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jeden Paragraphen dieses Gesetzes wird die Be-
triebskalkulation ganz erheblich geändert. Allein 
schon die Erhöhung z. B. des Dieselölpreises um 
10 Pfennig ist eine derartig einschneidende Maß-
nahme! Dann könnte man eben auf dem ganzen 
Gebiet, das hier durch das Verkehrsfinanzgesetz 
geregelt werden sollte, überhaupt keine Maßnahme 
ergreifen. 

Schließlich darf ich noch darauf hinweisen, daß 
der Antrag einen Ausfall von etwa 35 Millio-
nen DM jährlich bedeutet. 

Ich darf diese Gelegenheit, bei der zum ersten-
mal von der Regierung zu einem Antrag das Wort 
ergriffen wird, zu einer allgemeinen Bemerkung 
benutzen. Das Gesamtaufkommen nach dem Ver-
kehrsfinanzgesetz, wie es sich jetzt darstellt, wird 
in Zukunft für ein ganzes Jahr etwa 440 Millio-
nen DM ergeben, während sich der Finanzausschuß -
ein Aufkommen von mindestens 500 Millionen DM 
vorgenommen hatte. Im ersten Jahr aber werden, 
je nach dem Datum des Inkrafttretens, wahrschein-
lich überhaupt nur 260 Millionen DM aufkommen. 
Das ist schon weniger, als in diesem Gesetz für die 
Zwecke der Autobahnen und der Bundesbahn 
zweckgebunden ist. Diese Zweckbindung ist ja 
nicht Selbstzweck — sonst müßte man die erheb-
lichsten finanzpolitischen Bedenken dagegen gel-
tend  machen —, sondern sie dient als Unterbau für 
ein Kreditgebäude, für eine Vorfinanzierung zu-
gunsten sowohl des Autobahnbaues wie der Bun-
desbahn. Das, was Bundesbahn und Autobahnen 
im ersten Jahr bekommen sollen, wird durch die-
ses Gesetz nicht mehr gedeckt — um so weniger, 
wenn man jetzt noch 35 Millionen DM Ausfall ver-
ursacht —, und für die Bundesstraßen würde über-
haupt nichts übrigbleiben. Ich glaube, bei den 
Schlußabstimmungen zur Frage der Mineralöl-
steuer wird dieser Punkt noch einer ganz beson-
deren Beachtung bedürfen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Müller-Hermann. 

Müller-Hermann (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte mir er-
lauben, eingangs einige Worte zur Frage des Ge-
samtaufkommens aus diesem Gesetz zu sagen. Wir 
haben mit dem Bundesfinanzministerium eine 
Zahlenabstimmung vorgenommen. Wie wir wissen 
und respektieren, ist das Bundesfinanzministerium 
in der Schätzung seiner Einnahmen genau so  vor-
sichtig wie in der Schätzung seiner Ausgaben. Wir 
sind bei dieser Zahlenzusammenstellung zu dem 
Ergebnis gekommen, daß das Verkehrsfinanzgesetz 
der Kraftverkehrswirtschaft an neuen zusätzlichen 
Belastungen effektiv einen Betrag von mindestens 
471 Millionen DM auferlegt. Es scheint mir wich-
tig, diese Tatsache hier noch einmal ausdrücklich 
festzustellen, nicht zuletzt deswegen, weil diese 
Belastung von 471 Millionen DM um etwa 120 Mil-
lionen DM über das hinausgeht, was der Verkehrs-
finanzgesetzentwurf der Bundesregierung ur-
sprünglich an Aufkommen erbringen sollte. 

Von diesem Betrag von 471 Millionen DM wäre 
eventuell abzusetzen ein Steuerausfall von etwa 
8 Millionen DM durch die neu geschaffenen Ver-
günstigungen im Personenverkehr auf der Straße. 
Dabei wäre sehr ernsthaft die Frage zu ventilieren, 
ob nicht dieses Minderaufkommen bei dem soge-
nannten Sockelaufkommen der dem Bund zu-
fließenden Steueraufkommen abzusetzen wäre. Das 
Minderaufkommen, das sich daraus ergibt, daß 

auch der Bundesbahn die Beförderungsteuer in 
bestimmten Relationen erlassen wird, fällt nur 
buchmäßig ins Gewicht, da sich um den gleichen 
Betrag das Darlehen vermindert, das der Bund 
der Bundesbahn gewährt. 

Ich möchte also festhalten: das Aufkommen aus 
diesem Gesetz beträgt — bei einer vorsichtigen 
Schätzung — etwa 470 Millionen DM. Wenn wir 
jetzt diesem Antrag zustimmen würden, für eine 
Übergangszeit bei den Anhängern eine mindere 
Belastung vorzunehmen, würde sich ein Minder

-

aufkommen von etwa 30 bis 35 Millionen DM er-
geben. Über diese Konsequenzen müssen wir uns 
natürlich im klaren sein. 

(Abg. Seuffert: Kann bei 90 Millionen ins

-

gesamt nicht so viel ausmachen!) 

Zu der Frage der Übergangsregelung für die 
Anhängerfahrzeuge möchte ich aber noch ein paar 
Worte anfügen. Meine Damen und Herren, wir 
sind uns alle in diesem Hause darin einig, daß die 
schwerlastigen Kraftfahrzeuge und auch die 
schwerlastigen Anhänger stärker als bisher be-
steuert werden müssen und daß vor allem der 
Steuersatz für die schweren Fahrzeuge durch den 
sogenannten „Knick nach unten" in der Kraftfahr-
zeugsteuer unpassend ist, weil er die schwerlastigen 
Fahrzeuge nicht entsprechend ihrer Straßen-
abnutzung gerecht erfaßt. Wir sind uns also darin 
einig, daß hier eine Neuregulierung erfolgen muß, 
und es ist nur zu bedauern, daß diese Neuregulie-
rung erst jetzt erfolgt und nicht bereits vor Jahren 
erfolgt ist. 

Nun hatte die Regierungsvorlage ursprünglich 
einen neuen Knick in der Kraftfahrzeugsteuer 
vorgesehen, indem von 16 Tonnen Gesamtgewicht 
ab ein Steuersatz von 51 DM, statt 22,50 DM bis 
16 Tonnen, eingeführt werden sollte. Dieser Knick 
nach oben wäre zweifellos ebenso ungerecht ge-
wesen und sachlich nicht zu rechtfertigen, wie es 
der bisherige Knick nach unten ist. Aus diesem 
Grunde begrüße ich und begrüßen auch meine 
Freunde außerordentlich den neuen Vorschlag, den 
das Bundesfinanzministerium für die Kraftfahr-
zeugsteuer für Lastwagen und Anhänger gemacht 
hat. Durch diesen neuen Besteuerungsmodus wird 
tatsächlich erreicht, daß in einem sehr linearen 
Anstieg der Kraftfahrzeugsteuer die schweren 
Fahrzeuge, eben weil sie die Straßen stärker in 
Anspruch nehmen und abnutzen, entsprechend 
stärker steuerlich belastet werden. Ich möchte also 
den Vorschlag des Bundesfinanzministeriums aus-
drücklich gutheißen und ihn als eine sehr glückliche 
Lösung bezeichnen. Die Frage ist nur die: Die An-
schaffung der Fahrzeuge ist in allen Teilen der 
Wirtschaft — und das gilt insbesondere für die 
Anhänger — unter dem Gesichtspunkt der bis-
herigen Steuergesetzgebung erfolgt. Es scheint mir 
eine ausgesprochene Ungerechtigkeit zu sein, wenn 
wir bestimmten Teilen der Wirtschaft, die mit der 
Beschaffung von Anhängern ihre Transportreserve 
gebildet haben, jetzt eine unbillige Belastung auf-
erlegen, indem wir von heute auf morgen einen 
völlig veränderten Steuersatz für sie vorsehen. 
Aus diesem Grunde scheint mir eine irgendwie ge-
artete Übergangsregelung wirklich gerecht und 
angemessen zu sein, insbesondere für den ohnehin 
schwer getroffenen Nahverkehr, in dessen Bereich 
der Anhänger eine echte Transportreserve dar-
stellt; es ist statistisch nachgewiesen, daß die An-
hänger im Nahverkehr tatsächlich nur zu 50 % 
ausgenutzt werden. Wir werden eine weitere Ein-
schränkung des schwerlastigen Verkehrs dadurch 
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erreichen müssen, daß wir grundsätzliche Beschrän-
kungen in der Zulassung der Lastzuglängen und 
Lastzuggewichte in möglichst kurzer Zeit schaffen, 
und zwar mit Maß und Vernunft. Mir scheint wich-
tig zu sein, daß wir bei der steuerlichen Regelung 
— und diese Worte richte ich insbesondere auch an 
den Herrn Bundesfinanzminister und den Herrn 
Staatssekretär — aus Billigkeits- und Gerechtig-
keitsgründen zumindest in bezug auf die Anhänger 
eine Übergangsregelung unterstützen. Ich bitte Sie 
daher, dem Antrag Ihre Zustimmung zu geben. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, liegen noch Wortmeldungen vor? — Herr 
Abgeordneter Krammig. 

Krammig (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich darf als Berichterstatter 
noch auf folgendes hinweisen. Auf Seite 7 des Be-
richts, linke Spalte oben, ist ausgewiesen, welches 
Mehraufkommen aus diesem Gesetz erwartet wird. 
Es sind nicht, wie Herr Müller-Hermann angegeben 
hat, 471, sondern nur 446 Millionen DM. Herr 
Müller-Hermann hat an einer Besprechung teil-
genommen, in der die Zahlen abgestimmt worden 
sind. Wir waren uns nur darüber. nicht schlüssig, 
ob wir die Beförderungsteuernachlässe bei der 
Bundesbahn in die Rechnung einbeziehen oder 
herauslassen sollen. Das sind aber Beträge, die 
lediglich 11 Millionen DM ausmachen. Wir diffe-
rieren also immerhin noch beinahe genau um 
20 Millionen DM, genau um zwei Drittel des Be-
trages, der jetzt, wenn die Ermäßigung für die 
Anhängerbesteuerung praktisch werden soll, in 
Wegfall kommt. Wenn wir die Rechnung so auf-
machen, dann stellen wir fest, daß wir bei zwölf 
Monaten Aufkommen aus diesem Gesetz bei der 
Ermäßigung der Besteuerung der Lastkraftwagen-
anhänger nur noch nicht bereits verplante Mittel 
in Höhe von 52 Millionen DM zur Verfügung 
haben werden, also wesentlich weniger als das, 
was wir uns bislang für den Straßenbau erhofft 
hatten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Müller-Hermann. 

Müller-Hermann (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Es tut mir leid, daß wir 
der Aufstellung des Herrn Bundesfinanzministers 
hier nicht folgen können. Es ist eine Tatsache, daß 
die effektive Mehrbelastung aus diesem Gesetz — 
da wird mir Herr Krammig nicht widersprechen 
können — nach den Zahlen des Bundesfinanz-
ministeriums 471 Millionen DM ausmacht. Die Frage 
ist jetzt: was ist von diesem Betrag abzuziehen, 
um das effektive Mehraufkommen in der Hand des 
Bundes und der Länder zu erhalten? Da sollten 
wir uns eigentlich zumindest in dem einen Punkt 
einig sein, Herr Kollege Krammig, daß die Be-
träge, die durch einen Abschlag von der Beförde-
rungsteuer der Bundesbahn buchmäßig beim Bund 
weniger aufkommen, nicht in unsere Kalkulation 
einbezogen werden können — das haben Sie ja 
selbst auch immer wieder betont —, weil das ein 
rein rechnungsmäßiger Vorgang ist. Um den glei-
chen Betrag, der der Stundung entspricht, verrin-
gert sich auch das Darlehen an die Bundesbahn. 

Es läßt sich nun einmal nicht abstreiten, daß das 
effektive Aufkommen aus diesem Gesetz bei einem 
Betrag von etwa 470 Millionen DM liegt. Ich 
möchte mich auch gar nicht um einzelne Millionen 
streiten, weil sich alles durchweg um Schätzungen 
handelt. Aber es dürfte vielleicht von allgemeinem 

Interesse sein, zu wissen, daß unabhängig von dem 
Mehraufkommen aus diesem Verkehrsfinanzgesetz 
dem Bund und den Ländern aus dem natürlichen 
Zuwachs an Kraftverkehr ein weiterer Betrag von 
rund 175 Millionen DM im Haushaltsjahr 1955 zu-
geht. Von Jahr zu Jahr ergeben sich entsprechende 
Zuwachsraten, die wir ohnehin schon in diese Ge-
samtbetrachtung nicht einbezogen haben. Dies zu-
mindest einmal festzustellen, schien mir doch an-
gebracht zu sein. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Neuburger! 

Neuburger (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin kein 
Verkehrsexperte, und ich möchte niemandem in 
seiner Meinung zu nahe treten, 

(Abg. Stücklen: Vorsichtig!) 

aber in meinen Augen wäre es ein Schildbürger-
streich erster Ordnung, 

(Sehr richtig! links) 

wenn man in einem Gesetz, das die Ordnung und 
die Sicherheit im Straßenverkehr zum Ziele hat, 
den Anhänger in der Besteuerung günstiger stellte 
als den Motorwagen. 

(Beifall in der Mitte und links.) 
Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 

Herren, wird noch das Wort gewünscht? — Der 
Herr Bundesminister der Finanzen. 

Schäffer, Bundesminister der Finanzen: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Nur eine 
sachliche Feststellung. Erstens einmal muß ich 
daran festhalten, daß die Schätzungen des Bundes-
finanzministeriums, die eigentlich dem Ausschuß 
bekannt sein dürften, auf 446 Millionen Gesamt-
erträgnis gelautet haben. Zweitens möchte ich fest-
stellen, daß die Stundung der Beförderungsteuer 
für die Bundesbahn eine vorübergehende und 
keine Dauermaßnahme ist und daß es gerade der 
Zweck des Verkehrsfinanzgesetzes sein soll, auch 
die Bundesbahn gesund und leistungsfähig zu ge-
stalten. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich glaube, jetzt liegen wirklich keine 
Wortmeldungen mehr vor. - Herr Müller-Her-
mann? 

(Abg. Müller-Hermann: Ich komme auf das 
Thema bei anderer Gelegenheit zurück!) 

— Sie winkten nur dem Herrn Finanzminister 
freundlich zu. 

Dann können wir nunmehr zur Abstimmung 
schreiten, und zwar zuerst über den Antrag Um-
druck 317 Ziffer 1, Änderungsantrag der Fraktion 
des GB/BHE. Wer diesem Antrag Umdruck 317 
Ziffer 1 zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Das letzte war die Mehrheit; der Antrag ist ab

-

gelehnt. 
Dann komme ich zu dem Antrag Umdruck 323, 

wobei über a) und b) gemeinsam abgestimmt wer-
den kann. Hierzu hat der Abgeordnete Stücklen 
namentliche Abstimmung beantragt. Ich muß fest-
stellen, ob der Antrag unterstützt wird. 

(Zuruf: Ist zurückgezogen!) 
— Ist zurückgezogen. Dann können wir hierüber 
ohne namentliche Abstimmung abstimmen. Wer 
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dem Antrag Umdruck 323, Änderungsantrag der 
Abgeordneten Stücklen und Genossen, als Ganzem 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Das 
erste war die Mehrheit; der Antrag ist ange-
nommen. 

Dann komme ich zu Umdruck 321*). Ist der Um-
druck verteilt? 

(Zustimmung.) 

— Dann mache ich Sie darauf aufmerksam, daß 
die Ziffer 1, die sich irrtümlich auf dem Umdruck 
befindet, gestrichen ist. Mit dieser Änderung oder 
Berichtigung wird abgestimmt über den Antrag 
Umdruck 321 der Abgeordneten Müller-Hermann 
und Genossen. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. - Das letzte ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

(Abg. Müller-Hermann: Er ist noch gar 
nicht begründet worden! Ich habe mich 

doch zur Begründung gemeldet!) 

— Es waren vorhin sämtliche Anträge aufgerufen, 
es wurde das Wort erteilt, es hat sich dann nie-
mand mehr gemeldet. Wir sind nunmehr in der 
Abstimmung. 

Meine Damen und Herren, wir kommen damit 
zur Abstimmung über die Ziffer 4 in der nunmehr 
geänderten Form. Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Das erste war die Mehrheit; es ist 
so beschlossen. 

Ich rufe auf die Ziffern 5 und 6. Das Wort wird 
nicht gewünscht. — Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Das ist die Mehr-
heit; es ist so beschlossen. 

Ich komme zu Art. 2 und Art. 3. — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Wer den aufgerufenen Arti-
keln zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; es ist so 
beschlossen. 

Ich rufe auf Abschnitt II, Änderung des Beförde-
rungsteuergesetzes, Art. 1, und zwar die Ziffern 
1, -2, -2a, -3, -4, -5, -5a.—Das Wort 
wird nicht gewünscht. — Wer den aufgerufenen 
Bestimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Das ist die Mehrheit, es 
ist so beschlossen. 

Ich rufe auf die Ziffer 6 und dazu die Umdrucke 
310, 311, 312, 314, 317 Ziffer 2, 324, 325, 328 und 
329. 

(Unruhe und Heiterkeit. — Zurufe: Lang

-

samer! Wiederholen! — Abg. Seuffert: Zur 
Geschäftsordnung!) 

— Zur Geschäftsordnung Herr Abgeordneter 
Seuffert! 

Seuffert (SPD): Herr Präsident, die Umdrucke 
324 und 317 Ziffer 2 betreffen grundsätzlich den 
Satz der Beförderungsteuer. Es wäre zweckmäßig, 
sie zusammen zu beraten und dann zusammen zu 
beraten die den § 12 Abs. 2 Ziffer 1 betreffenden 
Umdrucke 314, 330, 325 und 312 und sodann zu 
Ziffer 2 dieses Absatzes die Umdrucke 311, 310 und 
329 zusammen zu beraten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Seuffert, würden Sie das — ich glaube, das Haus 

*) Siehe Anlage 12. 

ist nicht ganz mitgekommen — noch einmal sagen, 
oder haben Sie es schriftlich? Dann geht die Sache 
leichter. Ich muß darauf hinweisen: die Anträge 
sind jetzt erst während der Beratung eingelaufen 
und deswegen nicht, wie sonst, in der Vorbereitung 
der Reihe nach berücksichtigt worden. 

Seuffert (SPD): Es handelt sich zunächst um 
§ 12 Abs. 1 Ziffer 2 Buchstabe b des Beförderung-
steuergesetzes. Die Umdrucke 317 Ziffer 2 und 324 
hierzu sind gleichlautend und dürften zweckmäßi-
gerweise zusammen beraten werden. Zu Abs. 2 
dieses Paragraphen sind zu Ziffer 1 einschlägig die 
Umdrucke 312, 314, 325 und 330; die dürften viel-
leicht auch zusammengefaßt werden. Zu Ziffer 2 
sind einschlägig die Umdrucke 310, 311 und 329 
sowie 328, der interfraktionelle Antrag. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Und 322, wo bringen 
Sie den unter? 

Seuffert (SPD): Der ist bei mir noch nicht an-
gekommen! 

(Heiterkeit.) 
Vizepräsident Dr. Jaeger: Wenn das Haus sich 

den Vorschlag zu eigen macht, dann kommen wir 
zuerst zu den Abs. 1 Ziffer 2 Buchstabe b betreffen-
den Anträgen Umdruck 317*) Ziffer 2 und Um-
druck 324**). Wird hierzu das Wort gewünscht? — 
Herr  Abgeordneter Körner! 

Körner (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der Umdruck 317 beinhaltet, daß die 
tonnenkilometrische Belastung, die Beförderung-
steuer grundsätzlich auf 3 Pfennig festgelegt wird 
und daß von dem Gedanken abgegangen wird, eine 
zeitliche Staffel von 3 auf 4 und dann auf 5 Pfennig 
pro Tonnenkilometer festzulegen. Die Begründung 
dafür ist dadurch gegeben, daß nach Iden Betriebs-
kalkulationen — darauf muß ich doch trotz der 
Ausführungen des Herrn Staatssekretärs Hart-
mann noch einmal zurückkommen — und nach den 
Unterlagen, die von den Industrie- und Handels-
kammern eingegangen sind, eine derart starke 
Belastung für gewisse Betriebe eintritt — die ja 
auch damit operieren, daß sie sozusagen von den 
Ballungszentren fernliegen und nicht in Zonen-
randgebiete, Frachthilfegebiete usw. einbezogen 
werden können —, daß allein bei einem einzigen 
Fall eine starke Mehrbelastung eintritt von in die-
sem Fall 56 000 DM. Selbst der Berichterstatter, 
Herr Kollege Krammig, hat erklärt: Der Ausschuß 
hatte Bedenken und Hemmungen, hier den Bogen 
zu überspannen, und ist deshalb für die Staffelung 
eingetreten. 

Die Frage ist: Wird man bei einer Halbierung 
des Satzes, wie es für Berlin, die Zonenrandgebiete, 
die Frachthilfegebiete und den Saargrenzgürtel 
vorgesehen ist, besonders im Hinblick auf Berlin 
in der Lage sein, nach einem gewissen Zeitraum 
von 4 auf 5 Pfennig je Tonnenkilometer umzuschal-
ten und der Berliner Wirtschaft dann auch 2 1 /2 
Pfennig pro Tonnenkilometer aufzudrücken? Ich 
halte das für weit überzogen. Ich halte diese Maß-
nahme für so stark und so eingreifend, daß nach 
den Unterlagen, die hier vorliegen, die Betriebe 
sogar in die Verlustzone hineinkommen. 

Ich will das Hohe Haus heute abend damit ver-
schonen, die Kalkulationen und die Zahlen zu brin-
gen. Maßgebend ist für mich, daß gerade das Sy-
stem selbst vielleicht als Bumerang wirken könnte. 

*) Siehe Anlage 9. 
**) Siehe Anlage 20. 
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Die Systematik liegt darin, ,die Transporte mehr 
oder weniger von der Straße herunterzudrücken 
und auf die Schiene zurückzuführen. Ist aber dann 
nochalles das gültig, was der Herr Bundesfinanz-
minister sich in seinen Tabellen ausgerechnet hat? 
Werden wir dann diese Steigerungsbeträge von 
Jahr zu Jahr bekommen? Man hofft es. Aber ir-
gendwo ist auch hier eine Grenze. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesen Fall doch noch 
einmal zu überlegen und zu überprüfen, ob wir es 
nicht bei diesen 3 Pfennig pro Tonnenkilometer 
für den Werkfernverkehr vorläufig belassen 
sollten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, mit den Anträgen Umdruck 317 Ziffer 2 
und Umdruck 324, die wir zur Zeit beraten, ist auch 
der Antrag Umdruck 331*), Dr. Atzenroth und Ge-
nossen, aufzurufen, der soeben bei mir eingereicht 
worden ist. 

(Zurufe.) 

— Er ist in Verteilung begriffen, wie ich höre. 
(Erneute Zurufe.) 

— Es liegt nicht am Präsidium; es liegt an den 
Kollegen, die ihre Anträge so spät stellen. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Dollinger. 

Dr. Dollinger (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wenn wir von der Beförde-
rungsteuer des Werkfernverkehrs sprechen, dann 
möchte ich kurz auch darauf hinweisen, daß zu 
der Belastung durch die Beförderungsteuer noch 
die Erhöhung der Kraftfahrzeugsteuer und die Mi-
neralölsteuer hinzukommen. Gerade nachdem wir 
in Deutschland bei den Treibstoffen Zonenpreise 
haben, wirken sich die Treibstoffpreise für revier-
ferne Gebiete bereits entsprechend ungünstig aus. 

Herr Kollege Krammig hat davon gesprochen, 
daß der Werkfernverkehr sich wesentlich ausge-
weitet hat. Das ist ohne Zweifel richtig. Aber wir 
wissen auch, daß diese Ausweitung letzten Endes 
durch die Nachkriegszeit mitbedingt war, als die 
öffentlichen Transportmittel vielfach gar nicht in 
der Lage waren, die Aufgaben zu bewältigen. Wir 
geben auch ohne weiteres zu, daß der unechte 
Werkfernverkehr, der von uns nicht gewünscht 
wird, eine schlechte Erscheinung ist. Aber hier 
sollte man nach unserer Auffassung vor allem auf 
Grund des § 48 des Güterkraftverkehrsgesetzes 
entsprechende Maßnahmen ergreifen. 

Nun soll die Besteuerung prohibitiv wirken, um 
den Werkfernverkehr entsprechend zurückzuschrau

-

ben. Wir haben bisher einen Beförderungsteuer-
satz von 0,99 Pfennig pro Tonnenkilometer. Dieser 
Satz hat an sich auch eine genaue rechnerische 
Grundlage. Er steht im Zusammenhang mit dem 
Steuersatz für den gewerblichen Güterverkehr 
von 7 % und geht aus von einer fiktiven Fracht 
nach Klasse C, 15 t, bei einer Entfernung von 
150 km. Wenn wir heute einen Satz von 5 Pfennig 
je Tonnenkilometer im Werkfernverkehr beschlös-
sen, so würde dies eine Erhöhung der Besteuerung 
auf 35 % der fiktiven Fracht bedeuten. Nach den 
inzwischen vorliegenden statistischen Ergebnissen 
ist festzustellen, daß im ersten Halbjahr 1954 im 
Werkfernverkehr eine mittlere Beförderungsweite 
von 175 km gegeben ist. Wenn man nun diese 
5 Pfennig einmal als Erhöhung bei den einzelnen 
Klassen ansieht, dann kommt man in der Klasse A 

*) Siehe Anlage 25. 

zu einer Frachterhöhung um 34,3 %, in der Klasse 
B um 35,5 %, in der Klasse C um 36,6 %, in der 
Klasse D um 38,2 %, in der Klasse E um 40,9 %, 
in der Klasse F um 49,2 % und in der Klasse G 
um 60,8 %. 

Wir bestreiten nicht, daß die Straßen entlastet 
werden müssen. Aber wir müssen auch bedenken, 
daß man hier ohne weiteres Maßnahmen ergreifen 
wird, um sich den unangenehmen Auswirkungen 
dieses Gesetzes zu entziehen. Dieses Gesetz wird 
ohne Zweifel Rückwirkungen auf die Festlegung 
von Standorten haben. Manche Firmen werden 
ausweichen, indem sie Auslieferungslager errichten. 
Es ist auch denkbar, daß sich Unternehmungen 
an Betriebe des Fuhrgewerbes heranmachen, um 
unter Umständen durch entsprechende Verbindun-
gen zu einer Transportgesellschaft zu kommen. 

Diese 5 Pfennig hätten schließlich auch eine 
Rückwirkung auf die Preise. In dem Schriftlichen 
Bericht des Finanz- und Steuerausschusses ist die-
ses Thema angesprochen, und der Ausschuß hat 
ja auch einige Ausnahmen gemacht. Wenn hier 
schon Ausnahmen gemacht sind — beginnend bei 
einem Satz mit 3 Pfennig —, dann zeigt das doch, 
daß man das Empfinden hat, unter Umständen 
könnten von dieser Erhöhung der Kosten im Werk-
fernverkehr schädliche Wirkungen auf die Preis-
gestaltungen ausgehen. Nun versucht man, diesem 
Problem mit Hilfe von Ausnahmen beizukommen; 
Ausnahmen aber sind eine problematische Ange-
legenheit. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Wir müssen hier auch einmal darauf hinweisen, 
daß nach den Feststellungen des Kraftfahrbundes-
amtes in Flensburg im ersten Halbjahr 1954 der 
Anteil der Güter der Ernährungsindustrie und des 
Ernährungshandels am Werkfernverkehr 32 % und 
daß der Anteil der Baustoffe 38 % betragen hat. 
Dafür, wie sich das auf die Betriebe auswirkt, ein 
kleines Beispiel. Aus dem Raum Nordrhein-West-
falen wurden mir aus der Zementbranche Zahlen 
gegeben. Bei einer Produktion von 3,4 Millionen t 
und einer durchschnittlichen Entfernung von 
140 km — die Produktionsstätte liegt abseits der 
Verbrauchsgebiete — ergibt sich bei 5 Pfennig eine 
Beförderungsteuer von rund 23,8 Millionen DM. 
Eine bayerische Mühle, die gleichfalls nicht in 
einem dichtbesiedeltem Gebiet liegt, stellt fest, daß 
sie bei einer Erhöhung im Werkfernverkehr um 
5 Pfennig 303 000 DM mehr Beförderungsteuer zu 
zahlen hat. Ich glaube, diese Zahlen zeigen am 
besten, wie stark sich die Erhöhung der Beförde-
rungsteuer auswirken wird. 

Das Problem des Standorts und seiner Auswir-
kung auf den Preis hat einmal der Volkswirtschaft-
ler von Thünen untersucht, der in den Jahren 1783 
bis 1850 lebte. Er stellte fest, daß es eine Diffe-
rentialrente der Lage gibt, und ich glaube, das 
trifft in abgewandelter Form auch für unseren Fall 
zu. Bei gleichen Produktionskosten ist der Betrieb, 
der nicht im Verbrauchszentrum liegt, also Trans-
portkosten zu tragen hat, gegenüber dem Betrieb, 
der im Bedarfsraum liegt, immer wirtschaftlich be-
nachteiligt. In Zeiten eines starken Bedarfs wird 
er wohl zurechtkommen. Aber denken Sie bitte 
daran, was dieser weit entfernt liegende Betrieb 
tut, wenn der Bedarf geringer ist als das Angebot. 
Er kommt in eine absolut schwierige Situation. 
Deshalb sollten wir danach streben, Preiserhöhun-
gen zu verhindern; wir sollten versuchen, Standort- 
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verschiebungen und Wettbewerbsverschiebungen 
zu vermeiden, und sollten manchmal auch daran 
denken, daß unter Umständen durch diese gesetz-
lichen Maßnahmen Existenzen in eine gefährliche 
Situation kommen können. 

Wir sind daher der Meinung, daß die Belastung 
tragbar sein sollte. Sie wird ohne weiteres auch bei 
3 Pfennig — neben Kraftfahrzeugsteuer und Mine

-

ralölsteuer — die Betriebe zum Teil hart treffen. 
Wir sollten nicht mit zeitlichen Staffeln operieren: 
4 Pfennig, 5 Pfennig nach einem Jahr, anderthalb 
Jahren, zwei Jahren; ich glaube, das sind Spekula-
tionen. Wir sollten uns bei den Ausnahmen auf das 
Notwendigste beschränken und lieber einen klaren 
Satz wählen. Nach Auffassung des Finanzministe-
riums sollen die Ausnahmen auch nur dann Platz 
greifen, wenn die Waren dieses Ausnahmekatalogs 
in geschlossener Ladung befördert werden. Wir 
sollten auch vermeiden, die Verwaltung mit Mehr-
arbeiten zu belasten. 

Aus all diesen Gründen sind meine Freunde und 
ich der Meinung, daß man hier grundsätzlich 
— ohne zeitliche Staffelung und bei möglichst 
wenigen Ausnahmen — einen Satz von 3 Pfennig 
beschließen sollte. 

(Beifall rechts und in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird noch das Wort 
gewünscht? — Der Herr Bundesminister für Ver-
kehr. 

Dr.-Ing. Seebohm, Bundesminister für Verkehr: 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In den 
Ausführungen, die zu diesem Abschnitt des Ge-
setzes gemacht worden sind, wird nach meiner 
Auffassung die jetzt behandelte Vorschrift viel zu 
einseitig gesehen. Es handelt sich hier nicht darum, 
daß für eine ganz bestimmte Art von Transporten, 
die ein bestimmtes Gebiet oder einen ganzen Raum 
betreffen, eine zusätzliche Beförderungsteuer fest-
gesetzt wird, sondern es geht nur urn einen be-
stimmten Teil dieser Transporte. Wenn ein Unter-
nehmen Werkverkehr betreibt, so ist im allgemei-
nen — wir haben das schon wiederholt erörtert — 
der  Werkverkehr nicht ein Teil der Produktion, 
der zu den verschiedenen Gewinnspannen des 
Unternehmens als solchen beiträgt; vielmehr wer-
den die Kosten, die der Werkverkehr verursacht, 
auf ganz anderen Konten verbucht, nämlich bei der 
Werbung, bei dem Inkassogeschäft, bei der Herein-
nahme von Aufträgen und bei vielfältigen anderen 
Maßnahmen, die der Betrieb durchzuführen hat. 

Infolgedessen kann man praktisch eine Steuer, 
die den Werkverkehr betrifft, nicht etwa mit einer 
Steuer vergleichen, die den gewerblichen Verkehr 
betrifft; denn der gewerbliche Verkehr hat keine 
Ausweichmöglichkeiten im Rahmen seines Betrie-
bes, weil er auf den eigentlichen Transportvor-
gang beschränkt ist, während der Werkverkehr nur 
der „Anhänger" eines Produktionsbetriebes ist. 
Wenn Sie einem solchen Teilbetrieb eines großen 
Ganzen eine steuerliche Mehrbelastung auferlegen, 
so wird sich das mit wenigen Ausnahmen, die nur 
in ganz besonders gelagerten Fällen gegeben sind, 
nicht auf den Gesamtbetrieb auswirken. Es wird 
sich um so weniger auf diesen Gesamtbetrieb aus-
wirken, weil infolge der Möglichkeit, zu gleichen 
Transportsteuersätzen wie bisher die Eisenbahn 
und den gewerblichen Kraftverkehr auf der Straße 
zu benutzen, keine unbedingte Notwendigkeit be-
steht, diesen Werkfernverkehr aufrechtzuerhalten. 

Auf der anderen Seite haben wir dabei noch fol-
gendes zu berücksichtigen: Der Werkfernverkehr 
— auch der Werknahverkehr — ist bisher prak-
tisch von steuerlichen Spezialabgaben verschont ge-
blieben, und er ist infolgedessen gegenüber dem 
gewerblichen Verkehr und der Bundesbahn außer-
ordentlich stark bevorzugt, weil er bei seiner Tätig-
keit gewisse Funktionen gleichzeitig noch mit er-
füllt, die die gewerblichen Verkehrsträger nicht zu 
erfüllen vermögen. Es ist infolgedessen zum Schutz 
dieser gewerblichen Verkehrsträger — und zwar so-
wohl der Straße wie der Schiene — notwendig, daß 
eine Art Ausgleichsabgabe durch den Werkfern-
verkehr erbracht wird. Diese Ausgleichsabgabe muß 
richtig festgelegt werden, weil sie nämlich noch eine 
andere Funktion hat. Der gewerbliche Güterver-
kehr auf der Straße ist im Fernverkehr, wie Sie 
wissen, nach dem Güterkraftverkehrsgesetz durch 
Kontingentierung und Konzessionierung gebunden. 
Nach dem Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes 
sind wir zur gleichen Behandlung der Verkehrs-
träger verpflichtet, so daß für den Werkverkehr 
eine entsprechende, wenn auch andere Belastung 
gefunden werden muß Bei einer Belastung von 
3 Dpf je Bruttotonnenkilometer dürfte der notwen-
dige Ausgleich nicht vorliegen, und zwar schon des-
halb nicht, weil der Werkfernverkehr gegenüber 
allen, auch den unteren Regeltarifklassen auf Bahn 
und Straße rein kostenmäßig - mit Ausnahme der 
Ausnahmetarife, die nach der untersten Regeltarif

-

klasse gebildet werden — dann immer noch kon-
kurrenzfähig ist. All die Fazilitäten, die der Werk-
fernverkehr hat, werden mit diesen 3 Dpf noch 
nicht ausgeglichen. Von einer Angleichung der 
Wettbewerbsbedingungen ist infolgedessen noch 
keine Rede. Der Ausschuß ist nicht dem Wunsch 
der Regierung gefolgt, diesen Werkfernverkehr 
von vornherein so zu besteuern, daß eine prohibi-
tive Wirkung sofort einsetzt, sondern er hat eine 
gewisse langsame Angleichung durch Terminset-
zung ermöglichen wollen. Wenn Sie aber diese 
Angleichung durch die Terminsetzung vornehmen, 
dann müssen Sie auch eine Staffelung in den Ab-
gabehöhen gewähren. 

Die Ausführungen, die der Herr Kollege Dollin-
ger bezüglich der Preiserhöhung gemacht hat, dürf-
ten an den tatsächlichen Verhältnissen vorbeige-
hen. Es liegt hier wirklich ganz anders. Ich habe 
ein Beispiel durchgerechnet und darf darauf hin-
weisen, daß es sich dabei auch um den Antransport 
von Baustoffen für den Wohnungsbau handelt. Da 
der größte Teil der Baustoffe, nämlich mehr als 
80 %, im Nahverkehr befördert wird, ist eine sehr 
wesentliche Verteuerung durch eine zusätzliche Be-
steuerung des Werkfernverkehrs gar nicht zu er-
warten. Bei diesem Beispiel, das genau ermittelt 
worden ist, hat sich ergeben, daß von den Bau-
materialien, die zur Herstellung einer Wohnungs-
einheit gehören, durchschnittlich nur 4,4 % im 
Werkfernverkehr antransportiert werden, und 
zwar über mittlere Entfernungen von 175 km. Das 
ergibt tatsächlich eine Mehrsteuer auf diesen Bau-
stoffantransport von 26,40 DM oder, berechnet auf 
eine Bausummenhöhe pro Wohnungseinheit von 
15 900 DM, eine Verteuerung von 0,16 %. Diese 
Zahlen beweisen ganz klar, daß solche Berechnun-
gen — die vielfach aus bestimmten Gründen ange-
stellt worden sind — den Tatsachen nicht entspre-
chen. 

Ich bitte deswegen darum, damit diese verkehrs-
politischen Möglichkeiten des Gesetzes nicht völlig 
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zerschlagen werden und damit insbesondere die 
verkehrspolitischen Voraussetzungen des Güter-
kraftverkehrsgesetzes gegenüber Forderungen, die 
an das Bundesverfassungsgericht herangetragen 
werden können, geschützt werden können, die 
hier gestellten Anträge abzulehnen und es zu-
nächst bei der Fassung des Ausschusses zu belas-
sen. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 
Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-

geordnete Müller-Hermann. 
Müller-Hermann (CDU/CSU): Herr Präsident! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
freue mich immer ganz besonders, wenn ich we-
nigstens in einigen Punkten mit dem Herrn Bun-
desverkehrsminister völlig einiggehe. Ich gehe 
auch hier nicht in allen Punkten mit ihm einig. 

(Zuruf rechts: Das kommt noch!) 
- Das kommt noch? Es ist alles möglich; ich hoffe 

das auch. — Ich gehe mit ihm darin einig, daß 
wir dem Werkfernverkehr eine zusätzliche Be-
lastung auferlegen können und auferlegen müs-
sen, weil die Verkehrsträger, wie die Bahn, die 
Binnenschiffahrt, der gewerbliche Kraftverkehr, 
gewissermaßen gemeinwirtschaftliche Aufgaben 
erfüllen, indem sie jedermann zur Verfügung 
stehen, während der Werkverkehr und speziell 
der Werkfernverkehr sich ausschließlich nach eige-
nen innerbetrieblichen Bedürfnissen richten kön-
nen. Ich glaube auch darin mit dem Herrn Bundes-
verkehrsminister völlig einigzugehen, daß wir ins-
besondere energische Schritte unternehmen müs-
sen gegen den sogenannten unechten Werkfern-
verkehr, einen ausgesprochenen Wildwuchs. Meine 
Damen und Herren, es handelt sich bei diesem so-
genannten unechten Werkfernverkehr, der nach 
vorsichtigen Schätzungen etwa 20 % des gesamten 
Werkfernverkehrs ausmacht, praktisch um eine 
Umgehung des Güterkraftverkehrsgesetzes, indem 
nämlich Leute, die keine Konzession für einen ge-
werblichen Fernverkehr erhalten haben, unter der 
Tarnung eines Handelsunternehmens, meistens 
eines Baustoffhandels, dem Namen nach Werkfern-
verkehr, in der Praxis aber einen gewerblichen 
Fernverkehr betreiben. Und es ist seit langem der 
Wunsch auch dieses Hauses - in verschiedenen 
Anträgen — zum Ausdruck gebracht worden, daß 
der § 48 des Güterkraftverkehrsgesetzes, der in 
der jetzigen Fassung diesen Wildwuchs begünstigt 
und ermöglicht, endlich abgeändert wird. Ich 
wäre dankbar, wenn der Herr Bundesverkehrs-
minister uns speziell zu diesem Punkt der Besei-
tigung des Wildwuchses im Werkfernverkehr bald 
eine konkrete Gesetzesvorlage machen würde. 

Auf der andern Seite ist anzunehmen, daß ein 
Steuersatz von 3, 4, ja selbst von 5 Pfennigen pro 
Tonnenkilometer am allerehesten von dem soge-
nannten unechten Werkfernverkehr verkraftet 
werden wird und verkraftet werden kann, dessen 
Haushalts- und Buchführung in den allermeisten 
Fällen außerordentlich zweifelhaft ist. Wir werden 
also gerade diesen gefährlichsten Werkfernverkehr 
durch diese gesetzlichen Maßnahmen nicht treffen. 

Ich darf noch einmal darauf hinweisen, meine 
Damen und Herren, daß der Werkfernverkehr wie 
überhaupt der Werkverkehr - das ist vor allem 
in einer ausgezeichneten Darstellung, in einem Ar-
tikel von Herrn Hamm in der „Frankfurter All-
gemeinen Zeitung" zum Ausdruck gebracht wor-
den — wirklich volkswirtschaftlich wichtige Funk

-

tionen erfüllt, die wir nicht von heute auf morgen 
unterbinden können und unterbinden dürfen. 

Herr Minister Seebohm hat darauf hingewiesen, 
daß ein Teil des Werkfernverkehrs in Verbindung 
mit anderen betrieblichen Aufgaben Möglichkei-
ten zu einer rationelleren Gestaltung des Betrie-
bes biete. Es wäre noch besonders darauf hinzu-
weisen, daß gerade die Standortwahl der Betriebe 
weitgehend davon abhängig ist, inwieweit ihnen 
ein Werkfernverkehr ermöglicht wird, vor allem 
dort, wo es sich um wirtschaftsschwache und von 
der Bahn verhältnismäßig wenig erschlossene Ge-
biete handelt. Unsere ganze politische, soziologische 
Tendenz in diesem Hause geht doch dahin, zu 
einer Entballung der Industriezentren, zu einer 
Entmassung unserer Städte zu kommen und vor 
allem die wirtschaftsschwachen und von der Bahn 
wenig erschlossenen Gebiete zu erschließen. Das 
ist vielfach nur mit Hilfe des Straßenverkehrs 
möglich, und es ist vielfach nur mit Hilfe des 
Werkfernverkehrs möglich. Hier dürfen wir nicht 
durch steuerliche Maßnahmen eine gesunde Ent-
wicklung unterbinden. 

Meine Damen und Herren, es gibt in diesem 
Hause, wie mir scheint und wie ich auch den Ände-
rungsanträgen entnehme, im Prinzip keinerlei 
Meinungsverschiedenheit mehr darüber, daß zur 
Zeit für den Werkfernverkehr eine Belastung über 
3 Pfennig je Tonnenkilometer hinaus unvertret-
bar wäre. Die Regierungsvorlage sah 5 Pfennig 
vor, die Alternativvorlage 2 1/2, und der Ausschuß 
hat für den gegenwärtigen Zeitpunkt eine Be-
lastung von 3 Pfennig je Tonnenkilometer für an-
gemessen und vertretbar gehalten. Der Ausschuß 
hat es aber bereits in einer sehr sorgfältigen Prü-
fung aller Details für nötig befunden, trotz dieses 
Satzes von 3 Pfennig je Tonnenkilometer be-
stimmte Ausnahmen in das Gesetz einzubauen, 
und zwar gewisse Ausnahmen nach Güterklassen 
und auch gewisse Ausnahmen mit regionalen 
Rücksichten. 

Ich persönlich mache kein Hehl daraus, daß mir 
ein grundsätzlich feststehender Steuersatz, even-
tuell mit gewissen regionalen Rücksichten, ange-
brachter erschiene als jetzt eine Fülle von Aus-
nahmen nach Güterklassen, die immer weitere 
Konsequenzen auslösen. Denn wir werden nie 
einen gerechten Maßstab finden können, und wenn 
wir mit dem einen Artikel anfangen, dann wird 
die Konkurrenz oder irgendeine andere Branche 
mit dem gleichen Recht oder dem gleichen Man-
gel an Berechtigung entsprechende Ausnahmen 
verlangen. Ich nehme aber an, daß wir um die 
Artikel, die jetzt bereits in der Ausschußfassung 
verankert sind, nicht mehr herumkommen können. 
Schon kommt von den verschiedensten Seiten des 
Hauses, unterstützt wahrscheinlich von den mehr 
oder weniger lebhaft vorgetragenen Wünschen aus 
den entsprechenden Wahlkreisen, eine lange Liste 
zusätzlicher Ausnahmewünsche. Wir sehen auf 
jeden Fall, daß diese drei Pfennig bereits eine sehr 
delikate Angelegenheit sind. Mir scheint es aus 
diesem Grunde wenig vernünftig zu sein, bereits 
heute für einen Zeitraum von 18 oder 36 Monaten 
im voraus einen anderen, erhöhten Steuersatz fest-
zulegen, ohne daß wir uns auch nur annähernd 
Klarheit darüber verschaffen können, ob diese 
Sätze zu dem Zeitpunkt vertretbar sein würden. 
Es steht uns zu jeder Zeit frei, nach einer Über-
gangszeit, in der wir die Entwicklung auf Grund 
des jetzt beschlossenen Steuersatzes geprüft haben, 
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einen höheren oder vielleicht auch niedrigeren 
Steuersatz zu beschließen. 

Noch einen Gesichtspunkt möchte ich hier vor-
tragen. Wir werden in diesen Tagen von den ver-
schiedensten Seiten der Wirtschaft, der einzelnen 
Branchen, der einzelnen Interessenvertretungen, 
vom gewerblichen Kraftverkehr, von der Indu-
strie, dem Industrie- und Handelstag und der Bun-
desbahn, von allen Interessenvertretungen mit 
Denkschriften überhäuft. Von allen Seiten, vor 
allem aus den Bereichen der Wirtschaft, wird uns 
mahnend vor Augen gehalten, welch unerhörte 
Preiserhöhungen sich aus dem Verkehrsfinanz-
gesetz ergeben würden. Ich persönlich — ich er-
warte es auch von Ihnen, meine Damen und 
Herren — stehe all diesen Schreiben mit einem 
gewissen Vorbehalt gegenüber. Wir sollten uns nicht 
gleich alles schwarz in schwarz hier vormalen 
lassen. So schlimm, wie sie dargestellt werden, 
liegen die Dinge im Einzelfall meist nicht. Darüber 
gibt es keinen Zweifel. Aber auf der anderen Seite 
bedarf es keiner sehr großen Überlegung, um  zu 
der Schlußfolgerung zu kommen, daß eine steuer-
liche Belastung eines Teiles der Wirtschaft mit 450 
bis 470 Millionen DM kein Pappenstiel ist und, so-
weit sie sich nicht innerhalb der Betriebe auffan

-

gen läßt oder Transportverlagerungen möglich 
sind, auch gewisse Auswirkungen auf die  Preise 
haben kann. Wir stehen vor der Verpflichtung, uns 
hierüber zumindest Rechenschaft zu geben. Mir ist 
z. B. die Stellungnahme der Landwirtschaft und 
Ernährungswirtschaft zugegangen. Hier sind zu-
fällig sogar alle Branchen der Ernährungswirt-
schaft mal einig; das kommt, 'wie ich höre, nicht 
sehr häufig vor. Auch hier wird uns wieder pro-

phezeit, daß sich vor allem im Bereich des Lebens-
mittelsektors Preissteigerungen ergeben werden. 
Auch hier von meiner Seite aus größter Vorbehalt 
gegenüber all diesen Deklarationen, aber auch die 
Bereitschaft, sie auf ihren sachlichen Inhalt zu 
prüfen. 

Worauf ich hinaus will, meine Damen und Her-
ren? Zum Abschluß nur die folgende Feststellung: 
Es scheint quer durch die Bänke dieses Hauses 
Übereinstimmung zu bestehen, daß zur Zeit ein 
Beförderungsteuersatz von drei Pfennig vertretbar 
und angemessen ist. Mir scheint aber keinerlei Ein-
mütigkeit darüber zu bestehen, daß wir eine Er-
höhung von vier oder fünf Pfennig für einen Zeit-
raum von anderthalb oder drei Jahren heute be-
reits wirklich verantworten können. Aus diesem 
Grunde scheint es mir sachlich vernünftig zu sein, 
heute einen bestimmten Satz festzulegen und nach 
einer angemessenen Zeit erneut die  Frage zu über-
prüfen, ob dieser Satz richtig ist oder erhöht wer-
den muß. Deshalb würde ich empfehlen, daß wir 
dem Vermittlungsvorschlag meines Kollegen 
Stücklen die Zustimmung geben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der Ab-
geordnete Schmidt  (Hamburg).  

Schmidt (Hamburg) (SPD): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Es tut mir leid, daß ich 
für meine Fraktion den Ausführungen des Herrn 
Kollegen Müller-Hermann nicht beipflichten kann. 
In aller Kürze: Es handelt sich doch bei diesem Ge-
setz darum, daß die Gesamtwirkungen dieses Ge-
setzeskomplexes die Kosten für alle Kraftverkehrs

-

arten erheblich nach oben treiben werden durch die 
Kraftfahrzeugsteuererhöhung, durch die Mineral-
ölsteuererhöhung. Nun ist es so, daß infolgedessen 
für das Fernverkehrsgewerbe, für die gewerblichen 

Transportunternehmer ein Ausgleich nur gefunden 
werden kann, wenn anschließend ihre Festpreise, 
d. h. ihre Tarife in einem entsprechend ausgleichen-
den Maße sich anpassen. Wenn das geschehen wird, 
dann wird dadurch die Tendenz hervorgerufen, daß 
ein Teil ihrer bisherigen Verkehre auf die Bundes-
bahn abwandert. Das ist durchaus im Sinne —
möchte ich sagen — des Erfinders, ich habe dagegen 
nichts einzuwenden. Wenn ich aber nun nicht 
gleichzeitig diesen gewerblichen Mittelstand ver-
hungern und zugrunde gehen lassen will, dann 
muß ich dafür sorgen, daß er seinerseits einen Aus-
gleich dafür bekommt, und der Ausgleich muß 
durch die Besteuerung des Werkfernverkehrs ge-
schaffen werden. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Es gibt gar keinen Zweifel, meine Damen und 
Herren, daß es durchaus einige volkswirtschaftlich 
notwendige, lebensnotwendige Werkfernverkehrs

-

arten gibt. Wir haben uns 'darüber im Ausschuß 
zum Teil bereits verständigt; es liegen auch noch 
weitere Ausnahmeanträge für die wichtigen, le-
bensnotwendigen Werkverkehre vor. Im übrigen 
gibt es aber wohl keinen Zweifel, daß ein sehr gro-
ßer anderer Teil des heutigen Werkfernverkehrs 
der deutschen Industrie alles andere als notwendig 
und erwünscht ist. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

ich würde also sagen, daß die Besteuerung des 
Werkfernverkehrs geradezu der Eckpfeiler dieser 
ganzen Geschichte ist, sonst können Sie,  meine 
Damen und Herren, das ganze Gesetz in den Eimer 
tun. 

(Beifall bei der SPD und in der Mitte.) 

Ich für meine Person kann nur erklären, daß ich 
nicht bereit  bin, diesem Versuch eines Anfangs der 
Verkehrsneuordnung — als solchen sehe ich das 
Gesetz nur an - zuzustimmen, wenn er nämlich 
auf dem Rücken des gewerblichen Fernverkehrs-
unternehmers ausgetragen werden soll. 

Ich verstehe auch die Argumentation der Industrie 
nicht. Wir haben wohl alle in diesen Tagen die 
vielen Denkschriften bekommen. Die Industrie hat 
doch selber vor etwa 10 oder 12 Monaten, als ihr 
noch das Verbot des Werkfernverkehrs geblüht hat, 
als der Bundesverkehrsminister noch die mir aller-
dings nicht ganz plausible Idee hatte — vernünftig 
schien mir das nicht zu sein —, den Werkfernver-
kehr zu verbieten, von sich aus auf Margarethen-
höhe, hier drüben auf der anderen Seite des Stro-
mes, durch den Bundesverband der Industrie und 
durch den Deutschen Industrie- und Handelstag 
eine Werkfernverkehrsbesteuerung von „3 bis 
4 Pfennig" je Tonnenkilometer angeboten. Und da 
wollen Sie heute billiger sein, als die Leute selber 
freiwilig angeboten haben? Das kann ich nicht ver-
stehen. 

(Zurufe rechts. — Abg. Müller Hermann: 
Wir sprechen ja nur von 3 Pfennig!) 

Ich 'darf also namens meiner Fraktion bitten, daß 
Sie die Anträge auf den Umdrucken 331, 324 und 
317 ablehnen und es insoweit bei der Ausschuß-
fassung belassen. Ein erhebliches Entgegenkommen 
liegt bereits darin, daß wir von unserer Seite im 
Ausschuß vorgeschlagen haben, Anpassungszeiträu-
me in das Gesetz einzubauen; das ist dann gesche-
hen, und das sollte weiß Gott honoriert werden. 

Ich darf zum Schluß noch hinzufügen: Wenn hier 
etwa der Antrag durchgeht, im Werkfernverkehr 
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alles auf 3 Pfennig  je  Tonnenkilometer zu beschrän

-

ken, dann ist das ganze Gesetzeswerk inakzeptabel. 

(Beifall bei der SPD, in der Mitte und 
rechts.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich darf davon ausgehen, daß der Umdruck 
331, Änderungsantrag Dr. Atzenroth und Genossen, 
den ich vorhin schon mit aufgerufen habe, inzwi-
schen verteilt ist. — Jetzt liegen keine Wortmeldun-
gen mehr vor. Ich komme damit zur Abstimmung. 

(Widerspruch und Unruhe in der Mitte 
und rechts. — Zuruf des Abg. Kriede

-

mann.) 

- Herr Abgeordneter Kriedemann, zu dieser 
Sache? 

(Abg. Kriedemann: Nein!) 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. 

(Wortmeldung des Abg. Dr. Horlacher.) 

— Herr Dr. Horlacher, zu dieser Sache? 

(Lebhafte Zurufe von der Mitte und rechts: 
Wir sind in der Abstimmung!) 

— Nein, nein, ich habe noch nicht geschlossen. 

(Erneute Zurufe von der Mitte und rechts.) 

— Verzeihung, das weiß ich doch, ob ich geschlos-
sen habe oder nicht! 

(Rufe: Oho! — Unruhe.) 

Herr Abgeordneter Dr. Horlacher! 

Dr. Horlacher (CDU/CSU): Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich habe hier nicht zur Sache 
im einzelnen zu sprechen, sondern ich möchte rein 
geschäftsordnungsmäßig die Abstimmung so vor-
bereiten, daß wir zu einem Ziel kommen. Das ist 
der Sinn meines Antrages. Deswegen würde ich 
beantragen — — 

(Erneute Unruhe.) 

— Lassen Sie mich doch zu Ende kommen, Herr 
Kollege Kriedemann, lassen Sie mich doch aus-
reden! Ich würde beantragen, daß der Antrag auf 
Umdruck 314 mit den 3 Pfennigen — — 

(Zurufe von der SPD: Da sind wir doch 
noch gar  nicht! — Soweit sind wir noch 

nicht!) 

— Wo sind Sie denn erst? Sie sind doch bei — — 
(Anhaltende Zurufe. — Unruhe.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Horlacher, bisher sind nur aufgerufen die Um-
drucke 317 Ziffer 2, 324 und 331. 

Dr. Horlacher (CDU/CSU): Ja, aber da habe ich 
einen Umdruck, der erst noch zur Verteilung 
kommt; den kann ich doch begründen? 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Welchen Umdruck 
bitte? 

Dr. Horlacher (CDU/CSU): Ja, den gebe ich in die 
Druckerei. Ich kann doch jederzeit — — 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter, 
den Antrag habe ich hier noch nicht! 

Dr. Horlacher (CDU/CSU): Ich kann aber jeder-
zeit zur zweiten Lesung einen Antrag stellen. 

(Zurufe von der SPD: Aber an der Stelle!) 

— Ja, das ist ja „an  der  Stelle"! 
(Nein-Rufe von der SPD.) 

— Freilich ist das an der Stelle; an der Stelle mit 
den drei Pfennigen stelle ich den Antrag: 

Im Falle der Ablehnung des Antrags auf die 
Begrenzung von drei Pfennig beantrage ich, 
den Buchstaben b folgendermaßen zu fassen: 
Für die Zeit bis zum 30. September 1956 drei 
Pfennig je Tonnenkilometer, für die folgende 
Zeit vier Pfennig je Tonnenkilometer. 

Das heißt, ich möchte einen Zwischenantrag zwi-
schen der Ausschußvorlage und dem Antrag auf 
drei Pfennig einbringen. 

So, jetzt ist die Sache in Ordnung! 

(Heiterkeit.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, jetzt liegen wirklich keine Wortmeldungen 
mehr vor. Ich schließe die  Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar stim-
men wir ab über die Änderungsanträge Umdruck 
317 Ziffer 2 und Umdruck 324, die wörtlich genau 
das gleiche enthalten. Wer diesen beiden Ände-
rungsanträgen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Das letzte war die Mehrheit; die Anträge 
sind abgelehnt. 

Dann haben wir abzustimmen über den Ände-
rungsantrag Umdruck 331 und den soeben vorge-
lesenen Eventualantrag. Der Änderungsantrag 
Umdruck 331 geht weiter, da die Frist bis zum 
31. Dezember 1956 läuft, während beim Antrag 
Dr. Horlacher die Frist nur bis zum 30. September 
1956 geht. Wir stimmen also ab über den Ihnen 
vorliegenden Änderungsantrag Umdruck 331 der 
Abgeordneten Dr. Atzenroth und Genossen. Wer 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. - Das 
zweite ist die Mehrheit; der Antrag ist abgelehnt. 

Dann komme ich zum Antrag Dr. Horlacher, den 
ich noch einmal verlese: 

Im Falle der Ablehnung des Antrags auf Um-
druck 331 

— er ist abgelehnt worden — 
in  § 12 Abs. 1 Ziffer 2 den Buchstaben b fol-
gendermaßen zu fassen: 

b) in allen anderen Fällen: 
für die Zeit bis 30. September 1956 3 Pfen-
nig je Tonnenkilometer, für die folgende 
Zeit 4 Pfennig je Tonnenkilometer. 

Wer diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um die 
Gegenprobe. — Das letzte ist die Mehrheit; der 
Antrag ist abgelehnt. 

Dann darf ich Sie auf eine Berichtigung auf-
merksam machen. In dem vorhin angenommenen 
Antrag Umdruck 326 der Abgeordneten Dr. Dol-
linger und Genossen sind zwei Fehler enthalten. 
Es muß statt „unzulässiges Gesamtgewicht" 
„höchstzulässiges Gesamtgewicht" heißen; das geht 
aus dem Zusammenhang, wie mir versichert wird, 
hervor. Die Worte „Auflagelast (Satteldruck)" sind 
zu ersetzen durch das Wort „Sattellast". An dieser 
Berichtigung wird nicht Anstoß genommen, sie 
wird der vorhin erfolgten Abstimmung, wie ich 
von allen Seiten sehe, zugrunde gelegt. 

Damit, meine Damen und Herren, sind wir un-
gefähr bei 9 Uhr, wo wir schließen wollten. Einen 
neuen Punkt mit sechs weiteren Anträgen — — 
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(Abg. Neuburger: Über  die Ausschußfas

-

sung ist noch abzustimmen!) 

— Herr Kollege Neuburger, wir haben es vorhin 
so gehandhabt, daß über die Ausschußfassung 
ziffernweise — also nachher über Ziffer 6 als Gan-
zes — abgestimmt wird, wenn auch die übrigen 
Änderungsanträge angenommen oder abgelehnt 
worden sind. 

Ich darf noch vorschlagen, daß wir auf die mor-
gige Tagesordnung die nicht erledigte heutige 
Tagesordnung setzen. Ich bitte Sie, die Drucksachen 
erneut mitzubringen. 

Ich berufe die nächste, die 74. Sitzung des Deut-
schen Bundestages auf Freitag, den 18. März 1955, 
9 Uhr, und schließe die heutige Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 20 Uhr 54 Minuten.) 

Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Der Präsident hat Urlaub erteilt für zwei Tage 
den Abgeordneten 

Albers 	 Maucher 
Dr. Luchtenberg 	Onnen 
Frau Dr. Maxsein 	Dr. Bucerius 
Wullenhaupt 	Hilbert 
Kroll 	 Spörl 
Engelbrecht-Greve 	Dr. Becker (Hersfeld). 
Frau Dr. Probst 

Der Präsident hat Urlaub erteilt für einen Tag 
den Abgeordneten 

Lemmer 	Frau Bleyler 
Kiesinger 	Dr. Friedensburg 
Dr. Kopf 	Stauch 
Dr. Oesterle 	Scheppmann 
Lermer 	 Dr. Wellhausen 
Dr. Greve 	Seiboth 
Brandt (Berlin) 	Ehren. 

Anlage 2 

Urlaubsgesuche 

Es suchen für längere Zeit um Urlaub nach die 
Abgeordneten 

Stingl 	 für neun Wochen 
Feller 	 für acht Wochen 
Dr. Bucher 	für acht Wochen 
Dr. Furler 	für acht Wochen 
Dr. Rinke 	für acht Wochen 
Neumann 	für acht Wochen 
Heiland 	 für acht Wochen 
Dr. Lenz (Godesberg) für acht Wochen 
Pelster 	 für sechs Wochen 
Kunze (Bethel) 	für sechs Wochen 
Mißmahl 	für vier Wochen 
Frau Lockmann 	für vier Wochen 
Dr. Pfleiderer 	für drei Wochen 
Morgenthaler 	für drei Wochen 
Dr. Kather 	für drei Wochen 
Gedat 	 für drei Wochen 
Bauknecht 	für drei Wochen 
Schuler 	 für drei Wochen 
Dr. Seffrin 	für drei Wochen 
Frau Beyer (Frankfurt) für drei Wochen 
Frau Kottig 	für weitere drei Wochen 
Fürst von Bismarck für zwei Wochen 
Voß 	 für zwei Wochen 
Bauereisen 	für zwei Wochen 
Srock 	 für zwei Wochen 
D. Dr. Gerstenmaier für zwei Wochen. 

Anlage 3 
Bewilligte Urlaubsgesuche 

vom 23. und 24. Februar 1955 
Der Bundestag hat Urlaub erteilt den Abgeord-

neten 
Dr. Maier (Stuttgart) für acht Wochen 
Rademacher 	für weitere vier Wochen 
Dr. Hesberg 	für weitere vier Wochen. 

Anlage 4 	 Umdruck 306 
(Vgl. Seite 3953 A) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Personal-
vertretungsgesetzes (Drucksachen 1189, 160 [neu]): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
1. In § 10 Abs. 1 erhält der Buchstabe b folgende 

Fassung: 
b) seit sechs Monaten einer Dienststelle der-

selben Verwaltung angehören, 
2. In § 12 wird der folgende neue Abs. 1 a einge-

fügt: 
(1 a) Dienststellen mit in der Regel weniger 

als fünf Bediensteten werden von der über-
geordneten Dienststelle im Einvernehmen mit 
der Stufenvertretung einer benachbarten 
Dienststelle zugeteilt. 

3. In § 13 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 
Macht eine Gruppe von ihrem Recht, im Per-
sonalrat vertreten zu sein, keinen Gebrauch, 
so verliert sie ihren Anspruch auf Vertretung. 

4. In § 15 Abs. 2 wird der letzte Satz gestrichen. 
5. In § 51 Abs. 3 wird Satz 1 durch folgenden Wort-

laut ersetzt: 
Die §§ 9 bis 12, 14 bis 18 und 20 bis 22 gelten 
entsprechend. Die Gruppen müssen im Ver-
hältnis ihrer Stärke vertreten sein; jede 
Gruppe erhält mindestens ein Mitglied. 

6. In § 70 Abs. 1 Buchstabe a wird folgende Nr. 5 a 
eingefügt: 

5 a. Einleitung eines Disziplinarverfahrens, 
sofern der Beamte es beantragt, 

7. § 78 Abs. 1 wird gestrichen. 
8. In § 80 werden nach den Worten „erläßt die 
Bundesregierung" die Worte eingefügt: 

binnen zwei Monaten nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes. 

9. In § 83 wird am Ende des ersten Satzes nach 
dem Wort „Gerichten" eingefügt „und Schulen". 

10. § 90 Abs. 1 beginnt wie folgt: 
(1) Die Personalvertretungen sind unter 

entsprechender Anwendung der §§ 66 bis  74 
mindestens zu beteiligen bei 
a) Gewährung von ... 
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11.Dem § 93 wird folgender zweiter Satz angefügt: 
Die Grundsätze der §§ 35, 38 Abs. 1 Satz 2 
und des § 50 sind zu berücksichtigen. 

12. § 101 erhält folgende Fassung: 
§ 101 

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1955 in Kraft. 

Bonn, den 16. März 1955 
Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 5 	 Umdruck 307 
(Vgl. S. 3962 D, 3982 B) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Personal-
vertretungsgesetzes (Drucksachen 1189, 160 [neu]): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
1. In § 23 Abs. 2 erhält der letzte Satz folgende 

Fassung: 
Den Wahlvorstand für die Wahl der Jugend-
vertretung und seinen Vorsitzenden bestimmt 
der Personalrat. Im übrigen gelten für die 
Wahl der Jugendvertreter die Vorschriften 
der §§ 9, 10 Abs. 1 und 3, 16, 21 und 22 mit 
Ausnahme der Vorschriften über die Dauer 
der Zugehörigkeit zur Dienststelle und zum 
öffentlichen Dienst entsprechend. 

2. Nach § 45 wird der folgende neue § 45 a einge-
fügt: 

§ 45 a 
Die Vorschriften dieses Abschnittes finden 
sinngemäße Anwendung auf die Jugendver-
tretung. 

3. § 51 erhält den folgenden neuen Abs. 5: 
(5) Bei den Mittelbehörden und den obersten 
Dienstbehörden, bei denen Stufenvertretun-
gen bestehen, werden Jugendvertretungen 
gebildet. Die §§ 23 Abs. 2 und 39 finden 
sinngemäße Anwendung. 

4. § 52 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt: 
Dasselbe gilt für die Jugendvertretung. Aus-
genommen ist der § 25 Abs. 1 Buchstabe a. 

5. Dem § 53 werden die folgenden Sätze 3 und 4 
angefügt: 

Entsprechendes gilt für die Jugendvertretung. 
§ 52 findet Anwendung. 

6. In § 59 Abs. 2 Satz 1 werden hinter den Wor-
ten „Für die Mitglieder des Personalrates" die 
Worte eingefügt: „und für die Jugendvertre-
tung". 

7. In § 74 Abs. 4 erhält Satz 1 folgende Fassung: 
Für die Befugnisse und Pflichten der Stufen-
vertretungen, des Gesamtpersonalrates und 
der Jugendvertretungen gelten die Vorschrif-
ten des fünften Kapitels entsprechend. 

8. In § 83 wird am Schluß des Satzes 1 nach „Per-
sonalvertretungen" eingefügt: „sowie Jugend-
vertretungen". 

9. § 85 erhält den folgenden neuen Absatz 3: 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die 

Jugendvertretungen. 
10. Im § 95 wird nach „der Personalvertretungen" 

eingefügt: „und der Jugendvertretungen." 
Bonn, den 16. März 1955 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 6 	 Umdruck 308 
(Vgl. S. 3955 C, 3984B) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Dr. h. c. 
Müller (Bonn), Gerns, Hoogen, Schmücker, Frau 
Dr. h. c. Weber (Aachen), Dr. Dollinger, Dr. Jaeger, 
Dr. Kleindinst, Kramel und Genossen, Dr. Sornik 
und Genossen sowie der Fraktionen der FDP 
und DP zur zweiten Beratung des Entwurfs eines 
Personalvertretungsgesetzes (Drucksachen 1189, 
160 [neu]): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
1. In § 22 wird das Wort „Arbeitsgericht" durch 

das Wort „Verwaltungsgericht" ersetzt. 
2. Im § 26 

a) tritt in Abs. 1 Satz 1 an die Stelle des Wortes 
„Arbeitsgericht" das Wort „Verwaltungs-
gericht" und 

b) in Abs. 2 Satz 1 an die Stelle des Wortes 
„Arbeitsgerichtes" das Wort „Verwaltungs-
gerichtes". 

3. In § 28 sind nach den Worten „ruht, solange" 
die Worte einzufügen: „ihm die Führung der 
Dienstgeschäfte verboten oder"; 

4. § 35 wird — entsprechend dem Wortlaut des 
§ 34 der Regierungsvorlage — wie folgt gefaßt: 

§ 35 
Der Personalrat kann von Fall zu Fall be-
schließen, daß je ein Beauftragter der unter 
den Mitgliedern des Personalrates vertretenen 
Gewerkschaften berechtigt ist, an den Sitzun-
gen mit beratender Stimme teilzunehmen. 

5. § 37 wird — entsprechend dem Wortlaut des 
§ 36 der Regierungsvorlage — wie folgt ge-
faßt: 

§ 37 
Über die gemeinsamen Angelegenheiten der 
Beamten, Angestellten und Arbeiter wird von 
der Personalvertretung gemeinsam beraten 
und beschlossen. Bei Angelegenheiten, die 
lediglich die Angehörigen einer Gruppe be-
treffen, sind nur ihre Vertreter zur Beschluß-
fassung berufen. Dies gilt nicht für eine 
Gruppe, die im Personalrat nicht vertreten 
ist. 

6. § 49 wird — entsprechend dem Wortlaut des 
§ 48 der Regierungsvorlage — wie folgt gefaßt: 

§ 49 
Die Personalversammlung kann Wünsche und 
Anträge an den Personalrat richten. Sie darf 
nur Angelegenheiten behandeln, die zu der 
Zuständigkeit des Personalrates gehören. 

7. § 50 wird — entsprechend dem abgeänderten 
Wortlaut des § 49 der Regierungsvorlage — 
wie folgt gefaßt: 

§ 50 
Der Personalrat kann je einen Beauftragten 
der unter den Mitgliedern der Dienststelle 
vertretenen Gewerkschaften zur beratenden 
Teilnahme an der Personalversammlung ein-
laden. Gehört die Dienststelle einer Arbeit-
gebervereinigung an,  so kann sie einen Ver-
treter dieser Vereinigung zuziehen. 
8. In § 58 ist das Komma nach dem Worte „inner-

dienstlichen" zu streichen. 
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9. Im § 62 
a) werden in Abs. 4 nach Satz 1 die folgenden 

neuen Sätze eingefügt: 
In Körperschaften, Anstalten oder Stif-
tungen des öffentlichen Rechts ist an 
Stelle des Ministers das in ihrer Verfas-
sung vorgesehene oberste Organ anzu-
rufen. In Zweifelsfällen bestimmt der zu-
ständige Minister die anzurufende Stelle. 

b) wird Abs. 5 wie folgt gefaßt: 
(5) Ergibt sich zwischen der obersten 
Dienstbehörde und der bei ihr bestehen-
den zuständigen Personalvertretung keine 
Einigung, so entscheidet die Bundesregie-
rung. 

10. § 63 wird gestrichen. 
11. Im § 66 

a) werden in Abs. 1 die folgenden neuen Buch-
staben a und b eingefügt: 
a) der Festlegung des Beginnes und des 

Endes der täglichen Arbeitszeit und der 
Pausen, 

b) der Aufstellung des Urlaubsplanes, 
Die bisherigen Buchstaben a bis h werden Buch-
staben c bis k. 
b) wird — entsprechend dem abgeänderten 

Wortlaut des bisherigen § 67 Abs. 2 — der 
folgende Abs. 1 a eingefügt: 

(la) Muß für Gruppen von Bediensteten 
die tägliche Arbeitszeit nach Erfordernis-
sen, die die Dienststelle nicht voraussehen 
kann, unregelmäßig und kurzfristig fest-
gesetzt werden, so beschränkt sich die Mit-
wirkung auf die Grundsätze für die Auf-
stellung der Dienstpläne. 

c) werden in Abs. 2 Satz 1 die Worte „Buch-
stabe a" durch die Worte „Buchstabe c" er-
setzt. 

12. Im § 67 
a) werden die Buchstaben a und c gestrichen; 
b) wird Abs. 2 gestrichen. 

13. In § 70 
a) werden in Abs. 1 Buchstabe a die Nr. 1, in 

Nr. 2 die Worte „und Abordnung" und die 
Nr. 4 gestrichen; 

b) wird Abs. 2 gestrichen. 
14. In § 71 Abs. 1 werden Buchstabe a und in Buch-

stabe d die Worte „und Abordnung" gestrichen. 
15. In § 76 Abs. 1 wird das Wort „Arbeitsgerichte" 

durch das Wort „Verwaltungsgerichte" ersetzt. 
16. § 77 wird gestrichen. 
17. § 84 Abs. 3 wird — entsprechend dem Wortlaut 

des § 36 der Regierungsvorlage — wie folgt 
gefaßt: 

(3) Über die gemeinsamen Angelegenheiten 
der Beamten, Angestellten und Arbeiter wird 
von der Personalvertretung gemeinsam be-
raten und beschlossen. Bei Angelegenheiten, 
die lediglich die Angehörigen einer Gruppe 
betreffen, sind nur ihre Vertreter zur Be-
schlußfassung berufen. Dies gilt nicht für eine 
Gruppe, die im Personalrat nicht vertreten 
ist. 

18. Im § 90 Abs. 1 werden in Buchstabe k die Worte 
„Einstellungen, Anstellungen, Beförderungen" 
und in Buchstabe 1 die Worte „und Abordnun-
gen" gestrichen. 

19. Nach § 92 wird der folgende § 92 a eingefügt: 

§ 92 a 
Zu gerichtlichen Entscheidungen sind die Ver-
waltungsgerichte berufen. 

Bonn, den 16. März 1955 

Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) 
Gerns 
Hoogen 
Schmücker 
Frau Dr. h. c. Weber (Aachen) 
Dr. Dollinger 
Dr. Jaeger 
Dr. Kleindinst 
Kramel 
Barlage 
Bauer (Wasserburg) 
Bauereisen 
Dr. Bergmeyer 
Blöcker 
Brookmann (Kiel) 
Brück 
Dr. von Buchka 
Dr. Bürkel 
Burgemeister 
Dr. Conring 
Demmelmeier 
Donhauser 
Dr. Dresbach 
Etzenbach 
Friese 
Geiger (München) 
Frau Geisendörfer 
Dr. Gleissner (München) 
Goldhagen 
Dr. Graf 
Dr. Hellwig 
Dr. Graf Henckel 
Heye 
Höcherl 
Holla 
Dr. Horlacher 
Dr. Kihn (Würzburg) 
Klausner 
Dr. Köhler 
Dr. Kopf 
Kortmann 
Kühlthau 
Frau Dr. Kuchtner 
Lenze (Attendorn) 
Lermer 
Lotze 
Lücker (München) 
Meyer (Oppertshofen) 
Oetzel 
Frau Praetorius 
Dr. Rinke 
Frau Rösch 
Rösing 
Dr.-Ing. E. h. Schuberth 
Schwarz 
Seidl (Dorfen) 
Dr. Serres 
Solke 
Spies (Emmenhausen) 
Frau Dr. Steinbiß 
Stiller 
Struve 
Unertl 
Wacher (Hof) 
Wehking 
Wiedeck 
Wieninger 
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Dr. Sornik 
Dr. Eckhardt 
Elsner 
Frau Finselberger 
Dr. Gille 
Haasler 
Dr. Klötzer 
Körner 
Dr. Mocker 
Petersen 
Dr. Reichstein 
Samwer 
Seiboth 
Dr. Strosche 
Kühn (Bonn) 
Dr. Dehler und Fraktion 
Becker (Hamburg) 
Dr. Schranz 
Dr. von Merkatz und Fraktion 

Anlage 7 	 Umdruck 309 
(Vgl. S. 3962D, 3982 B) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Sabel, 
Schneider (Hamburg), Horn und Genossen zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Personalver-
tretungsgesetzes (Drucksachen 1189, 160 [neu]): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In § 23 Abs. 2 wird der letzte Satz durch die 
folgenden Sätze ersetzt: 

Der Personalrat bestimmt den Wahlvorstand 
und seinen Vorsitzenden. § 10 Abs. 1 Buch-
stabe b und Abs. 2 und 3, § 15 Abs. 1, 3, 4 
und 6 und §§ 16, 21 und 22 gelten entspre-
chend. 

2. In § 28 werden nach den Worten „ruht, solange" 
die Worte 

ihm die Führung der Dienstgeschäfte verbo-
ten oder 

eingefügt. 

3. In § 49 wird Satz 2 wie folgt gefaßt: 
Sie darf nur Angelegenheiten behandeln, die 
zur Zuständigkeit des Personalrates gehören. 

4. In § 50 wird Satz 1 wie folgt gefaßt: 
Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des 
Personalrates sowie auf Beschluß der Perso-
nalversammlung kann von Fall zu Fall je ein 
Beauftragter der in der Dienststelle vertrete-
nen Gewerkschaften zu den Personalver-
sammlungen beratend zugezogen werden. 

5. Im § 51 
a) wird in Absatz 3 Satz 1 wie folgt gefaßt: 

Die §§ 9 bis 12, §13 Abs. 1, 2 und 6, §§14 
bis 18 und 20 bis 22 gelten entsprechend. 

b) wird der folgende neue Absatz 5 angefügt: 
(5) In den Stufenvertretungen erhält jede 
Gruppe mindestens zwei Vertreter. § 13 
Abs. 5 gilt entsprechend. 

6. In § 72 wird Satz 1 wie folgt gefaßt: 
Die §§ 70 und 71 gelten für die in § 10 Abs. 3 
bezeichneten Bediensteten, für Beamte von 
Besoldungsgruppe Ala und darüber und ent-
sprechende Angestellte sowie für die Beamten 
auf Zeit nur, wenn sie es beantragen. 

Bonn, den 16. März 1955 
Sabel 

Schneider (Hamburg) 

Horn 
Becker (Pirmasens) 
Even 
Häussler 
Harnischfeger 
Krammig 
Lenz (Brüht) 
Maier (Mannheim) 
Mühlenberg 
Rümmele 
Scheppmann 
Schüttler 

Anlage 8 	 Umdruck 316 
(Vgl. S. 3995 B) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Sabel, 
Arndgen, Horn, Lulay und Genossen zur zweiten 
Beratung des Entwurfs eines Personalvertretungs-
gesetzes (Drucksachen 1189, 160 [neu]): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
In § 77 

a) werden in Abs. 1 die Worte „Arbeitsgerichten 
und Landesarbeitsgerichten" durch die Worte 
„Verwaltungsgerichten und Landesverwaltungs

-

gerichten" ersetzt; 
b) erhält Abs. 2 Satz  3 folgende Fassung: 

Sie werden je zur Hälfte durch die für die 
innere Verwaltung zuständige oberste Lan-
desbehörde im Einvernehmen mit der ober-
sten Arbeitsbehörde des Landes auf Vorschlag 
a) der unter den Bediensteten vertretenen 

Gewerkschaften und 
b) der in § 1 bezeichneten Verwaltungen und 

Gerichte 
berufen; § 117 des Arbeitsgerichtsgesetzes 
findet Anwendung. 

Bonn, den 17. März 1955 

Sabel 
Arndgen 
Horn 
Lulay 
Franzen 
Lenz (Brühl) 
Maier  (Mannheim) 

 Schneider (Hamburg) 
Schüttler 
Spies (Brücken) 
Walz 
Wolf (Stuttgart) 

Anlage 9 	 Umdruck 317 
(Vgl. S. 4004 A, 4008 C) 

Änderungsantrag der Fraktion des GB/BHE zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Verkehrs-
finanzgesetzes 1954 (Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
1. Zu Abschnitt I — Änderung des Kraft-

fahrzeugsteuergesetzes — 
In  Art. 1 Nr. 4 wird in § 11 Abs. 1 a vor Ziffer 1 
die folgende neue Ziffer eingefügt: 

vor 1. für Anhänger von Lastkraftwagen 
um 25 vom Hundert des Betrages, 
der sich nach Absatz 1 Ziffer 4 
ergibt; 

2. Zu Abschnitt II — Änderung des Beförde-
rungsteuergesetzes — 
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In Art. 1 Nr. 6 erhält in § 12 Abs. 1 Ziffer 2 
der Buchstabe b folgende Fassung: 

b) in allen anderen Fällen: 
3 Pfennig je Tonnenkilometer. 

Bonn, den 17. März 1955 
Körner 
Dr. Eckhardt 
Dr. Mocker und Fraktion 

Anlage 10 	 Umdruck 318 
(Vgl. S. 4003 D) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Donhauser, 
Schlick, Müller-Hermann und Genossen zur zweiten 
Beratung des Entwurfs eines Verkehrsfinanzgeset-
zes 1954 (Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
1. Zu Abschnitt I - Änderung des Kraft-

fahrzeugsteuergesetzes — 
In  Art. 1 Nr. 3 werden in § 10 Abs. 2 die Worte 

„sieben Personen (einschließlich Führer)" durch die 
Worte „acht Personen (einschließlich Fahrer)" er-
setzt. 

2. Zu Abschnitt II — Änderung des Be-
förderungsteuergesetzes — 

Art.  3 Abs. 2 wird gestrichen. 

Bonn, den 17. März 1955 
Donhauser 
Schlick 
Müller-Hermann 
Bauer (Wasserburg) 
Dr. Dittrich 
Dr. Dollinger 
Fuchs 
Funk 
Geiger (München) 
Dr. Gleissner (München) 
Höcherl 
Lücker (München) 
Kahn 
Kemmer (Bamberg) 
Klausner 
Lang (München) 
Meyer (Oppertshofen) 
Seidl (Dorfen) 
Spies (Emmenhausen) 
Stiller 
Stücklen 
Unertl 
Wacher (Hof) 
Wieninger 

Anlage 11 	 Umdruck 320 
(Vgl. S. 4003 D) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Donhauser, 
Körner, Unertl und Genossen zur zweiten Bera-
tung des Entwurfs eines Verkehrsfinanzgesetzes 
1954 (Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Zu Abschnitt I — Änderung des Kraftfahr-

zeugsteuergesetzes — 
In  Art. 1 Nr. 3 Wird dem § 10 folgender neuer 

Absatz 4 angefügt: 
(4) Bei Kraftfahrzeugen, die elektrisch angetrie

-

ben werden und nicht den Fahrstrom einer Fahr

-

leitung entnehmen, ist die Steuer von dem Ge-
wicht zu berechnen, das sich ergibt, wenn das 
Gesamtgewicht um das Gewicht der Batterien 
oder anderer Speicheraggregate vermindert 
wird. Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann an 
Stelle des Gewichts der Batterien oder der ande-
ren Speicheraggregate ein Durchschnittsgewicht 
vom Gesamtgewicht des Fahrzeugs abgezogen 
werden. Als Durchschnittsgewicht sind anzu-
setzen: 
bei Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht 

bis zu 2 000 kg . .. 	 200 kg 
„ ,,3 000 kg 	 . .. 	400 kg 

„ „ 4 000 kg 	..   600 kg 
„ „ 5 000 kg 	 . .. . 800 kg 
„ „ 6 000 kg 	 . .. 1 200 kg 
„ 7 000 kg 	 . .. 1 600 kg 
„ „ 10 000 kg 	 . .. . 2 200 kg 

über 10 000 kg . .. . .. . . . . 2 600 kg 

Bonn, den 17. März 1955 
Donhauser 
Unertl 
Bauer (Wasserburg) 
Dr. Dittrich 
Dr. Dollinger 
Funk 
Geiger (München) 
Höcherl 
Kemmer (Bamberg) 
Klausner 
Lang (München) 
Lücker (München) 
Müller-Hermann 
Schlick 
Seidl (Dorfen) 
Stiller 
Stücklen 
Wacher (Hof) 
Wieninger 
Körner 

Anlage 12 	 Umdruck 321 
(Vgl. S. 4004 A, 4008 A) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Müller-
Hermann, Dr. Dollinger und Genossen zur zweiten 
Beratung des Entwurfs eines Verkehrsfinanz-
gesetzes 1954 (Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Zu Abschnitt I—  Änderung des Kraftfahr-

zeugsteuergesetzes — 
In  Art. 1 Nr. 4 wird § 11 Abs. 1 a wie folgt gefaßt: 

(1 a) Die Steuer ermäßigt sich: 
1. um 15 v.  H.  des Betrages, der sich nach Ab-

satz 1 Ziffer 4 ergibt, 
für Sattelschlepper-Anhänger; 

2. um 50 v. H. des Betrages, der sich nach Ab-
satz 1 Ziffer 4 ergibt, 
a) für Kraftfahrzeug-Anhänger, für die Aus-

nahmen von der Vorschrift des § 34 der 
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ge-
nehmigt worden sind. Dies gilt nicht, wenn 
das Fahrzeug auch zu Fahrten benutzt 
wird, für die es der bezeichneten Aus-
nahmegenehmigung nicht bedarf, und 
wenn die Steuer, die sich in diesem Falle 
ergibt, höher ist als die Steuer nach Satz 1; 

b) für Lastkraftwagen, die nach ihrer Bauart 
und ihren besonderen mit ihnen fest ver- 
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bundenen Einrichtungen zur Beförderung 
von Abraum und Baumaterial innerhalb 
von Baustellen geeignet und bestimmt 
sind; dies gilt nicht, wenn das Kraftfahr-
zeug widerrechtlich benutzt wird. Die 
Steuerermäßigung entfällt für die Gültig-
keitsdauer der Steuerkarte, wenn das 
Fahrzeug auf einer öffentlichen Straße zur 
Beförderung der bezeichneten Güter in-
nerhalb eines Umkreises von einem Kilo-
meter, von der Baustelle gerechnet, oder 
zur Beförderung von anderen als den be-
zeichneten Gütern benutzt wird. 

Bonn, den 17. März 1955 
Müller-Hermann 
Dr. Dollinger 
Bauer (Wasserburg) 
Dr. Dittrich 
Donhauser 
Fuchs 
Funk 
Geiger (München) 
Dr. Gleissner (München) 
Kemmer (Bamberg) 
Höcherl 
Kahn 
Klausner 
Lang (München) 
Lücker (München) 
Seidl (Dorfen) 
Spies (Emmenhausen) 
Stücklen 
Unertl 
Wacher (Hof) 
Wieninger 

Körner 

Anlage 13 	 Umdruck 323 
(Vgl. S. 4004 A) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Stücklen, 
Dr. Dollinger, Müller-Hermann, Unertl und Ge-
nossen zur zweiten Beratung des Entwurfs eines 
Verkehrsfinanzgesetzes 1954 (Drucksachen 1252, 
573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Zu Abschnitt I—  Änderung des Kraftfahr-

zeugsteuergesetzes — 
In Art. 1 Nr. 4 wird § 11 Abs. 1 a wie folgt ge-
ändert: 
a) vor Ziffer 1 wird die folgende neue Ziffer ein-

gefügt: 
vor 1. für Anhänger bis 31. März 1957 um 
25 vom Hundert des Betrages, der sich nach 
Absatz 1 Ziffer 4 ergibt; 

b) Ziffer 1 wird wie folgt gefaßt: 
1. für Sattelschlepper-Anhänger ab 1. April 

1957 um 15 vom Hundert des Betrages, der 
sich nach Absatz 1 Ziffer 4 ergibt. 

Bonn, den 17. März 1955 
Stücklen 
Dr. Dollinger 
Müller-Hermann 
Unertl 
Kemmer 
Bauer (Wasserburg) 
Spies (Emmenhausen) 
Wieninger 
Klausner 

Lücker (München) 
Funk 
Donhauser 
Höcherl 
Fuchs 
Lang (München) 
Kahn 
Wacher (Hof) 
Dr. Gleissner (München) 
Dr. Dittrich 

Anlage 14 	 Umdruck 326 
(Vgl. S. 4003 D, 4013 D) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Dollin-
ger und Genossen zur zweiten Beratung des Ent-
wurfs eines Verkehrsfinanzgesetzes 1954 (Druck-
sachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Abschnitt I — Änderung des Kraft-
fahrzeugsteuergesetzes — 

In  Art. 1 Nr. 3 erhält § 10 Abs. 3 folgende Fas-
sung: 

(3) Sattelzugmaschinen und Sattelanhänger sind 
getrennt zu versteuern. Bei Sattelanhängern ist 
das der Steuer unterliegende verkehrsrechtlich 
unzulässige Gesamtgewicht um die Auflagelast 
(Satteldruck) zu vermindern. 

Bonn, den 17. März 1955. 
Dr. Dollinger 
Donhauser 
Müller-Hermann 
Wieninger 
Stücklen 
Massoth 
Spies (Emmenhausen) 
Unertl 
Klausner 
Dr. Horlacher 
Dr. Gleissner (München) 
Lücker (München) 
Kramel 
Kahn 
Meyer (Oppertshofen) 

Anlage 15  Umdruck 310 
(Vgl. S. 4008 B) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Glüsing, 
Goldhagen, Engelbrecht-Greve, Giencke und Ge-
nossen zur zweiten Beratung des Entwurfs eines 
Verkehrsfinanzgesetzes 1954 (Drucksachen 1252, 
573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Abschnitt II — Änderung des Beförde-
rungsteuergesetzes — 

In  Art. 1 Nr. 6 wird § 12 Abs. 2 wie folgt er-
gänzt: 

a) In Ziffer 2 Buchstabe b werden nach den Wor-
ten „oder dem Saarrandgebiet" die Worte „oder 
dem westlichen Küstenrandgebiet des Landes 
Schleswig-Holstein" eingefügt; 

b) in Ziffer 2 Buchstabe c werden nach den Wor-
ten „oder des Saarrandgebietes" die Worte 
„oder des westlichen Küstenrandgebietes des 
Landes Schleswig-Holstein" eingefügt; 

c) in Ziffer 2 letzter Satz werden nach den Wor-
ten „als Saarrandgebiet" die Worte „und als 
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westliches Küstenrandgebiet des Landes Schles

-

wig-Holstein" eingefügt. 

Bonn, den 16. März 1955 

Glüsing 
Goldhagen 
Engelbrecht-Greve 
Giencke 
Blöcker 
Brese 
Dr. von Buchka 
Burgemeister 
Diedrichsen 
Gerns 
Heye 
Koops 
Kortmann 
Menke 
Nellen 
Schmücker 
Schwarz 
Struve 

Anlage 16 	 Umdruck 311 
(Vgl. S. 4008 B) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Heye, 
Dr. Conring und Genossen zur zweiten Beratung 
des Entwurfs eines Verkehrsfinanzgesetzes 1954 
(Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Abschnitt II — Änderung des Beförde-
rungsteuergesetzes — 

In  Art. 1 Nr. 6 wird § 12 Abs. 2 wie folgt er-
gänzt: 

a) In Ziffer 2 Buchstabe b werden nach den Wor-
ten „oder dem Saarrandgebiet" die Worte „oder 
dem Nordseeküstengebiet von der holländischen 
Grenze bis zur dänischen Grenze in einer Tiefe 
von 60 km landeinwärts gleichlaufend zur Fest-
landsgrenze und zur Bundesgrenze" eingefügt; 

b) in Ziffer 2 Buchstabe c werden nach den Wor-
ten „oder des Saarrandgebietes" die Worte 
„oder des Nordseeküstengebietes von der 
holländischen Grenze bis zur dänischen Grenze 
in einer Tiefe von 60 km landeinwärts gleich-
laufend zur Festlandsgrenze und zur Bundes-
grenze" eingefügt; 

c) in Ziffer 2 letzter Satz werden nach den Wor-
ten „als Saarrandgebiet" die Worte „und als 
Nordseeküstengebiet von der holländischen 
Grenze bis zur dänischen Grenze in einer Tiefe 
von 60 km landeinwärts gleichlaufend zur Fest-
landsgrenze und zur Bundesgrenze" eingefügt. 

Bonn, den 17. März 1955 

Heye 
Dr. Conring 
Blöcker 
Dr. von Buchka 
Diedrichsen 
Gerns 

Giencke 
Glüsing 
Goldhagen 
Kortmann 
Schwarz 
Struve 

Anlage 17 	 Umdruck 312 
(Vgl. S. 4008 B) 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Verkehrs-
finanzgesetzes 1954 (Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen:  
Zu Abschnitt II — Änderung des Beförde-

rungsteuergesetzes — 
In  Art. 1 Nr. 6 erhält in § 12 Abs. 2 Ziffer 1 

die folgende Fassung: 
1. bei der Beförderung von Milch und Milch-
erzeugnissen, Frischfischen, inländischem Obst, 
Obstsäften aus inländischem Obst, Mineral-
brunnen, inländischem Gemüse, Nahrungsfetten, 
Schlachtvieh, Fleisch und Fleischwaren sowie von 
Inlandsgetreide auf 1 Pfennig je Tonnenkilo-
meter; 

Bonn, den 17. März 1955 

Ollenhauer und Fraktion 

Anlage 18 	 Umdruck 314 
(Vgl. S. 4008 B) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Mauk, 
Dr. Siemer, Müller (Wehdel) und Genossen zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Verkehrs-
finanzgesetzes 1954 (Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Zu Abschnitt II — Änderung des Beförde-
rungsteuergesetzes — 

In  Art. 1 Nr. 6 wird § 12 Abs. 2 Ziffer 1 wie 
folgt gefaßt: 

1. bei der Beförderung von Milch und Milcher-
zeugnissen, Frischfischen, inländischem Obst, in-
ländischem Gemüse, Obstsäften aus inländischem 
Obst sowie Mineralbrunnen auf 

1 Pfennig je Tonnenkilometer; 

Bonn,  den  17. März 1955 
Mauk 
Dannemann 
Eberhard 
Frau Friese-Korn 
Gaul 
Hepp 
Lahr 
Dr. Preiß 
Schloß 
Stahl 
Dr. Siemer 
Brese 
Dr. Glasmeyer 
Lücker (München) 

Müller (Wehdel) 

Anlage 19 	 Umdruck 322 
(Vgl. S. 4008 C) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Donhauser, 
Dr. Dollinger, Körner und Genossen zur zweiten 
Beratung des Entwurfs eines Verkehrsfinanz-
gesetzes 1954 (Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Abschnitt II — Änderung des Beförde-
rungsteuergesetzes — 
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In Art. 1 Nr. 6 wird in § 12 Abs. 2 die folgende 
Ziffer 1 a eingefügt: 

1 a. bei der Rückbeförderung von gebrauchten 
Packmitteln zum Unternehmen auf 

0,5 Pfennig je Tonnenkilometer; 

Bonn, den 17. März 1955 

Donhauser 
Dr. Dollinger 
Körner 
Unertl 
Kemmer (Bamberg) 
Müller-Hermann 
Dr. Orth 
Bauer (Wasserburg) 
Seidl (Dorfen) 
Stücklen 
Spies (Emmenhausen) 
Wieninger 
Klausner 
Dr. Dittrich 
Geiger (München) 
Höcherl 
Funk 
Lang (München) 
Fuchs 
Dr. Gleissner (München) 
Kahn 
Wacher (Hof) 
Lücker (München) 

Anlage 20 	 Umdruck 324 
(Vgl. S. 4008 C) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Dollin-
ger, Müller-Hermann, Schlick, Stücklen, Körner 
und Genossen zur zweiten Beratung des Entwurfs 
eines Verkehrsfinanzgseetzes 1954 (Drucksachen 
1252, 573, 614). 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Abschnitt II — Änderung des Beförde-
rungsteuergesetzes — 

In Art. 1 Ziffer 6 erhält in § 12 Abs. 1 Ziffer 2 
der Buchstabe b folgende Fassung: 

b) in allen anderen Fällen: 
3 Pfennig je Tonnenkilometer. 

Bonn, den 17. März 1955 

Dr. Dollinger 
Müller-Hermann 
Schlick 
Stücklen 
Bauer (Wasserburg) 
Funk 
Spies (Emmenhausen) 
Kahn 
Lücker (München) 
Lang (München) 
Unertl 
Geiger (München) 
Höcherl 
Donhauser 
Fuchs 
Wieninger 
Wacher (Hof) 
Dr. Dittrich 
Klausner 
Kemmer (Bamberg) 

Körner 

Anlage 21 	 Umdruck 325 
(Vgl. S. 4008 C) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Donhauser, 
Kahn, Wacher (Hof) und Genossen zur zweiten 
Beratung des Entwurfs eines Verkehrsfinanzge-
setzes 1954 (Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Zu Abschnitt II — Änderung des Beförde-

rungsteuergesetzes — 
In  Art. 1 Nr. 6 werden in § 12 Abs. 2 Ziffer 1 

die Worte „sowie von Mineralbrunnen" geändert 
in „ , Mineralbrunnen sowie von Bier". 

Bonn, den 17. März 1955. 

Donhauser 
Kahn 
Wacher (Hof) 
Unertl 
Dr. Dollinger 
Bauer (Wasserburg) 
Stücklen 
Spies (Emmenhausen) 
Wieninger 
Dr. Dittrich 
Seidl (Dorfen) 
Geiger (München) 
Funk 
Höcherl 
Fuchs 
Kemmer (Bamberg) 
Lücker (München) 
Dr. Gleissner (München) 
Klausner  
Lang (München) 

Anlage 22 	 Umdruck 328 
(Vgl. S. 4008 C) 

Änderungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD, FDP und Genossen zur zweiten Beratung des 
Entwurfs eines Verkehrsfinanzgesetzes 1954 
(Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Zu Abschnitt II — Änderung des Beförde-

rungsteuergesetzes — 
In  Art. 1 Nr. 6 wird in § 12 Abs. 2 folgende 

Ziffer 3 eingefügt: 
3. bei der Beförderung von gebrauchten Pack-

mitteln, soweit sie zurück zum Unternehmer 
befördert werden, auf 

1 Pfennig je Tonnenkilometer. 

Bonn, den 17. März 1955 

Krammig 
Dr. von Brentano und Fraktion 

Seuffert 
Ollenhauer und Fraktion 

Dr.-Ing. Drechsel 
Eberhard 
Dr. Dehler und Fraktion 

Haasler 
Körner 

Anlage 23 	 Umdruck 329 
(Vgl. S. 4008 C) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Kortmann, 
Heye, Dr. Conring zur zweiten Beratung des Ent- 
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wurfs eines Verkehrsfinanzgesetzes 1954 (Druck-
sachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Abschnitt II — Änderung des Beförde-
rungsteuergesetzes — 

In  Art. 1 Nr. 6 wird § 12 Abs. 2 wie folgt er-
gänzt: 
a) In Ziffer 2 Buchstabe b werden nach dem Worte 

„Frachthilfegebieten" nach einem Komma die 
Worte „den anerkannten Notstands- und Sa-
nierungsgebieten" eingefügt; 

b) in Ziffer 2 Buchstabe c werden nach dem 
Worte „Frachthilfegebiete" nach einem Komma 
die Worte „der anerkannten Notstands- und 
Sanierungsgebiete" eingefügt; 

c) in Ziffer 2 letzter Satz werden nach dem Worte 
„Frachthilfegebiete" nach einem Komma die 
Worte „als anerkannte Notstands- und Sa-
nierungsgebiete" eingefügt. 

Bonn, den 17. März 1955 

Kortmann 
Heye 
Dr. Conring 

Anlage 24 	 Umdruck 330 
(Vgl. S. 4008 C) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Schlick, 
Krammig, Arndgen, Dr. von Brentano, Brück zur 
zweiten Beratung des Entwurfs eines Verkehrs-
finanzgesetzes 1954 (Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 
Zu Abschnitt II — Änderung des Beförde-

rungsteuergesetzes — 

In  Art. 1 Nr. 6 erhält in § 12 Abs. 2 die Zif-
fer 1 die folgende Fassung: 

1. bei der Beförderung von 
a) Milch und Milcherzeugnissen, 
b) Frischfischen, 
c) inländischem Obst und Obstsäften aus in-

ländischem Obst, 

d) Mineralbrunnen, 

vorausgesetzt, daß jeweils bei einer Fahrt nur 
entweder die zu a, b, c oder d genannten Güter 
befördert werden, auf 

1 Pfennig je Tonnenkilometer. 

Bonn, den 17. März 1955 

Schlick 
Krammig 
Arndgen 
Dr. von Brentano 
Brück 

Anlage 25 	 Umdruck 331 
(Vgl. 4009 A, 4013 C) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Atzen-
roth und Genossen zur zweiten Beratung des Ent-
wurfs eines Verkehrsfinanzgesetzes 1954 (Druck-
sachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Abschnitt II — Änderung des Beförde-
rungsteuergesetzes — 

In Art. 1 Nr. 6 erhält in § 12 Abs. 1 Ziffer 2 
der Buchstabe b folgende Fassung: 

b) in allen anderen Fällen: 
für die Zeit bis 31. Dezember 1956: 

3 Pfennig je Tonnenkilometer. 

Die Höhe für die Zeit nach dem 31. Dezember 
1956 wird  durch besonderes Gesetz fest-
gesetzt. 

Bonn, den 17. März 1955 

Dr. Atzenroth 
Schloß 
Dr. Jentzsch 
Wirths 
Lahr 
Held 
Eberhard 
Mauk 
Margulies 
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Anlage 4 	 Drucksache 1189 
(Vgl. S. 3952 A) 

Schriftlicher Bericht 

des Unterausschusses Personalvertretung aus Mitgliedern des Ausschusses für Arbeit (27. Ausschuß) 
und des Ausschusses für Beamtenrecht (9. Ausschuß) über den Entwurf eines Gesetzes über die 

Personalvertretungen in den öffentlichen Verwaltungen und Betrieben 
(Personalvertretungsgesetz) 

(Drucksache 160 [neu]) 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Kleindinst 

Der Bundestag hat den Entwurf eines Gesetzes 
über die Personalvertretungen in den öffentlichen 
Verwaltungen und Betrieben, das Personalvertre-
tungsgesetz — Drucksache 160 (neu) —, mit Be-
schluß vom 19. März 1954 den Ausschüssen für 
Arbeit und für Beamtenrecht überwiesen. Der 
gleiche Gesetzentwurf war bereits dem 1. Bundes-
tag zugegangen und einem Unterausschuß aus den 
erwähnten Ausschüssen zur Beratung überwiesen 
worden. Infolge der Belastung mit anderen wichti-
gen Gesetzentwürfen war der Unterausschuß vor 
der Auflösung des Bundestages nicht mehr zur Be-
arbeitung des Gesetzentwurfes gekommen. Die 
beiden Ausschüsse haben im Sinne des Merwei-
sungsbeschlusses wieder einen Unterausschuß von 
29 Mitgliedern gebildet, der  am  4. Mai 1954 die Be-
ratung des Gesetzentwurfs aufgenommen und 
in zwei Lesungen durchgeführt hat. 

Der Ausschuß hat die Vertreter der kommunalen 
Spitzenverbände, der Religionsgesellschaften und 
der  Spitzenorganisationen der Gewerkschaften, 
welchen die öffentlichen Bediensteten angehören, 
über ihre Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf 
gehört. Die Bundesministerien haben ihm Über-
sichten über den gegenwärtigen Aufbau ihrer Ver-
waltungen vorgelegt. Endlich hat der Ausschuß die 
ihm unterbreiteten Denkschriften, Vorschläge und 
Eingaben zu dem Gesetzentwurf bei seinen Be-
ratungen gewürdigt. Der Ausschuß ist jedoch nicht 
in allen Fragen zu einer einheitlichen Stellung-
nahme zu dem Gesetzentwurf gekommen. 

Für die Änderungen, die  die  große Mehrheit des 
Ausschusses an dem Gesetzentwurf vorgenommen 
hat, waren folgende Gründe maßgebend. Sie wollte 
die Vorschriften des Betriebsverfassungsgesetzes 
vom 11. Oktober 1952 (BGBl. I S. 681) soweit über-
nehmen, als es ihr mit dem öffentlichen Dienst 
vereinbar erschien. Sie legte weiter darauf Wert, 
das Länderrecht nach 1945 für die Personalvertre-
tung mit der hervorgehobenen Maßgabe nach Mög-
lichkeit zu berücksichtigen. Außerdem kam es ihr 
darauf an,  die von den Betriebsräten seit 1945 aus-
geübten Befugnisse zu erhalten, soweit sie sich mit 
den hervorgehobenen Grundsätzen in  Überein-
stimmung befinden. Sie wollte jedoch eine Er-
schwerung des öffentlichen Dienstes durch das Ge-
setz vermeiden. Ferner war sie der Anschauung, 
daß ihre Beschlüsse die  verfassungsmäßige Ver-
antwortung der Bundesregierung nicht in Frage 
stellen. Die Minderheit des Ausschusses ging davon 
aus,  daß der Gesetzentwurf zu der Ordnung des 
öffentlichen Dienstes beitrage und deshalb Ver-
waltungsrecht schaffe, sich nicht nach arbeitsrecht-
lichen Gesichtspunkten richten könne und den 
Grundsätzen des Verfassungs- und Verwaltungs

-

rechtes mehr Rechnung tragen müsse. Insbesondere 
war sie der Überzeugung, daß die  verfassungs-
mäßige politische Verantwortung für den öffent-
lichen Dienst eine Teilung hoheitlicher Maßnahmen 
zwischen Bundes- und Länderministern und den 
Personalvertretungen und zwischen den gemeind-
lichen Verwaltungen und den Personalvertretun-
gen nicht zulasse, und daß ebensowenig  eine Tei-
lung der Kontrolle der Verwaltung in bezug auf 
diese Maßnahmen und eine Teilung der Geltend-
machung der politischen Verantwortung zwischen 
Volksvertretung, Gemeindevertretung und Perso-
nalvertretung möglich sei. Dagegen hat  die  Minder-
heit der Mitwirkung und Mitbestimmung der  Per-
sonalvertretung bei den übrigen Aufgaben, insbe-
sondere bei jenen sozialer Art, wie die Mehrheit, 
zugestimmt. Diese Stellungnahmen waren für die 
verschiedene Haltung der großen Mehrheit und der 
Minderheit zu wichtigen Vorschriften maßgebend. 

Der Ausschuß hat nach dem Abschluß der Beratun-
gen einen Redaktionsausschuß bestellt, der um einen 
systematisch richtigen Aufbau der veränderten 
Vorschriften, um eine einheitliche und einfache Ge-
setzessprache und um die Richtigkeit der Ver-
weisungen bemüht gewesen ist. Soweit er rein 
sprachliche Änderungen an Vorschriften vorge-
schlagen hat,  die von der Fassung entsprechender 
Vorschriften anderer Gesetze, insbesondere des 
Betriebsverfassungsgesetzes vom 11. Oktober 1951, 
abweichen, lassen sich aus ihnen für die Auslegung 
des Gesetzes keine Schlüsse ziehen. 

I.  

Die Frage nach der Notwendigkeit der 
Zustimmung des Bundesrates zu dem 

Gesetzentwurf 

In den Eingangsworten des Gesetzes, die die Not-
wendigkeit der Zustimmung des Bundesrates zu 
ihm verneinen oder bejahen, hat sich der Ausschuß 
der Rechtsauffassung der Bundesregierung ange-
schlossen, die die Zustimmung des Bundesrates 
nicht für notwendig hält. 

II. 

Die Vorschriften des Gesetzentwurfs 

Der Bericht muß von den Paragraphen der Vor-
lage des Unterausschusses und des Gesetzentwurfs 
der Bundesregierung ausgehen. Es ist deshalb die 
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(Dr. Kleindinst) 
Paragraphierung der Regierungsvorlage (RV) der der 
Ausschußvorlage in Klammern nachgestellt. 

ERSTER TEIL 

Personalvertretungen im Bundesdienst 

Erstes Kapitel 

Allgemeine Vorschriften 
Zu §1 (§1 RV)  

Bei der Festlegung der Verwaltungen des Bun-
des und der bundesunmittelbaren Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechtes, 
der Betriebsverwaltungen und der Gerichte des 
Bundes, für die Personalvertretungen gebildet 
werden müssen, tritt der Gegensatz zu den Betrie-
ben der freien Wirtschaft hervor, auf die das Be-
triebsverfassungsgesetz Anwendung findet. Diese 
Betriebe und die Unternehmen mit mehreren Be-
trieben sind nur örtlich oder regional bestimmt. 
Das Betriebsverfassungsgesetz sieht deshalb Be-
triebsräte (§ 1 RV) vor und gestattet die Bildung 
von Gesamtbetriebsräten (§§ 46 ff. RV). Die öffent-
lichen  Verwaltungen und Betriebe des Bundes 
und die Bundesdisziplinargerichte sind durch den 
Aufbau der Verwaltungszweige und der erwähn-
ten Gerichte bestimmt. Sie gliedern sich in einzel-
nen Verwaltungszweigen in Außen- oder Unter-
behörden, Mittelbehörden und obere und oberste 
Bundesbehörden so, daß das Gesetz diesem Aufbau 
von unten nach oben durch die  Festlegung auch 
mehrstufiger Personalvertretungen Rechnung tra-
gen muß (§§ 7, 74 — §§ 7, 75 RV -). 

Der zweite Absatz ist wegen des selbständigen 
Inhaltes, daß die Aufgaben der Gewerkschaften 
und der Arbeitgebervereinigungen von diesem Ge-
setz nicht berührt werden, in dem besonderen § 2 
hervorgehoben. . 

Zu §3 (§2 RV)  
Das Betriebsverfassungsgesetz erstreckt sich in 

persönlicher Hinsicht nur auf die beiden Gruppen 
der Arbeitnehmer, die Arbeiter und die Angestell-
ten, sowie die zu ihrer Berufsausbildung Beschäf-
tigten, das Personalvertretungsgesetz auf die drei 
Gruppen der Beamten, der Angestellten und Arbei-
ter einschließlich der Lehrlinge und Anlernlinge. 
Die Rechtsverhältnisse der Beamten sind bekannt-
lich von jenen der Angestellten und Arbeiter ver-
schieden. Sie sind für die Beamten durch Gesetze, 
insbesondere durch das Bundesbeamtengesetz, die 
Besoldungsordnung und die Bundesdisziplinarord-
nung, für die Angestellten und Arbeiter durch 
Tarifverträge bestimmt. 

Der Ausschuß hat die Richter der Bundesgerichte 
von der Geltung des Personalvertretungsgesetzes 
ausgenommen. Er hat damit einer wiederholten 
Vorstellung des Deutschen Richterbundes Rech-
nung getragen. Die Vorschrift dient lediglich der 
Klarstellung. 

Nach Art. 98 GG ist die Rechtsstellung der 
Richter im Bunde und in den Ländern durch be-
sondere Gesetze zu regeln. Die Richter sind nicht 
mehr Beamte im Sinne des früheren Beamten-
rechtes. Bei der Anstellung und Beförderung der 
Bundesrichter wirkt der Richterwahlausschuß nach 
dem Richterwahlgesetz vom 25. August 1950 mit 
(BGBl. I S. 368). Richterwahlausschüsse bestehen in  

den Ländern Berlin, Bremen, Hamburg und Hessen. 
Das bereits in Vorbereitung stehende Richtergesetz 
wird  die  Vertretung der Richter gegenüber den 
Justizverwaltungen des Bundes und der Länder 
vorsehen. Der Ausschuß hat jedoch das Personal-
vertretungsgesetz auf die Staatsanwälte als Beamte 
trotz ihrer beruflichen und institutionellen Ver-
bindung mit den Richtern erstreckt. Bedienstete 
bei den Gerichten im Sinne des Gesetzes sind dem-
nach die Verwaltungsbeamten, die Angestellten 
und Arbeiter und bei den Staatsanwaltschaften die 
Staatsanwälte, die übrigen Verwaltungsbeamten 
und wieder die Angestellten und Arbeiter. 

Zu §4 (§3 RV)  
Den Rechtscharakter der Bundesbeamten be-

stimmt das Bundesbeamtengesetz vom 14. Juli 1953 
(BGBl. I S. 551); den Rechtscharakter der Länder-
und Gemeindebeamten bestimmen die Beamten-
gesetze der Länder. Die Fassung des § 4 (§ 3 RV) 
ist wegen der Feststellung der Zugehörigkeit zu 
der Gruppe der Beamten und wegen des Einflusses 
auf die Rahmenvorschriften notwendig. 

Zu §§ 5, 6 (§§ 4, 5 RV) 
Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

sollte - der Rechtscharakter der Bediensteten als 
Angestellte und Arbeiter durch den Arbeitsvertrag 
bestimmt werden. Die Mehrheit des Ausschusses 
hat die §§ 5 und 6 (§§ 4 und 5 RV) nach dem § 5 
des Betriebsverfassungsgesetzes gestaltet, der vor-
schreibt, daß für den Rechtscharakter des Ange-
stellten und des Arbeiters die zu der Angestellten-
versicherung oder zu der Invalidenversicherung 
verpflichtende Beschäftigung maßgebend ist. 

Die Zugehörigkeit eines Beamten z. Wv. zu einer 
Gruppe von Bediensteten kann sich ausschließlich 
nach diesen Vorschriften richten. 

Zu § 6 RV  
Die Mehrheit des Ausschusses hat den § 6 RV 

gestrichen, weil sie dem zuständigen Bundesmini-
ster die gesetzliche Ermächtigung nicht geben 
wollte, die Zugehörigkeit von Bediensteten zu einer 
der Gruppen durch Rechtsverordnung zu regeln, be-
sonders die Zugehörigkeit der Beamtendiensttuer 
der Bundesbahn zu der Gruppe der Beamten zu 
bestimmen. Die Zugehörigkeit der Bediensteten zu 
den Gruppen richtet sich nach den Vorschriften 
der §§ 4 und 5. 

Zu §7 (§7 RV)  
Die organisatorische und wirtschaftliche Einheit 

in der freien Wirtschaft, für die nach dem Betriebs-
verfassungsgesetz ein Betriebsrat errichtet wird, 
ist der Betrieb (§§ 1 und 3 BetrVG). Die organisa-
torische Einheit, für die im öffentlichen Dienst ein 
Personalrat gebildet wird, ist die Dienststelle. 

Im Gegensatz zu dem §7 RV stellt der Ausschuß-
beschluß diese organisatorische Einheit für den 
ganzen Aufbau der Verwaltungszweige und für die 
Bundesgerichte klar. Dienststellen sind in der 
gegenüber dem Regierungsentwurf eingehenderen 
Fassung die einzelnen Behörden, Verwaltungs-
stellen und Betriebe der Verwaltungen und die 
Gerichte. 

Dienststellen sind nach dem geltenden Recht die 
obersten Dienstbehörden, die Bundesministerien, 
die Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn, 
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die obersten Behörden der selbständigen bundes-
unmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechtes, so der Vorstand 
der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung. Bei den nicht selbständi-
gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechtes ist die oberste Dienstbehörde 
das ihnen übergeordnete Bundesministerium. Diese 
Feststellung ergibt sich aus dem geltenden Recht. 
Für die Mittelbehörden enthält jedoch der § 7 
Abs. 2 eine besondere Festlegung, die der Klar-
stellung dient. Mittelstelle im Sinne des Gesetzes 
ist die der obersten Dienstbehörde unmittelbar 
nachgeordnete Behörde, wenn ihr andere Dienst-
stellen nachgeordnet sind. Solche Mittelstellen sind 
z. B. die Bundesbahndirektionen, die Oberpost-
direktionen, die Wasser- und Schiffahrtsdirektio-
nen, die Landesarbeitsämter der Bundesanstalt für 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 
Als Mittelbehörden gelten deshalb die Behörden 
nicht, denen Unterbehörden nicht unterstehen, wie 
das Bundesamt für Verfassungsschutz, das Bundes-
kriminalamt, das posttechnische und das fern-
meldetechnische Zentralamt, die Bundesbaudirek-
tion, das Bundesamt für Wasserbau. Auch Bundes-
behörden unmittelbar unter den Bundesministerien, 
die nicht selbständige und lediglich aus verwal-
tungstechnischen Gründen ausgegliederte Neben-
stellen oder Ämter unter sich haben, wie die Bun-
desmonopolverwaltung mit den Monopolämtern 
und Branntweinmonopolstellen, die Bundesanstal-
ten für den Deutschen Wetterdienst und für Flug-
sicherung mit den Nebenstellen, gelten nicht als 
Mittelbehörden. 

Bei den unteren Behörden der Bundesverwaltun-
gen besteht eine große Mannigfaltigkeit. Deshalb 
hat der Ausschuß in § 7 Abs. 2 zwei Vorschriften 
vorgesehen. Die einer Mittelbehörde unmittelbar 
nachgeordnete Behörde bildet mit den ihr nach

-

geordneten Stellen eine Dienststelle. Deshalb ist 
das der Oberpostdirektion nachgeordnete Postamt 
mit den ihm unterstellten unselbständigen Zweig-
postämtern eine Dienststelle. Sind aber die der 
Mittelbehörde unmittelbar nachgeordneten Behör-
den nach Aufgabenbereich und Organisation selb-
ständig, so sind sie selbst Dienststellen. Damit trifft 
das Gesetz eine Klarstellung, die der Regierungs-
entwurf der obersten Dienststelle oder der Leitung 
der Betriebsverwaltung vorbehalten wollte. 

Die Erklärung von Nebenstellen und Teilen von 
Dienststellen, die von diesen weit entfernt liegen, 
zu selbständigen Dienststellen überträgt der 
Absatz 3 den wahlberechtigten Bediensteten, die 
darüber geheim abstimmen. Der Regierungsent-
wurf hatte in § 74 ein Recht des Personalrates auf 
Mitbestimmung vorgesehen; der Ausschuß hat die-
sen § 74 wegen der eben berichteten anderen Rege-
lung gestrichen. 

Bei gemeinsamen Dienststellen des Bundes und 
z. B. der Länder, wie es die Oberfinanzdirektionen 
sind, gelten nur die im Bundesdienst Beschäftigten 
als zu dieser Bundesdienststelle gehörig. 

Dienststellen sind auch die Bundesgerichte. Die 
Bundesdisziplinargerichte bestehen aus den Bun-
desdisziplinarkammern und dem Bundesdiszipli-
narhof. 

In den Dienststellen werden Personalräte gebil-
det (§ 12 Abs. 1 - § 12 Abs. 1 RV —), bei den 
Mittelbehörden Bezirkspersonalräte (§§ 51 Abs. 1, 
74 — §§ 51 Abs. 1, 75 RV -), bei den ober-
sten Dienstbehörden Hauptpersonalräte (§ 51 Abs. 2 

— § 51 Abs. 2 RV —); für Dienststellen mit als 
selbständig geltenden Neben- und Teilstellen (§ 7 
Abs. 3 — § 7 Abs. 3 RV —) können Gesamtperso-
nalräte errichtet werden (§ 53 RV). 

Zu § 8 (§ 8 RV) 
Die Vorschrift legt fest, daß der Leiter der Dienst-

stelle, sein ständiger Vertreter und bei den ober-
sten Dienstbehörden vertretungsweise daneben 
auch der Leiter der Verwaltungsabteilung den 
Dienstherrn vertritt und deshalb für die Dienst-
stelle handelt. Im Gesetz ist zwischen dem Leiter 
der Dienststelle und der Dienststelle selbst unter-
schieden. Der Leiter der Dienststelle ist dem Per-
sonalrat als Vertreter der Dienststelle bei der 
Wahrnehmung von Befugnissen und Pflichten und 
als Partner gegenübergestellt (z. B. §§ 8, 19, 26), die 
Dienststelle dagegen als Einrichtung des öffent-
lichen  Dienstes (z. B. §§ 21 Abs. 2, 55, 56 ff.). 

Zweites Kapitel 

Der Personalrat 

Erster Abschnitt 

Wahl und Zusammensetzung 

Für die Wahl der Personalvertretungen haben 
sich im Ausschuß die Grundsätze der Gruppenwahl 
und der Verhältniswahl durchgesetzt. Die Grup-
penwahl ist durch das Vorhandensein der drei 
Gruppen der Beamten, der Angestellten und der 
Arbeiter bedingt, deren Rechtsverhältnisse sich un-
terscheiden. In den einzelnen Verwaltungen und 
Betrieben weist auch das Stärkeverhältnis der drei 
Gruppen eine große Verschiedenheit auf. Nach der 
einmütigen Anschauung des Ausschusses soll für 
die Durchführung der Verhältniswahl das d'Hondt-
sche Höchstzahlensystem maßgebend sein. 

Zu §9 (§9 RV)  
Die Fassung des Abs. 1 stellt klar, daß alle Vor-

aussetzungen der Wahlberechtigung am Wahltage 
gegeben sein müssen. 

Abs. 2 trägt dem Verbundensein des zu einer 
Dienststelle abgeordneten Bediensteten mit seiner 
Stammdienststelle Rechnung, die er kennt und 
deren Angehörige ihn kennen. Dieser Rücksicht 
wollte jedoch der Ausschuß mit einer Dauer von 
drei Monaten seit der Abordnung Rechnung tragen. 
Ein Bediensteter darf nur an einer Dienststelle 
sein Wahlrecht ausüben. 

Abs. 3 gibt auch Beamten im Vorbereitungsdienst 
und anderen Bediensteten in entsprechender Be-
rufsausbildung das Wahlrecht, trägt aber dem Um-
stand Rechnung, daß sie ihre Dienststelle wieder-
holt wechseln müssen, weshalb auch sie nur bei 
einer Dienststelle, und zwar bei ihrer Stammbe-
hörde, wahlberechtigt sein können. 

Zu §10 (§10 RV)  
Als wählbar hat der Ausschuß auch die Bedien-

steten erklärt, deren regelmäßige Arbeitszeit in 
der Woche achtzehn Stunden, also im Durchschnitt 
täglich drei Stunden beträgt. Dabei hat er u. a. an 
die Stundenhelfer der Postverwaltung im Brief-
sortierdienst und an die Putzfrauen gedacht. 

Zu §§ 12, 13, (§§ 12, 13 RV) 
§ 12 ist dem § 9 des Betriebsverfassungsgesetzes 

angepaßt. 
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§ 13 mußte gegenüber dem § 10 des Betriebsver-

fassungsgesetzes das Vorhandensein von drei 
Gruppen von Bediensteten im öffentlichen Dienst 
berücksichtigen. Der Abs. 4 verstärkt ziffernmäßig 
den Personalrat von drei Mitgliedern auf vier, 
wenn eine Gruppe mindestens ebensoviele Bedien-
stete zählt wie die beiden anderen Gruppen zu-
sammen und spricht das vierte Mitglied der stärk-
sten Gruppe zu. Diese Vorschrift dient gleichzeitig 
dem Schutz der Minderheiten und der Anerken-
nung des Stimmengewichtes der stärksten Gruppe. 

Zu § 14 
Der neue Abs. 2 hat eine Erfahrung besonders 

der Bundesbahn verwertet, in der der Übergang 
einzelner Bediensteter aus der Rechtsstellung des 
Arbeiters in die des Angestellten und aus beiden 
Rechtsstellungen in die des Beamten bestimmten 
Laufbahnen entspricht, dem Bediensteten, der die 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe gewechselt hat, das 
Vertrauen der Angehörigen seiner bisherigen 
Gruppe jedoch erhält. Für diese Fälle ermöglicht 
es die neue Vorschrift, daß die Angehörigen der 
Arbeiter- oder der Angestelltengruppen einen aus 
ihr hervorgegangenen Angestellten oder Beamten 
wählen, der im Falle der Wahl insoweit als Ange-
höriger der Gruppe gilt, die ihn gewählt hat. 

Zu §15 (§15 RV)  
Die Vorschriften des § 15 sind dem § 13 des Be-

triebsverfassungsgesetzes nachgebildet. 
In dem zweiten Absatz hat der Ausschuß dem 

zweiten Satz die bestimmte Fassung gegeben, die 
der entsprechenden Vorschrift des Betriebsverfas-
sungsgesetzes fehlt, so daß in ihr der Wille des 
Gesetzgebers nicht klar zum Ausdruck kommt. Die 
dadurch hervorgerufenen Meinungsvers chiedenhei-
ten, die auch das Bundesarbeitsgericht befaßt ha-
ben, sollen bei der Anwendung des Personalver-
tretungsgesetzes vermieden werden. Der Beschluß 
der wahlberechtigten Angehörigen jeder Gruppe 
über die gemeinsame Wahl, die vor der Neuwahl 
in getrennten, geheimen Abstimmungen vor sich 
gehen muß, bedarf der Mehrheit der Stimmen aller 
Wahlberechtigten jeder Gruppe. 

Zu §§ 17 bis 20 (§§ 17 bis 20 RV) 
Die Wahrnehmung der Pflichten zu der Einbe-

rufung der Personalversammlung und zu der Be-
stellung des auf regelmäßige Weise nicht zustande 
gekommenen Personalrates überträgt das Gesetz 
dem L e i t er der Dienststelle. 

Zu § 22 (§ 21 RV) 
Die Mehrheit des Ausschusses hat die Zuständig-

keit des Arbeitsgerichtes mit besonderer Fachkam-
mer beschlossen. Das Gericht entscheidet auf An-
trag im Beschlußverfahren. Nach dem Regierungs-
entwurf, den auch die Minderheit vertreten hat, 
hätte die Anfechtung der Wahl durch Klage bei 
dem Verwaltungsgericht geltend gemacht werden 
sollen. 

Über die Gründe der Mehrheit und der Min-
derheit für die Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes 
oder des Verwaltungsgerichtes wird zweckmäßig 
nicht bei dieser einzelnen Vorschrift, sondern 
zusammenfassend zu den §§ 76, 77 (§§ 77, 78 RV) 
berichtet, die die Zuständigkeit des Arbeitsgerichtes 
behandeln. 

Zu § 23 (§ 22 RV) 
Aus der Fassung des § 23 ergibt sich, daß die 

Vertreter der nicht ständig beschäftigten Bedienste-
ten kein eigenes Organ mit besonderen Befugnis-
sen bilden; sie sind auch nur für die Zeit der vor-
übergehenden Beschäftigung der unständigen Be-
diensteten gewählt. 

Die Jugendvertretung ist dagegen eine dauernde 
Einrichtung; sie ist aber nicht ein besonderes Or-
gan mit öffentlichen Befugnissen und Aufgaben. 

Für den Charakter der Vertreter der nicht stän-
dig beschäftigten Bediensteten und der Jugend-
vertretung ist die Vorschrift des § 39 (§ 38 RV) 
maßgebend. Die Vertreter der nicht ständig Be-
schäftigten wie die Jugendvertretung nehmen an 
der Verhandlung von Fragen, die die Interessen 
der von ihnen vertretenen Sondergruppen wesent-
lich berühren, nur beratend teil. Sie können also 
nur die besonderen Interessen der Angehörigen 
ihrer Sondergruppen geltend machen, Vorschläge 
anbringen und den Personalrat beraten. 

Zweiter Abschnitt 

Amtszeit 
Zu §25 (§24 RV) 

Die Vorschrift des ersten Absatzes nach dem 
Buchstaben b macht die Neuwahl des Personal-
rates davon abhängig, daß die Gesamtzahl seiner 
Mitglieder um mehr als ein Viertel der vor-
geschriebenen Zahl gesunken ist, also auf weniger 
als drei Viertel der Mitglieder. Nach dem Regie-
rungsentwurf wäre, wie nach § 22 Abs. 1 Buch-
stabe b des BetrVG, die Neuwahl bereits notwen-
dig gewesen, wenn die Gesamtzahl der Mitglieder 
des Personalrates sich unter die vorgeschriebene 
Zahl der Mitglieder verringert hätte. Dadurch 
würde eine kleine Minderheit in die rechtliche 
Möglichkeit gekommen sein, durch die Zurückzie-
hung ihrer Mitglieder und der Ersatzmitglieder 
den Personalrat handlungsunfähig zu machen und 
eine Neuwahl zu erzwingen. Dieser Möglichkeit 
baut die neue Fassung vor. 

Nach dem Regierungsentwurf führt der Perso-
nalrat, soweit er nicht gerichtlich aufgelöst ist, bis 
nach der Wahl des neuen Personalrates die „lau-
fenden" Geschäfte weiter. Der Ausschuß hat das 
Wort „laufenden" gestrichen, um klarzustellen, daß 
der Personalrat bis zu der Neuwahl seine voll-
ständigen Befugnisse wahrnehmen kann und alle 
seine gesetzlichen Pflichten erfüllen muß. 

Zu § 26 (§ 25 RV) 
Die Mehrheit des Ausschusses hat den Aus-

schluß eines Mitgliedes aus dem Personalrat und 
die Auflösung des Personalrates dem Arbeits-
gericht übertragen. Der Regierungsentwurf hatte 
die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtes vor-
gesehen, die auch die Minderheit vertreten hat. 
Das „Beschließen" der beiden Maßnahmen hängt 
mit dem Beschlußverfahren des Arbeitsgerichtes 
zusammen. 

Zu § 28 (§ 27 RV) 
Der Regierungsentwurf sah das Ruhen der Mit-

gliedschaft eines Beamten im Personalrat vor, 
wenn ein förmliches Disziplinarverfahren schwebt. 
Der Ausschuß hat das Ruhen der Mitgliedschaft 
auf den ernsteren Fall der vorläufigen Dienstent-
hebung des Beamten eingeengt (§ 78 der Bundes-
disziplinarordnung vom 28. November 1952 in der 
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Fassung der durch das Bundesbeamtengesetz 
bedingten Änderungsverordnung vom 31. August 
1953 - BGBl. I S. 1310 —). Diese Voraussetzung 
trifft auch Beamte auf Widerruf und auf Probe, 
gegen die zwar ein förmliches Disziplinarverfahren 
nicht stattfindet, gegen die aber ein Untersuchungs-
verfahren und die vorläufige Enthebung vom Dienste 
möglich ist (§ 107 der Bundesdisziplinarordnung). 

Zu § 29 (§ 28 RV) 
Im Abs. 3 hat der Ausschuß im Gegensatz zu 

dem Entwurf der Bundesregierung den Buch-
staben c des § 25 gestrichen und den Buchstaben d 
bestehen lassen. Bei dem Rücktritt des Personal-
rates soll das Organ für die Übergangszeit (§§ 24, 
25) durch den etwa erforderlichen Eintritt 
der Ersatzmitglieder in Wirksamkeit bleiben, nicht 
aber in dem Falle der Auflösung des Personal-
rates infolge gerichtlicher Entscheidung. 

Dritter Abschnitt 

Geschäftsführung 
Zu §§ 31 und 32 (§§ 30 und 31 RV) 

Die Vorschrift des § 30 weicht von § 27 des Be-
triebsverfassungsgesetzes ab, weil im Personalrat 
drei Gruppen vertreten sein können. 

Der Personalrat bildet aus seiner Mitte den 
Vorstand, dem ein Mitglied jeder im Personalrat 
vertretenen Gruppe angehören muß. Die Grup-
pen wählen das auf sie entfallende Vorstandsmit-
glied. Diese von den Gruppen gewählten Mitglie-
der sind Vertreter ihrer Gruppe im Vorstand, üben 
aber eine gemeinsame Aufgabe aus. 

Der Vorstand erfährt eine Erweiterung um zwei 
Mitglieder des Personalrates, wenn dieser elf oder 
mehr Mitglieder hat. 

Zu § 35 (§ 34 RV) 
Nach dem Regierungsentwurf sollte der Perso-

nalrat von Fall zu Fall die Teilnahme je eines 
Beauftragten der unter den Mitgliedern des Per-
sonalrates vertretenen Gewerkschaften mit bera-
tender Stimme beschließen können. Der Ausschuß 
hat die Vorschrift nach dem § 31 des Betriebs-
verfassungsgesetzes gestaltet, so daß der Personal-
rat auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder 
von Fall zu Fall je einen Beauftragten der im Per-
sonalrat vertretenen Gewerkschaften einladen 
muß. Er wollte damit einer Minderheit Rechnung 
tragen. Die Minderheit des Ausschusses hat gegen 
die Übernahme dieser Vorschrift aus dem Be-
triebsverfassungsgesetz das Bedenken erhoben, 
daß bei der Besonderheit des öffentlichen Dienstes 
die Einladung von Vertretern der Gewerkschaften 
durch eine Minderheit bestimmt und nicht von 
der Mehrheit des Personalrates beschlossen wer-
den soll. 

Zu §§ 37, 38 (§ 36 RV) 
Nach dem Regierungsentwurf sollten die gemein-

samen Angelegenheiten der Beamten, Angestellten 
und Arbeiter von der Personalvertretung gemein-
sam beraten und beschlossen werden. Über die 
Angelegenheiten, die lediglich die Angehörigen 
einer Gruppe betreffen, sollten nur die Gruppen-
vertreter im Personalrat eine Gruppenentscheidung 
herbeiführen. Die Mehrheit des Ausschusses hat 
die Vorschriften der §§ 32 Abs. 1, 34 des Be-

triebsverfassungsgesetzes teilweise übernommen. 
Danach werden alle Angelegenheiten, auch die be-
sonderen Gruppenangelegenheiten, nur gemeinsam 
behandelt und beschlossen. Die Beschlußfassung 
ist aber in Abweichung von dem Betriebsverfas-
sungsgesetz zweifach eingeengt. Bei Angelegen-
heiten, die lediglich die Angehörigen einer Gruppe 
betreffen, kann der Personalrat einen Beschluß 
nicht gegen die Mehrheit der Stimmen der an-
wesenden Gruppenvertreter fassen. Diese Mehrheit 
der anwesenden Gruppenvertreter hat demnach ein 
Veto, so daß eine Beschlußfassung nicht zustande 
kommt. 

Wenn weiterhin die Mehrheit der Vertreter einer 
Gruppe den Beschluß des Personalrates als eine 
erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen 
der durch sie vertretenen Bediensteten erachtet, so 
muß nach dem erwähnten Vorbild des Betriebs-
verfassungsgesetzes der Beschluß auf die Dauer 
von einer Woche zum Versuch einer Verständigung 
ausgesetzt werden. Nach Ablauf der Woche muß 
die Angelegenheit neu beschlossen werden. Ist eine 
Verständigung nicht erzielt worden, so kann der 
erste Beschluß bestätigt werden. 

Gegen diese Regelung hat die Minderheit Ein

-

wendungen zugunsten des Regierungsentwurfs er-
hoben. Bei der Annahme der Gruppenwahl und 
der Vertretung der Gruppen im Personalrat sei 
die Zulassung der Gruppenentscheidung lediglich 
über die nur ihre Angehörigen betreffenden be-
sonderen Angelegenheiten die einfache Folgerung. 
Sie sei um so notwendiger, als die Angehörigen 
der Gruppen unter verschiedenem Recht stehen 
und besonders in den Betriebsverwaltungen unter 
oft sehr verschiedenen Voraussetzungen tätig sind. 
Die von der Mehrheit beschlossene Regelung führt 
zu komplizierten Verfahren, bleibt im Falle des 
Vetos ergebnislos und führt im anderen Falle zu 
einem Hinweggehen über wichtige Interessen einer 
Minderheit. Die gemeinsame Beratung und Be-
schlußfassung über die gemeinsamen Angelegen-
heiten hat auch die Minderheit für selbstverständ-
lich angesehen. 

Zu § 39 (§ 38 RV) 

Diese Vorschrift steht im Zusammenhang mit 
der des § 23 und ist bereits mit ihm behandelt 
worden. 

Zu § 44 (§ 43 RV) 
Der Entwurf der Bundesregierung sah die Vor-

schrift vor, daß die Dienststelle die durch die Tätig-
keit des Personalrates notwendigen Kosten 
trägt. Über die Notwendigkeit der Kosten sollte 
nach § 77 Nr. 2 das Verwaltungsgericht im Streit-
falle entscheiden. Die Mehrheit des Ausschusses hat 
die Einschränkung der Übernahme der Kosten auf 
die notwendigen Kosten und demgemäß die Mög-
lichkeit der gerichtlichen Austragung einer Strei-
tigkeit gestrichen. Sie hat sich darauf berufen, daß 
die gleiche Regelung in § 39 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes enthalten ist und daß nur Kosten 
geltend gemacht werden, die der Personalrat ver-
nünftigerweise für notwendig erachtet. Deshalb ist 
in § 76 Buchstabe c die Entscheidung des Gerichtes 
auf die Zuständigkeit und die Geschäftsführung 
einschließlich der Kosten der Personalvertretung 
ausgedehnt worden. 
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Nach der Fassung des Abs. 2 ist nicht nur der 

sächliche, sondern der gesamte Geschäftsbedarf zur 
Verfügung zu stellen. Diese Änderung erschien aus 
haushaltsrechtlichen Gründen notwendig. 

Drittes Kapitel 

Personalversammlung 

Zu §50 (§49 RV)  
Der Regierungsentwurf wollte es dem Beschluß 

des Personalrates anheimstellen, zu den Personal-
versammlungen je einen Beauftragten der unter 
den Mitgliedern des Personalrates vertretenen 
Gewerkschaften und den Vertreter einer Arbeit-
gebervereinigung einzuladen, der der Dienststelle 
angehört. 

Die Mehrheit des Ausschusses beschloß nach dem 
Vorbild des § 45 des Betriebverfassungsgesetzes, 
den Beauftragten der im Betrieb vertretenen 
Gewerkschaften ein gesetzliches Recht zur beraten-
den Teilnahme an den Personalversammlungen 
einzuräumen und dem Leiter der Dienststelle im 
Falle seines Erscheinens die Befugnis zu geben, 
einen Beauftragten der Arbeitgebervereinigung der 
Dienststelle hinzuzuziehen. Die Minderheit wollte 
bei der Besonderheit des öffentlichen Dienstes die 
Einladung dieser Vertreter dem Beschluß des Per-
sonalrates überlassen. 

Viertes Kapitel 

Stufenvertretungen und Gesamtpersonalrat 
Die Vorschriften über die Stufenvertretungen 

und die Gesamtpersonalräte hat der Ausschuß 
systematisch umgestellt und auch dem Inhalt nach 
umgestaltet. Er hat die Vorschriften über die 
Stufenvertretungen als die wichtigen und gesetz-
lich notwendigen Einrichtungen vor die Vorschrif-
ten über die nur fakultativen Gesamtpersonalräte 
gestellt. 

Zu §§ 51 ff. (§§ 50 ff. RV) 
Auf den Zusammenhang des § 51 mit dem § 7 

hat der Bericht bereits in der Darlegung dieser 
Vorschrift aufmerksam gemacht. 

Die Bildung von Personalräten bei den einzelnen 
Dienststellen, von Bezirkspersonalräten bei den 
Mittelbehörden für Angelegenheiten, die im Bereich 
der ganzen Zuständigkeit der Mittelbehörden lie-
gen, und von Gesamtpersonalräten bei den obersten 
Dienstbehörden für Aufgaben, die durch den 
gesamten Geschäftsbereich dieser obersten Behör-
den gegeben sind, ist durch den Aufbau der 
Bundesverwaltung in mehreren Stufen bedingt. 
Der Bezirkspersonalrat für den Geschäftsbereich 
der Oberpostdirektion steht deshalb neben dem 
Personalrat dieser Mittelbehörde als Dienststelle, 
der Gesamtpersonalrat des Bundesministeriums 
für das Post- und Fernmeldewesen für die Ange-
legenheiten im gesamten Geschäftsbereich im 
Bunde neben dem Personalrat dieses Bundes-
ministeriums als Dienststelle. 

Die Wahlen zu den Bezirks- und Gesamtpersonal-
räten sind unmittelbar. Die im Regierungsentwurf 
vorgeschlagene mittelbare Wahl führt zu einer Ver-
engung des Grundsatzes der Personalvertretung, 
zu Doppelfunktionen und in einzelnen Fällen zu 
einer Kollision von Pflichten. Diese Nachteile  

schienen dem Ausschuß den Vorteil der Auslese 
durch mittelbare Wahl und der Vereinfachung und 
Verbilligung des mittelbaren Wahlvorganges 
aufzuwiegen. Deshalb gelten die Vorschriften für 
die Wahl des Personalrates für die Wahl der 
Stufenvertretungen entsprechend. Zwei von ihnen 
abweichende Sondervorschriften waren aus prak-
tischen Gründen erforderlich. An Stelle der nicht 
möglichen Personalversammlung der Bediensteten 
des ganzen Geschäftsbereichs einer Mittelbehörde 
oder einer obersten Bundesbehörde übt der Leiter 
der Dienststelle, bei der die Stufenvertretung zu 
errichten ist, die Befugnis zur Bestellung des Wahl-
vorstandes aus. Ferner führen bei gleichzeitiger 
Wahl der Personalräte und der Stufenvertretungen 
einer Verwaltung die bestehenden Wahlvorstände 
im Auftrag des Bezirks- oder Hauptwahlvorstandes 
die Wahlen der Stufenvertretungen durch. Kom

-

men jedoch die Wahlen für die Stufenvertretungen 
allein zur Durchführung, so bestellen die Leiter der 
Dienststellen die örtlichen Wahlvorstände für die 
Wahl der Stufenvertretungen. Auch für die Amts-
zeit und die Geschäftsführung der Stufenvertretun-
gen gelten die Vorschriften wie für die der Per-
sonalräte. Die Vorschrift über die Reisekostenver-
gütung der Mitglieder der Stufenvertretung dient 
der gleichen Behandlung der Bediensteten, die das 
gleiche Ehrenamt ausüben und in der Regel 
gemeinsam die Verkehrsmittel zu der Erfüllung 
ihrer Aufgaben benutzen, die aber ohne diese Vor-
schrift je nach ihrer besoldungsrechtlichen oder 
tarifvertraglichen Stellung nur verschieden berück-
sichtigt werden könnten. Die Vorschriften über die 
Errichtung der Stufenvertretungen sind zwingen-
des Recht. 

Sind Nebenstellen und Teile von Dienststellen 
von den Bediensteten wegen weiter Entfernung 
von der Hauptstelle durch Beschluß zu selbstän-
digen Dienststellen erklärt worden, so kann für die 
Haupt-, Neben- und Teilstellen ein Gesamt- 
personalrat neben den einzelnen Personalräten er-
richtet werden. Die Errichtung des Gesamtper-
sonalrates ist, wie hervorgehoben, fakultativ und 
erfordert einen Beschluß der einzelnen Personal-
räte, und zwar der Dienststellen, in denen minde-
stens 75 v. H. der Bediensteten beschäftigt sind. 

Fünftes Kapitel 

Mitwirkung und Mitbestimmung 

Erster Abschnitt 

Allgemeines 
Die allgemeinen Vorschriften über die Mitwir-

kung und Mitbestimmung hat bereits der Regie-
rungsentwurf dem Betriebsverfassungsgesetz teil-
weise nachgebildet. Der Ausschuß hat sie diesem 
Gesetz weiter angeglichen. In den Grundzügen 
gehen sie bereits auf das Betriebsrätegesetz von 
1920 zurück. 

Zu § 55 (§ 55 RV) 
Der zweite Absatz legt fest, daß Maßnahmen des 

Arbeitskampfes nicht in die Befugnisse der Dienst-
stellen und der Personalvertretungen, sondern in 
die der tarifmäßigen Parteien fallen. Dieser Grund-
satz ist in § 49 Abs. 2 des Betriebsverfassungs-
gesetzes niedergelegt und geht ebenfalls auf das 
Betriebsrätegesetz von 1920 zurück, das in § 66 
Nr. 6 bereits die Befugnisse der Betriebsvertre-
tungen und der wirtschaftlichen Vereinigungen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in dieser Frage 
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klar abgegrenzt hat. Der Grundsatz hat aber nur 
für die Vertretung der Angestellten und Arbeiter 
des öffentlichen Dienstes eine Bedeutung. Für die 
Beamten besteht der Grundsatz, daß ihnen ein 
Streikrecht nicht zusteht. Er gehört zu den stän-
digen Grundsätzen des Beamtenrechtes und ist so 
allgemein anerkannt, daß der Gesetzgeber ihn in 
das Bundesbeamtengesetz von 1953 nicht aufnahm, 
weil er selbstverständlich geblieben ist. 

Nach dem dritten Absatz sollen in die monat-
lichen  Besprechungen  auch die Vorgänge des 
Dienstbetriebs einbezogen werden, welche die 
Bediensteten wesentlich berühren. Dabei werden 
nicht nur die gemeinsamen Belange der Dienst-
stelle und der Bediensteten, sondern auch die der 
Bevölkerungskreise, für die die Dienststelle arbei-
tet, in ihren Zusammenhängen hervortreten. 

Zu § 56 (§ 56 RV) 
Die Pflicht des Personalrates, gemeinsam mit der 

Dienststelle über die Behandlung der Bediensteten 
nach Recht und Billigkeit und unter Beachtung 
des Gleichheitsgrundsatzes zu wachen, ist bereits 
Recht nach dem Betriebsrätegesetz (§§ 78 Ziff. 2, 
81) gewesen, das auf das Betriebsverfassungs-
gesetz in § 51 übergegangen ist. Damit ist der 
Rechtszusammenhang mit Art. 3 GG gegeben. 

Die Pflicht des Personalrates, sich für die Wah-
rung der Vereinigungsfreiheit einzusetzen, steht 
in Zusammenhang mit dem Grundrecht der Ver-
einigungsfreiheit in Art. 9 Abs. 3 GG und war 
ebenfalls im Betriebsrätegesetz enthalten (§ 6 
Ziff. 6). Sie umfaßt auch den Schutz der negati-
ven Koalitionsfreiheit. 

Zu § 57 Abs. 1 Buchstabe b 
Neben den Verordnungen des Bundes sind noch 

die für den öffentlichen Dienst wichtigen Ver-
waltungsanordnungen berücksichtigt, die die 
Dienststelle erläßt, bei der die Personalvertre-
tung gebildet ist, oder die ihr übergeordnete Be-
hörde oder die oberste Dienstbehörde. 

Das Verbot, in die Wahrnehmung der Aufgaben 
eine parteipolitische Betätigung hineinzutragen, ist 
eine aus dem Betriebsverfassungsgesetz (§ 51 
Satz 2) übernommene Vorschrift. 

Zu Abs. 2: Zu den Unterlagen, die dem Per-
sonalrat auf Verlangen zur Durchführung seiner 
Aufgaben vorzulegen sind, gehören nicht die Perso-
nalakten. Sie stehen unter dem Amtsgeheimnis 
(§ 90 BBG.) Der Beamte kann aber seine Zustim-
mung geben, daß ein von ihm bestimmtes Mitglied 
seines Vertrauens in seine Personalakte Einsicht 
nimmt. Nur im Disziplinarverfahren steht dem 
Verteidiger das Recht auf Einsicht in die Akten 
und demnach auch in die Personalakten im glei-
chen Umfang wie dem Beschuldigten zu (§ 30 e 
BDO). 

Zu Abs. 3: Auf die Anwesenheit eines Mit-
gliedes der zuständigen Personalvertretung bei 
Prüfungen, die eine Dienststelle von den Be-
diensteten ihres Bereichs abnimmt, hat die Mehr-
heit des Ausschusses Gewicht gelegt, weil sie sich 
für die Prüflinge eine Beruhigung und eine Ver-
stärkung ihrer Sicherheit von der Anwesenheit des 
ihnen bekannten Mitgliedes der Personalvertretung 
verspricht. Die Vorschrift schließt jedoch nach der 
Fassung, die ihr der Ausschuß gegeben hat, aus, daß 
bei den von einer Mittelbehörde oder einer obersten 
Bundesbehörde veranstalteten Prüfungen je ein 

Personalrat der Dienststellen anwesend sein soll, 
in der die zu prüfenden Bediensteten beschäftigt 
sind. 

Zu § 58 
Um die allgemeinen Aufgaben der Dienststelle 

und des Personalrates gegenüber den Bedienste-
ten im vorhinein zu erleichtern, soll die Dienst-
stelle Verwaltungsanordnungen, die sie für die 
innerdienstlichen, sozialen oder persönlichen An-
gelegenheiten der Bediensteten ihres Geschäftsbe-
reiches erlassen will, dem Personalrat rechtzeitig 
im Entwurf mitteilen und mit ihm beraten. Der 
Ausschuß war jedoch der Meinung, daß ein Ober-
sehen dieser Sollvorschrift oder das Auftreten von 
Einwendungen gegen den Entwurf den Erlaß und 
die Geltung der Verwaltungsanordnung nicht ver-
hindert. 

Zu § 59 Abs. 2 
Die Erstreckung des Kündigungsschutzes für die 

Mitglieder des Betriebsrates auf die Mitglieder 
des Personalrates, die im Arbeitsverhältnis stehen, 
ist notwendig, weil andernfalls eine Lücke im 
Recht bestanden hätte (§§ 13, 14 des Kündigungs-
schutzgesetzes vom 10. August 1951 — BGBl. I 
S. 499 —). 

Die Mitglieder des Personalrates sind auch ge-
gen eine Versetzung und eine Abordnung ge-
schützt, die wider ihren Willen erfolgt. Muß sie die 
Dienststelle aus wichtigen dienstlichen Gründen 
gegen den Willen des Mitgliedes vornehmen, so ist 
dies nur mit Zustimmung des Personalrates 
möglich. 

Diese Vorschrift gilt nach § 74 Abs. 4 auch für 
die Mitglieder der Stufenvertretungen und des 
Gesamtpersonalrates entsprechend. 

Zu § 60 (§ 59 RV) 
Die Vorschriften über die Schweigepflicht der 

Mitglieder des Personalrates, der Vertreter der 
vorübergehend beschäftigten Bediensteten, der 
Jugendvertreter (§ 23) und der Beauftragten von 
Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen 
sind nach der Vorschrift des § 61 des Bundesbe-
amtengesetzes gefaßt. Sie gelten für die Mitglieder 
der Stufenvertretungen und des Gesamtpersonal-
rates entsprechend (§ 74 Abs. 4). 

Zweiter Abschnitt 

Formen und Durchführung der Beteiligung 

Der Abschnitt über das Ausmaß der Beteiligung 
der Personalvertretung an den Maßnahmen der 
Dienststellen, besonders in bezug auf die Personal-
angelegenheiten und das Verfahren, hat durch die 
Mehrheit des Ausschusses die weitgehendste Um-
gestaltung erfahren. Die Pflicht der Dienststelle 
lediglich zur Anhörung des Personalrates hat die 
Mehrheit des Ausschusses beseitigt, weil sie dem 
Grundsatz der Mitbestimmung nicht entspricht 
und deshalb auch in dem Betriebsverfassungsge-
setz gegenüber dem Betriebsrat nicht vorgesehen 
ist. Die Mitwirkung des Personalrates ist durch die 
Anrufung der höheren Dienststelle und der ent-
sprechenden Stufenvertretung verstärkt. Für sie 
ist deshalb ein besonderes Verfahren entwickelt. 
Diese Mitwirkung ist für alle Personalangelegen-
heiten der Beamten im Sinne des Gesetzes vor-
geschrieben. Hinsichtlich der Personalangelegen- 
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Reiten der Angestellten und Arbeiter ist ein Mit-
bestimmungsrecht des Personalrates festgelegt, 
aber auf die Geltendmachung von Einwendungen 
gegen einen Mißbrauch der Dienstgewalt abge-
schwächt. 

Für eilige Maßnahmen ist dem Leiter der 
Dienststelle das Recht vorläufiger Regelung bis 
zur endgültigen Entscheidung überlassen. 

Zu §§ 61 bis 63 (§§ 60 bis 63 RV) 

Das Recht der Mitwirkung und der Mitbestim-
mung hat der Ausschuß in Anlehnung an den Re-
gierungsentwurf entwickelt und das Verfahren für 
die erschopfende Geltendmachung dieser Rechte 
weiter geordnet. 

Sowohl bei der Ausübung des Rechtes auf Mit-
wirkung wie des Rechtes auf Mitbestimmung ist 
dem Personalrat bei der fortdauernden Meinungs-
verschiedenheit mit dem Leiter seiner Dienststelle 
der Antrag an die nächsthöhere Dienststelle mit 
einer Stufenvertretung ermöglicht. Diese Dienst-
stelle muß die Angelegenheit mit der bei ihr ge-
bildeten Stufenvertretung, dem Bezirks- oder dem 
Hauptpersonalrat, verhandeln. Bei Angelegenhei-
ten der Mitwirkung trifft die nächsthöhere Dienst-
stelle nach Beratung mit der bei ihr bestehenden 
Stufenvertretung selbst die Entscheidung (§ 61 
Nr. 4). Bei Angelegenheiten der Mitbestimmung 
ist dem Personalrat wie dem Leiter der Dienst-
stelle der Dienstweg zu der übergeordneten Dienst-
stelle mit einer Stufenvertretung erschlossen. 
Kommt jedoch bei der obersten Dienstbehörde eine 
Einigung mit dem Hauptpersonalrat nicht zustande, 
so ist die Entscheidung dem Minister entzogen und 
dem Bundespersonalausschuß übertragen. 

Die Verfahren sind mit der Setzung von Fristen 
und mit der Notwendigkeit schriftlicher und be-
gründeter Entscheidungen wie regelrechte Verwal-
tungsverfahren gestaltet. Eine Maßnahme der Mit-
wirkung ist bei mangelnder Einigung bis zu der 
Entscheidung der angerufenen Dienststelle auszu-
setzen, eine Maßnahme der Mitbestimmung kann 
ohne Einigung zwischen Dienststelle und Personal-
vertretung nicht getroffen werden. Jedoch ist dem 
Leiter einer Dienststelle das Recht zu der vorläu-
figen Regelung einer beabsichtigten Maßnahme bis 
zu der endgültigen Entscheidung gegeben, wenn 
diese Maßnahme einen Aufschub nicht duldet. Die-
ses Recht zu vorläufigem Handeln gilt für Maß-
nahmen der Mitwirkung wie der Mitbestimmung 
(§§ 61 Abs. 6 und 62 Abs. 6). 

Der in § 63 vorgesehene Bundespersonal-
ausschuß ist eine dem Bundespersonalausschuß 
nach den §§ 95 bis 104 des Bundesbeamtengesetzes 
nachgebildete Einrichtung. Der Bundespersonal-
ausschuß nach dem Personalvertretungsgesetz wird 
aus elf Mitgliedern bestehen, während der Aus-
schuß auf Grund des Bundesbeamtengesetzes nur 
sieben ordentliche Mitglieder zählt. Vorsitzender 
beider Ausschüsse ist der Präsident des Bundes-
rechnungshofes oder sein Stellvertreter, Beisitzer 
sind fünf Vertreter der Bundesverwaltung und der 
Bundesbediensteten. Die Vorschriften über die Be-
rufung der Beisitzer, über die Dauer ihres Amtes, 
ihre Unabhängigkeit, über die Erstellung einer Ge-
schäftsordnung, über das Verfahren bei der Ver-
handlung, über die Beweiserhebung und die Amts-
hilfe sind entweder den entsprechenden Vorschrif-
ten des Bundesbeamtengesetzes nachgebildet oder  

die Vorschriften des Bundesbeamtengesetzes sind 
durch die Verweisungen für anwendbar erklärt 
(§ 63 der Ausschußvorlage; §§ 97 Abs. 2, 99, 101 
und 102 BBG). Dagegen besteht ein grundsätzlicher 
Unterschied zwischen den Aufgaben der beiden 
Ausschüsse. Der Bundespersonalausschuß nach dem 
Bundesbeamtengesetz erfüllt Aufgaben der Bun-
despersonalverwaltung, der Ausschuß auf der 
Grundlage des Personalvertretungsgesetzes ist ein 
entscheidender und ein Schiedsausschuß für Rege-
lungsstreitigkeiten zwischen obersten Bundesbehör-
den und Hauptpersonalräten. Der erste Bundes-
personalausschuß ist ein Verwaltungsausschuß und 
neben der Bundesregierung und den obersten Bun-
desbehörden zu deren Unterstützung und Ent-
lastung bestimmt; der zweite Bundespersonalaus-
schuß steht entscheidend und schlichtend über den 
obersten Bundesbehörden. Dagegen haben sich die 
verfassungsrechtlichen und verfassungspolitischen 
Bedenken der Minderheit des Auschusses gerichtet. 

Zu § 64 (§64 RV)  
Der Ausschuß hat die Vorschrift genauer und 

kürzer gefaßt. Die Beschränkung der Zulässigkeit 
der Dienstvereinbarungen auf die im Gesetz vor-
gesehenen Fälle verhütet die Entstehung von Zwei-
feln und Meinungsverschiedenheiten, die bei der 
Fassung der Regierungsvorlagen sich eingestellt 
hätten. 

Auch der Abs. 2, nach dem Dienstvereinbarun-
gen für einen größeren Bereich den Dienstverein-
barungen für einen kleineren Bereich vorgehen, 
dient der Klarheit und der Ordnung des Dienstes. 

Zu § 65 
Die Vorschrift, daß der Dienststelle der Vollzug 

auch der mit dem Personalrat gefaßten Beschlüsse, 
von besonderen Vereinbarungen abgesehen, ob-
liegt und daß dem Personalrat ein einseitiges Ein-
greifen in den Dienstbetrieb nicht zusteht, hat 
wegen ihrer Bedeutung systematisch eine eigene 
Stellung erhalten. 

Dritter Abschnitt 

Beteiligung an sozialen Angelegenheiten 
Zu § 66 (§ 65 RV) 

Die Regierungsvorlage sieht bei der Gewährung 
von Unterstützungen und sonstigen sozialen Zu-
wendungen an Bedienstete eine Anhörung des 
Personalrates vor, wenn der Antragsteller zu-
stimmt. Die Mehrheit des Ausschusses ist zunächst 
für die Mitwirkung des Personalrates eingetreten. 
Die Minderheit hat darauf aufmerksam gemacht, 
daß dabei alle Gründe sozialer Notstände vor dem 
gesamten Personalrat dargelegt werden müßten, 
die sich überwiegend aus der Nachwirkung der 
Katastrophe des Jahres 1945, aber auch aus fami-
liären und gesundheitlichen Ursachen ergeben. 
Deshalb hat der Ausschuß die Mitwirkung auf den 
Vorstand des Personalrates und auf die viertel-
jährliche Berichterstattung über die gewährten 
Unterstützungen an den Personalrat beschränkt. 
Die Beihilfen fallen nicht unter den Begriff „Unter-
stützungen". 

Zu §§ 66, 67 (§§ 67, 68 RV) 
Die Mitbestimmung des Personalrates bei der Re-

gelung der sozialen Angelegenheiten hat eine ein- 
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gehende Würdigung nach zwei Gesichtspunkten er-
fahren. 

Bei der Festlegung des Beginnes und des Endes 
der täglichen Arbeitszeit und der Pausen und bei 
der Aufstellung des Urlaubsplanes sind in den 
Verwaltungen und in den Bundesgerichten auch 
die Interessen der Staatsbürger zu beachten. Der 
Leiter der Dienststelle hat dabei diese Interessen 
wahrzunehmen. In der Mitbestimmung des Per-
sonalrates bei diesen Maßnahmen in der Verwal-
tung und in den Bundesgerichten hat die Minder-
heit eine Erschwerung des Dienstes gesehen. 

Außerdem ist es als unmöglich erschienen, daß 
der Personalrat die Festlegung der Arbeitszeit eines 
nicht voraussehbaren, unregelmäßigen und kurz-
fristigen Dienstes mitbestimmen soll. Infolgedessen 
hat der Ausschuß in Abs. 2 die Mitbestimmung für 
die Gruppen von Bediensteten, die diese Dienste 
leisten, auf die Festsetzung von Grundsätzen für 
die Aufstellung der Dienstpläne beschränkt. Diese 
Grundsätze sollen aus der Erfahrung gewonnen 
werden. 

Zu § 68 
Die Bekämpfung von Unfall- und Gesundheits-

gefahren hat der Ausschuß als eine der wichtigsten 
Aufgaben der Personalvertretungen betrachtet. Die 
Vorschrift steht in Zusammenhang mit § 66 Abs. 1 
Buchstaben c und f. 

Vierter Abschnitt 

Beteiligung an Personalangelegenheiten 
Die Beteiligung des Personalrates bei Personal-

angelegenheiten hat die Mehrheit des Ausschusses 
weitgehend geändert. Sie hat deshalb die §§ 69, '70 
und 73 RV gestrichen, die §§ 70 und 71 nach dem 
Vorbild des Betriebsverfassungsgesetzes eingefügt 
und die Anhörung des Personalrates durch die Mit-
wirkung und Mitbestimmung ersetzt. 

Zu §§ 70, 71 (§§ 70, 71 RV) 
Die Vorschrift des § 70 geht auf die §§ 60 ff. 

des Betriebsverfassungsgesetzes zurück. Die Mehr-
heit hielt die Beteiligung der Personalvertretung 
bei allen Personalangelegenheiten für notwendig, 
um den Grundsatz der Mitbestimmung im öffent-
lichen Dienst in der ihm angemessenen Weise zu 
verwirklichen. Die Beteiligung sei auch deshalb 
notwendig, weil viele Maßnahmen nicht durch die 
Bundesminister, sondern durch die Personalver-
waltungen durchgeführt werden. Mit Rücksicht auf 
den öffentlichen Dienst ist die Beteiligung in § 70 
auf die Mitwirkung beschränkt. Die Minderheit 
machte geltend, daß es sich bei den Personalmaß-
nahmen gegenüber den Beamten um staatliche 
Hoheitsakte auf gesetzlicher Grundlage handle. 
Eine gesetzliche Vorschrift, daß die Bundesmini-
ster oder die Mittelbehörden unter ihrer Verant-
wortung eine Verständigung mit dem Personalrat 
oder dem Hauptpersonalrat suchen müßten und 
erst nach dem Mißlingen der Verständigung ent-
scheiden könnten, hielt sie für eine verfassungs-
rechtlich und verfassungspolitisch bedenkliche Tei-
lung und Einschränkung der politischen Verant-
wortung der Bundesminister. Die politische Ver-
antwortung kann den Bundesministern auch durch 
die Verständigung mit der Personalvertretung 
nicht abgenommen werden (Art. 65 Satz 2 GG). 
Die Geltendmachung der politischen Verantwor-
tung ist aber das Recht des Bundestages mit den 
Mitteln der Geschäftsordnung bis zu der Ein

-

setzung eines Untersuchungsausschusses (Art. 44 
GG). Die Personalmaßnahmen gegenüber den Be-
amten des höheren Dienstes entscheidet in der 
Regel der Bundesminister, gegenüber den Beam-
ten des mittleren und gehobenen Dienstes die Mit-
telbehörde unter seiner Verantwortung. Die wei-
tere Beschränkung der Mitwirkung bei der Ein-
stellung, Anstellung und Beförderung auf die Gel-
tendmachung eines Amtsmißbrauches führt zu der 
Auseinandersetzung über mindestens zwei An-
wärter auf Einstellung, Anstellung oder Beförde-
rung. Über den Antrag auf Hinausschiebung der 
Altersgrenze entscheidet überdies noch die Bun-
desregierung mit Zustimmung des Bundesperso-
nalausschusses (§ 41 Abs. 2 BBG). 

Übereinstimmung bestand darüber, daß der Be-
griff der Versetzung eines Beamten (Abs. 1 Buch-
stabe a Nr. 2) nur auf den Wechsel der Dienst-
stelle, nicht aber auf Änderungen der Verwendung 
innerhalb der gleichen Dienststelle anzuwenden ist. 

Über die Notwendigkeit der selbständigen frist-
losen Entlassung eines Angestellten oder Arbei-
ters durch die Dienststelle und der unverzüglichen 
Verständigung des Personalrates über diese im-
mer wichtige Maßnahme der Personalverwaltung 
bestand im Ausschuß keine Meinungsverschieden-
heit. Die Fassung der Vorschrift ergibt, daß die 
Verständigung des Personalrates und seine vor-
herige Mitwirkung keine Bedingung für die 
Rechtswirksamkeit der fristlosen Entlassung dar-
stellt, gegen die ja ohnedies der Rechtsweg be-
steht. 

Zu § 71 
Gegenüber den Personalangelegenheiten der 

Angestellten und Arbeiter ist die Beteiligung der 
Personalvertretung in das Recht der Mitwirkung 
(§ 70 Abs. 1 Buchstaben a und b) und in das Recht 
der Mitbestimmung (§ 71) abgestuft. Die Mitwir-
kung ist bei der Weiterbeschäftigung über die Al-
tersgrenze hinaus, bei der Versagung einer Neben-
beschäftigung, bei der Beschränkung in der Wahl 
der Wohnung und bei der Kündigung gegeben. 
Bei den Einstellungen, Höhergruppierungen, Rück-
gruppierungen, Versetzungen und Abordnungen 
besteht das Mitbestimmungsrecht. Die Zustim-
mung kann die Personalvertretung nur verwei-
gern, wenn sie bei diesen Maßnahmen einen Amts-
mißbrauch beanstanden kann. Dann kann sie nach 
§ 62 die Entscheidung der übergeordneten Dienst-
stelle anrufen, die über die Zustimmung der Stu-
fenvertretung verhandeln muß. Kommt auch die 
oberste Dienstbehörde nicht zu einer Einigung, so 
kann diese oder die Personalvertretung die Ent-
scheidung des Bundespersonalrates beantragen. 

Zu § 72 
Die Vorschrift behandelt die drei Gruppen von 

Bediensteten, die die §§ 69 bis 71 nicht erfassen. 
Zu der ersten Gruppe gehören die Bediensteten, 
die als Leiter von Dienststellen den Personalver-
tretungen gegenüberstehen, mit ihnen zu beraten 
haben und für die Dienststelle handeln. Sie sind 
für die Personalvertretungen ihrer Dienststelle 
auch nicht wählbar. Ihnen stehen gleich ihre stän-
digen Stellvertreter und die Bediensteten, die zu 
selbständigen Entscheidungen in Personalangele-
genheiten der Dienststelle befugt sind (§ 10 Abs. 3 
und § 8). Die Beamten auf Zeit fallen unter diese 
Schutzvorschriften nur, wenn sie es selber bean-
tragen. Die dritte Gruppe bilden die politischen 
Beamten, die der Bundespräsident auf Grund des 
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i § 36 BBG jederzeit in den einstweiligen Ruhe-
stand versetzen kann, die Staatssekretäre, die Mi-
nisterialdirektoren des Bundes, die Beamten des 
höheren Dienstes im auswärtigen Dienst von der 
Besoldungsgruppe A 1 a an aufwärts, der Präsi-
dent und der Vizepräsident des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz, der Bundespressechef und des-
sen Vertreter und die Oberbundesanwälte. 

Zu § 73 (§§ 72, 73 RV) 
Diese Vorschrift ist aus systematischen Grün-

den an das Ende dieses Abschnitts als § 73 gestellt. 

Zu § 74 RV 
Der Wegfall des § 74 ist durch § '7 Abs. 3 be-

dingt, der vorsieht, daß über die Behandlung von 
Nebenstellen und entfernt liegenden Teilen von 
Dienststellen die wahlberechtigten Bediensteten 
selber in geheimer Abstimmung beschließen 
können. 

Sechstes Kapitel 

Zusammenarbeit mit Stufenvertretungen und 
Gesamtpersonalrat 

Zu § 74 (§ 75 RV) 
Die Vorschrift behandelt die Mitwirkung und 

Mitbestimmung der Stufenvertretung, also des Be-
zirkspersonalrates oder des Hauptpersonalrates bei 
Angelegenheiten, in denen die Dienststelle nicht zu 
einer Entscheidung befugt ist, sei es, daß die Ent-
scheidung überhaupt nicht bei ihr liegt oder daß 
die Angelegenheit wegen nicht erzielter Einigung 
der vorgesetzten Dienststelle, also der Mittel-
behörde oder der obersten Bundesbehörde, vorge-
legt werden muß. Die Vorschrift ordnet das Ver-
fahren zwischen dem Personalrat und den Stuf en-
vertretungen. Sie erklärt die Vorschriften des 
Fünften Kapitels über die Mitwirkung und Mit-
bestimmung (§§ 55 bis 73) für geltend, und zwar 
nicht nur für die Befugnisse und Pflichten der 
Stufenvertretungen, sondern auch für die des Ge-
samtpersonalrates. Auf die rechtlichen Zusammen-
hänge des § 74 mit dem § 7 und besonders mit 
den §§ 61, 62 hat der Bericht bereits hinge-
wiesen. 

Siebentes Kapitel 

Strafvorschriften 

Eine Berichterstattung ist nicht veranlaßt. 

Achtes Kapitel 

Gerichtliche Entscheidungen 
Zu §§ 76, 77 (§ 77 RV) 

Die Mehrheit des Ausschusses hat zu der Ent-
scheidung von Streitigkeiten aus dem Personalver-
tretungsgesetz nicht die von der Bundesregierung 
vorgesehenen Verwaltungsgerichte, sondern die 
Arbeitsgerichte für zuständig erklärt. Die Entschei-
dungen müssen in Fachkammern mit je zwei ehren-
amtlichen Beisitzern gefällt werden. Die Beisitzer 
müssen Bundesbedienstete sein. Unter den Bei-
sitzern der Bediensteten muß sich je ein Beamter, 
ein Angestellter oder ein Arbeiter des öffentlichen 
Dienstes befinden. Besonderes Gewicht hat die 
Mehrheit des Ausschusses auf die entsprechende 
Anwendung der Vorschriften des Arbeitsgerichts-
gesetzes über das Beschlußverfahren gelegt. 

Die Gründe der Mehrheit des Ausschusses für die 
Lösung sind folgende: 

Die Ländergesetze sehen für die Entscheidung 
der hier in Betracht kommenden Streitigkeiten die 
Arbeitsgerichte vor, auch soweit sie aus dem öffent-
lichen Dienst hervorgehen. Bei den Arbeitsgerich-
ten wirken die beteiligten Kreise an der Recht-
sprechung mit. Für die Arbeitsgerichte ist die 
Untersuchungsmaxime maßgebend. Sie können im 
Beschlußverfahren einfach und schnell entscheiden. 
Bei der Festlegung der Zuständigkeit der Verwal-
tungsgerichte bestünde die Gefahr auseinander-
gehender Entscheidungen. Das Personalvertretungs-
gesetz ist im wesentlichen ein arbeits- und sozial-
rechtliches Gesetz. Die Zuständigkeit der Arbeits-
gerichte ist deshalb zweckmäßig, weil sie auf 
Grund ihrer Erfahrungen imstande sind, lebens-
nahe Entscheidungen zu treffen. 

Die Minderheit des Ausschusses hat für die Zu-
ständigkeit der Verwaltungsgerichte nach der Re-
gierungsvorlage die nachstehenden Gesichtspunkte 
geltend gemacht. Das Personalvertretungsgesetz ist 
ein Teil des öffentlichen Dienstrechtes, die Perso-
nalvertretungen sind Organe des öffentlichen Dien-
stes. Deshalb können aus rechtssystematischen 
Gründen für die Entscheidung von Streitigkeiten 
aus dem Gesetz nur die Verwaltungsgerichte in 
Betracht kommen. 

Im besonderen ist die Zuständigkeit, die Ge-
schäftsführung und die Tätigkeit der Personalver-
tretungen eng mit dem hoheitsrechtlich geordneten 
Aufbau der Verwaltungen, mit ihrer Zuständigkeit, 
ihren Aufgaben und ihrem Geschäftsgang verbun-
den. Klagen auf den Ausschluß von Mitgliedern aus 
dem Personalrat und auf Auflösung des Personal-
rates wegen grober Vernachlässigung oder Ver-
letzung seiner gesetzlichen Befugnisse oder Pflich-
ten sind aus dem Zusammenhang und aus den An-
forderungen des öffentlichen Dienstes zu beurteilen. 
Infolgedessen kommen für die Entscheidung der 
Klagen aus dem Personalvertretungsgesetz aus 
rechtssystematischen und aus sachlichen Gründen 
nur die Verwaltungsgerichte in Betracht. Außer-
dem ist noch auf den Abs. 5 des Art. 33 GG ver-
wiesen worden. 

Aus den gleichen Gründen handelt es sich bei 
den Klagen nicht um arbeitsrechtliche Streitig-
keiten. Die Klagen aus dem Wahlrecht zu den 
Personalvertretungen lassen ein Auseinanderfließen 
der Entscheidungen nicht befürchten. Die Bildung 
von Fachkammern des öffentlichen Dienstes bei 
den Arbeitsgerichten ist ein rechtlicher Widerspruch. 
Zu § 78 (§ 78 RV) 

Der Abs. 1 steht im Zusammenhang mit § 1 des 
Tarifvertragsgesetzes. 

Abs. 2 dient der Notwendigkeit, bestehende 
Dienstvereinbarungen mit den Vorschriften dieses 
Gesetzes in Einklang zu bringen. 

Zu §§ 81, 94 (§ 81 RV)  
Der Ausschuß wollte der Regelung der Personal-

vertretung von Verbänden in Gemeinschaftsunter-
künften mit Rücksicht auf die Lösung dieser Frage 
für militärische Verbände nicht vorgreifen, sie 
aber jedenfalls der Gesetzgebung vorbehalten. 

ZWEITER TEIL 
Personalvertretungen in den Ländern 

Erstes Kapitel 
Rahmenvorschriften für die Landesgesetzgebung 
Die Befugnisse des Bundes, Rahmenvorschriften 

für die Länder zu erlassen, ist in Art. 75 Nr. 1 GG 
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begründet. Rahmenvorschriften für die Personal-
vertretung bei den Dienststellen in den Ländern 
hat der Ausschuß, wie die Bundesregierung, für 
notwendig gehalten. Er hat jedoch mit Rücksicht 
auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 
1. Dezember 1954 die Rahmenvorschriften auf die 
notwendigen einheitlichen Vorschriften seiner Ge-
setzesvorschläge beschränkt, so daß der Möglichkeit 
einer Angleichung an die Verwaltungsorganisation 
der Länder Rechnung getragen ist. Auch für die 
Regelung der Beteiligung des Personalrates bei 
den Personalangelegenheiten der bildenden, wis-
senschaftlichen und künstlerischen Bediensteten ist 
die Möglichkeit offen. Zudem wird nach der Fas-
sung des § 70 Abs. 1 Buchstabe a und Abs. 2 und 
des § 71 kaum noch ein Bedürfnis bestehen. 

In bezug auf die Versetzung von Bediensteten der 
Gemeinden bestand im Ausschuß Übereinstimmung 
darüber, daß die Gemeindeverwaltung als einzige 
Dienststelle gilt und Änderungen in der Verwen-
dung innerhalb dieser Dienststelle nicht als Ver-
setzungen zu bewerten sind. 

DRITTER TEIL 

Schlußvorschriften 
Zu § 96 (§ 82 RV) 

Nach Art. 140 GG und Art. 137 Abs. 4 der Wei-
marer Verfassung ordnet und verwaltet jede Reli-
gionsgesellschaft ihre Angelegenheiten selbständig 
innerhalb der Schranken des für alle geltenden Ge-
setzes. Aus diesem Grunde haben der Gesetzent-
wurf der Bundesregierung und der Ausschuß da-
von abgesehen, das Gesetz auf die Bediensteten der 
Religionsgesellschaften zu erstrecken. Überdieshaben 
die Vertreter der Religionsgesellschaften vor dem 
Ausschuß erklärt, daß sie für ihre Bediensteten 
eine dem Gesetz und ihren Bedürfnissen entspre-
chende Regelung der Personalvertretung durch-
führen. 

Zu § 97 (§ 83 RV) 
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung hat vor-

geschlagen, das Gesetz aus offenliegenden Grün-
den nicht auf Dienststellen im Ausland zu erstrek-
ken. Der Ausschuß hat diese Frage mit den Ver-
tretern des Auswärtigen Amtes eingehend erörtert 
und in der ersten Lesung dem Vorschlag des Ge-

setzentwurfes zugestimmt. In der zweiten Bera-
tung hat der Vertreter des Auswärtigen Amtes auf 
Grund der persönlichen Überprüfung deutscher 
Auslandsvertretungen es als erwünscht bezeich-
net, wenn eine den Verhältnissen im Ausland ange-
paßte Personalvertretung eingerichtet würde, die 
die Vertretung der Bediensteten gegenüber dem 
Leiter der Dienststelle und die Verbindung mit 
dem Personalrat des Auswärtigen Amtes zu über-
nehmen hätte; die volle Vertretung der im Aus-
land verwendeten Bediensteten nach Maßgabe des 
Gesetzes obliegt dem Personalrat des Auswärtigen 
Amtes. Infolge dieser Darlegungen hat der Aus-
schuß auf eine bereits bei seiner ersten Beratung 
des Gesetzentwurfes gegebene Anregung zu der 
Wahl eines Obmannes zurückgegriffen und die 
Wahl des Obmannes beschlossen. Dabei hat er fest-
gelegt, daß sich die Personalvertretung des Ob-
mannes nur auf Bedienstete deutscher Staats-
angehörigkeit erstrecken kann. Die Befugnisse und 
Pflichten des Obmannes hat der Ausschuß im zwei-
ten Absatz festgelegt. Die Errichtung einer Stufen-
vertretung bei dem Auswärtigen Amt hat der Aus-
schuß schon im Hinblick auf die Entfernung der 
Dienststellen im Ausland als unmöglich erachtet. 

Der Ausschuß hat die gleiche Folgerung auch für 
andere Dienststellen gezogen, die im Ausland be-
stehen oder errichtet werden, wie für einzelne 
Dienststellen der Deutschen Bundesbahn oder für 
das Deutsche Historische Institut in Rom oder die 
Abteilungen des Deutschen Archäologischen Insti-
tuts in Berlin. Auch für sie übt die volle gesetz-
liche Personalvertretung die ihnen übergeordnete 
Dienststelle aus. 

Zu § 100 (§ 85 RV) 
Die Berlin-Klausel mußte im zweiten Absatz die 

Feststellung erhalten, daß als Voraussetzung der 
Wählbarkeit der Bediensteten des Landes Berlin 
in eine Personalvertretung nach § 10 Abs. 1 Buch-
stabe b das Wahlrecht für das Abgeordnetenhaus 
des Landes Berlin gilt. 

Bonn, den 10. Februar 1955 

Dr. Kleindinst 
Berichterstatter 



4034 	2. Deutscher Bundestag — 73. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 17. März 1955 

Anlage 27 	 Drucksache 1252 
(Vgl. Berichtigungen S. 4001 A) 

Schriftlicher Bericht 
des Ausschusses für Finanz- und Steuerfragen (19. Ausschuß) 

über den von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines 

Verkehrsfinanzgesetzes 1954 
(Drucksache 573) 

und den von den Abgeordneten Müller-Hermann, Donhauser und Genossen 
eingebrachten Entwurf eines 

Verkehrsfinanzgesetzes 1954 
(Drucksache 614) 

Berichterstatter: Abgeordneter Krammig 

I. Vorbemerkungen 

1. Die Bundesregierung übersandte ,am 4. Juni 
1954 dem Präsidenten des Bundestages den von ihr 
beschlossenen Entwurf eines Verkehrsfinanz-
gesetzes 1954 zur Beschlußfassung, nachdem der 
Bundesrat gemäß Art. 76 Abs. 2 GG in seiner 
122. Sitzung am 7. Mai 1954 hierzu Stellung genom-
men hatte. 

Die Abgeordneten Müller-Hermann, Donhauser 
und Genossen legten dem Bundestag am 18. Juni 
1954 ihren Entwurf eines Verkehrsfinanzgesetzes 
1954 zur Beschlußfassung vor. 

2. Der Bundestag hat beide Gesetzentwürfe in 
der 38. und 39. Sitzung am 9. und 10. Juli 1954 
in erster Lesung beraten und an den Ausschuß 
für Finanz- und Steuerfragen federführend und an 
die Ausschüsse für Verkehrswesen, für Wirtschafts-
und für Kommunalpolitik zur Mitberatung über-
wiesen. 

3. Der Ausschuß für Finanz- und Steuerfragen 
begann nach Abschluß der Ausschußberatungen der 
Gesetzentwürfe über eine Finanz- und Steuer-
reform — Drucksachen 480 bis 483, 960 bis  963 —, 
die in der 56. und 57. Sitzung des Bundestages am 
18. und 19. November 1954 in zweiter und dritter 
Lesung verabschiedet wurden, und noch vor Er-
ledigung der ihm überwiesenen Entschließungs-
anträge zu den Gesetzen über eine Steuerreform 
am 11. November 1954 mit der Beratung der bei-
den Entwürfe eines Verkehrsfinanzgesetzes 1954 
— Drucksachen 573 und 614 —. 

Der Ausschuß hat seinen Beratungen den Ent-
wurf der Bundesregierung - Drucksache 573 — zu-
grunde gelegt und über die Alternativvorschläge 
auf Drucksache 614 zugleich mitentschieden. Er hat 
die Nomenklatur des Gesetzentwurfes der  Bundes-
regierung übernommen. 

Sachverständige Mitglieder der Ausschüsse für 
Verkehrswesen, für Wirtschafts- und Kommunal-
politik wurden zu den Ausschußberatungen hinzu-
gezogen. Denkschriften und Eingaben interessier-
ter Kreise hat der Ausschuß bei seiner Arbeit be-
rücksichtigt. 

Der Ausschuß schloß nach 13 Sitzungen seine Be-
ratungen am 10. März 1955 ab. 

H.  Allgemeine Bemerkungen 

4. Die erste Lesung der Gesetzentwürfe im Bun-
destag war verbunden mit der ersten Beratung der 
Entwürfe folgender Gesetze: 

zur Sicherung des Straßenverkehrs durch 
Entlastung der Straßen (Straßenentlastungs-
gesetz) — Drucksache 574 —, 
zur Bekämpfung von Unfällen im Straßen-
verkehr — Drucksache 611 —, 
zur Wiederherstellung der Wirtschaftlich-
keit der Deutschen Bundesbahn — Druck-
sache 612 —, 
zur Verbesserung der Verkehrswege 
— Drucksache 613 —. 

Außerdem wurden die Anträge betr. Koordinie-
rung der Verkehrsträger — Drucksache 615 —, betr. 
Maßnahmen im Verkehrswesen — Drucksache 616 — 
und betr. Änderung des Güterkraftverkehrsgeset-
zes — Drucksache 678 — mitberaten. 

Bei der Einbringung der Entwürfe eines Ver-
kehrsfinanzgesetzes 1954 und eines Gesetzes zur 
Sicherung des Straßenverkehrs durch Entlastung 
der Straßen — Drucksache 574 — hatte der Ver-
treter der Bundesregierung, der Bundesminister 
für Verkehr, in der 38. Sitzung des Bundestages 
am 9. Juli 1954, nachdem er erwähnt hatte, daß 
der Entwurf eines Gesetzes über die Beförderung 
von Personen zu Lande sich auf dem Gesetz-
gebungswege zum Bundestag befinde, erklärt: 

„Das ist aber durchaus nicht alles, denn diese drei 
Gesetze sind nur Bausteine, wenn auch wichtige, 
eines Gesamtplanes, der für unser Verkehrswesen 
nicht nur Ordnung schaffen, sondern ihm auch 
eine feste Grundlage für seine zukünftige Entfal-
tung gewährleisten soll. Das Bundeskabinett hat 
neben diesen Gesetzentwürfen weitere verkehrs-
politische Vorschläge gebilligt, die folgenden Zwek-
ken dienen: 
1. der Hebung der Verkehrssicherheit auf den 

Straßen; 
2. der harmonischen Aufgabenteilung zwischen 

Schiene, Straße und Binnenschiffahrt; 
3. der Gesundung der Deutschen Bundesbahn; 
4. der Zusammenarbeit zwischen Bundesbahn und 

Bundespost im Kleingut- und Kraftlinien-
verkehr; 

5. der Sicherung der Wirtschaftlichkeit des ge

-

werblichen Güterkraftverkehrs und insbeson

-

dere seiner mittelständischen Existenzen." 
(Stenographischer Bericht Seite 1776 (B) und (C)). 

Die gemeinsame erste Beratung der Gesetz-
entwürfe bzw. Anträge war also nicht zufällig. Sie 
machte vielmehr deutlich, daß die Gesetzentwürfe 
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eines Verkehrsfinanzgesetzes 1954 nur Teile eines 
Verkehrsgesetzgebungsprogramms sind, welches, 
soweit die Bundsregierung die Initiative angekün-
digt hat, noch nicht in vollem Umfange in konkre-
ter Form dem Bundestage vorliegt. 

5. Im Rahmen des genannten Programms, kurz 
mit Neuordnung des Verkehrswesens umschrieben, 
kommt einem Verkehrsfinanzgesetz besondere Be-
deutung zu. Es soll nämlich über die allgemeinen 
Haushaltsansätze hinaus die Mittel erbringen, um 
damit auf weite Sicht den unbedingt notwendigen 
zusätzlichen Ausbau des Bundesstraßennetzes zu 
finanzieren und die Sanierung der Deutschen Bun-
desbahn herbeizuführen. Die Mittel sollen durch 
neue steuerliche Belastungen der Halter von Kraft-
fahrzeugen, insbesondere von Lastkraftwagen, 
Kraftomnibussen und Anhängern, aufgebracht wer-
den. Dieser angestrebte doppelte Zweck will drit-
tens eine Änderung der Startbedingungen zwischen 
Schiene und Straße ermöglichen. Eine solche Ände-
rung ist geboten, weil die Bundesbahn dem Straßen-
verkehr gegenüber wettbewerblich infolge ihrer 
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen benachtei-
ligt ist, ihre Verkehrswege und Einrichtungen 
selbst unterhält, während die Kraftfahrzeughalter 
keine gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen zu 
tragen haben und nicht alle ausreichend an den 
Kosten der Verkehrswege für ihre Fahrzeuge be-
teiligt sind. Schließlich sind die Halter von Motor-
rädern und von Personenkraftwagen im Verhält-
nis zu den Haltern von Lastkraftwagen, Kraft-
omnibussen und Anhängern kraftverkehrssteuer-
lich zu hoch belastet und dadurch über Gebühr zu 
den Straßenneubau- und -unterhaltungskosten 
herangezogen. 

Ohne diese Argumente im einzelnen zu über-
nehmen, kam der Ausschuß nach eingehenden Be-
ratungen zu dem Ergebnis, die Zielsetzung der 
Entwürfe — Mittel für die Neuordnung des Ver-
kehrswesens zu erbringen — gutzuheißen. Die Ent-
scheidung des Ausschusses basierte im wesentlichen 
auf der Erwägung, daß ohne die Bereitstellung 
zusätzlicher Mittel weder der Straßenbau dem 
wachsenden Verkehrsbedürfnis angepaßt, noch die 
Rentabilität der Deutschen Bundesbahn erreicht 
werden kann. So zu entscheiden lag auf der Hand, 
da die Disproportionen im Verkehrswesen nicht 
marktwirtschaftlich entstanden sind, ihre Beseiti-
gung also auch nicht mit marktkonformen Mitteln 
erstrebt werden mußte. Hier waren vielmehr Wege 
zu gehen, die die strukturellen Verzerrungen be-
seitigen und gesunde Relationen schaffen halfen. 
Im übrigen bestand im Ausschuß kein Zweifel dar-
über, daß ein Verkehrsfinanzgesetz nur ein Teil-
stück einer durchgreifenden Verkehrsreform sein 
kann. 

6. Soweit der Entwurf Steuergesetze ändert, 
sind hiervon das Kraftfahrzeug- (Abschnitt I), das 
Beförderung- (Abschnitt II) und das Mineralöl-
steuergesetz (Abschnitt III) betroffen. 

Gerade die Erörterungen über die Neuordnung 
des Verkehrswesens haben den funktionalen Zu-
sammenhang dieser drei Steuerarten besonders 
deutlich gemacht. Ihre Bezogenheit aufeinander 
ließ aber auch erkennen, in welch bedeutendem 
Umfange gerade diesen drei Steuern neben der 
Funktion der öffentlichen Bedarfsdeckung eine 
solche ordnungspolitischer Art innewohnt. Dies 
gilt besonders für die Kraftfahrzeug- und Mineral-
ölsteuer. 

Der Umstand, daß die Mineralölsteuer eine 
Bundessteuer, idle  Kraftfahrzeugsteuer dagegen 
noch eine Landessteuer ist, gestattete keine völlige 
systematische Abstimmung der beiden aufeinander. 
Dies war um so bedauerlicher, weil eine Abstim-
mung zwingend geboten gewesen wäre. Eine groß-
räumige Verkehrspolitik gehört unbestrittener

-

maßen zu den Aufgaben des Bundes. Sie kann 
überhaupt nur von ihm wahrgenommen werden. 
Es ist daher dringend erwünscht, daß die Kraft-
fahrzeugsteuer eine Bundessteuer wird. Das vom 
Bundestag beschlossene Gesetz zur Änderung und 
Ergänzung der Finanzverfassung (Finanzverfas-
sungsgesetz) — Drucksachen 480, 960 — weist die 
Kraftfahrzeugsteuer verfassungskräftig als Bundes-
steuer dem Bunde zu. Das Gesetz befindet sich im 
Vermittlungsausschuß. 

Weil diese Frage noch nicht entschieden ist, 
mußte bei der Eilbedürftigkeit des Verkehrs-
finanzgesetzes der Ausschuß bei den Belastungs-
verschiebungen zwischen Kraftfahrzeug-, Beförde-
rung- und Mineralölsteuer zwangsläufig auf den 
Steueraufkommensträger — Bund bzw. Länder — 
Rücksicht nehmen, um den Entwurf nicht mit  Pro-
blemen des innerstaatlichen Finanzausgleichs zu 
belasten und damit seine Annahme in Frage zu 
stellen. Der Ausschuß hat bedauert, daß das Kraft-
fahrzeugsteuergesetz aus dem genannten Grunde 
nicht gründlich überarbeitet werden konnte. Er 
erwartet jedoch, sobald der Bund die Steuerhoheit 
über die Kraftfahrzeugsteuer erhält, eine Initiative 
im Sinne der völligen Beseitigung der Hubraum-
steuer. Ein im Ausschuß dahin zielender Antrag 
wurde, um die rechtzeitige Inkraftsetzung des Ver-
kehrsfinanzgesetzes nicht zu gefährden, vom 
Antragsteller zurückgezogen. 

III. Steuerliche Maßnahmen 

Das Verkehrsfinanzgesetz soll nach den Beschlüs-
sen des Ausschusses im ersten Jahr seiner Gültig-
keit etwa 446 Millionen DM erbringen. Dieses Auf-
kommen wird zusätzlich aus der Kraftfahrzeug-, 
der Beförderung- und der Mineralölsteuer erwar-
tet. Die Hebesätze dieser Steuergesetze werden da-
her geändert. 

7. Kraftfahrzeugsteuer 
a) Allgemein 

Die Kraftfahrzeugsteuer wurde im Jahre 1906 
als Luxusaufwandsteuer eingeführt. Sie sollte 
den Luxus privater Kraftwagenhaltung belasten. 
Der gewerbsmäßigen Personen- und der Güter-
beförderung dienende Fahrzeuge blieben 
steuerbefreit. Die Änderung des Kraftfahrzeug-
steuergesetzes im Jahre 1922 hob diese Frei-
lassungen auf. Trotzdem blieb eine unterschied-
liche Belastung zu Lasten der nach dem Hub-
raum besteuerten Fahrzeuge, insbesondere also 
der Zwei-, Dreirad- und Personenkraftfahrzeuge 
gegenüber den Lastkraftwagen, Kraftomnibus-
sen und Anhängern bis auf den heutigen Tag 
bestehen. Dieser Belastungsunterschied tritt 
nicht augenfällig in Erscheinung, weil die 
Steuerbemessungsgrundlagen verschieden (Hub-
raum bzw. Eigengewicht) sind. Die Begünsti-
gung der Lastkraftwagen gegenüber den nach 
dem Hubraum besteuerten Fahrzeugen steigt 
sogar mit zunehmender Größe des Eigengewichts 
progressiv an. Zum Teil ist die progressiv an

-steigende Begünstigung schwerer Lastkraft-
wagen und Kraftomnibusse auf den „Knick" 
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des Kraftfahrzeugsteuertarifs zurückzuführen. 
Anhänger werden einem ermäßigten Steuersatz 
unterworfen. Diese Steuerbegünstigungen wur-
den im Jahre 1935 eingeführt. Ihnen lagen 
autarkiepolitische Gesichtspunkte zugrunde. Die 
schweren Fahrzeuge erhielten dadurch einen 
künstlichen Wettbewerbsvorteil eingeräumt, der 
heute volkswirtschaftlich und verkehrspolitisch 
unerwünscht ist. 

Mit der Beseitigung des „Knicks" allein 
konnte die steuerliche Begünstigung nicht auf-
gehoben werden. Es mußte daher die Steuer-
bemessungsgrundlage eine andere, der Steuer-
satz erhöht und Fahrzeuge über ein bestimm-
tes Gesamtgewicht hinaus stärker 'belastet 
werden. 

Die Kraftfahrzeugsteuer ist eine Pauschal-
steuer. Sie stellt lediglich auf das Halten eines 
Kraftfahrzeugs zum Verkehr auf öffentlichen 
Straßen ab. Somit bleibt das Maß der In-
anspruchnahme von Straßen bei der Bemessung 
der Steuer außer Betracht. Darin liegt ein wei-
terer Nachteil der Kraftfahrzeugsteuer und zu-
gleich eine zusätzliche Begünstigung derer, 
deren Fahrleistung sehr hoch und damit 
Straßenabnutzung beträchtlich ist. Bei ihrer 
derzeitigen Ausgestaltung ist die Kraftfahrzeug-
steuer daher als Hauptsteuer für die Abgeltung 
verursachter Wegekosten ungeeignet. Die Mine-
ralölsteuer wäre für diesen Zweck geeigneter, 
wobei der Kraftfahrzeugsteuer die Funktion 
einer gewisse Schwächen der Mineralölsteuer 
mindernden Steuer in Form einer Ergänzungs-
abgabe zukäme. Eine Umgestaltung der Kraft-
fahrzeugsteuer in diesem Sinne scheiterte jedoch, 
wie bereits erwähnt, an der derzeitigen ver

-

fassungskräftigen Steuerverteilung zwischen 
Bund und Ländern. 

b) Steuersätze 
Der Ausschuß beschloß auf Grund dieser Über-
legungen, der Tendenz des Regierungsentwurfs 
zu folgen, somit also die Halter von Personen-
kraftfahrzeugen kraftfahrzeugsteuerlich zu ent-
lasten, die Halter von Lastkraftwagen, Kraft-
omnibussen und Anhängern kraftfahrzeug-
steuerlich stärker zu belasten. 

Für Personenkraftfahrzeuge wird vorgeschla-
gen, die geltenden Steuersätze um 20 v. H. zu 
ermäßigen. Dabei war sich der Ausschuß dar-
über klar, daß diese Entlastung jedoch zu 
einem erheblichen Teil, für Vielfahrer in vol-
lem Umfange und darüber hinaus, durch eine 
Anhebung der Mineralölsteuersätze für Benzin 
und Benzingemische wieder kompensiert wird. 
Die Steuerbemessungsgrundlage für Lastkraft

-

wagen, Kraftomnibusse und Anhänger soll vom 
Eigengewicht auf das Gesamtgewicht umge-
stellt werden. 

Als Steuersätze sind vorgesehen 
bis 2 Tonnen Gesamtgewicht 20,— DM  je  200 kg 

Gesamtgewicht, 
über 2 Tonnen Gesamtgewicht von Tonne zu 

Tonne steigend um 1,- DM je 200 kg Ge-
samtgewicht mehr. 

Bei 24 Tonnen Gesamtgewicht wird die Höchst-
belastung mit 43,— DM  je  200 kg Gesamtge-
wicht erreicht. 

Mit diesem von 2 Tonnen Gesamtgewicht ab 
progressiv ansteigenden Steuertarif entschloß 
sich der Ausschuß, den sogenannten „Knick" in 

der Kraftfahrzeugbesteuerung aufzugeben. Der 
Vorteil der neuen Besteuerungsart liegt darin, 
daß die steuerliche Belastung mit zunehmen-
dem Gesamtgewicht stetig zunimmt. Diese Be-
steuerungsart ist auch steuergerechter, weil sie 
das schwerere Fahrzeug stärker belastet. 

c) Das Mehraufkommen aus der Änderung der 
Steuersätze des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, 
das unter Berücksichtigung der Steuerermäßi-
gung für Personenkraftfahrzeuge auf etwa 
89 Millionen DM geschätzt wird, fließt den 
Ländern zu. Ein Entschließungsantrag, den der 
Ausschuß dem Plenum zur Annahme empfiehlt, 
fordert die Länder auf, diesen Mehrerlös aus 
der Kraftfahrzeugsteuer unter Beteiligung der 
Gemeinden und Gemeindeverbände ausschließ-
lich für den Straßenbau zu verwenden. 

8. Beförderungsteuer 
a) Allgemein 

Das Beförderungsteuergesetz, das durch die Be-
stimmungen in Abschnitt II des Entwurfes ge-
geändert wird, wurde als neues Gesetz im 
Jahre 1926 erlassen und durch das Beförde-
rungsteuer-Änderungsgesetz vom 2. Juli 1936 
(RGBl. I S. 531) in wichtigen Vorschriften er-
gänzt bzw. abgeändert. 

Der Vorläufer des Gesetzes vom 29. Juni 1926 
war das bereits am 8. April 1917 beschlossene 
Beförderungsteuergesetz, das allgemein die Be-
steuerung des Personen- und Güterverkehrs 
zum Gegenstand hatte. Es erfaßte neben der 
Beförderung auf Schienenbahnen und  Wasser-
straßen steuerlich auch die mit Kraftfahrzeugen, 
soweit sie durch öffentliche Verkehrsunter-
nehmen im Linienverkehr planmäßig betrieben 
wurde. Durch Verordnungen vom 31. März 
1921 und vom 7. Januar 1922 wurde die Be-
steuerung im Binnenschiffahrt-, im See-  und im 
Küstenverkehr ausgesetzt und schließlich 1936 
endgültig aufgehoben. Auch die Besteuerung 
der Beförderung mit Kraftfahrzeugen wurde im 
Jahre 1922, dem Jahr der Einbeziehung der 
Lastkraftwagen, Kraftomnibusse und Anhänger 
in das bisher nur für Personenkraftfahrzeuge 
geltende Kraftfahrzeugsteuergesetz, durch das 
Kraftfahrzeugsteuergesetz vom 8. April 1922 
wieder beseitigt. Daran änderte das neue Be-
förderungsteuergesetz vom 29. Juni 1926 
(RGBl. I S. 357) zunächst nichts. Erst als sich 
dieser Verkehrszweig günstig entwickelt hatte 
und die Finanzierung des Baus der Reichsauto-
bahnen die Erschließung neuer Einnahmequel-
len erforderlich machte, wurde die Beförderung 
mit Kraftfahrzeugen erneut durch das Beförde-
rungsteuer-Änderungsgesetz vom 2. Juli 1936 
zur Beförderungsteuer herangezogen. Der Ge-
setzgeber beabsichtigte mit der neuerlichen Ein-
beziehung der Beförderung mit Kraftfahrzeugen 
in das Gesetz außerdem, die Wettbewerbsbedin-
gungen zwischen Schienenbahn und Kraftwagen 
auf steuerlichem Gebiet gleichzustellen. 

Der Beförderungsteuer unterliegen folgende 
Verkehrsgruppen: 
1. der Personen- und Güterverkehr auf 

Schienenbahnen; 

2. der Güter- und Werkfernverkehr mit Kraft-
fahrzeugen; 

3. der Personen- und Gepäckverkehr mit Kraft-
fahrzeugen. 
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An der Beförderungsteuerpflicht dieser Ver-

kehre hält die vom Ausschuß beschlossene Fas-
sung des Entwurfes fest. Der Ausschuß weicht 
jedoch von der Regierungsvorlage ab, die auch 
den Werknahverkehr der Beförderungsteuer 
unterwerfen wollte. Er hat ferner eine Reihe 
von Steuerbefreiungen und -ermäßigungen ent-
gegen dem überwiesenen Entwurf beschlossen. 
Schließlich folgte er auch in der Höhe des 
Steuersatzes für den Werkfernverkehr nicht den 
Vorschlägen der Bundesregierung. 

Der Ausschuß ging bei seinen Entscheidungen 
im wesentlichen von folgenden Gesichtspunk-
ten aus: 

Im Grundsätzlichen bestand Übereinstimmung 
darüber, daß die Änderungen des Beförderung-
steuergesetzes in erster Linie ordnungs- und 
nicht finanzpolitischer Art sein sollten. Die Er-
zielung von Einnahmen stand also bei den 
Überlegungen nicht im Vordergrund. Die Be-
stimmungen sollten vielmehr einmal zu start-
gleichen Bedingungen zwischen Schiene und 
Straße beitragen, zum anderen darauf abzielen, 
den Werkfernverkehr einzuschränken.. Um je-
doch betriebliche Umstellungen bei den betrof-
fenen Wirtschaftskreisen zu ermöglichen, sieht 
der Entwurf in der Ausschußfassung nicht einen 
sofort in Kraft tretenden Höchststeuersatz, son-
dern für zeitlich begrenzte Abschnitte niedri-
gere Steuersätze vor. Dieser Weg wurde auch 
deswegen eingeschlagen, um Erfahrungen über 
die ordnungspolitische Auswirkung der Steuer-
satzerhöhung zu sammeln. Ferner wurde für 
bestimmte Güter, insbesondere des Nahrungs-
mittelsektors, ein ermäßigter Steuersatz vorge-
sehen. Damit sollen Preissteigerungen als Folge 
der Anhebung des Steuersatzes im Werkfern-
verkehr ausgeschlossen werden. Für Berlin 
(West), das Zonen-, das Saarrandgebiet und die 
Frachthilfegebiete wurde im Werkfernverkehr 
eine 50 v. H. betragende Ermäßigung des vollen 
Steuersatzes unter Beibehaltung eines Mindest-
steuersatzes beschlossen. Anträge, die darauf ab-
zielten, noch weitere Gebiete in die Steuer-
ermäßigung einzubeziehen, wurden abgelehnt. 

Eine Steuersatzanhebung erfuhr auch der 
Steuersatz für den gewerblichen Güterkraft-
verkehr, der nicht Nahverkehr ist. 

Die weitergehenden Vorschläge der Bundes-
regierung, die u. a. sowohl im gewerblichen 
Nahverkehr, als auch im Werknahverkehr die 
Erhöhung bzw. die Einführung eines Steuer-
satzes vorsahen, lehnte der Ausschuß ab. Er zog 
daraus für den schienengebundenen Verkehr 
entsprechende Konsequenzen und stellte diesen 
dem vergleichbaren Straßenverkehr steuerlich 
gleich. 

Bei der Emballagenbeförderung bleibt es 
beim geltenden Recht gemäß § 4 Ziff. 3 der 
Verordnung zur Änderung von Vorschriften 
über die Durchführung des Beförderungsteuer-
gesetzes vom 18. April 1951 (BGBl. I S. 260), 
wonach bei der Rückbeförderung nur das halbe 
Gewicht der Steuerberechnung zugrunde gelegt 
wird. 

b) Steuersätze 
Da der Güternahverkehr gegenüber dem bis-
herigen Rechtszustand steuerlich nicht höher 
belastet wird, mußte für die Schienenbahnen, 
wenn der Grundsatz steuerlich gleichmäßiger Be-
handlung beachtet bleiben sollte, ein besonderer 

Steuersatz für den „Nahverkehr" der Schienen

-

bahnen geschaffen werden. Dieser Satz beträgt 
4 v. H. des Beförderungspreises und gilt bis zu 
einer Entfernung von 49 Streckenkilometern 
(über 50 km erstreckt sich die Nahverkehrs-
zone).  Im übrigen beträgt der Steuersatz 7 v. H. 
des Beförderungspreises. Der gleiche Satz fin-
det im Kraftfahrzeugverkehr Anwendung, so-
weit der Verkehr genehmigter Güterfernverkehr 
im Sinn des Güterkraftverkehrsgesetzes ist. Im 
Werkfernverkehr gilt als Steuersatz vom Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Gesetzes bis 
30. September 1956 3 Dpf je Tonnenkilometer, 
vom 1. Oktober 1956 bis 31. März 1958 4 Dpf je 
Tonnenkilometer und iab 1. April 1958 5 Dpf je 
Tonnenkilometer. Im Werkfernverkehr ermä-
ßigt sich die Steuer bei der Beförderung von 
Mich  (einschließlich der eingestellten, sterili-
sierten und evaporierten Milch, entrahmten 
Milch, Buttermilch und Molke), von Milch-
erzeugnissen im Sinn des Milch- und Fettgeset-
zes, von inländischem Obst und Säften aus in-
ländischem Obst, von Frischfisch aller Art und 
von Mineralbrunnen auf 1 Dpf je Tonnenkilo-
meter. Die Beförderung von Gütern im Werk-
fernverkehr unmittelbar zwischen Berlin (West) 
und dem Bundesgebiet, zwischen dem Zonen-, 
dem Saarrandgebiet, den Frachthilfegebieten 
und dem übrigen Geltungsbereich des Grund-
gesetzes einschließlich Berlin (West) unterliegt 
einem um 50 v. H. ermäßigten Steuersatz, min-
destens aber 1 Dpf je  Tonnenkilometer. 

c) Die Regierungsvorlage schätzte die Mehrein-
nahme aus dem geänderten Beförderungsteuer-
gesetz auf 130 Millionen DM.  Die  Abstriche in-
folge der Ausschußbeschlüsse mindern das Auf-
kommen auf schätzungsweise 41 Millionen DM. 

9. Mineralölsteuer 
a) Allgemein 

Das Gesetz über Zolländerungen vom 15. April 
1930 (RGBl. I S. 131) erhöhte die Mineralöl-
zölle. Zum Ausgleich der Zollerhöhung für aus 
dem Auslande eingeführte Mineralöle wurden 
im Inland gewonnene Mineralöle einer Aus-
gleichsabgabe unterworfen. Die Bekannt-
machung der neuen Fassung des Mineralöl-
steuergesetzes vom 22. März 1939 (RGBl. I S. 566) 
sprach zum ersten Male von der Mineralöl-
steuer als einer Verbrauchsteuer für im Inland 
hergestelltes Mineralöl. Die Mineralölsteuer 
gewann mit zunehmender Inlandserzeugung an 
Mineralölen von Jahr zu Jahr steigende Bedeu-
tung als fiskalische Einnahmequelle. 

Das Gesetz zur Änderung des Mineralölsteuer-
gesetzes vom 19. Januar 1951 (BGBl. I S. 73) 
änderte das Mineralölsteuergesetz in wichtigen 
Teilen. Insbesondere unterlag danach nicht nur 
das im Inland gewonnene, sondern auch das aus 
dem Auslande eingeführte Mineralöl einer Ver

-

brauchsabgabe. Die Gesetzesänderung, die die 
steuerbaren Erzeugnisse wesentlich vermehrte, 
entsprang in erster Linie fiskalischen Erwä-
gungen. 

Das Gesetz hielt an der unterschiedlichen 
steuerlichen Belastung von Vergaserkraftstoffen 
land  Dieselkraftstoff fest. Vergaserkraftstoffe 
blieben wesentlich höher belastet. Dieser Be-
lastungsunterschied ist dem Umstand zuzuschrei-
ben, daß Dieselöl, solange die Toppdestillation 
die einzige Gewinnungsart darstellte, als 
Destillationsgut zwangsläufig anfiel. Dieselöl 
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mußte einen Markt finden. Der Gesetzgeber hat ' 
die Marktfindung durch steuerlich schonende 
Behandlung wesentlich erleichtert. Nachdem 
der Verbrauch an Dieselöl durch die Konstruk-
tion geeigneter Motoren stark zunahm, waren 
es autarkiepolitische Bestrebungen, die das 
Steuergefälle zwischen Vergaserkraftstoffen und 
Dieselöl unberührt ließen. 

Inzwischen hat sich die .Situation so geändert, 
daß die inländische Dieselölgewinnung nicht 
mehr ausreicht, um den Bedarf zu befriedigen. 
Obwohl es heute den Mineralölverarbeitern mit 
Hilfe neuartiger Mineralölaufbereitungsanlagen, 
z. B. im sogenannten Crackverfahren, durchaus 
möglich wäre, das gewünschte Erzeugnis zu fah-
ren, muß Dieselöl importiert werden. 

Diese Sachlage verbietet eigentlich die Auf-
rechterhaltung eines so erheblichen steuerlichen 
Gefälles zwischen Vergaserkraftstoffen und 
Dieselöl. Wird dabei noch berücksichtigt, daß 
die mit Otto-Motoren ausgerüsteten Kraftfahr-
zeuge, die auf Vergaserkraftstoffe angewiesen 
sind, einen erheblich höheren Verbrauch haben 
als mit Dieselöl betriebene Fahrzeuge, so zeigt 
sich, daß die leichten und leichteren Kraftfahr-
zeuge gegenüber den fast ausschließlich mit 
Dieselöl angetriebenen Schwer- und Schwerst-
fahrzeugen gemessen an der Straßenabnutzung 
fiskalisch viel zu hoch belastet sind. Hinzu 
kommt ferner, daß der Kraftstoffverbrauch je 
Bruttotonnenkilometer beim Personenkraft-
wagen wesentlich höher ist als bei den schweren 
und  schwersten Lastkraftwagen. Ein Personen-
kraftwagen verbraucht z. B. im Durchschnitt 
gegenüber einem 5 t Lastkraftwagen mit Die-
selmotor fast das Dreifache an Vergaserkraft-
stoff je Bruttotonnenkilometer. Daraus er-
gibt sich, daß die Mineralölsteuer die verschie-
denen Arten von Kraftfahrzeugen nicht gleich-
mäßig belastet. Mit zunehmender Schwere und 
Behängung der Fahrzeuge wird die Belastung 
sogar degressiv. So ist z. B. ein Volkswagen je 
Bruttotonnenkilometer mit Mineralölsteuer un-
gefähr 11 1/2 mal so hoch wie ein Lastkraft-
wagen Büssing 8 t, 21 mal so hoch wie ein 24 t 
Lastzug Südwerke/Braunschweig besteuert. 
Wollte man diesen Belastungsunterschied aus-
gleichen, so müßte die Mineralsteuer für Diesel-
kraftstoff um 42 v. H. höher sein als bei Benzin. 
Sie liegt aber in Wirklichkeit um mehr als 
70 v. H. unter der des Benzins. Wenn also der 
Ausschuß im Ergebnis zu einer wesentlich höhe-
ren zusätzlichen Belastung des Dieselöls gegen-
über Benzin gekommen ist, dann wollte er da-
mit die echten Kostenvorteile des Dieselfahr-
zeugs nicht abschöpfen, wohl aber die steuer-
liche Subvention zu Lasten des Vergaserkraft-
stoffes verringern. 

Auch diese Überlegungen zeigten, daß die der-
zeitig geltenden Vorschriften des Kraftfahrzeug-
und Mineralölsteuergesetzes nicht ausreichen, 
um dem Grundsatz steuerlicher Gerechtigkeit 
folgend die Wegekosten gerecht auf die ver-
schiedenen Verursacher dieser Kosten zu ver-
teilen. In Richtung einer gerechten steuer-
lichen Belastung mehr zu tun als das, was 
der Ausschuß beschlossen hat, verbot sich im 
gegenwärtigen Zeitpunkt aus zwei Gründen. 
Einmal — das wurde bereits erwähnt —, weil 
die Kraftfahrzeugsteuer noch eine Landessteuer 
und damit der freien Gestaltung durch die 
Bundesgesetzgebung entzogen ist, zum anderen,  

weil darauf Rücksicht genommen werden mußte, 
daß Versäumnisse früherer Gesetzgebungsakte 
nicht auf einmal ohne schädigenden Einfluß auf 
die betroffenen Wirtschaftskreise nachgeholt 
werden konnten. Es wird jedoch Aufgabe der 
kommenden Gesetzgebung sein, Kraftfahrzeug-
und Mineralölsteuer unter verkehrspolitischen 
und Gesichtspunkten der Steuergerechtigkeit 
um- und auszugestalten. 

Die Änderungen des Mineralölsteuergesetzes 
durch den vorliegenden Entwurf beschränken 
sich hauptsächlich auf Steuersätze, Steuerbefrei-
ungen und -ermäßigungen. Steuerbefreit bleibt 
die Landwirtschaft für den von ihr verbrauch-
ten Dieselkraftstoff. Es handelt sich hierbei 
allerdings nicht um eine echte Steuerbefreiung, 
weil die Überwachung der steuerbefreiten Ver-
wendung bei der Vielzahl der in Frage kom-
menden Betriebe die Verwaltung vor unlösbare 
Aufgaben gestellt hätte, sondern um eine Rück-
vergütung der Steuer in Form der Betriebsbei-
hilfe. Die Technik der Durchführung ändert sich 
gegenüber dem bisherigen Zustand nicht. Neu 
ist die Einführung einer Betriebsbeihilfe für 
Inhaber von Betrieben, die für nicht am Straßen-
verkehr teilnehmende, Dieselöl verbrauchende 
stationäre Motoren, Arbeitsmaschinen und 
Schienenfahrzeuge in Höhe der vorn Ausschuß 
beschlossenen Dieselölsteuersatz-Erhöhung ge-
währt wird. Eine solche Bestimmung mußte aus 
Gründen steuerlicher Gerechtigkeit geschaffen 
werden, um durch die Mineralölsteuererhöhung, 
der Zielsetzung des Gesetzes entsprechend, nur 
die am Straßenverkehr teilnehmenden Mineral-
ölverbraucher zu treffen. Der Kreis der begün-
stigten Dieselölverwender mußte auf solche, bei 
denen die Verwendung zu den begünstigten 
Zwecken kontrollierbar blieb, beschränkt blei-
ben. Nach haushaltswirtschaftlichen Grund-
sätzen werden die Beihilfen im Bundeshaus-
haltsplan jährlich ausgewiesen. 

b) Steuersätze 
Die Steuersätze werden bei Vergaserkraftstof-
fen um -  2 Dpf je Liter, bei Dieselöl um 10 Dpf 
je Liter gegenüber den geltenden Sätzen er-
höht. Das bedeutet für 100 kg Eigengewicht bei 

einen 
Steuer 

satz von 
DM 

gegen

-über 

bisher 
DM 

Leichtölen (Benzin, Testbenzin 
u. a.) 	 29,75 27,— 

Hydrierbenzin im Fischer

-

Tropsch-Verfahren, aus der 
Braunkohlen- u. Ölschiefer-
schwelung sowie der Druck-
vergasung von Kohle herge-
stelltem Benzin 17,60 14,85 

in besonders begünstigten Be-
trieben hergestelltem Benzin 
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 1 Buchstabe 
b, Doppelbuchstabe cc und dd 
Mineralölsteuergesetz) 21,75 19, 

Gasölen 	 18,05 	6,30 
durch Hydrierung und im 

Fischer-Tropsch-Verfahren 
hergestellten Gasölen 	11,75 	0, 

leichten Steinkohlenteerölen 	24,75 22,50 
ausschließlich aus im Erhebungs

-

gebiet gefördertem unbear

-

beitetem Erdöl hergestellten 
Flüssiggasen 	 10,— 12,75 
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sonstigen Flüssiggasen 	17,— 14,25. 

Die Nachsteuer beträgt für am Tage des In-
krafttretens vorhandene Vorräte bei Gewäh-
rung einer bestimmten Freimenge bei Endver-
brauchern für 100 kg Eigengewicht für 

Leichtöle und für bezinhaltige 
Kraftstoffgemische 	 2,75 DM 
Gasöle 	 11,75 DM 
leichte Steinkohlenteeröle 	2,25 DM 
Flüssiggas 	 2,75 DM. 

c) Die Mineralölsteuersätze erhöhen das Mineralöl-
steueraufkommen im ersten Jahr nach dem In-
krafttreten des Gesetzes um etwa 322 Mil-
lionen DM. 

IV. Verwendung der aufkommenden Mittel 

10. Geschätztes Gesamtaufkommen für ein Jahr 
Die Kraftfahrzeugsteuer soll 	89 Mio DM 
die Beförderungsteuer 	41 Mio DM 
und die Mineralölsteuer 	316 Mio DM  

mehr 	 zusammen 446 Mio DM 
erbringen. 
Davon stehen den Ländern aus der 
Kraftfahrzeugsteuer 	 89 Mio DM  
zu, mithin bleiben für bundeseigene 
Aufgaben 	 357 Mio DM. 

11. Begründung für das erwartete Steuerauf-
kommen aus diesem Gesetzentwurf. 

Bevor über die Verwendung der dem Bunde ver-
bleibenden Mittel aus dem Gesetzentwurf in der 
Ausschußfassung gesprochen wird, ist es erforder-
lich, die Gründe darzulegen, warum der Ausschuß 
das Mehraufkommen in  der genannten Höhe be-
schlossen hat. 

Zu Beginn der Beratungen im Ausschuß wurde 
ein Bericht über das Ergebnis der vom Ausschuß 
für Verkehrswesen angestellten Erwägungen ge-
geben. Der Ausschuß für Verkehrswesen war da-
nach zu keiner einheitlichen Auffassung über die 
dem Kraftverkehr anzulastenden Wegekosten ge-
kommen. Er hatte die Frage, ob der Kraftverkehr 
zu den von ihm verursachten Wegekosten beizu-
tragen habe, bejaht. Sowohl die Methode der Be-
rechnung der Wegekosten als auch die Frage, 
welche Steuern und welche Teile dieser Steuern 
dem Kraftverkehr bei einer Rechnung über die 
Wegekosten gutzubringen seien, blieben unentschie-
den. Es waren schließlich drei Meinungen, die sich 
gegenüberstanden. Die Summen, die danach vom 
Kraftverkehr für die von ihm verursachten Wege-
kosten noch aufzubringen waren, bewegten sich 
zwischen 1,5 Milliarden und weniger als 500 Mil-
lionen DM. 

Der Ausschuß einigte sich nach Anhörung der 
sachverständigen Mitglieder des Ausschusses für 
Verkehrswesen darauf, seine Beschlüsse auf ein 
Aufkommen von rund 500 Millionen DM abzu

-

stellen. Er ging damit über das Ziel, das sich die 
Regierungsvorlage gesteckt hatte, soweit die Auf-
kommensschätzungen in Rechnung stehen, um 
150 Millionen DM hinaus. 

Die Ausschußminderheit erhob gegen diese quan-
titative Beschränkung des Entwurfs schwere Be-
denken und gab ihrer Meinung dahingehend Aus-
druck, daß damit die anerkannten Notwendigkeiten 
und Ziele des Gesetzentwurfs nicht erreicht würden. 
Sie wies darauf hin, daß diese Mittel weder dazu 

ausreichten, den Wettbewerb zwischen Schiene und 
Straße in ein vernünftiges Verhältnis hinsichtlich 
der Wegekosten zu bringen, noch ausreichende 
Mittel für Investitionen bei der Deutschen Bundes-
bahn und zugunsten der Straße zu beschaffen. 
Schließlich bemerkte sie noch, daß die in der Be-
schränkung der Zielsetzung des Entwurfs liegende 
mangelhafte Verkehrspolitik spätestens in zwei 
Jahren zu Subventionen an die Bundesbahn 
zwinge und dem unzulänglichen Ausbau des 
Straßennetzes nicht abhelfe. 

Die Mehrheit blieb dabei, daß aus kombinierten 
Besteuerungsmaßnahmen ohne schädigenden Ein-
fluß auf die beteiligten Wirtschaftskreise ein Auf-
kommen über 500 Millionen DM hinaus nicht zu-
sätzlich dem Kraftverkehr angelastet werden 
könne. 

12. Berechnung des Mehraufkommens 
Die Regierungsvorlage ging unter Berücksichtigung 
der Heraufsetzung des Beginns der Steuerprogres-
sion für Lastkraftwagen, Kraftomnibusse und An

-

hänger auf 16 anstatt 15 t Gesamtgewicht aus von 
einem Mehraufkommen eines Verkehrsfinanz-
gesetzes von 

Mio DM 
Kraftfahrzeugsteuer 	 90 
Beförderungsteuer 	 130 
Mineralölsteuer 	 205 

zusammen 425, 

davon zugunsten des Bundes (da die Kraft-
fahrzeugsteuer eine Landessteuer ist) 	335. 

Die Beschlüsse des Ausschusses bewirken folgende 
geschätzte Mehr- (+) bzw. Mindereinnahmen (—): 
a) Kraftfahrzeugsteuer 	Mio DM 

1. Mehraufkommen nach der Regierungs-
vorlage und dem neuen Tarif mit 
gleichmäßigem Progressionsverlauf 	90 

2. Ausfall infolge Ermäßigung der Tarif-
sätze für Sattelschlepper u. -anhänger 
um 15 v. H. und infolge Befreiung der 
Anhänger für Straßenreinigung, Fäka-
lien- und Müllabfuhr 	 — 1  

bleiben:  + 89  

b) Beförderungsteuer 

1. Straßenverkehr 
Mehraufkommen aus dem Werkfern-
verkehr bei einer Beförderungsleistung 
von 4 Mrd. tkm und einem Steuer

-

satz von 3 Dpf (d. h. zusätzlich 2 Dpf 
je tkm) 	 + 80 
Mehraufkommen aus der Besteuerung 
der Kohle im gewerblichen Güterfern-
verkehr 	 + 4 
Steuerausfälle im Güterverkehr auf 

der Straße: 
Ermäßigung der Beförderungsteuer-
Normsätze für Werkfernverkehr mit 
Milch und Milcherzeugnissen, Frisch-
fischen, inländischem Obst und dar-
aus bereiteten Säften und Mineral

-

brunnen auf 1 Dpf je tkm 	— 5 
Halbierung der Beförderungsteuer-
Normsätze für Werkfernverkehr fol-
gender Gebiete: 
Berlin (West), Zonenrandgebiet, 
Saarrandgebiet, Frachthilfegebiete —10 
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Mio DM 

Ermäßigung der Beförderungsteuer- 
Normsätze für den Werkfernverkehr 
mit Emballagen auf den heutigen 
Satz (0,5 Dpf je tkm Rückfahrt) 	— 3 

Steuerausfälle im Personenverkehr 
auf der Straße: 
Befreiung der unentgeltlichen Be-
förderung eigener Arbeitnehmer 
zwischen Wohnort und Arbeitsstätte 
von der Beförderungsteuerpflicht — 1 
Befreiung des Ortslinienverkehrs 
und Nachbarortsverkehrs mit Kraft-
omnibussen und Obussen von der 
Beförderungsteuerpflicht 
Ortslinienverkehr 	 — 4 
Nachbarortsverkehr 	 — 3,5 

2. Andere Verkehrsträger (außer Stra-
ßenverkehr) 
Steuerausfälle durch Befreiung des 
Orts- und Nachbarortsverkehrs auf 
Schienenbahnen von der Steuerpflicht: 

Bundesbahn 	 — 5 
sonstige Schienenbahnen (nicht-
bundeseigene Eisenbahnen und Stra-
ßenbahnen, tatsächliches Steuer-
aufkommen) 	 — 4 
Ermäßigung der Beförderungsteuer 
der Bundesbahn und der nichtbun-
deseigenen Eisenbahnen über Ent-
fernungen bis zu 49 km von 7 auf 
4v. H. 	 —  7  

bleiben:  + 41  
c) Mineralölsteuer 

1. Mehraufkommen nach der Regierungs-
vorlage 	 205 

2. Mehraufkommen durch Erhöhung der 
Steuer 
auf DK um 3 Dpf 	 + 73 
auf VK um 1 Dpf 	 + 35 
auf Treibgas 	 + 3 

Summe 316. 

Zugunsten des Bundes sind davon 357 Mio DM. 
Diese Rechnung bezieht sich auf 12 Monate. 

Wird das Gesetz erst am 15. April 1955 verkün-
det, so beträgt das Aufkommen im Rechnungs-
jahr 1955 bei Mio DM 

a) Kraftfahrzeugsteuer 	 67 
b) Beförderungsteuer 	 34 
c) Mineralölsteuer 	 225  

zusammen 326, 
davon beim Bund verfügbar 260. 

Das bedeutet, daß bei voller Gewährung der Finan-
zierungsbeihilfen nach Abschnitt IV, IV a und IV b 
des Entwurfs über das Mehraufkommen des Bun-
des im Restrechnungsjahr 1955 verfügt ist. 

13. Finanzierung des Baues von Bundes-
autobahnen 
Der Gesetzentwurf weist den Bund an, eine Ge-
sellschaft des privaten Rechts mit der Finanzierung 
des Baues von Bundesautobahnen zu beauftragen. 
Dieser Gesellschaft weist der Gesetzentwurf auf 
die Dauer von 14 Jahren jährlich 120 Millionen DM 
aus dem Mineralölsteueraufkommen des Gesetzent-
wurfs zu. Der Bundesminister der Finanzen wird 
außerdem ermächtigt, Bürgschaftsverpflichtungen 
bis zu 500 Millionen DM einzugehen. Mit Hilfe die- 

ser Mittel soll die Vorfinanzierung eines Baupro-
gramms von etwa 600 km Bundesautobahnen der 
ersten Dringlichkeitsstufe, die den Bau von 1000 km 
Bundesautobahnen umfaßt, bewerkste lligt werden. 
Die Planung des Programms ist Sache der zustän-
digen Bundesdienststellen. 

Die genannten Mittel werden jährlich im Bundes-
haushaltsplan ausgewiesen. Mit der Annahme 
dieses Vorschlages ist zugleich eine Zweckbindung 
von Haushaltsmitteln auf die Dauer eines Zeit-
raums von 14 Jahren verbunden. 

Der Ansatz der Regierungsvorlage sah für 
diesen Zweck nur einen Betrag von 80 Millio-
nen DM vor. Der Ausschuß glaubte, den Ansatz 
auf 120 Millionen DM erhöhen zu sollen, um den 
im dringenden Interesse des Straßenverkehrs lie-
genden weiteren Ausbau des Bundesautobahnnet-
zes zu beschleunigen. 

14. Finanzierung der Erneuerung von Anlagen 
der Deutschen Bundesbahn 
Ein neuer Abschnitt IV b des Gesetzentwurfs 
sieht die vertragliche Beauftragung einer Gesell-
schaft des Privatrechts mit der Finanzierung der 
Verbesserung von Verkehrsanlagen und der Be-
schaffung von rollendem Material der Deutschen 
Bundesbahn vor. Der Bund leistet an diese Gesell-
schaft auf die Dauer von 10 Jahren einen jähr-
lichen Finanzierungsbeitrag von 150 Millionen DM 
zu Lasten des Aufkommens aus diesem Gesetz-
entwurf. Zugleich wird der Bund zu einer Burg-
schaftsverpflichtung zugunsten der Gesellschaft in 
Erfüllung ihrer Finanzierungsaufgabe bis zu 
750 Millionen DM ermächtigt. Auf die Verwendung 
der Mittel übt der Bund entsprechenden Einfluß 
aus. Die Rechnung und die Verwendung der Mittel 
überprüft der Bundesrechnungshof. Für die der 
Bundesbahn unter Verwendung der Finanzierungs-
beiträge zugeflossenen Kredite tritt die Bundes-
bahn dem Bunde Darlehensforderungen in gleicher 
Höhe ab. 

Die Mittel werden in Höhe von 150 Millionen DM 
jährlich im Bundeshaushaltsplan verplant. In 
dieser Höhe liegt gleichfalls eine Zweckbindung 
von Haushaltsmitteln vor. 

15. Finanzierung der Erneuerung von Anlagen 
nichtbundeseigener Eisenbahnen 
Neu eingefügt wurde Abschnitt IV b: Finanzie-
rungshilfe für nichtbundeseigene Eisenbahnen. Der 
Bundesregierung wird die Ermächtigung erteilt, 
auf 10 Jahre hälftig zu Lasten der Finanzierungs-
beiträge nach Abschnitt IV (Bundesautobahnen) 
und Abschnitt IVa (Deutsche Bundesbahn) den 
nichtbundeseigenen Eisenbahnen darlehensweise 
und gegen angemessene Verzinsung jährliche 
Finanzierungshilfen bis zur Höhe von 10 Millionen 
DM zu gewähren. Die Verwendung der Darlehens-
mittel prüft der Bundesrechnungshof. 

Die Einbeziehung der nichtbundeseigenen Eisen-
bahnen, deren finanzielle Lage im allgemeinen 
schlecht ist und die wichtige Zubringer- und Ver-
teilerdienste, insbesondere für die Bundesbahn, 
leisten, wurde auf Antrag von der Mehrheit des 
Ausschusses gebilligt. Daher wurde auch eine 
Hälfte der Mittel aus Abschnitt IV a genommen. 

16. Aus- und Neubau des Bundesstraßennetzes 
Nach Abzug der in den Ziffern 13, 14 und 15 er

-

wähnten Finanzierungsbeiträge zu Lasten des erst

-

jährigen Aufkommens aus diesem Gesetzentwurf 
verbleiben auf ein Jahr bezogen noch 87 Millio

-

nen DM verplanbar. Diese Mittel sollen nach einer 
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vom Ausschuß akzeptierten Entschließung, deren. 
Annahme der Ausschuß dem Plenum empfiehlt, 
zur Durchführung eines Zehnjahresplanes zum 
Ausbau der Bundesstraßen unter besonderer Be-
rücksichtigung von Ortsdurchfahrten und Orts-
umgehungen verausgabt werden. Für Ortsdurch-
fahrten und Ortsumgehungen sollen von diesen 
Mitteln mindestens 25 v. H. verwendet werden. 
Eine über diese Empfehlung hinausgehende Bin-
dung von Haushaltsmitteln lehnte der Ausschuß 
aus haushaltswirtschaftlichen Gründen ab. Er hat 
eine Zweckbindung für Mittel aus diesem Gesetz-
entwurf nur insoweit anerkannt, als damit eine 
Vorfinanzierung beabsichtigt ist. Dies gilt nur für 
die Mittel zur Finanzierung des Baues von Bundes-
autobahnen und der Erneuerung von Anlagen der 
Deutschen Bundesbahn. 

V. Zum Entwurf im einzelnen 

Die Erläuterung beschränkt sich grundsätzlich 
auf die Fragen, die in den Ziffern 1 bis 16 nicht be-
handelt worden sind. 

ABSCHNITT I 

Artikel 1 

17. Zu Ziffer 1 
Obusse, d. h. Kraftfahrzeuge, die an Oberleitungen 
gebunden sind, sollen, da sie neuerdings in steigen-
dem Umfange Straßenbahnen ersetzen, ebenso wie 
diese von der Kraftfahrzeugsteuer befreit werden. 
Kraftomnibusse wurden nicht einbezogen, da diese 
nicht ausschließlich dem Linienverkehr dienen, 
sondern auch zum Gelegenheitsverkehr benutzt 
werden. Die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer 
muß möglichst einfach gestaltet sein. Sie stellt 
daher auf das Fahrzeug und nicht auf den Ver-
wendungszweck ab. Eine Einbeziehung der Kraft-
omnibusse würde eine fortlaufende Überprüfung 
ihrer Verwendung verlangen, die verwaltungsseitig 
nicht durchgeführt werden kann. Der Ausschuß 
lehnte mit dieser Begründung den Vorschlag des 
Ausschusses für Kommunalpolitik ab, der die Ein-
beziehung der Kraftomnibusse in die Steuerbefrei-
ung vorschlug. Den Beschlüssen des Ausschusses 
für Kommunalpolitik wurde dagegen weitgehend 
bei den Befreiungsvorschriften für Personenbeför-
derung des Beförderungsteuergesetzes im Orts-
und Nachbarortslinienverkehr entsprochen (s. Zif-
fer 25). 

Der Ausschuß nahm Ziff. 1 in  der vom Bundes-
rat vorgeschlagenen Fassung an, weil es keine 
Oberleitungsomnibusse gibt, die weniger als 
8 Sitzplätze haben. 

Der Katalog der von der Kraftfahrzeugsteuer be-
freiten Fahrzeuge wurde um Spezialanhänger für 
Fäkalien- und Müllabfuhr erweitert. 

18. Zu Ziffer 2 
Die Änderung in der Einleitung des Abs. 1 des § 3 
wurde aus sprachlichen Gründen beschlossen. 

19. Zu Ziffer 3 
Die Absätze 1 und 2 des § 10 sind geändert bzw. 
neu eingefügt worden, weil der Ausschuß der Auf-
fassung war, daß Kombiwagen, die verkehrsrecht-
lich neuerdings eine neue Fahrzeugart sind und 
deren Besteuerung im Regierungsentwurf in der 
Gruppe „andere Fahrzeuge" vorgeschlagen war, 

steuerlich grundsätzlich wie Personenkraftwagen (C  
behandelt werden sollen. Kombifahrzeuge werden 
auf Grund eines Ausschußbeschlusses erst dann 
als „andere Fahrzeuge" im Sinne des Kraftfahr-
zeugsteuergesetzes angesehen, wenn die für die 
Güterbeförderung verwendbare Nutzfläche größer 
als 2 1/2 qm ist. 

Im übrigen dient die Neufassung des § 10 der 
Übersichtlichkeit und Klarheit. Insbesondere will 
die Neufassung herausstellen, daß bei Sattelzug-
maschinen und Sattelanhängern hinsichtlich des 
Satteldrucks keine Doppelbesteuerung stattfindet. 
Für Sattelschlepperanhänger beschloß der Ausschuß 
eine Steuerermäßigung von 15 v. H. gegenüber den 
Normalsteuersätzen, um dadurch die Verwendung 
von Sattelschlepperanhängern zu fördern. 

Ausschußanträge, die Elektrofahrzeuge und 
Spezialanhänger, insbesondere Schwersttransport-
anhänger, steuerlich begünstigen wollten, wurden 
abgelehnt. 

20. Zu Ziffer 4 
In § 11 Abs. 1 wurde mit Ziff. 3 a eine Regelung 
für Doppeldeckomnibusse eingefügt, die ausschließ-
lich im Ortslinienverkehr verwendet werden. Diese 
Vorschrift hat praktische Bedeutung nur für Berlin. 

Als Abs. 2 wurde dem § 11 eine Definition des 
Begriffs „Ortslinienverkehr" hinzugesetzt. 

Der Vorschlag in § 11 Abs. 3 will bestimmten 
auf Baustellen eingesetzten Spezialfahrzeugen 
Steuerermäßigung zugestehen. Der Ausschuß 
billigte den Vorschlag, nachdem er sich über Art 
und Charakter dieser Spezialfahrzeuge unterrich-
tet hatte. 

21. Zu Ziffer 5 
Die Änderung ist nur redaktioneller Art. 

22. Zu Ziffern 5 und 6 
Die Änderungen dienen der Verwaltungsverein

-fachung bei der Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer. 

23. Zu Art. 3 
Die Streichung des Wortes „unaufgefordert" in 
Abs. 1 bedeutet, daß zur Entrichtung des Steuer-
mehrbetrages durch die Finanzämter nach Inkraft-
treten des Gesetzes aufgefordert werden muß. 

ABSCHNITT II 

Artikel 1 

24. Zu Ziffer 1 
Die Beförderungsteuerpflicht wird in Abs. 1 Ziff. 2 
auf die Personenbeförderung mit Sesselliften aus-
gedehnt. 

Die Neufassung des Abs. 2 deckt sich sachlich im 
wesentlichen mit der Regierungsvorlage, stellt je-
doch jegliche Beförderung eigener Arbeitnehmer 
durch das Unternehmen von der Steuer frei. 

Mit Abs. 3 wird der Unternehmer- und Unter-
nehmensbegriff des Umsatzsteuerrechts in das 
Beförderungsteuergesetz eingeführt. 

Da die Landespostdirektion Berlin nicht zu den 
Dienststellen der Deutschen Bundespost gehört, 
mußte sie ausdrücklich in Abs. 3 erwähnt werden, 
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25. Zu Ziffer 2 

Die Ziffern 5 bis 7 der Befreiungsvorschriften 
sind gegenstandslos geworden, da es bei der Be-
steuerung des Werknahverkehrs beim geltenden 
Recht bleibt. 

Neu eingefügt wurde im § 3 Abs. 1 Ziff. 8 die 
Vorschrift, wonach der Personenverkehr der 
Schienenbahnen (Eisenbahnen, Straßenbahnen) und 
der Obusse und Kraftomnibusse im Orts- und 
Nachbarortslinienverkehr nunmehr gesetzlich von 
der Beförderungsteuerpflicht befreit wird. 

Als Abs. 2 wurde eine notwendige Begriffs-
bestimmung für den Orts- und Nachbarortslinien-
verkehr entsprechend dem Vorschlag des Ausschus-
ses für Kommunalpolitik eingefügt. 

26. Zu Ziffer 2 a 
§ 4 des Beförderungsteuergesetzes wurde als über-
flüssige Bestimmung gestrichen. 

27. Zu Ziffer 3 
Da § 1 Abs. 2 des  Entwurfs zur Änderung des Be-
förderungsteuergesetzes (Ziffer 1) durch Ausschuß-
beschluß gestrichen worden Ist, sind in Ziffer 3 
die Worte „Absatz 2" hinter „§ 1" überflüssig ge-
worden. 

28. Zu Ziffer 4 
Durch die Neufassung des § 12 des Beförderung-
steuergesetzes ist es notwendig geworden, die 
Worte „Nr. 1" durch „Nr. 2 b" und „Absatz 2" zu 
ersetzen. 

29. Zu Ziffer 5 
Hierzu lag ein Antrag vor, den Unternehmer zum 
Steuerschuldner zu machen. Das hätte zur Strei-
chung zahlreicher Bestimmungen des Beförderung-
steuergesetzes (z. B. §§ 10 und 13) geführt. Außer-
dem hätten die Steuertarife umgearbeitet werden 
müssen. Auch hätte über die Frage, ob die aus-
drückliche Überwälzung der Steuer auf den Auf-
traggeber gestattet sein soll (vgl. § 10 Umsatz-
steuergesetz) entschieden werden müssen. Um Ver-
zägerungen in der Verabschiedung des Gesetzent-
wurfs zu vermeiden, wurde daher § 8 in der Re-
gierungsvorlage mit einigen Verbesserungen an-
genommen und gleichzeitig eine Entschließung ge-
faßt, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, 
einen Vorschlag zur Änderung des Beförderung-
steuergesetzes vorzulegen, damit spätestens mit 
Wirkung vom 1. Januar 1956 Steuerschuldner der 
Unternehmer wird. 

30. Zu Ziffer 5 a 
Die Steuerermäßigungsvorschriften des § 11 Abs. 5 
des Beförderungsteuergesetzes wurden durch eine 
Neufassung ersetzt. Die Erweiterung der Steuer-
ermäßigungsvorschriften soll hauptsächlich die 
nichtwerkeigene Beförderung von Arbeitnehmern 
im Auftrage eines Unternehmens begünstigen. 

31. Zu Ziffer 6 
Die Neufassung des § 12 entspricht den Beschlüs-
sen des Ausschusses über die Steuersätze des Be-
förderungsteuergesetzes. 

32. Zu Art. 2 
Im Abs. 2 des Art. 2 erhielt § 3 Abs. 4 einen neuen 
Schlußsatz, der bestimmt, wann die Verpflichtung 

zur Wiederentrichtung der Steuer beginnt, wenn 
eine ganze oder teilweise Steuerbefreiung zurück-
genommen wird. 

33. Zu Art. 3 
In Abs. 1 Ziffer 2 folgte der Ausschuß dem Vor-
schlag des Bundesrates und fügte zwischen „in 
Härtefällen" und „erforderlich" die Worte „insbe-
sondere in verkehrsfernen Gebieten" ein. Diese Er-
gänzung soll der Klarstellung der Vorschrift die-
nen. Die Änderung in Abs. 2 ist auf die Änderung 
des § 10 Abs. 2 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes zu-
rückzuführen. Statt auf die Zahl der Sitzplätze ist 
nunmehr auf die Zahl der zu befördernden Per-
sonen abgestellt. 

34. Zu Art. 4 

Die Einfügung der Ziffern 1 a und 1 b war notwendig 
geworden, weil § 3 der Zweiten vorläufigen Durch-
führungsbestimmungen vom 18. Dezember 1936 
zum Gesetz zur Änderung des Beförderungsteuer-
gesetzes eine andere Begriffsbestimmung des 
Orts- bzw. Nachbarortslinienverkehrs enthält, als 
sie nunmehr in § 3 Abs. 2 des Beförderungsteuer-
gesetzes getroffen worden ist. Die Streichung der 
§§ 4 und 5 des Gesetzes zur Änderung des Umsatz-
steuer- und des Beförderungsteuergesetzes vom 
28. Juni 1951 war eine Konsequenz der Übernahme 
des Abs. 5 des Beförderungsteuergesetzes. Die 
Streichung des § 3 des Gesetzes zur Wiedererhe-
bung der Beförderungsteuer im Möbelfernverkehr 
und im Werkfernverkehr und zur Änderung von 
Beförderungsteuersätzen vom 2. März 1951 dient 
der Gesetzesbereinigung, weil offenbar 1951 bei 
Schaffung der §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 28. Juni 
1951 die Anordnung der Streichung übersehen 
worden war. Durch die Annahme der Nr. 1 b konnte 
in Nr. 2 der Klammerzusatz „(Bundesgesetzbl. I 
S. 159)" gestrichen werden. 

ABSCHNITT III 

35. Zu Art. 4 
Art. 4 behandelt die Vorschriften, die in den Ge-
setzentwurf eingefügt werden mußten, nachdem 
der Ausschuß beschlossen hatte, daß die Gasöl-
steuererhöhung Mineralölverwender nicht treffen 
sollte, die nicht am Straßenverkehr teilnehmen. 

Zu Abs. 5 des Art. 4 wird zur Klarstellung be-
merkt, daß unter den Selbstverwaltungsorganen 
der begünstigten Wirtschaftskreise nach überein-
stimmender Meinung des Ausschusses nur Körper-
schaften des öffentlichen Rechts zu verstehen sind. 

ABSCHNITT IV 

36. Zu Art. 3 
Der Ausschuß hat den Art. 3 gestrichen. Auch ein 
Alternativvorschlag, der die Autobahnbenutzungs-
gebühr nur bei solchen Autobahnen erheben wollte, 
die mit Hilfe des Aufkommens aus dem Verkehrs-
finanzgesetz finanziert werden würden, fand keine 
Mehrheit im Ausschuß. 

Die ablehnenden Beschlüsse sind in der Haupt

-

sache auf folgende Gesichtspunkte zurückzuführen: 
1. Die Erhebung bereitet verwaltungstechnische 

Schwierigkeiten. Die Einrichtung der Erhebungs- 
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stellen würde bei allen jetzt bestehenden Auto-
bahnstrecken etwa 15 Millionen DM kosten. 

2. Die Fahrzeugdichte liegt auf solchen Strecken 
im Mittel bei 5000, in der Spitze bei 10 000 Fahr-
zeugen je 24 Stunden. Das würde — gemessen 
am Verwaltungsaufwand — einen Erhebungs-
satz von 8 bis 10 Dpf pro km erfordern. Ein sol-
cher Gebührensatz könnte zu einem ungewoll-
ten Abfluß von Fahrzeugen auf die allgemeinen 
Straßen führen. 

3. Da die Abfahrten bei den Bundesautobahnen 
im Durchschnitt nur geringfügig auseinander

-

liegen, würde die lückenlose Erfassung der Auto-
bahnbenutzer einen erheblichen Verwaltungs-
aufwand verursachen. 

37. Die Abschnitte IV a und IV b sind in Zif-
fer 14 und 15 behandelt. 

ABSCHNITT VI 

38. Zu Art. 3 und Art. 4 
Um für die Zwecke des Verkehrsfinanzgesetzes im 
kommenden Rechnungsjahr die möglichen Einnah

-

men zu erzielen, wurden die Fristen für die In-
kraftsetzung des Abschnitts II vom dritten auf den 
zweiten, für die Inkraftsetzung des Abschnitts III 
auf den auf die Verkündung folgenden Kalender

-

monat verkürzt. Kürzere Fristen zu setzen, schei-
terte an  den mit der Durchführung des Gesetzes 
verbundenen Verwaltungsaufgaben. 

VI. Stellungnahme der mitberatenden Ausschüsse 

39. Die Vorschläge der Ausschüsse für Verkehrs-
wesen, für Wirtschafts- und Kommunalpolitik wur-
den bei den Ausschußberatungen berücksichtigt. 
Die Mitglieder dieser Ausschüsse hatten Gelegen-
heit, an den Ausschußberatungen teilzunehmen. Sie 
vertraten dort ihre Ausschußbeschlüsse. Einem Teil 
der Anregungen konnte der Ausschuß entsprechen. 
Eine Reihe von Vorschlägen verfiel der Ablehnung. 

40. Die Stellungnahme des Haushaltsausschusses 
ging erst nach Abschluß der Beratungen im Finanz-
und Steuerausschuß ein. Der Haushaltsausschuß 
kam nach Überprüfung der Beratungsergebnisse 
des Finanz- und Steuerausschusses in seiner Sit-
zung vom 11. März 1955 zu der Erkenntnis, daß die 
Erträgnisse des Verkehrsfinanzgesetzes gemäß den 
Vorschlägen des Ausschusses für Finanz- und 
Steuerfragen in bezug auf die dringendsten und 
unabweisbaren Bedürfnisse der Straßenbaulast-
träger und der Bundesbahn nicht genügen. 

Bonn, den 12. März 1955 

Krammig 
Berichterstatter 
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Namentliche Abstimmungen 

über die Änderungsanträge zum Entwurf eines Personalvertretungsgesetzes 

1. zu den §§ 22, 26 und 76 (Umdruck 308 Ziffern 1, 2 und 15) (vgl. S. 4015 C, 3955 C, 3962 D), 

2. zu § 35 (Umdruck 308 Ziffer 4) (vgl. S. 4015 C, 3964 B, 3369 D), 

3. zu § 37 (Umdruck 308 Ziffer 5) (vgl. S. 4015 D, 3970 A, 3975 B), -- 

4. zu § 62 (Umdruck 308 Ziffer 9) (vgl. S. 4016 A, 3984 C, 3987 A), 

5. zu den §§ 70 und 71 (Umdruck 308 Ziffern 13 und 14) (vgl. S. 4016 B, 3992 C, 3994 C). 

Name Abstimmungen 
1 	2 	3 	4 	5 

CDU/CSU 
Frau Ackermann . . . . Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Adenauer 	 - — — — — 
Albers 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Arndgen 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Barlage 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Bartram 	 Ja — Nein Ja Ja 

) Bauer (Wasserburg) 	. 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Bauereisen 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Bauknecht 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Bausch 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Becker (Pirmasens) . . 	 Ja beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Berendsen 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Bergmeyer 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Fürst von Bismarck . . . beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Blank (Dortmund) 	. . . Nein Nein Nein — — 
Frau Dr. Bleyler 

(Freiburg) 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Blöcker 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Bock 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
von Bodelschwingh . . . Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Böhm (Frankfurt) 	. Ja — — Ja Ja 
Brand (Remscheid) . . . Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Brauksiepe . 	. 	. 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. von Brentano . 	. 	. 	 Ja Nein Nein Ja Nein 
Brese 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Dr. Brökelschen . . Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Brönner 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Brookmann (Kiel) 	. . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Brück 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Bucerius 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. von Buchka 	. 	. 	. 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Bürkel 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Burgemeister 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Caspers 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Cillien 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Conring 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Czaja 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Demmelmeier 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Diedrichsen 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Dietz 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Dittrich 	 Nein Ja Nein Nein Nein 
Dr. Dollinger 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
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Name 1 2 
Abstimmungen 

3 4 5 

Dr. Dresbach 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Donhauser 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Eckstein 	 — Nein Nein Nein Nein 
Ehren 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Engelbrecht-Greve . 	. 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Dr. h. c. Erhard . 	. 	. -- — — — - 
Etzenbach . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Even 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Feldmann 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Finckh 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Franz 	 Nein Ja Nein Nein Nein 
Franzen 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Friese 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Fuchs 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Funk 	  Ja Ja Ja Ja Nein 
Dr. Furler 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Gedat 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Geiger (München) 	. . . Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Geisendörfer . . 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Gengler .. 	 Nein Nein Nein Nein beurlaubt 
Gerns  	.. Ja Ja Ja Ja Ja 
D. Dr. Gerstenmaier beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Gibbert 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Giencke . 	 Ja  Ja Ja Ja Ja 
Dr. Glasmeyer 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Gleissner (München) Ja  Ja Ja Ja Ja 
Glüsing 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Gockeln . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Götz 	 Ja  Ja Ja Nein Nein 
Goldhagen 	 Ja  Ja Ja Ja Ja 
Gontrum 	 Ja  Ja Ja Ja Ja 
Dr. Graf 	 Ja  Ja Ja Ja Ja 
Griem 	  Ja  Ja Ja Ja Ja 
Günther 	 beurlaubt 'beurlaubt beurlaubt Ja J a Gumrum 	 Ja  Ja Ja Ja Ja 
Häussler 	 enthalten Nein Nein Nein Nein 
Hahn 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Harnischfeger 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Heix 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Hellwig 	 Ja Ja Ja Ja beurlaubt 
Dr. Graf Henckel Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Hesberg 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Heye 	  Ja beurlaubt Ja Ja Ja 
Hilbert 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Höcherl 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Höck 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Höfler 	 beurlaubt beurlaubt Nein Ja Nein 
Holla 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Hoogen 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Horlacher 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Horn 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Huth 	  Ja Ja Ja Ja beurlaubt 
Illerhaus 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Jaeger 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Jahn 	(Stuttgart)  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Jochmus . . 	 Ja Ja Nein Nein Nein 
Josten 	  Ja Ja Ja enthalten enthalten 
Kahn 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Kaiser 	 Nein — — — Nein 
Karpf 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Kemmer (Bamberg) . . . Ja Ja Ja — — 
Kemper  (Trier) 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Kiesinger 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Kihn (Würzburg) . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Kirchhoff 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Klausner 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Kleindinst 	. 	. 	. 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
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Name 
Abstimmungen 

1 	2 	3 	4 	5 

Dr. Kliesing 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Knapp 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Knobloch 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Köhler 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Koops 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Kopf 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt Ja 
Kortmann 	. 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Kramel 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Krammig 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Kroll 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Dr. Kuchtner . . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Kühlthau 	 Ja Ja Ja Ja beurlaubt 
Kuntscher 	 Nein enthalten Nein Nein enthalten 
Kunze (Bethel) 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Lang (München)  Nein Nein Nein Nein Nein 
Leibfried 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Leiske 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Lenz (Brühl) 	 Nein Nein Nein Nein — 
Dr. Lenz (Godesberg) . . beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Lenze (Attendorn) 	. . 	 Ja Ja Ja beurlaubt beurlaubt 
Leonhard 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Lermer 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Leukert 	 enthalten Ja enthalten enthalten enthalten 
Dr. Leverkuehn 	. 	. 	. 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Lindenberg 	. 	. 	. 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Lindrath 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Löhr 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Lotze 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. h. c. Lübke 	. 	. 	. 	. Ja Ja Ja Ja — 
Lücke 	  Ja Ja Ja Nein Nein 
Lücker (München) 	. . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Lulay 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Maier (Mannheim) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Majonica 	 Ja Ja Ja Ja Nein 
Dr. Baron Manteuffel- 

Szoege 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Massoth 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Maucher 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Mayer (Birkenfeld) 	. 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Menke 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Mensing 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Meyer (Oppertshofen) 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Meyer-Ronnenberg . . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Miller 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Moerchel 	 Nein Ja Ja Ja Ja 
Morgenthaler 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Muckermann 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Mühlenberg 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) Ja Ja Ja Ja Ja 
Müller-Hermann . . . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Müser 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Naegel 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt Ja Ja 
Nellen 	 Ja Nein Nein Nein Nein 
Neuburger 	 — Ja Nein beurlaubt Ja 
Niederalt 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Niggemeyer 	. . . Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Oesterle 	 beurlaubt beurlaub t beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Oetzel 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Orth 	 Ja Ja Ja Ja enthalten 
Pelster 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Pferdmenges . 	. . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Pitz 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Platner 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Pohle (Düsseldorf) . beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Praetorius . 	. 	. 	. Ja Nein Ja Ja Ja 
Frau Dr. Probst . 	. 	. 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Dr. h. c. Pünder 	. 	. Ja Ja Ja Ja Ja 

Raestrup 	 Ja Nein Ja Ja Ja 
Rasner 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
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Name Abstimmungen 
1 	2 	 3 	4 	5 

Frau Dr. Rehling . . . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Richarts 	 Ja — Ja Ja ,— 
Frhr. Riederer von Paar Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Rinke 	 Ja beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Rösch 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Rösing 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Rümmele 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Ruf 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Sabaß 	  Ja Ja Ja — Ja 
Sabel 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Schäffer 	 Ja Ja Ja — — 
Scharnberg 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Scheppmann 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Schill (Freiburg) 	. 	. 	. 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Schlick 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Schmücker 	 — -- Ja Ja Ja 
Schneider (Hamburg) . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Schrader 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Schröder (Düsseldorf) — --- — — — 
Dr.-Ing. E. h. Schuberth Ja Ja Ja Ja Ja 
Schüttler 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Schütz 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Schuler 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Schulze-Pellengahr . . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Schwarz 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Dr. Schwarzhaupt Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Seffrin 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Seidl (Dorfen) 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Serres 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Siebel 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Siemer 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Solke 	  — -- Ja Ja Ja 
Spies (Brücken)  Nein beurlaubt beurlaubt Nein Nein 
Spies (Emmenhausen) 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Spörl 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Graf von Spreti 	. 	. . 	 Ja Ja Nein Ja Ja 
Stauch 	 Ja beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Dr. Steinbiß 	. . 	 beurlaubt beurlaubt Ja Ja Ja 
Stiller 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Storch 	  Nein — - — — 
Dr. Storm 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Strauß 	 — — Ja — — 
Struve 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Stücklen 	 Ja Ja — Ja Ja 
Teriete 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Unertl 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Varelmann 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Vietje 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Vogel 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
VoB 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Wacher (Hof) 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Wacker (Buchen) . . . . — — Ja Ja Ja 
Dr. Wahl 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Walz 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. h. c. Weber 

(Aachen) 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Weber (Koblenz) . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Wehking 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Welskop 	 — Ja Ja Ja Ja 
Frau Welter (Aachen) — — — Ja Ja 
Dr. Werber 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Wiedeck 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Wieninger 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Willeke 	 Ja . Ja Ja Ja Ja 
Winkelheide 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Wittmann 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt Ja Nein 
Wolf 	(Stuttgart) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Wuermeling 	. . . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Wullenhaupt 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
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Name Abstimmungen 
1 	2 	3 	 4 	5 

SPD 

{ 

Frau Albertz 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Albrecht 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Altmaier 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Arndt 	 Nein Nein Nein Nein — 
Arnholz 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Baade 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Bärsch 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Bals 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Banse 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Bauer (Würzburg) 	. . . Nein Nein Nein Nein Nein 
Baur (Augsburg) . . . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Bazille 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Behrisch 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Bennemann . . . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Bergmann 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Berlin 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Bettgenhäuser 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Beyer (Frankfurt) Nein Nein Nein Nein Nein 
Birkelbach 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Blachstein 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Bleiß 	 Nein Nein Nein Nein .Nein 
Böhm (Düsseldorf) . . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Bruse 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Corterier 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dannebom 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Daum 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Deist 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dewald 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Diekmann 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Diel 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Döhring 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Erler 	  Nein Nein Nein — Nein 
Eschmann 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Faller 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Franke 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frehsee 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Freidhof 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frenzel 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Gefeller 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Geiger (Aalen) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Geritzmann 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Gleisner (Unna) 	. 	. 	. 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Greve 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Gülich 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Hansen (Köln) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Hansing (Bremen) 	. . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Hauffe 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Heide 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Heiland 	  Nein beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Heinrich 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Hellenbrock 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Hermsdorf 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Herold 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Höcker 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Höhne 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Hörauf 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Dr. Hubert . . . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Hufnagel 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Jacobi 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Jacobs 	  beurlaubt Nein Nein Nein Nein 
Jahn (Frankfurt) . 	. 	. 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Jaksch 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Kahn-Ackermann 	. . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Kalbitzer 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Keilhack 	 Nein Nein Nein Nein beurlaubt 
Frau Kettig 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
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Keuning 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Kinat 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Kipp-Kaule 	. . . Nein Nein Nein Nein Nein 
Könen (Düsseldorf) . . . Nein Nein Nein Nein Nein 
Koenen (Lippstadt) 	. . Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Korspeter 	. 	. 	. 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Kreyssig 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Kriedemann 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Kühn (Köln) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Kurlbaum 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Ladebeck 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Lange (Essen) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Lockmann 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Ludwig 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Lütkens 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Maier (Freiburg) . 	. 	. 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Marx 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Matzner 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Meitmann 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Mellies 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Menzel 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Merten 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Metzger 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Meyer (Dortmund) Nein Nein Nein Nein Nein 
Meyer (Wanne-Eickel) 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Meyer-Laule . . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
MiBmahl 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Moll 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Mommer 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Müller (Erbendorf) . . 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Müller (Worms) 	. 	. . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Nadig 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Odenthal 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Ohlig 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
011enhauer 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Op den Orth 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Paul 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Peters 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Pöhler 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Pohle (Eckernförde) 	. . Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Preller 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Priebe 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Pusch 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Putzig 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Rasch 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Regling 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Rehs 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Reitz 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Reitzner 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Renger 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Richter 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Ritzel 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Rudoll 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Ruhnke 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Runge 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Sassnick 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Schanzenbach . . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Scheuren 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Schmid 	(Frankfurt) Nein Nein Nein beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schmidt (Gellersen) . Nein Nein Nein Nein Nein 
Schmidt (Hamburg) 	. . Nein Nein Nein Nein Nein 
Schmitt (Vockenhausen) . Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Schöne 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Schoettle 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Seidel (Fürth) 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Seither 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
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Seuffert 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Stierle 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Sträter 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Strobel 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Stümer 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Thieme 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Traub 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Trittelvitz 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Wagner (Deggenau) 	. 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Wagner (Ludwigshafen) Nein Nein Nein Nein Nein 
Wehner 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Wehr 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Welke 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Weltner (Rinteln) 	. 	. 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Dr. Wenzel 	. . . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Wienand 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Wittrock 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Ziegler 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Zühlke 	 Nein Nein Nein Nein Nein 

FDP 

Dr. Atzenroth 	 — — -- Ja Ja 
Dr. Becker (Hersfeld) . . beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Blank (Oberhausen) . Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. h. c. Blücher 	. 	. 	. Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Bucher 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dannemann 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Dehler 	 Ja Ja Ja Ja 	 Ja 
Dr.-Ing. Drechsel 		• 	• Ja Ja Ja Ja Ja 
Eberhard 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Euler 	  Ja beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Fassbender 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Friese-Korn 	. 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Frühwald 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Gaul 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Hammer 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Held 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Hepp 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Hoffmann 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Dr. Ilk 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Jentzsch 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Kühn (Bonn) 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Lahr 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Lenz (Trossingen) 	. 	. . Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Dr. h. c. Prinz zu Lö- 

wenstein 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Luchtenberg . 	. 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Maier (Stuttgart) . 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
von Manteuffel (Neuß) 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Margulies 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Mauk 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Mende 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Miessner 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Neumayer 	 Ja Ja Ja Ja — 
Onnen  	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Pfleiderer 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Preiß 	 Ja Ja Ja beurlaubt beurlaubt 
Dr. Preusker 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Rademacher 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schäfer 	 Ja — Ja Ja Ja 
Scheel 	  — — — — — 
Schloß 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Schneider (Lollar) 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Schwann 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
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Name Abstimmungen 
1 		2 		3 		4 		5 

Stahl 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Stammberger 	. . . Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Starke 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Wellhausen 	. . . 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Wirths 	 Ja Ja Ja Ja Ja 

GB/BHE 

Bender 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Czermak 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Eckhardt 	 Ja Ja Ja beurlaubt beurlaubt 
Elsner 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Engell 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Feller 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt 'beurlaubt beurlaubt 
Gräfin Finnckenstein 	. . Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Finselberger 	. . 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Gemein 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Gille 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Haasler 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Kather 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Keller 	 Ja Ja Ja Ja Nein 
Dr. Klötzer 	 Ja — Ja Ja Ja 
Körner 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Kraft 	  — — — Ja — 
Kunz (Schwalbach) 	. . — -- Ja Ja Ja 
Kutschera 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Mocker 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Dr. Oberländer 	. 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Petersen 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Reichstein 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Samwer 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Seiboth 	 beurlaubt beurlaubt 'beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Sornik 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Srock 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt entschuld. 
Dr. Strosche 	 Ja Ja enthalten Ja Ja 

DP 

Becker (Hamburg) . . . enthalten Ja Ja Ja enthalten 
Dr. Brühler 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Eickhoff 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Elbrächter 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Hellwege 	 Ja Ja Ja Ja — 
Matthes 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. von Merkatz . . . . Ja Ja Ja Ja Ja 
Müller (Wehdel) 	. 	. Ja Ja Ja  Ja Ja 
Dr. Schild (Düsseldorf) . Ja Ja Ja - Ja 
Schneider (Bremerhaven) Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Schranz 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr.-Ing. Seebohm 	. 	. 	. — — - Ja Ja 
Walter 	 Nein Ja Nein Nein enthalten 
Wittenburg 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Zimmermann 	 Ja — — Ja Ja 

Fraktionslos 

Brockmann (Rinkerode) enthalten Nein Ja beurlaubt beurlaubt 
Stegner 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
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Zusammenstellung der Abstimmungen 

Abstimmungen 
1 	2 	3 	4 	5 

Abgegebene Stimmen 	 416 405 416 414 408 

Davon : 

Ja 	 230 223 227 230 218 
Nein 	 182 1.81. 187 182 184 

Stimmenthaltung . 4 1  2 2 6 

Zusammen wie oben 	. 416 405 416 414 408 

Berliner Abgeordnete 

Name 
Abstimmungen 

1 	2 	3 	4 	5 

CDU/CSU 

Dr. Friedensburg . 	. 	. 	. beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Krone 	 Ja — Ja Ja Ja 
Lemmer 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Dr. Maxsein . . 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Stingl 	  beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Tillmanns 	 - — — — — 

SPD 

Brandt (Berlin) 	. 	. 	. 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Frau Heise 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Klingelhöfer 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Dr. Königswarter 	. . 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Mattick 	  Nein Nein Nein Nein Nein 
Neubauer 	 Nein Nein Nein Nein Nein 
Neumann 	 beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt beurlaubt 
Dr. Schellenberg 	. 	. 	. 	. Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Schroeder (Berlin) . Nein Nein Nein Nein Nein 
Schröter (Wilmersdorf) . Nein Nein Nein Nein Nein 
Frau Wolff (Berlin) . Nein Nein Nein Nein Nein 

FDP 

Dr. Henn 	 Ja Ja Ja Ja Ja 
Hübner 	  Ja Ja Ja Ja Ja 
Frau Dr. Dr. h. c. Lüders Ja Ja Ja Ja Ja 
Dr. Reif 	  enthalten Ja Ja Ja Ja 
Dr. Will 	  Ja Ja Ja Ja Ja 

Zusammenstellung der Abstimmungen der Berliner Abgeordneten 

1 I 2 
Abstimmungen 

3  4 5 

Abgegebene Stimmen 	. 15 14 15 15 15 
Davon : 

Ja 	. 	. 	. 	. 	. 	 5 5 6 6 6 
Nein 	 9 9 9 9 9 
Stimmenthaltung 	. 1 — — — — 

Zusammen wie oben . 	. 15 I 	14 15 15 15 
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